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1 Rahmenbedingungen und rechtliche Vorgaben

FFH-Richtlinie

Die FFH-Richtlinie dient der Wiederherstellung, Erhaltung und Férderung der biologi-
schen Vielfalt, indem sie die Mitgliedstaaten der Europaischen Union insbesondere
dazu verpflichtet, natirliche Lebensraume sowie wildlebende Tiere und Pflanzen zu
schitzen, insbesondere durch ein zusammenhangendes Netz aus Schutzgebieten
(Natura 2000). Die FFH-Richtlinie ist in Kraft seit dem 10. Juni 1992.

Ziel ist die Sicherung der Artenvielfalt durch die Erhaltung der natirlichen Lebens-
raume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen im europaischen Gebiet der Mit-
gliedstaaten. Sie bildet die Grundlage fir den Aufbau des europaischen Schutzge-
bietssystems ,Natura 2000

Die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie hat die Erhaltung der biologischen Vielfalt auf dem
Gebiet der Europaischen Union zum Ziel. Dazu soll ein giinstiger Erhaltungszustand
der Arten und Lebensraumtypen von gemeinschaftlichem Interesse wiederhergestellt
oder bewahrt werden. Ein Mittel dafur ist die Errichtung eines nach einheitlichen Kri-
terien ausgewiesenen Schutzgebietssystems (Natura 2000). Damit wird der Erkennt-
nis Rechnung getragen, dass der Erhalt der biologischen Vielfalt nicht alleine durch
den Schutz einzelner Habitate, sondern nur durch ein koharentes Netz von Schutz-
gebieten erreicht werden kann. Zu diesem Zweck sind in den Anhéangen der Richtli-
nie Lebensraumtypen (Anhang I) und Arten (Anhang Il) aufgefiihrt, fir die Gebiete
nach den Kriterien des Anhangs Ill ausgewiesen werden miissen. (BFN 2024a)

Managementplan

Fur die Besonderen Erhaltungsgebiete (BEG oder Special Area of Conservation,
SAC) legen die Mitgliedstaaten die notwendigen MalRnahmen fest, die ggf. geeigne-
te, eigens fir die Gebiete aufgestellte oder in andere Entwicklungsplane integrierte
Bewirtschaftungsplane und geeignete Maflinahmen rechtlicher, administrativer oder
vertraglicher Art umfassen (Art. 6 Abs. 1 FFH-Richtlinie). Die "FFH-Gebiete" werden
von den Bundeslandern nach EU-weit einheitlichen Standards (FFH-Richtlinie, An-
hang Ill) ausgewahlt und unter Schutz gestellt. (BFN 2024a)

Berichtspflicht an die EU

Alle sechs Jahre erstellen die Mitgliedstaaten einen nationalen Bericht (Art. 17 FFH-
Richtlinie) Gber die im Rahmen dieser Richtlinie durchgefihrten MalRnahmen und den
erreichten Erhaltungszustand der Arten und Lebensraumtypen. In die Bewertung des
Erhaltungszustands gehen die Ergebnisse eines nach Art. 11 eingerichteten allge-
meinen Monitorings ein. Dieser Bericht enthalt insbesondere Informationen Uber die
in Artikel 6 Abs. 1 genannten Erhaltungsmafnahmen und bewertet die Auswirkungen
dieser Malinahmen auf den Erhaltungszustand der Lebensraumtypen des Anhangs |
und der Arten des Anhangs Il.

ALAND Landschafts- und Umweltplanung 8
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Alle zwei Jahre wird zudem ein Artenschutzbericht zu erteilten Ausnahmeregelungen
erstellt (Art. 16 Abs. 2 FFH-Richtlinie). (BFN 2024a)

Umsetzung in nationales Recht: Naturschutzgebiet Rieseberg

Durch die Naturschutzgebietsverordnung ,Rieseberger Moor* [verdffentlicht im Amts-
blatt 63/2020 des Landkreises Helmstedt] wird das gleichnamige FFH-Gebiet recht-
lich gesichert (§ 32 Abs. 3 BNatSchG; siehe Anlage 1). Weitere Aussagen (berge-
ordneter Planungen sind in 2.6.3 dargestellt.

Veranlassung und Ziel der Planung

Fur die Erarbeitung des Managementplans wurde die 2008 und 2010 durchgefihrte
Basiserfassung (ALAND 2010) der Biotop- und Lebensraumtypen sowie der Flora
(Erfassung auf 156,20 ha) im Zuge einer flachendeckenden Aktualisierungskartie-
rung (fAK) 2023 im Gelande Uberprift. Anhand der Ergebnisse erfolgt eine Be-
standsbeschreibung der Biotoptypen und FFH-Lebensraumtypen in den nachfolgen-
den Kapiteln. Die Ergebnisse sind Grundlage fiir das Ziel- und MaBhahmenkonzept.

Der vorliegende Managementplan ermittelt unter Berticksichtigung der gebietsspezi-
fischen Erhaltungsziele die erforderlichen Malinahmen, um die vorkommenden FFH-
Lebensraumtypen (nach Anhang I) und Arten des Anhangs Il in einem gunstigen Er-
haltungsgrad zu halten oder zu entwickeln.

Die Erarbeitung richtet sich dabei nach BURCKHARDT (2016).

ALAND Landschafts- und Umweltplanung 9
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2 Abgrenzung und Kurzcharakteristik des Plange-
bietes

Das von Seiten des Auftraggebers vorgegebene Plangebiet des vorliegenden Ma-
nagementplans umfasst mit einer FlachengrofRe von 165,48 ha (vgl. Abb. 1 & Karte
1) die Flachen des Naturschutzgebietes Rieseberger Moor (NSG BR 005) und eine
im Sudwesten des NSG angrenzende, infolge von Flachenkompensation geschaffe-
ne Trockenrasenflache im Eigentum der Stadt Konigslutter. Die Plangebietsgrenze
weicht daher von der FFH-Gebietsgrenze ab.

4
M \35 000 FH Geblet 351
Sundern bel Bomstorf '
P

LSG HE 00025
"Sundern bei Boimstorf"

T N LR [ ,} LSG HE 00013

"Mittlere Schunter"

NSG BR 00101
"Lutterlandbruch”

FEH- Geb|et 445
Lutterlandbruch

E : : Plangebiet Managementplan

[/ A FFH-Gebiet

:] Landschaftsschutzgebiet (LSG) it |
I:] Naturschutzgebiet (NSG) ‘ , Q LGLN

Abb. 1: Lage und Abgrenzung des Plangebietes. (Quelle: Auszug aus den Geo-
daten des Landesamtes fiir Geoinformation und Landesvermessung Nie-
dersachsen, © 2021 LGLN)
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Das FFH-Gebiet

Das FFH-Gebiet 105 ,Rieseberger Moor“ liegt im Landkreis Helmstedt, vollstandig
auf dem Gebiet der Stadt Konigslutter am Elm. GemaR des Standarddatenbogens?
(SDB, siehe Anlage 2) weist es eine Grol3e von 159,62 ha auf. Die Nord-Sud-
Ausdehnung des Plangebietes (PG) betragt ca. 2,7 km, die West-Ost-Ausdehnung
ca. 1,4 km.

Etwa die Halfte der Flachen des FFH-Gebietes ist im Besitz des Landkreises Helm-
stedt. Daneben ist die gemeinnitzige GmbH ,Haus der Helfenden Hande" Beienrode
Eigentimer mehrerer Flachen im Osten. Vor allem groRere zusammenh&ngende
Grinland-Flachen am Rand des FFH-Gebietes sind in Privatbesitz.

Das Rieseberger Moor kennzeichnet sich als meso- bis eutrophes Versumpfungs-
und Quellmoor mit Tendenzen zum sauren als auch zum basenreichen Ubergangs-
moor (WIEDENBEIN 1990). Sechs signifikante? Lebensraumtypen (LRT) kommen
gemal SDB im FFH-Gebiet vor.

Im Wesentlichen bestimmen Walder das Niedermoorgebiet: basendrmere mesotro-
phe Birken-Bruchwaélder (LRT 91D0*) und meso- bis eutrophe Erlen-Birken-
Bruchwaélder. Randlich feuchtere Birken-Eichenwalder und rudimentéare Auspragun-
gen alter bodensaurer Eichenwalder (LRT 9190) bilden den Ubergang zu groReren
Feucht-Grinland-Komplexen. Im Sidosten war gemaf der Basiserfassung der LRT
6510 ,Magere Flachland-Mahwiesen® vertreten. Zerstreut finden sich Sumpfbiotope
und Nasswiesen sowie kleinflachig der Lebensraumtyp 7230 ,Kalkreiche Niedermoo-
re* vor.

Auf einer aus tertidren Sanden gebildeten Gelandeerhebung im Zentrum des Moores
erstrecken sich inselartig eine trockene Sandheide (LRT 4030) und Kiefernwalder
und -forste. Die flachenmaRig bedeutsamsten stehenden Oberflachengewésser wer-
den durch eine groRe naturferne Teichanlage im Norden des NSG gebildet. Ein Klei-
ner Weiher im Nordosten wurde im Rahmen der Basiserfassung (ALAND 2010) als
natdrlicher eutropher See (LRT 3150) eingestuft.

Die Entwéasserung des Moores erfolgt hauptsachlich Uber den sogenannten ,Grenz-
graben®, welcher nérdlich des Rieseberger Moores in die Lauinger Mihlenriede
mindet, die ab hier als naturnaher Bachlauf die nordliche Ausdehnung des NSG
bildet (ALAND 2010, SDB FFH 3630-331).

Im Gebiet vorkommende, geschitzte und signifikante Arten nach Anhang Il der
FFH-Richtlinie sind die Bauchige Windelschnecke (Vertigo moulinsiana) und das
Bachneunauge (Lampetra planeri). Als grof3ter naturnaher Birken-Bruchwald im sid-
ostlichen Niedersachsen, mit einzigem bekannten Vorkommen der Bauchige Windel-
schnecke (Vertigo moulinsiana) im Naturraum ,Ostbraunschweigisches Hugelland*

1 Der Standarddatenbogen enthalt in Tabellenform fiir jedes FFH-Gebiet vergleichbare Informationen zu dem
FFH-Gebiet. Es missen neben Gebietskennzeichen (Name, GroR3e, etc.), der Lage des Gebietes und einer
kurzen Beschreibung, auch Angaben zu Bedeutung, Gefahrdung, Schutzstatus, Management und Erhal-
tungszielen gemacht werden. Neben obligatorischen Angaben gibt es auch solche, die optional sind. (vgl.
BFN, https://www.bfn.de/natura-2000-gebiete.

2 Zum Teil wird signifikant und wertbestimmend in der Literatur synonym verwendet. Im Managementplan
wird gem. Standarddatenbogen signifikant verwendet.
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und des Bachneunauges (Lampetra planeri) im Weser-Aller-Flachland kommt dem
FFH-Gebiet Giberregionale Bedeutung zu (SDB FFH 3630-331).

GemalR NLWKN (2024a) wird das FFH-Gebiet folgendermallen beschrieben: ,Die
Boden im Gebiet sind — bedingt durch die Lage in der Schunteraue — grundwasser-
beeinflusst. Insbesondere im stdlichen Teil haben sich zudem organische Nieder-
moorbdden mit ihren charakteristischen Lebensgemeinschaften entwickelt.

Den grofiten Flachenanteil nehmen im Gebiet reich strukturierte Moorwalder ein, die
von Moor-Birken, verschiedenen Laubmoosen, Seggen sowie Pfeifengras gepragt
werden. Stellenweise gehen sie in Erlen-Bruchwalder tber. Nur an einer Stelle findet
sich noch ein kleines Relikt der ehemals grol3eren kalkreichen Niedermoorbiotope, in
welchem unter anderem die stark geféhrdete Stumpfblitige Binse vorkommt. Der
dichte Pflanzenbewuchs auf den feuchten bis nassen Boden wird von der europaweit
bedeutsamen Bauchigen Windelschnecke als Lebensraum angenommen, von der in
Niedersachsen nur wenige Vorkommen bekannt sind. Auf trockeneren Boden, die
insbesondere am Rande der Moorwalder liegen, kommen alte, bodensaure Eichen-
walder mit Stieleiche und trockene Heiden vor, in welchen die verbreitete Besenheide
dominiert.

Die Habitatvielfalt des Rieseberger Moors wird durch die am westlichen Gebietsrand
nach Norden flieBende Lauinger Miuhlenriede erhoht. Der kleine, partiell naturnahe
Bach miindet nordlich des Gebiets in die Schunter und ist ein geeigneter Lebens-
raum fiir das besonders geschutzte Bachneunauge.“ (NLWKN 2024a)

Das Plangebiet ist der atlantischen biogeographischen Region, teilweise kontinental-
gepragt, zugeordnet (DRACHENFELS 2010, NLWKN 2021a).

Naturschutzgebiet Rieseberger Moor

Uber die Naturschutzgebietsverordnung ,Rieseberger Moor“, bekannt gemacht im
Amtsblatt fir den Landkreis Helmstedt Nr. 63 vom 15.12.2020, ist das FFH-Gebiet
rechtlich gesichert. Die FlachengroRe des NSG betréagt 161 ha.

ALAND Landschafts- und Umweltplanung 12
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2.1 Bestehende Schutzgebiete

Das Naturschutzgebiet (NSG) ,Rieseberger Moor* wird vom Landschaftsschutzgebiet
(LSG) ,Mittlere Schunter® (LSG HE 00013) umgeben (vgl. Abb. 1, S. 8). Das NSG
liegt dariiber hinaus im Naturpark ,Elm-Lappwald“ (NP NDS 00011), welcher wiede-
rum Bestandteil des UNESCO- und Europaischen Geoparks ,Harz — Braunschweiger
Land — Ostfalen® ist. Im Folgenden werden die fur die Managementplanung relevan-
ten Schutzgebiete NSG und LSG kurz charakterisiert und die Vorgaben der NSG-
Verordnung hinsichtlich signifikanter Lebensraumtypen und Arten zusammengefasst.

2.1.1 Naturschutzgebiet ,,Rieseberger Moor*

Das NSG ,Rieseberger Moor“ (NSG BR 005), gelegen im Gebiet der Stadt Kénigslut-
ter am Elm im Landkreis Helmstedt weist eine FlachengroRe von 161 ha auf
(Schutzgebietsverordnung NSG Rieseberger Moor, § 1 Abs. 5) und ist weitestgehend
identisch mit dem gleichnamigen FFH-Gebiet 105 (DE 3630-331). Der geringfiigige
Flachenunterschied zum FFH-Gebiet (160 ha) resultiert aus den maf3stabsbedingten
Abgrenzungsunschéarfen der FFH-Gebietsgrenze des NLWKN (M 1:50.000).

Das NSG wurde 1955 (berwiegend aus floristischen Griinden und infolge des Vor-
kommens mehrerer Kalkflachmoore auf Grundlage eines 1939 erstellten Gutachtens
der Biologischen Station Hiddensee ausgewiesen (WIEDENBEIN 1990: 147, LAND-
KREIS HELMSTEDT 1955: 5). Diese wurde von der NSG-Verordnung ,Rieseberger
Moor® vom 09.09.1998 abgeltst und diese durch die aktuelle Verordnung vom
15.12.2020 aufgehoben. Erhaltungsziele fir das FFH-Gebiet im NSG gemaR der
Schutzgebietsverordnung 2020 (8 2 Abs. 3 NSG-VO) sind die Erhaltung und Wieder-
herstellung gunstiger Erhaltungszustande der maf3geblichen Arten sowie der im Ge-
biet vorkommenden Lebensraumtypen

1) insbesondere des prioritaren Lebensraumtyps (Anhang | FFH-Richtlinie)
a) 91D0*Moorwalder

Erhaltungsziel fir den gro3ten Lebensraumtyp des NSG ist die Erhaltung und
Forderung naturnaher, strukturreicher Birken- und Birken-Kiefernwalder mit
einer lichten Baumschicht auf nahrstoffarmen bis maRig nahrstoffreichen
nassen Moorbdden mit intaktem Wasserhaushalt sowie natirlichem Relief
und intakter Bodenstruktur, mit allen Entwicklungs- und Altersphasen im mo-
saikartigen Wechsel mit lebensraumtypischen, heimischen Baumarten, einem
hohen Alt- und Totholzanteil, Héhlenbdumen und mit natiirlich entstandenen
Lichtungen, einschlief3lich ihrer charakteristischen Pflanzenarten.

Die gut entwickelte Moosschicht ist torfmoosreich. Der Anteil von Altholz und
besonderen Habitatbdumen sowie starkem liegendem und stehendem Tot-
holz ist kontinuierlich hoch. Die charakteristischen Tier- und Pflanzenarten
der Moorwalder kommen in stabilen Populationen vor.
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2) insbesondere der Ubrigen Lebensraumtypen (Anhang | FFH-Richtlinie)

a) 3150 Natdrliche und naturnahe néhrstoffreiche Stillgewédsser mit Laichkraut-
oder Froschbiss-Gesellschaften
Das Erhaltungsziel fur das einzelne Vorkommen des LRT ist die Erhaltung
und Entwicklung eines landesweit stabilen und vernetzten Bestandes des
Lebensraumtyps durch den Schutz und die Verbesserung des Zustands des
Kleingewéssers im NSG mit seinen charakteristischen Pflanzenarten sowie
seinen charakteristischen Tierarten, insbesondere verschiedener Amphibien-
arten in stabilen Populationen durch die Sicherung bzw. Wiederherstellung
eines natirlichen Wasserstandregimes mit einem hohen Wasserstand im
Winterhalbjahr, eine angepasste, schonende Gewasserunterhaltung, der Er-
halt besonnter Gewasserbereiche und die Reduzierung von Nahrstoffeintra-
gen aus der Umgebung.

b) 4030 Trockene Heiden
Das Erhaltungsziel fur das einzelne Vorkommen des LRT ist die Erhaltung
und Foérderung von strukturreichen weitestgehend gehdlzfreien Zwerg-
strauchheiden mit Dominanz der Besenheide (Calluna vulgaris) sowie aus
geeigneter Pflege resultierendem Mosaik unterschiedlicher Altersstadien der
Heidelandschaft mit offenen Sandflachen, niedrig- und hochwiichsigen Hei-
debestanden mit den charakteristischen Pflanzenarten des Lebensraumtyps,
sowie den typischen Tierarten in stabilen Populationen.

c) 6510 Magere Flachland-Mahwiesen
Das Erhaltungsziel fur das einzelne Vorkommen des LRT ist die Erhaltung
und Foérderung von artenreichen, nicht oder wenig gediingten M&hwiesen
bzw. wiesenartiger Extensivweiden auf feuchten Standorten mit nattrlichem
Relief, im Komplex mit Magerrasen oder Feuchtgriinland sowie mit land-
schaftstypischen Gehdlzen, einschliellich seinen charakteristischen Arten in
stabilen Populationen.

d) 7230 Kalkreiche Niedermoore
Das Erhaltungsziel fir das einzelne flachenanteilige Vorkommen des LRT ist
die Erhaltung und Forderung der Relikte eines basenreichen Niedermoors mit
nassen, nahrstoffarmen Standortverhaltnissen, zumindest teilweise kurzrasi-
gen Kleinseggen-Rieden, seggenreichen Nasswiesen und kalkreichen Quell-
bereichen mit Stumpfblitiger Binse (Juncus subnodulosus) und den sonsti-
gen charakteristischen Arten der Kalk-Kleinseggenriede sowie den fiir Nie-
dersachsen bedeutsamen Vorkommen der Bauchigen Windelschnecke (Ver-
tigo moulinsiana) in stabilen Populationen.

e) 9190 Alte bodensaure Eichenwélder auf Sandebenen mit Stieleiche
Das Erhaltungsziel fur den auf mehreren Teilflachen vorkommenden LRT ist
die Erhaltung und Férderung von stabilen, alt- und totholzreichen Eichen-
Mischwaldern auf den bodensauren, nahrstoffarmen Sandstandorten im
NSG, auch unter Beimischung der nassetolerierenden Moorwald-Baumarten,
samt charakteristischer Pflanzenarten, die durch den aufgelockerten Bestand
teils ausladende Einzelbaume ausbilden konnten, sowie der beigemischten
Arten in stabilen Populationen. Erhaltungsziel ist weiterhin der Erhalt und die
Forderung der charakteristischen Tierarten durch den Schutz und die Forde-
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rung ihrer Lebensstétten, z. B. von Fledermausarten und von an Totholz ge-
bundenen Kaferarten.
3) insbesondere der Tierarten (Anhang Il FFH-Richtlinie)

a) Bachneunauge (Lampetra planeri)
Die Art kommt in den FlieRgewassern des NSG, insbesondere in der Lauin-
ger Muhlenriede, vor. Erhaltungsziel fir diese Art ist die Erhaltung, Entwick-
lung und Wiederherstellung als eine stabile, langfristig sich selbst tragende
Population sowie eines giinstigen Erhaltungszustands ihres Lebensraumes,
insbesondere naturnaher, gehdlzbestandener und lebhaft strémender, saube-
rer Gewasser mit unverbauten Ufern und vielfaltigen hartsubstratreichen Soh-
len- und Sedimentstrukturen in enger Verzahnung von gewassertypischen
Laicharealen (kiesige Bereiche) und Larvalhabitaten (Feinsedimentbanke).
Des Weiteren ist die Vernetzung von Teillebensrdumen (Austausch zwischen
Haupt- und Nebengewassern (Wiederbesiedlungspotenzial) durch die Ver-
besserung der Durchgangigkeit zu fordern.

b) Bauchige Windelschnecke (Vertigo moulinsiana)
Die Art konnte in den Wiesen und den Seggenrieden der durch Weidengebu-
sche strukturierten Offenbereiche im norddstlichen Bereich des NSG nach-
gewiesen werden.
Erhaltungsziel fur diese Art ist die Erhaltung, Entwicklung und Wiederherstel-
lung als eine stabile, langfristig sich selbst tragende Population sowie eines
gunstigen Erhaltungszustands ihres Lebensraumes, insbesondere von nahr-
stoffarmen und kalkreichen Niedermooren, Seggenrieden, Wasserschwaden,
Rohrglanzgras- und sonstigen Rohrichten auf basenreichen Substraten, ohne
Nahrstoff- und Pestizideintrdge und mit weitgehend ungestorten hydrologi-
schen Verhaltnissen ohne Austrocknung und ohne dauerhafte Uberstauung.

2.1.2 Landschaftsschutzgebiet ,,Mittlere Schunter*

Das NSG wird vom Landschaftsschutzgebiet (LSG) ,Mittlere Schunter® (LSG HE
00013) umgeben. Das LSG besteht seit 1977 und umfasst zu grol3en Teilen Grin-
landflachen, Acker und im Siiden und Westen angrenzende Kiefernforste und Wal-
der. Insgesamt bemisst sich die FlachengréRe des LSG auf 3110 ha (NLWKN 2023b).

2.1.3 BodengrofRlandschaften

Das Plangebiet ist mehrheitlich der BodengroRlandschaft (BGL) ,Moore der Geest"
zuzuordnen, daneben finden sich im Norden Ubergange zur BGL ,Auen und Nieder-
terrassen”, im Osten und Westen zur BGL ,Geestplatten und Endmoranen” (LBEG
2017a).
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2.2 Naturrdumliche Gliederung

Das Plangebiet ist in der Landschaftseinheit ,Moorniederungen der Schunteraue® zu
verorten und befindet sich in der naturrdumlichen Region 7.2 ,Ostbraunschweigi-
sches Hugelland“. Es liegt am Nordrand der deutschen Mittelgebirge, im Grenzbe-
reich von niedersachsischem Tiefland und niedersachsischem Hugelland. Es ist dem
Hugel- und Bergland zugeordnet, hierbei der atlantischen biogeographischen Regi-
on, die teilweise kontinental gepragt ist. (DRACHENFELS 2010, NLWKN 2021a)

Das Ostbraunschweigische Huigelland ist eine offene Muldenlandschaft, die vorwie-
gend aus Muschelkalk und Buntsandstein des Erdmittelalters besteht und stellenwei-
se eine geringmachtige Lossauflage aufweist. Landschaftspragend sind vor allem die
Hohenziige Asse, EIm und Oderwald, die Hohen von tber 200 m . NHN erreichen.
(BFN 2012)

2.3 Abiotische Standortfaktoren

Nach BURCKHARDT (2016) sind die abiotischen Standortfaktoren hinsichtlich ihrer
planungsrelevanten Aussagen auszuwerten und darzustellen, da sie auch ,eine Grund-
lage flr die Erarbeitung von Zielen zur weiteren Entwicklung des Gebietes* bilden.

2.3.1 Geologische Grundlagen und Gelandestrukturen

Das Plangebiet liegt in einem flachen Becken im nordwestlichen Abschnitt der Helm-
stedter Mulde, welches sich Uber eine Strecke von 3,5 km in norddstliche Richtung
bis zur Talaue der Schunter erstreckt. Im Westen wird dieses durch den Rieseberg
(157 m G NHN) und im Osten von einem ndérdlich von Kdnigslutter gelegenen saale-
eiszeitlichen Geschiebelehmriicken (115 m 0. NHN.) begrenzt (vgl. Abb. 2). Vormalig
flach gelagerte Schichten des Mesozoikums haben hier durch Krustenbewegungen
und salztektonische Prozesse insbesondere der Kreidezeit eine Sattel- und Mulden-
struktur ausgepragt. (Stadt Konigslutter am EIm 1992: 3)

Im Untergrund finden sich sowohl das Festgestein des mesozoischen Deckengebir-
ges als auch alttertidre Lockersedimente vor (Ebenda). Letztere sind bis zu 80 m
machtige Sande und Kiese der Pliozan/Pleistozédn-Wende, welche sich in einer Sub-
rosionssenke erhalten haben, die zum Rieseberg-Dorm-Salzsattel gehort (vgl. Abb. 2
& Abb. 3, folgende Seite). (WIEDENBEIN 1990: 144).
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Abb. 2: Geomorphologische Gelandestrukturen. Auszug aus dem Terrain
Classification Index = (TCllow) (LBEG 2019a).

Das Niedermoor entstand am tiefsten Punkt einer artesischen Hohlform, einer Defla-
tionswanne, welche in der mit Quarzsand geflillten Salzauslaugsenke liegt. Das Moor
konnte sich hier bilden, da diese durch eine Tonbarriere an der Flanke des bis an die
Erdoberflache hinaufreichenden Salzstockes abgedichtet ist (WIEDENBEIN 1990:
144). GemalR der Untersuchung nach SELLE 1935 erfolgte die Torfbildung vom
Préaboreal bis zum Atlantikum, nach GRUGER 2013 sogar bis ins Friihboreal.

Im Sudwesten schiebt sich ein Héhenriicken aus tertidren Sanden in das Moorgebiet,
der seinen Abschluss in einer inselartigen Geldndeerhéhung, dem ,Heidehlgel® fin-
det. (LUCKWALD 1994: 10)
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Abb. 3: Auszug aus der Geologischen Ubersichtskarte (GK500) (LBEG 2017a)
(Quelle: Auszug aus den Geodaten des Landesamtes flr Geoinformation
und Landesvermessung Niedersachsen, © 2021 LGLN)

2.3.2 Bodenkundliche Grundlagen

Die bodenkundlichen Aussagen beziehen sich, wenn nicht anders angegeben, auf
die Bodenkarte BK50 mit den zugehoérigen Auswertungskarten sowie den WMS-
Dienst des LBEG (LBEG 2017).

2.3.2.1 Bodeneinheiten & Bodentypen

Das Plangebiet ist mehrheitlich der BodengroRRlandschaft (BGL) ,Moore der Geest"
zuzuordnen, daneben finden sich im Norden Ubergange zur BGL ,Auen und Nieder-
terrassen®, im Osten und Westen zur BGL ,Geestplatten und Endmoranen® (LBEG
2017a). Die anstehenden Bdden im Plangebiet gehdren im Uberwiegenden zur Bo-
denlandschaft (BL) ,Moore und lagunare Ablagerungen®. Noérdlich finden sich Béden
der BL ,Weichselzeitliche Flussablagerungen®, dstlich sowie westlich der BL ,Fluviati-
le und glazifluviatile Ablagerungen® (LBEG 2017b). Vorherrschender Bodentyp ist
~oehr tiefes Erdniedermoor®. ,Tiefer Gley* kommt im Norden vor. Vor allem in den
Randbereichen des Plangebietes, im Osten und Studwesten sowie inselartig im Zent-
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rum sind ,Tiefe Podsol-Gleye“ vertreten. Kleinflachig im Slidwesten stehen ,Mittlere
Pseudogley-Braunerden® an (vgl. Abb. 4, folgende Seite). (LBEG 2017c¢)

2.3.2.2 Moorbdden

Das Rieseberger Moor, ein Versumpfungs- und Quellmoor, hat sich im Holozan in-
nerhalb einer flachen schisselférmigen Hohlform gebildet (vgl. Kap. 2.3.1). Ur-
springlich standen im Rieseberger Moor bis zu 3 m machtige Torfkdrper aus stark
zersetztem Seggen- und Erlenbruchwaldtorf mit abnehmenden Torfmdachtigkeiten
zum Rand hin an (WIEDENBEIN 1990: 145).

Die Aufnahmen von SCHNEEKLOTH 1970 (vgl. SCHNEEKLOTH & SCHNEIDER
1971) wiesen einen verbliebenen Torf von 1,5 bis 2 m, maximal 2,7 m Machtigkeit
nach. Entgegen SELLE 1935 fand GRUGER 2013 Hinweise in Pollendaten von ent-
nommenen Torfprofilen auf Torfbildung vom Praboreal bis ins Friihboreal.

Die hier ausgebildeten Niedermoorbtden sind stark differenziert in Bezug auf ihre
Vernassung, ihren Degradationsgrad, ihren Basen- und Nahrstoffhauhalt. Dies ergibt
sich zum einen aus der Nutzungsgeschichte, der Entwasserung infolge des Torfab-
baus (vgl. Kap. 2.4). Zum anderen filhren besondere hydrologische Verhéltnisse zu
einem Standortmosaik mit unterschiedlicher Basen- und Né&hrstoffversorgung (vgl.
Kap. 2.3.3), sodass mesotrophe und relativ basenarme Niedermoorbdden das Zent-
rum des Moores bestimmen, wahrend kleinflachig, in den Quellbereichen mesotro-
phe, basenreiche Niedermoorbdden auftreten (LUCKWALD 1994: 11).

Im Norden haben sich darlber hinaus grof3flachig Anmoorgleye Uber fluviatilem ho-
lozdnem Sand ausgebildet (vgl. Abb. 4), die sich nach RIEGER 1979 entlang der
Lauinger Muhlenriede streifenformig mit einer geringmachtigen Auenlehmdecke erstre-
cken.
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Abb. 4: Auszug aus der Bodenkarte (BK50) (LBEG 2017c) (Quelle: Auszug aus
den Geodaten des Landesamtes fur Geoinformation und Landesvermes-
sung Niedersachsen, © 2021 LGLN)

2.3.3 Hydrologische Verhaltnisse

Konkrete hydrogeologische Daten oder Wasserstandsmessungen zum ,Rieseberger
Moor“ liegen leider nicht vor. Dennoch finden sich Hinweise auf Besonderheiten in
der Hydrogeologie durch das Vorhandensein von Standorten verschiedener Wasser-
zugigkeit, sowie sich unterscheidendem Basen- und Nahrstoffhauhalt. Im Einzugsge-
biet und im Moor selbst fanden umfassende und irreversible Eingriffe in den Wasser-
haushalt statt (z.B. Uber Entwasserungsgraben), die sich ebenfalls auf die Standort-
verhéltnisse auswirken (vgl. Kap. 2.4).

2.3.3.1 Uberschwemmungsgebiete

Am nordlichen Rand des Plangebietes nérdlich der L 633 in der Schunteraue bei
Ochsendorf liegt das vorlaufig gesicherte Uberschwemmungsgebiet (USG) ,Schun-
ter* (USG-ID 845). (NLWKN 2021a)
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2.3.3.2 Einzugsgebiet

Das PG selbst befindet sich im Einzugsgebiet der Schunter (NLWKN 0.J.). Nach
GRIMMELMANN 1976 deckt sich das Haupteinzugsgebiet bzw. unterirdische Ein-
zugsgebiet des ,Rieseberger Moores® mit der flachenhaften Verbreitung der tertiaren
Sande und ist ca. 12,7 km? groB. Dies umfasst hauptsachlich die Bereiche nordost-
lich von Lauingen. Im Westen wird es vom ,Rieseberg®, im Osten von einem flachen
Hohenrlcken (vgl. Kap. 2.3.1) begrenzt. Das oberirdische Einzugsgebiet erstreckt
sich weiter nach Stuiden zum Elm hin. (STADT KONIGSLUTTER AM ELM 1992: 5)

2.3.3.3 Hydrogeologie & Grundwasser

Das Plangebiet gehort Uberwiegend zu den hydrologischen Einheiten ,Moore®. Der
nordliche Bereich ist der Einheit ,Flussablagerungen, Hang- und Schwemmablage-
rungen“ zuzuordnen. Weiterhin ist es den hydrologischen Raumen und Teilrdumen
~Mitteldeutsches Bruchschollenland®, ,Subherzyne Senke“ und ,Oschersleben-
Bernburger Scholle® zugehérig. (LBEG 1982)

Das Plangebiet ist Teil des Grundwasserkérpers ,,Oker mesozoisches Festgestein
rechts®. Der chemische Zustand des Grundwasserkorpers wird insgesamt als ,gut”
bewertet. Hinsichtlich des Nitratwertes, Pestiziden und sonstigen Stoffen wird der
chemische Zustand ebenfalls mit ,gut® bewertet. (NLWKN 2016a)

Das ,Rieseberger Moor* kennzeichnet sich hauptsachlich als Grundwasserzehrgebiet
(LBEG 2022a). Aufgrund verschiedener Grundwasseraufstiegszonen ist im Moor kein
einheitlicher Grundwasserspiegel vorhanden (RIEGER 1979). Gemal} LBEG 1982 ist
die Lage der Grundwasseroberfliche wie auch die GrundwasserflieRrichtung nicht
genau bekannt. Da die aus sandig-kiesigen Schichten gebildeten Grundwasserleiter
mit mittlerer bis sehr guter Durchlassigkeit von schluffig-tonigen Schichten gegenei-
nander abgedichtet werden, geht LUCKWALD (1994: 11) von mehreren Ubereinan-
derliegenden Grundwasserstockwerken aus. Die GrundwasserflieRrichtung folgt
vermutlich den nach Nordosten verlaufenden Schichten der Grundwasserleiter (vgl.
Abb. 5, folgende Seite).

Da das ,Rieseberger Moor* am tiefsten Punkt eines artesischen Beckens liegt, erfolgt
hier ein Grundwasseraufstieg. Inwieweit die Grundwasserstockwerke miteinander
verbunden sind und wie sich die konkrete Verbreitung stauender Schichten sowie der
darin bestehenden ,Fenster” im Moor darstellt, ist jedoch unbekannt. Dass eine Ver-
bindung besteht, zeigte sich in verschiedenen Grundwasseranalysen und Probe-
nahmen durch die chemische Zusammensetzung des Moorquellwassers und in
raumlich begrenzten Grundwasseraufstiegszonen. (LUCKWALD 1994)

RIEGER 1978, LUCKWALD 1994 und WIEDENBEIN 1990 nehmen an, dass aus den
tieferen Grundwasserstockwerken das basenreiche Quellwasser, Uber die Berlihrung
mit Muschelkalk oder Campan-Mergel, und aus dem obersten Grundwasserstock-
werk das basenarme Quellwasser stammt.
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Abb. 5: Geologisches Profil von Kénigslutter (K) gen Norden Gber das Riese-
berger Moor. Oben sind die Grenzen des NSG und der vormaligen
Trinkwasserschutzzonen markiert. (WIEDENBEIN 1990: 144)

2.3.3.4 Oberflachengewésser

Vorfluter des ,Rieseberger Moores” ist die nach Norden zu ,Schunter” flieRende
.Lauinger Muhlenriede* (auch ,Sipserriede®). Diese besitzt eine Breite von 1-5 m und
verlauft am westlichen bis noérdlichen Rand des Plangebietes. Das WRRL-
FlieRgewasser kennzeichnet sich hinsichtlich der Gewasserstruktur im Bereich des
Moores hauptséchlich als ,stark® bis ,deutlich verandert. Am nérdlichen Rand des
Plangebietes, auRRerhalb des Moores, bestehen renaturierte Flie3gewasserabschnit-
te. (NLWKN 2015)

Die ,Lauinger Muhlenriede“ miindet ndérdlich des Plangebietes in die ,Schunter”. Die
~Schunter” stellt ein 5-10 m breites FlieRgewasser mit wechselnder Gewasserstruktur
von ,deutlich bis ,stark verandert” dar. Es ist als Gewasser 2. Ordnung eingestuft.
(Ebenda)

Historisch wurde das Wasser der ,Lauinger Mihlenriede“ von der ,Puritzmihle® ge-
nutzt, welche spéater als Wasserwerk betrieben wurde und infolgedessen Trinkwas-
serentnahmen von 1960-2016 stattfanden, die vormalig Giber ein Wasserschutzgebiet
gesichert waren (STADT KONIGSLUTTER AM ELM 1992: 10f.). Hieran anschlie-
Rend bis jetzt werden die angelegten Brunnen weiterhin zur Feldberegnung landwirt-
schaftlicher Flachen genutzt (NLWKN 2023c).

Der Einfluss der ,Lauinger Mihlenriede* auf den Wasserhaushalt des Moores kann
als gering eingestuft werden, da diese schon immer am westlichen Rand des Moores
vorbeifloss (LUCKWALD 1994: 13). Die Entnahmen durch das Wasserwerk wurden
von RIEGER 1978 und WIEDENEBEIN 1990 nicht mit einer Entwéasserung in Zu-
sammenhang gebracht.
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Die ,Lauinger Mihlenriede® unterliegt als WRRL-Gewdasser der Berichtspflicht. Mit
der Wasserkérpernummer 15052 wird das FlieRgewasser mit dem Namen ,GlUsig
(Lauinger Muhlenriede)” gefuihrt. Nach Wasserkdrpersteckbrief 2021 (BFG 2022) hat
die Lauinger Muhlenriede bei einer Lange von 4,46 km ein Einzugsgebiet von
12,83 km2. Der Status als WRRL-Gewasser bezieht sich auf die gesamte Lange von
sudlich Lauingen bis zur Mindung in die Schunter bei Ochsendorf. Die Lauinger
Muhlenriede ist dem Gewassertyp 18 ,Losslehmgepragte Tieflandbéache® zugeordnet.
Sie ist Schwerpunktgewéasser mit der Gewasserprioritit 4. Ausweislich des Wasser-
korperdatenblatts gilt die Lauinger Muahlenriede als ,heavily modified water body
(hmwb)*“ bzw. ,erheblich verandert in Bezug auf die morphologischen Gewas-
serstrukturen.

Die Lauinger Miuhlenride mindet in die Schunter, die dem Gewassertyp 15 ,Sand-
und lehmgepragte Tieflandflisse“ zugeordnet ist. Im Bereich Ochsendorf und nérd-
lich davon ist das Gewasser stark begradigt, verfliigt zum Teil Uber Geholze als
Uferstruktur. Gemalf3 Luftbild grenzt Acker oder Griinland an, bei Acker sind 6-10 m
breite Gewasserrandstreifen zu erkennen. Knapp 800 m nérdlich des FFH-Gebietes
quert die Schunter die Autobahn. De Fahrspuren sind hier in zwei Briicken getrennt,
sodass die Verschattung des Gewassers reduziert wird.

Das ,Rieseberger Moor“ wird aktuell hauptsachlich tber den ,Grenzgraben®, der das
Moor vom Sud-Osten nach Norden teilt und nérdlich in die ,Lauinger Mihlenriede*
mundet, entwassert. Ein weiterer kleinerer Graben (,Freiflut MUhle Ochsendorf*), der
den Vorfluter fir den 6stlichen Bereich darstellt, befindet sich an der norddstlichen
Grenze. Im Moor finden sich weitere mehr oder weniger intakte Graben vor. Das
Grabensystem entstand im 18./19. Jahrhundert aufgrund des Torfabbaus und der
anschlieRenden Grinlandnutzung (vgl. Kap. 2.4.1) und fuhrte zu erheblichen Grund-
wasserabsenkungen. Etliche Graben sind verlandet, andere tiefer eingeschnitten. Bis
1970 sind noch Graben angelegt worden. (LUCKWALD 1994: 13)

Die im Plangebiet vorhandenen Stillgewéasser sind ausschlie3lich anthropogenen
Ursprungs mit unterschiedlicher Naturndhe. Als naturfernere kénnen eine grol3e
Teichanlage im Norden und aufgelassene Teichanlagen im Nordosten bezeichnet
werden. Naturnahere Stillgewdsser umfassen grof3ere, permanent wasserfihrende
alte Torfstiche im Wald, einen Bombentrichter im Kernbereich des Moores, ein im
Nordosten gelegenes Stillgewasser sowie die im Norden und entlang der ,Lauinger
Muhlenriede“ angelegten, teilweise trockenfallenden Stillgewéasser. Kleinere Torfsti-
che mit schwankendem Wasserstand und Tumpel finden sich dariiber hinaus verteilt
im Wald.
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2.3.3.5 Auswertung des Wasserkorperdatenblatts der Lauinger Mihlenriede

Die nachfolgende Tabelle stellt fir das WRRL-FlieRgewasser einen Auszug des
Wasserkorperdatenblatts dar, hier im Hinblick auf Angaben zur aktuellen Auspragung
und Struktur, zu Beeintrachtigungen / Defiziten und zu MalZnahmenempfehlungen.

Das Datenblatt unterscheidet dabei drei Abschnitte: - Der Abschnitt ,Quelle bis Rie-
seberger Moor* entspricht dem Oberlauf (wobei die Detailstrukturgltekartierung ab
nordlich von Lauingen / der K4 erfolgt ist), - der Abschnitt ,Rieseberger Moor bis
Fischteiche* dem Mittellauf sowie - der Abschnitt ,Fischteiche bis Mindung“ dem
Unterlauf. Mittellauf und Unterlauf sind Teil des Plangebietes des vorliegenden Ma-
nagementplans. Nachfolgend werden nur die Defizite mit der Relevanzstufe 5 (,Be-
lastung spielt eine entscheidende Rolle“) aufgefihrt.

Die Daten bei der Detailstrukturgtitekartierung (DSK) wurden in 100m-Abschnitten
erfasst.

Tab. 1: Auszug aus dem Wasserkdrperdatenblatt der Lauinger Mihlenriede

15052 Glusig (Lauinger Mihlenriede) Wasserkorperdatenblatt
(Stand Dez. 2016)

Gesamtbewertung Detailstrukturkartierung (DSK)

Die Gewasserstruktur der Glisig ist aufgrund ihres intensiv landwirtschaftlich genutzten
Einzugsgebietes an rund 70% ihres Verlaufs stark bis vollstandig verandert, 30% sind
deutlich bis gering verandert, wobei die stark veranderten Abschnitte v.a. im Oberlauf
liegen. Die starke Degradation zeigt sich in einem stark ausgebauten, eingetieften und
begradigten Gewasserprofil, mit Bdschungsrasen befestigter, stark unterhaltener,
baumloser Ufer und Uberformter, monotoner Sohlstrukturen.

Im Unterlauf, im NSG ,Rieseberger Moor* ist die Glusig bereits renaturiert worden. Hier
besteht kein Malinhahmenbedarf mehr.

Der Oberlauf trocknet regelmaRig aus, ist intensiver Landnutzung ausgeliefert und be-
sitzt dementsprechend nur ein eingeschranktes Entwicklungspotenzial. Hier wére zu-
mindest die Anlage von Gewasserrandstreifen zur Reduzierung der Nahrstoff-,
Feinsediment- und Sandeintrage aus den Flachen eine vordringliche Mal3hahme.

Bewertung Gewasserstruktur Sohle

Die Sohlstrukturen der Glisig sind zu 71% stark bis vollstdndig verandert, da die ge-
wassertypischen Sand- und Kiessubstrate in Form von Gleithdngen, Langsbanken und
Inseln sowie Totholz, Kolke und Rauschen etc. kaum noch vorhanden sind. Vielmehr
ist die Sohle durch einférmige, mobile Sandflachen gepragt, die fur Gewéasserorganis-
men nicht besiedelbar sind. Kies und Totholz ist durch Ausbau und Unterhaltung aus
dem Gewasser entfernt worden. Auch Makrophyten kommen vergleichsweise wenig
vor. Demgegenuber fihrt der starke diffuse Sand- und Feinsedimenteintrag aus der
Flache zusammen mit den monotonen Strémungsgeschwindigkeiten zu einer flachigen
Kolmatierung (Verstopfung des Kies- bzw. Sohlliickensystems) mit Sand und Schlamm.
Empfehlenswert wére neben der Anlage eines Randstreifens die Entwicklung von Ufer-
geholzen und zumindest in einem gewissen Rahmen das Zulassen einer eigendynami-
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15052 Glusig (Lauinger Mihlenriede) Wasserkorperdatenblatt
(Stand Dez. 2016)

schen Entwicklung durch reduzierte Unterhaltung.

Im renaturierten Abschnitt verfugt die Glusig durchaus tber Kies- und Totholzsubstrate,
was dem neustrukturierten Lauf und der reduzierten Unterhaltung zu verdanken ist. Es
wird fur diesen Bereich empfohlen, Totholz und Kiesdepots zur Substratanreicherung
einzubringen bzw. in jedem Fall zu belassen. Sie wirken zudem profileinengend,
wodurch die Schleppkraft und die Varianz der Stromungsgeschwindigkeiten erhoht
werden, was zur Sortierung der einzelnen Substratgrofen und damit zu einer hdheren
Substratvarianz fuhrt.

Bewertung Gewasserstruktur Ufer

Die Uferstrukturen der Glisig sind Uberwiegend deutlich bis sehr stark verandert. Besonde-
re Uferstrukturen wie Prall- und Gleithdnge, Prallbdume, Unterstéande, Uferbénke, Totholz-
ansammlungen 0.4. kommen aufgrund des begradigten, ausgebauten Profils im Oberlauf
nicht vor. Die Ufer sind hier vielmehr vollkommen strukturlos und durch Bdschungsrasen
befestigt. Daher ware fur diesen Bereich die Anlage von Ufergehdlzen ratsam.

Im Renaturierungsbereich weiter unterhalb sind die Ufer weitaus naturndher ausgebil-
det. Das weitere Zulassen der eigendynamischen Entwicklung, die durch Ufer- und
Seitenerosion zu einer weiteren Strukturierung auch der Ufer fithren wird, ware fir die-
sen Bereich das Sinnvollste.

Bewertung Gewasserstruktur Gewasserumfeld

Die Auswertung zum Gewasserumfeld der Gliusig zeigt fir etwa ein Viertel des Was-
serkorperverlaufs unveranderte bis maRig verdnderte Umfeldstrukturen. Diese Berei-
che mit geringer Umlandnutzung (Brache, Wald, Roéhricht, Auenbiotope) konzentrieren
sich v.a. auf den Unterlauf im NSG ,Rieseberger Moor*.

In den anderen drei Vierteln des Wasserkorpers herrscht Acker- oder Griinlandnutzung
in der Aue vor. Beste Voraussetzung fiir die oben genannten Gewasserentwicklungs-
maflnahmen ware eine weitere Flachenverfiigbarkeit in den stéarker veranderten Berei-
chen des Wasserkorpers. Es sollten daher hier alle Méglichkeiten von Flachenankau-
fen und —tausche genutzt werden.

Zusammenfassung der Handlungsempfehlungen

Die Defizitanalyse der Glusig muss differenziert erfolgen:

Wahrend das obere Drittel des Verlaufs sehr naturfern ausgepragt ist, wo zudem G-
teprobleme bestehen, zeigt sich der Mittellauf etwas weniger beeintrachtigt und der
bereits renaturierte Unterlauf als recht naturnah, was sich ebenfalls in einer entspre-
chend wertigen und zu schitzenden Faunenbesiedlung (Bachneunaugen) widerspie-
gelt. Im Oberlauf sollten die diffusen Stoffeintrage durch Uferrandstreifen reduziert und
wie im Mittellauf die eigendynamische Entwicklung initiiert werden. Im Unterlauf muss
Uberpruft werden, ob weiterer MaRnahmenbedarf besteht.

Handlungsempfehlungen fiir Defizite mit der Relevanz-Einstufung 5

fur den Abschnitt ,,Quelle bis Rieseberger Moor*“ (Oberlauf)
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15052 Glusig (Lauinger Mihlenriede)

Wasserkorperdatenblatt
(Stand Dez. 2016)

Defizit und Ursache/ Belas-
tung mit Relevanz-Einstufung

Bemerkung und Verweis auf Malinhahmengruppe

Relevanz 5

Gewasserverlauf und Bett-
gestaltung defizitar

Stark degradiertes Gewdasser (ausgebaut, befestigt,
begradigt, eingetieft), fallt trocken

= Bauliche MaBnahmen zur Bettgestaltung und Lauf-
verlangerung

MaRnahmen zur Férderung der eigendynamischen
Gewasserentwicklung

VitalisierungsmaRnahmen im vorhandenen Profil

2>

2>

Relevanz 5

Keine Ufergehdlze

= Malnahmen zur Geholzentwicklung

Relevanz 5

Festsubstrat defizitar

Kies und Totholz fehlen.

= Malnahmen zur Verbesserung der Sohlstrukturen
durch den Einbau von Festsubstraten.

Relevanz 5

Beeintrachtigung durch
Sand-/ Feinstoffeintrage
und/oder Verockerung

= Malnahmen zur Verringerung der Feststoffeintrage
und -frachten (Sand und Feinsedimente / Verocke-
rung

Handlungsempfehlungen fir Defizite mit der Relevanz-Einstufung 5

fur den Abschnitt ,,Rieseberger Moor bis Fischteiche* (Mittellauf)

Relevanz 5

Gewasserverlauf und Bett-
gestaltung defizitar

Lauf begradigt

= Bauliche MalRnhahmen zur Bettgestaltung und Lauf-
verlangerung

MaRnahmen zur Férderung der eigendynamischen
Gewasserentwicklung

Vitalisierungsmafinahmen im vorhandenen Profil

>

>

Handlungsempfehlungen fir Defizite mit der Relevanz-Einstufung 5

fir den Abschnitt ,,Fischteiche bis Miindung“ (Unterlauf)

Relevanz 5

Gewasserverlauf und Bett-
gestaltung defizitar

RenaturierungsmafRnahmen sind bereits abschnitts-
weise erfolgt

= Bauliche MaBhahmen zur Bettgestaltung und Lauf-
verlangerung

Zumindest auerhalb des Renaturierungsbereichs

= Maflnahmen zur Férderung der eigendynamischen
Gewasserentwicklung
=> Vitalisierungsmaflinahmen im vorhandenen Profil
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Die Umweltkarten Niedersachsen stellen entlang der Lauinger Mihlenriede sieben
Bauwerke dar. Der Rahmendurchlass sidlich Ochsendorfs (L 633) (ID 20844) ist im
Bezug zur Ichthyofauna klassifiziert als ,ohne Aufstiegsbehinderung®, die sechs wei-
teren Verrohrungen (Rohrdurchlasse) jeweils als ,mit Aufstiegsbehinderung® (vgl.
Karte 6 und Tab. 2).

Tab. 2: Querbauwerke in der Lauinger Muhlenriede®

Bauwerks- | Bauwerk Durchfluss- Lange Aufstiegsbehinderung
ID breite Bauwerk

ID 20841 Rohrdurchlass 0,90 m 4,80 m ja

ID 20842 Rohrdurchlass 0,80 m 7,00 m ja

ID 20843 Rohrdurchlass 0,40 m 7,50 m ja

ID 20844 Rahmendurchlass | 1,50 m 26,00 m nein

ID 20845 Rohrdurchlass 0,80 m 7,00 m ja

ID 20846 Rohrdurchlass 0,80 m 7,00 m ja

ID 20849 Rohrdurchlass 0,80 m 6,00 m ja

2.3.4 Klimatische Verhaltnisse

Das ,Ostbraunschweigische Hugelland®, in einer Ubergangszone zwischen dem oze-
anisch beeinflussten Tiefland und dem kontinental beeinflussten Berg- und Huigel-
land gelegen, ist von subkontinentalem Regionalklima und — auf Niedersachsen be-
zogen — von relativ geringen Niederschlagen und hohen Temperaturschwankungen
gepragt (LUCKWALD 1994: 10).

Die mittlere Jahresniederschlagssumme betragt etwa 600 mm. Abb. 6 zeigt ein Wal-
ter-Klimadiagramm flr die Ortschaft Rieseberg, die ca. 1 km nordwestlich des ,Rie-
seberger Moores* liegt.

Der Gesamtniederschlag in dem Gebiet lag in den Jahren 1991-2020 im Mittel bei
654-661 mm/Jahr. Dabei fiel etwas mehr Niederschlag im Sommerhalbjahr (Mai bis
Oktober, ca. 358 mm) als im Winterhalbjahr (November bis April, ca. 300 mm) (LBEG
2022b). Der regenreichste Monat mit mehr als 70 mm war Juli.

Die Jahresdurchschnittstemperatur 1971-2000 betrug 8,9°C, von 1991-2020 erhohte
sich die Temperatur auf 9,7°C (Ebenda).

Die potenzielle Verdunstung lag fur den Zeitraum von 1991-2020 im Jahresdurch-
schnitt bei 648 mm. Die Verdunstung ist grundsatzlich im Sommerhalbjahr héher als
im Winterhalbjahr (1991-2000 ca. 489 mm im Sommerhalbjahr und 159 mm im Win-
terhalbjahr). (ebd.)

8 GemaR Prasentation des UHV Schunter vom 19.12.2023 stellt der GEPL Schunter 4 Bauwerke mit Stérung
der 6kologischen Durchgéngigkeit dar.
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o Altitude: 94m Climate: Cfb “C: 9.8 / °F: 49.7 mm: 727 / inch: Z28.6 mm
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Abb. 6: Klimadiagramm Ortschaft Rieseberg. Referenzperiode: 1991 - 2021.
(CLIMATE-DATA.ORG, Stand 2023)

Klimawandel

Der globale Anstieg der atmospharischen Konzentrationen von Kohlenstoffdioxid
(C0O2), Methan (CH4) und Lachgas (N20) fiihrt zu einer Erderwarmung. Quellen
dieser Treibhausgase sind primar der Verbrauch fossiler Energietrager sowie Land-
nutzungsanderungen durch den Menschen. Als wesentliche Folge nehmen u.a. Wet-
terextreme wie Starkregenereignisse und langanhaltende Trockenperioden zu (IPCC
2014). Laut dem aktuellen Bericht des EU-Erdbeobachtungsprogramms ,,Copernicus”
war der Sommer 2022 in Europa der heileste und das Jahr das zweitwarmste seit
Beginn der Aufzeichnungen. Der Report Uber den Zustand des europdischen Klimas
.European State of the Climate” (ESOTC) zeigt zudem, dass die Temperaturen in
Europa doppelt so schnell ansteigen wie im globalen Durchschnitt und sich Europa
insgesamt noch schneller erwdrmt als jeder andere Kontinent (THE COPERNICUS
CLIMATE CHANGE SERVICE 2023).

Klimaprognosen

Die aktuellen Aussagen Uber zukiinftige klimatische Entwicklungen in Niedersachsen
basieren auf verschiedenen Szenarien, die das LBEG (2022b) zusammengefasst
hat. Die Klimamodelle sind mit dem ,Klimaschutz*-Szenario (RCP2.6) angetrieben.
Dabei handelt es sich um ein Szenario des IPCC (Weltklimarat), welches deutliche
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Anstrengungen beim Klimaschutz und niedrige Emissionen zugrunde legt. So lassen
sich fur das Land Niedersachsen konkrete Klimaveranderungen in Bezug auf Luft-
temperatur, Niederschlagswerte und Verdunstungsraten fir den Zeitraum von 2021
bis 2100 errechnen. (LBEG 2022b)

Berechnungen gibt es zudem zu einem ,Kein-Klimaschutz‘-Szenario (RCP8.5). Da-
bei handelt es sich um ein Szenario des IPCC (Weltklimarat), welches einen kontinu-
ierlichen Anstieg der globalen Treibhausgasemissionen beschreibt, der bis zum Ende
des 21. Jahrhunderts einen zusétzlichen Strahlungsantrieb von 8,5 Watt pro m? ge-
geniuber dem vorindustriellen Niveau bewirkt. Referenz fir die Berechnungen ist je-
weils der Zeitraum 1971-2000. Der Strahlungsantriebswert zeigt an, wie viel zusatzli-
che Energie unsere Emissionen dem Klimasystem hinzufiigen. Die durch den Strah-
lungsantrieb zugeflugte Uberschiissige Energie ist verantwortlich fir die steigenden
Temperaturen. (Ebenda)

Beim Niederschlag sind beziglich der Mengen sowie des Zeitraums des Nieder-
schlags (Sommerhalbjahr/ Winterhalbjahr) in den verschiedenen Klimaszenarien
keine wesentlichen Anderungen zu erwarten. Lediglich zwischen 2070-2100 wird im
.Kein-Klimaschutz“-Szenario von einem Anstieg der Niederschlagssumme im Win-
terhalbjahr um 29 mm im Vergleich zu 1971-2000 ausgegangen, sodass auch der
Gesamt-Niederschlag sich um knapp 30 mm/a erhéhen wiirde.

Im Hinblick auf die Temperatur ist in allen Szenarien ein Anstieg prognostiziert. Im
~Klimaschutz“-Szenario ist mit einem Anstieg der Temperatur von etwa 1°C zu rech-
nen. Wird kein erfolgreicher Klimaschutz betrieben, ist mit einem Anstieg der Tempe-
raturen von 1,4°C (2021-2050) bis zu 3,6°C zu rechnen (2071-2100). Mit einer Tem-
peraturerhéhung ginge auch eine Verlangerung der Vegetationsperiode einher, um
ca. 23 Tage von 2021-2050 und um ca. 60 Tage von 2071-2100 jeweils fir das ,kein
Klimaschutz“-Szenario (UBA 2018). Dartber hinaus ist mit einer Abnahme der An-
zahl an Frosttagen zu rechnen, um ca. ein Drittel bis 2021-2050 und um ca. zwei
Drittel bis 2071-2100. (ebd.)

Die Erhodhung der Temperatur bewirkt eine hdhere Verdunstung. Sind die Klima-
schutz-Bemiihungen erfolgreich, ist mit einer Erhéhung der Verdunstung um ca.
22 mm/a (2021-2050 sowie 2071-2100) zu rechnen. Im ,Kein-Klimaschutz“-Szenario
ist im Zeitraum 2021-2050 mit einer Erhéhung der Verdunstung um ca. 31 mm/a zu
rechnen und 2071-2100 von einer zusatzlichen Verdunstung von 87 mm/a auszuge-
hen (LBEG 2022b). Auch die Anzahl der Tage mit Starkniederschlagen (> 20 mm/d)
kénnte zuklnftig zunehmen, insbesondere im Herbst, diese Aussagen sind jedoch
mit grof3er Unsicherheit verbunden (UBA 2018).
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2.4 Historische Entwicklung
2.4.1 Nutzungsgeschichte

Das Rieseberger Moor war bis ins 18. Jahrhundert ein weitestgehend unbeeinfluss-
tes, schwer zugangliches Sumpfgebiet, mit dichtem Bruchwald aus Erlen und Birken
sowie vereinzelt an trockeneren Stellen auftretenden Eichen. Gemald der Braun-
schweigischen Landesaufnahme (Abb. 7) erstreckte sich das Moor wohl deutlich
weiter nach Sidwesten und Nordwesten. Da von sandigen Hugeln der Tertiarzeit
umgeben, die urspriinglich mit Eichen-Birkenwald bedeckt waren (vgl. SELLE 1935),
und auf denen spéter grol3e Heideflachen entstanden, wurde das Sumpfgebiet auch
.Heidemoor* bezeichnet. Bereits 1359 ist am Nordrand des Moores eine Wasser-
muhle, die ,Puritzmihle“ errichtet worden, welche von der am westlichen Rand des
Moores flieBenden ,Sipserriede“ (heute: ,Lauinger Mihlenriede®) betrieben wurde.
(ROHR 1977: 43)

by
s

DHangebietRieseberger Moor ; 3
| BN — A & N — A G
0 250 500 1.000 g 0 250 500 1.000 i

[ == i It e
Abb. 7: Auszug aus der Karte des Abb. 8: Auszug aus der Preuf3ischen
Landes Braunschweig (1746-1784) Landesaufnahme (1892-1902) (LGLN
(LGLN 0.J.) 0.J.)

Im 17. Jahrhundert diente das Moor noch vorrangig der Schweinemast (Waldhude
und -weide) fur die anliegenden Ddrfer Rieseberg und Lauingen, aber auch fur die
Stadt und Stift Konigslutter. Holzknappheit fuhrte zwischen 1744 und 1776 zum
planméaRigen Torfabbau. Im 18. Jahrhundert begannen mit der Schiffoarmachung der
Schunter die Abtorfung und der Abtransport des Torfes, des Holzes und der Steine
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aus den umliegenden Waldungen nach Braunschweig. 1743 wurden hierfir erste
Erkundigungen im Rieseberger Moor oder auch ,Fahlen Moor* durchgefthrt. Es folg-
te die Anlage eines Torfkanals mit zahlreichen Torfgrédben, um auch eine moglichst
effektive Entwasserung der abgetorften Bereiche zu erreichen und die hier entstan-
denen Flachen fiir die weitere Beweidung zu sichern. (ROHR 1977: 43)

In der Karte des Landes Braunschweig aus dem 18. Jahrhundert (erstellt 1746-
1784) (LGLN o0.J.) erscheint daher ein Grol3teil des Moores nicht mehr bewaldet (vgl.
Abb. 8, vorherige Seite). Das Gebiet ist als Bruch schraffiert, in welchem sich zahlrei-
che Torfstiche befinden. Nur norddstlich scheint noch Bruchwald vorhanden zu sein.
Im Sudwesten erstreckt sich ein grol3erer beweideter Heide-Bereich auf dem Sandri-
cken.

Der Abtransport schien nicht lohnenswert gewesen zu sein, denn der Kanal wurde
bald verschlossen und die Beférderung erfolgte anschlieRend tber einen neu ange-
legten Dammweg mittels Pferdefuhrwerken zu einem Torfmagazin nach Konigslutter.
Ein weiterer Dammweg wurde auch im Nordwesten fir Torftransporte zum herr-
schaftlichen Kalkofen am Rieseberg angelegt. (ROHR 1977: 44)

Neben der Gewinnung bestanden auch Schwierigkeiten im Absatz des Torfes. Vor
allem die einflussreiche Brauereiinnung Konigslutters wehrte sich 1750 gegen ein zu
Beginn des Torfstechens herzoglich angeordneten Befehl, Torf statt Holz zum Bren-
nen zu benutzen. Die Qualitat des Ducksteinbieres verschlechtere sich, gutachterlich
nachgewiesen. (ROHR 1977: 44)

1761 trat ein Arbeitermangel hinzu. Letztlich fiihrten aber die Bedenken und der Pro-
test der Weideberechtigten 1776 zur Einstellung des Torfstiches, die durch die Art
der Torfbewirtschaftung die Hude und Weide in den ausgetorften Bereichen beein-
trachtigt sahen. (ROHR 1977: 45)

Mit steigenden Holzpreisen infolge allgemeinen Holzmangels erfolgte 1801 die Wie-
deraufnahme des Torfstechens. Die Torfgewinnung lie3 Mitte des 19. Jahrhunderts
nach, vor allem da mit der ErschlieBung des Helmstedter Braunkohlereviers Torf als
Brennstoff schnell an Bedeutung verlor. Nur vereinzelt wurde diese weiter z.B. fur
Heilzwecke bis 1954 betrieben. Im 19.Jahrhundert wurden auch die Weideberechtig-
ten deutlich mehr bericksichtigt, sodass vertraglich abgesichert wurde, dass nach
der Torfgewinnnung der Boden entwassert, eingeebnet und begriint werden sollte.
(ROHR 1977: 46)

Damit war die planméaRige Entwasserung des Moores gesichert und erwies einen
weiteren Vorteil: Wasser der Graben konnte zusatzlich der ,Puritzmihle“ zugeleitet
und somit ihre Wasserkraft gesteigert werden. Die effizientere Entwésserung flihrte
wiederum zu Wachstumsbeeintréachtigungen der verbliebenen Erlenbestande im Pri-
vatforst der Gemeinde Rieseberg, die daher gerodet wurden und eine anschlieRende
Grunlandnutzung ermoglicht wurde. (ROHR 1977: 46)

Um 1900, Vergleich der PreuBBischen Landesaufnahme (Abb. 8, S. 30), war das
Gebiet nun fast vollstandig entwaldet. Die heutigen Hauptgraben, der von Sidwest
nach Norden verlaufende ,Grenzgraben® sowie der Graben im Osten bestehen aus
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der ersten Phase des Torfabbaus. Die Griinlandnutzung scheint auf die Randberei-
che beschrankt und besteht grof3flachig an der Nordspitze.

Im 20. Jahrhundert wurde mehrfach erwogen, das ,Rieseberger Moor* zu entwas-
sern, was die aufkommende Naturschutzbewegung und ihr Bemiihen um den Erhalt
des Moores verhindern konnte. Die Nutzungsintensitat lie3 stark nach, was eine
Wiederbewaldung des zentralen Moorbereichs erméglichte. Zuvor, bis in die 1950er
Jahre pragten vermutlich ungenutzte Torfstiche bzw. Extensivgrinland den Grof3teil
des Gebietes. Stellenweise Aufforstungen schliel3t LUCKWALD 1994 nicht aus, es
fand aber keine geregelte forstliche Nutzung statt. 1955 erfolgte schlie3lich die end-
gultige Erklarung des Rieseberger Moores zum Naturschutzgebiet, begriindet mit
dem dortigen Pflanzenreichtum und der dortigen in Niedersachsen sehr seltenen
Kalksumpflandschaft. (ROHR 1977: 48)

Die ,Puritzmihle“ am ndrdlichen Rand des Gebietes diente ab1960 bis 2016 als
Wasserwerk und forderte Trink- und Brauchwasser fur den ,Wasserversorgungsver-
band Scheppau und Umgebung“ (WIEDENBEIN 1990: 144). Derzeit finden zur Be-
regnung landwirtschaftlicher Flachen Entnahmen durch den Beregnungsverband
Puritzmihle statt, daneben dienen die Brunnen der Trinkwassernotversorgung
(NLWKN 2023c).

Im Naturschutzgebiet sind ab 1972 auf einer ehemaligen Weideflache Fischteiche
ohne wasserrechtliche Genehmigung angelegt worden. 1998 erfolgte hierzu nach-
traglich ein Plangenehmigungsverfahren. (STADT KONIGSLUTTER AM ELM 1992: 11)

Auf den randlich gelegenen Grunlandflachen fanden im 20. Jahrhundert gegenlaufige
Tendenzen statt. Zum einen unterlagen die meisten Flachen seit dem Zweiten Weltkrieg
einer starken Nutzungsintensivierung (weitere Entwasserung, Umbriiche, Neueinsaaten,
starke Dungung), vor allen im westlichen Bereich, zum anderen wurde auf Grinlandfla-
chen an der Nordspitze die Nutzung eingestellt, sodass sich Weidengebiische etablier-
ten und stellenweise eine Aufforstung mit Pappeln stattfand. (LUCKWALD 1994: 9f.)

2.4.2 Entwicklung der Flora & Artenschwund

RIEGER (1978) stellt die erste umfangreiche geodkologische Untersuchung des
.Rieseberger Moor“ dar und beinhaltet Karten und Vegetationsaufnahmen. Eine wei-
tere systematische Untersuchung erfolgt im Rahmen von Kartierungen des ersten
Pflege- und Entwicklungsplanes fur das Naturschutzgebiet in LUCKWALD (1994).
Das erste floristische Gutachten im Gebiet stammt von der Biologischen For-
schungsanstalt Hiddensee, wurde 1939 erstellt und ist der wesentliche Grund, der
zur Ausweisung des Naturschutzgebietes 1955 flihrte. Von 1933 ist noch ein Zei-
tungsartikel bekannt, der vor allem die Vogelwelt (Sumpfrohreule, Gabelweihe bzw.
Rotmilan, Birkhuhn) hervorhob. Das Gutachten von 1939 untersuchte die damaligen
LKalkflachmoore®, die nach RIEGER 1978 in der Nahe der ,Puritzmihle” vorkamen,
heute aber verschwunden sind. Hohe Kalkgehalte konnten im Moorquellwasser ge-
mafl RIEGER (1978) immer noch teilweise bestimmt werden. Dennoch, - bereits in
der von RIEGER vorgenommenen Kartierung, 23 Jahre nach der Ausweisung des
NSG, konnten 31 Arten der zu schitzenden Gefal3pflanzen nicht mehr nachgewie-
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sen werden, darunter Uberwiegend nitrophobe Arten und alle Insectivoren. (WIE-
DENBEIN 1990: 147)

Gemal LUCKWALD 1994 sind weitere Arten im Gebiet ricklaufig oder nicht erneut
nachgewiesen worden (z.B. Trollblume). Haufig umfasst dies geféahrdete oder lan-
desweit ausgestorbene, konkurrenzschwache Arten, haufig mit Bindung an offene
oligotrophe, basen- und kalkreiche Quellsimpfe oder basenarme und oligotrophe
waldfreie Nieder- und Zwischenmoore.

Zentrale Bedeutung fur den Artenschwund hat nach RIEGER (1978) und WIEDEN-
BEIN (1990) die Eutrophierung. RIEGER (1978) unterscheidet zwischen den Nahr-
stoffeintrag durch Regen, Grundwasser und staubformigen Einwehungen von umlie-
genden Feldern. Auch Uber Immissionen des 20 km &stlichen Helmstedter Braunkoh-
lerevier kdnnte ein atmosphérischer Stickstoffeintrag in Form von Ammoniumsulfat in
Verbindung mit ,Saurem Regen®, vor allem in den 50er und 60er Jahren, als die
Braunkohle des Helmstedter Reviers der wichtigste Brennstoff der Region war, er-
folgt sein. (WIEDENBEIN 1990: 151)

Nitrateintrage Uber das Grundwasser sind Uber die Hauptwasseranalysen des Was-
serwerks bis 1965 zurtickzuverfolgen. Die damaligen Werte entsprachen der Trink-
wasserverordnung, waren aber fur nitrophobe Arten nach WIEDENBEIN 1990 zu
hoch. Er wies auf eine Korrelation von Niederschlagsmengen und Nitratgehalten hin,
und schlussfolgerte, dass vor allem die intensive Landwirtschaft an den EImhangen
fur die Nitratzufuhr von Bedeutung ist. Diese wirkt sich schlieBlich auch unweigerlich
auf den Wasserhaushalt aus, denn infolge der Eutrophierung kann mehr Biomasse
gebildet werden, sodass der Wasserverbrauch der Vegetation zunimmt und ein Ab-
sinken des Wasserstandes erfolgt. (WIEDENBEIN 1990: 152)

Urséachlich fur den Artenschwund werden somit neben der Eutrophierung auch die
Veréanderung im Wasserhaushalt, insbesondere die direkten Eingriffe, die zur Absen-
kung des Grundwasserspiegels fiihrten, erkannt (Vgl. RIEGER 1978, WIEDENBEIN
1990). Die Auswirkungen der Wasserférderung der ,,Puritzmihle® hierauf sind unklar.
Den groRten Einfluss auf die Moorwasserstande und ursachlich fur die periphere
Austrocknung, oxidative Torfzehrung und Moorsackung werden von den Entwéasse-
rungsgraben ausgegangen sein. (WIEDENBEIN 1990: 150)

LUCKWALD 1994 sieht die Eutrophierung als Hauptursache fiir den Artenriickgang
nicht gesichert oder aus den floristischen Untersuchungen ableitbar. Wesentliche
Ursachen des Artenriickgangs sind fur ihn der Nutzungswandel und die nachfolgen-
de Sukzession, daneben die Intensivierung (Dingung der Grinlander), Verbrachung
und das Versiegen einiger basenreicher Quellen durch die Veranderung des Wasser-
regimes. Die 1939 grof3flachig ausgebildeten offenen oligotrophen Nieder- und Zwi-
schenmoore als Ergebnis des Torfabbaus mit zahlreichen floristischen Raritaten sind
heute infolge der natiirlichen Sukzession hin zu Bruchwéldern weitestgehend ver-
schwunden. Daneben finden sich keine Hinweise auf zunehmende Austrocknung der
Randbereiche (gemal WIEDENBEIN 1990) oder eine fortschreitende Eutrophierung.
(LUCKWALD 1994: 55, 58)
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2.5 Potenzielle natirliche Vegetation

In LUCKWALD (1994) findet sich eine detaillierte, gebietsbezogene Beschreibung
der potenziellen natirlichen Vegetation (PNV) wieder, die folgend zusammengefasst
wird.

Die unterschiedlichen Standortqualitaten hinsichtlich des Basen- und Né&hrstoffhaus-
haltes sowie insbesondere durch den Wechsel des Grundwasserstandes fiihren auch
zu einer stark differenzierten PNV. Die rezenten Bruchwalder @hneln bereits der
PNV, wobei die basenreicheren, eutropheren Standorte vor allem im Norden zur
Ausbildung von Erlenbruchwaldern fiihren wirden und die basendrmeren, mesotro-
phen Standorte zur Ausbildung von Birken-Erlen-Bruchwéaldern. Fur die wenigen
oligotrophen Zwischenmoorbereiche ist der Birken-Bruchwald als nattrliche Waldge-
sellschaft anzunehmen. In den quelligen Bereichen im Norden und Ostrand des Rie-
seberger Moores, mit besserer Basen- und Nahrstoffversorgung traten Ubergange
zum Erlen-Eschenwéldern auf. Auf den randlichen, feuchten Standorten wiichsen
Birken-Eichenwalder. Die podsolierten Sandbéden im Suden des Gebietes fiihrten
zur Ausbildung von trockenen Birken-Eichenwaldern. Offene, waldfreie Bereiche sind
nur kleinflachig im Bereich ehemaliger Torfstiche anzunehmen. Je nach Trophie
etablierten sich Schilfréhrichte oder torfmoosreiche Schwingrasen. (LUCKWALD
1994: 16f.)

LUCKWALD (1994: 17) wies berechtigterweise darauf hin, dass die eintretenden
sukzessionsbedingten Standortverdnderungen (vor allem in Niedermooren) zu einer
Veranderung der heutig denkbaren Schlussgesellschaft und damit zu einer abwei-
chenden Vegetationsausbildung gegentiber der PNV flihren kénnen.

Hierzu gehoren: die mogliche Bewaldung infolge der Verlandung offener Flachen, die
Ausbildung von weiteren potenziellen Standorten eutropher (Erlen-)Bruchwalder
durch Torfmineralisation und Sackung der Moorbdden auf entwéasserten Bereichen
sowie die Etablierung von bodensauren Buchenwéldern auf den trockenen, podso-
lierten Sandbdden, infolge von Humusakkumulation. (Ebenda)

2.6 Aktuelle Eigentums- und Nutzungssituation

Die derzeitige Eigentums- und Nutzungssituation ist auf Karte 5 dargestellt.

2.6.1 Eigentumsverhaltnisse

Als Hauptflacheneigentiimer im Plangebiet tritt der Landkreis Helmstedt auf (vgl. Tab.
3, folgende Seite). Etwa die Halfte der Flachen des FFH-Gebietes ist im Besitz des
Landkreises. Dies umfasst hauptsachlich die westlichen und sidlichen Bruchwaldbe-
reiche sowie Grunlandkomplexe im Sudwesten und Nordosten. Daneben ist die ge-
meinnltzige GmbH ,Haus der Helfenden Hande®, Beienrode Eigentiimer mehrerer
Bruchwald-Flachen im Osten. Vor allem gréRere zusammenhdngende Griinland-
Flachen am Rand des FFH-Gebietes sind in Privatbesitz.

Wege und grélRere Graben sowie die inselartige Heideflache unterstehen verschie-
denen Feldmarkinteressenschaften. Die Stadt Konigslutter am Elm besitzt neben
dem sudlichen Abschnitt des Grenzgrabens im FFH-Gebiet, die Magerrasen-Flache
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aulRerhalb des FFH-Gebietes sudwestlich angrenzend. Flachen die an der Nordspit-
ze beiderseits der Lauinger Mihlenriede liegen, sind im Eigentum der Bundesstra-
Renverwaltung bzw. der Bundesrepublik Deutschland. Der nordwestliche Abschnitt
der Lauinger Mihlenriede und der stidliche Abschnitt des Grenzgrabens sind offentli-
che Gewasser. Der Unterhaltungsverband Schunter ist Flacheneigentimer eines
Abschnittes der Lauinger Muhlenriede nordlich des Moores. Weiterhin gehort ein
kurzer Abschnitt der Lauinger Muhlenriede im Nordwesten der Flachsrotteninteressent-
schaft Rieseberg.

Im Stdosten wurden drei Flachen im Bruchwaldkomplex von der Stiftung Naturland-
schaft, Konigslutter erworben. Der Bund fir Naturschutz und Landschaftspflege in
Niedersachsen e.V. besitzt einen schmalen Streifen des Bruchwaldkomplexes im
Westen. Eine Griinland-Parzelle am Westrand ist im Eigentum des Landeskirchen-
amt Wolfenbdittel. Der Abschnitt der L 633 an der Nordspitze ist im Besitz des Landes
Niedersachsen.

Tab. 3: Eigentumsverhéaltnisse im Plangebiet

e . FlachengroRRe Flachenanteil
[ha] [%]
Landkreis Helmstedt 70,73 42,74
Privatbesitz 48,15 29,09
»Haus der Helfenden Hande", Beienrode 20,56 12,42
Feldmarksinteressentschaft Lauingen 5,12 3,09
Stadt Konigslutter am EIm 4,85 2,93
Bundesrepublik Deutschland (B}Jndesstra— 431 2,60
Renverwaltung), Geschaftsbereich Hannover '
Feldmarksinteressentschaft Rieseberg 4,13 2,50
Feldmarksinteressentschaft Kdnigslutter 2,43 1,47
Stiftung Naturlandschaft 2,20 1,33
Bund fiir Naturschutz und Landschaftspflege 0,66
in Niedersachsen e.V 1,10
Offentliche Gewéasser 0,67 0,40
Unterhaltungsverband Schunter 0,58 0,35
Landeskirche 0,54 0,33
Flachsrotteninteressentschaft Rieseberg 0,09 0,05
Land Niedersachsen, L633 0,02 0,01
Gesamt 165,48 100
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2.6.2  Aktuelle Nutzungssituation

Das Dorm-Rieseberger Huigelland zeichnet sich durch einen hohen Anteil an acker-
baulicher Nutzung aus (> 50 %), knapp 30 % machen Waldflache aus, rund 12 %
Siedlungsflache und ca. 10 % Mosaiklandschaften, die durch eine besondere Nut-
zungsvielfalt und einen kleinrdumigen Wechsel verschiedener Biotope und Bewirt-
schaftungsarten charakterisiert sind (ENTERA 2016: 123, 145).

Pragend im Plangebiet sind die groRen bewaldeten Flachen, die ungenutzt sind oder
wenn, hauptséachlich extensiv forstwirtschaftlich genutzt werden. Von besonderer
Bedeutung vielmehr fir das Geotkosystem Moor an sich, als flachenanteilig, sind
wasserwirtschaftliche Nutzungen, vor allem jene wie die an das FFH-Gebiet angren-
zenden Grundwasserentnahmen an der ,Puritzmuhle®. Hinsichtlich der Flachenaus-
dehnung ist die landwirtschaftliche Nutzung, vor allem die im PG vorherrschende
Grinlandnutzung in den Randbereichen des FFH-Gebietes wesentlich. (LUCKWALD
1994, LANDKREIS HELMSTEDT 2020)

Landwirtschaft

Die derzeit als Grinland ausgewiesenen Flachen sind hauptsachlich Mahwiesen. Am
sudwestlichen sowie am norddstlichen Rand erfolgt Weidenutzung mit Rindern oder
Pferden. Im Sldosten werden Parzellen als Mahweide (Rinder und Pferde) genutzt.
Daneben liegen einige wenige kleinere Flachen brach. Am norddstlichen Grenzbe-
reich befindet sich eine Teilflache von einem aul3erhalb des FFH-Gebietes gelege-
nem Acker, die ebenfalls brachliegt. Eine Ackerflache findet sich im Nordosten. Das
Plangebiet ist grundsétzlich hauptséachlich von intensiver Landwirtschaft und acker-
baulicher Nutzung umgeben, die stellenweise bis an die Gebietsgrenze heranreicht.

Wasserwirtschaft

Als Vorfluter des Moores fungieren das FlieRgewasser ,Lauinger Mihlenriede® und
fur den 6stlichen Bereich der Graben ,Freiflut Mihle Ochsendorf*. Beide unterliegen
der regelmafigen Gewasserunterhaltung, gewahrleistet von der Feldmarkinteressen-
schaft Rieseberg (Graben) und dem Unterhaltungsverband Schunter (Bach).

Grundwasserforderungen und -entnahmen finden nordwestlich angrenzend aul3er-
halb des FFH-Gebietes statt. Das Wasserwerk ,Puritzmuhle®, betrieben vom Was-
serversorgungsverband Scheppau und Umgebung (heute Stadtwerke Kénigslutter)
diente von 1960 bis 2016 der Trinkwasserversorgung anliegender Ortschaften. Am
11.11.1968 wurde durch den Landkreis Helmstedt hierfir eine jahrliche Férdermenge
von 230.000 m® genehmigt, bzw. ab dem 28.06.1990 300.000 m3.

Heute wird nur noch ein Brunnen fur die Trinkwassernotversorgung genutzt. Mit der
wasserrechtlichen Erlaubnis gemalR Wasserbuchblatt vom 10.05.2016 sind
20.000 m® pro Jahr zur Entnahme genehmigt. Darliber hinaus finden zur Feldbereg-
nung landwirtschaftlicher Flachen Entnahmen durch den Beregnungsverband Pu-
ritzmihle statt. Die genehmigten Enthahmemengen sind laut Wasserbuchblatt vom
11.05.2016 704.000 m® pro Jahr. Die Genehmigung erfolgte ohne FFH-
Vertraglichkeitsprifung. Ostlich der Nordspitze des FFH-Gebietes bzw. der ,Lauinger
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Mduhlenriede“ besteht fir einen privaten Brunnen gemaR Wasserbuchblatt vom
21.01.1985 und aktualisiert am 20.02.2006 eine Grundwasser-
Entnahmegenehmigung von erlaubten 800 m? pro Jahr zur landwirtschaftlichen Feld-
beregnung. (NLWKN 2023c)

Forstwirtschaft

In den Waldgebieten im PG findet im Uberwiegenden eine geringe forstliche Nutzung
statt, zumeist gar keine, vor allem innerhalb der landkreiseigenen Flachen. Etwa ein
Drittel des Bruchwaldes befindet sich in Privatbesitz. Der Kiefernanflugwald ist Resul-
tat nattrlicher Sukzession und nicht forstwirtschaftlich begriindet (LUCKWALD 1994).
Forstwirtschaft ist gemalR NSG-Verordnung unter Bertcksichtigung des § 5 Abs. 3
BNatSchG und des § 11 NWaldLG sowie unter ,Belassung eines ausreichenden
Umfanges an Alt- und Totholzanteilen“ erlaubt (LANDKREIS HELMSTEDT 2020:
654).

Fischereiwirtschaft

Im Norden des PG befindet sich die Fischteichanlage ,Grin“ welche 1972 ohne
wasserrechtliche Genehmigung errichtet worden ist und durch Moorquellwasser ge-
speist wird. 1993 erfolgte die wasserrechtliche Genehmigung durch das Umweltamt
des Landkreises Helmstedt und 1998 ein nachtrégliches Plangenehmigungsverfah-
ren fur die baulichen Anlagen. Der Wasserzufluss besteht durch einen Verbindungs-
graben zum bestehenden Grabensystem des ,Rieseberger Moores* (iber den Grenz-
graben. Gemaf NSG-Verordnung ist die Fischerei- und Teichwirtschaft und Unterhal-
tung der Teichanlagen ,im bisherigen Umfang und nur innerhalb der Geltungsdauer
der wasserrechtlichen Erlaubnis® gestattet (LANDKREIS HELMSTEDT 2020: 660).

Die Fischteichanlage ,Grin“ befindet sich derzeit in einem wasserrechtlichen Erlaub-
nisverfahren (schriftiche Auskunft Herbst, U., Landkreis Helmstedt, 27.08.2024),
weitere Auskinfte liegen nicht vor. Ubrige ehemalige Fischteiche im PG sind aktuell
nicht mehr genutzt.

Jagd

Entsprechend der NSG-Verordnung ist die ordnungsgemafe Jagd und Errichtung
von jagdwirtschaftlichen Errichtungen erlaubt (LANDKREIS HELMSTEDT 2020: 660).
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2.6.3 Aussagen Ubergeordneter Planungen

2.6.3.1 Niedersachsisches Landschaftsprogramm

Im niedersachsischen Landschaftsprogramm aus dem Jahr 2021 ist das Gebiet als
FFH-Gebiet und als Landschaftsschutzgebiet, das zur Sicherung von Natura 2000
ausgewiesen wurde, dargestellt. Es wird dem Landschaftsteilraum K32 — Ostbraun-
schweigisches Hugelland zugeordnet ist liegt im Naturpark EIm-Lappwald.

Als FFH-Gebiet wird dem Bereich eine landesweite Bedeutung fur die Biologische
Vielfalt im Zielkonzept zugesprochen. Es liegt au3erdem in der Zielkategorie fur die
Sicherung und Verbesserung von Gebieten mit besonderer Bedeutung fur Land-
schaftsbild und Erholung / Landesweit bedeutsame Boden oder GroRvégel. Uberdies
ist es in der Zielkategorie der vorrangigen Entwicklung und Wiederherstellung als
Gebiet mit landesweit bedeutsamen Funktionen (Gewasserauen gemald Aktionspro-
gramm Niedersachsische Gewasserlandschaften und Hoch- und Niedermoore ge-
maf Programm Niedersachsische Moorlandschaften) dargestelit.

Das Plangebiet ist als Kerngebiet Teil des Ilanderibergreifenden Biotop-
Verbundkorridors. (MU 2021)

2.6.3.2 Landes-Raumordnungsprogramm

Im Landes-Raumordnungsprogramm (LROP) ist das gesamte Plangebiet als Vor-
ranggebiet fur den Biotopverbund sowie als Vorranggebiet fir Natura 2000 gekenn-
zeichnet. Die Lauinger Mihlenriede ist Uber das PG hinaus, wie auch die Scheppau
im Osten als Vorranggebiet fiir den Biotopverbund ausgewiesen (Vgl. Abb. 9). (LROP
2022)

Abb. 9: Ubersicht iiber das Landes-Raumordnungsprogramm o. M. (LROP
2022)
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2.6.3.3 Regionales Raumordnungsprogramm

Das Regionale Raumordnungsprogramm (RROP) fir den Grof3raum Braunschweig
(REGIONALVERBAND BRAUNSCHWEIG 2008) stellt das gesamte Plangebiet als
Vorranggebiet fur Natur und Landschaft, als Vorranggebiet fir Natura 2000 sowie als
Vorbehaltsgebiet flr Erholung dar. Ein regional bedeutsamer Wanderweg verlauft an
der westlichen Spitze des PG vorbei (Vgl. Abb. 10).

Das PG ist weitestgehend als Vorbehaltsgebiet fir Wald markiert, unter Ausnahme
der Grunalandkomplexe im Sudwesten und Nordosten, welche von Aufforstung frei-
zuhaltende Gebiete darstellen. Die Bruchwaldflachen im Sidosten sind als Vorbe-
haltsgebiet mit besonderer Schutzfunktion des Waldes gekennzeichnet. Hier haben
der Klimaschutz sowie Larm- oder Immissionsschutz eine besondere Bedeutung und
sollen aufgrund ihrer besonderen Schutzfunktion erhalten und mdoglichst als Dauer-
wald bewirtschaftet werden (RROP 2008: 2.2 Abs. 9).

Zudem liegt das PG innerhalb des Vorranggebietes flur Trinkwassergewinnung mit
der Puritzmuihle als Wasserwerk. Es gibt jedoch gem. NLWKN 2024b kein ausgewie-
senes Trinkwasserschutzgebiet mehr. Dieses wurde durch die Untere Wasserbehor-
des LK Helmstedt 2017 aufgehoben (Landkreis Helmstedt 2017: 603) (vgl. Kap.
2.3.3.4 & Kap. 2.6.2). Ein nordostlicher Teilbereich des FFH-Gebietes befindet sich
innerhalb des Vorranggebietes fir Hochwasserschutz.
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Abb. 10: Ubersicht tiber den Rieseberg und Umgebung gemalR RROP 2008 o. M.
(REGIONALVERBAND BRAUNSCHWEIG 2008)
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2.6.3.4 Landschaftsrahmenplan

Der Landschaftsrahmenplan (LRP) des Landkreises Helmstedt wurde in den Jahren
1995 bis 2004 erstellt (BIRKGIT-QUENTIN 2004). Mittlerweise gibt es eine Fort-
schreibung aus dem Jahr 2016 (ENTERA 2016), die bislang jedoch noch nicht verof-
fentlicht bzw. final beschlossen wurde. Die Fortschreibung bezieht sich im Wesentli-
chen auf die Schutzgtter Arten, Biotope, Lebensgemeinschaften und Landschafts-
bild. Die Schutzgiter Boden, Wasser, Klima/Luft wurden in der Fortschreibung von
2016 nicht vollstandig Uberarbeitet, da nicht von einer grundlegenden Veranderung
der Gefahrdungsfunktion dieser Schutzgiter ausgegangen wurde. Sie stimmen somit
mit BIRKGIT-QUENTIN (2004) Uberein. Mit den aktualisierten Daten und den (ber-
nommenen Daten wurde das Zielkonzept Uberarbeitet. (ENTERA 2016: 30)

Arten und Lebensgemeinschaften

Der LRP weist mehrere wertvolle Gebiete fiir Flora und Fauna im Plangebiet aus. Mit
sehr hoher Bedeutung fiir Pflanzenarten werden die feuchten Bruchwaldbereiche im
Moorzentrum, nordlich des Wolfsberges, ein Komplex aus Ried, Sumpfgebtsch und
Moorwald dargestellt. Daneben findet sich ein fiir die Fauna, im Speziellen fur Lurche
und Mollusken landesweit wertvoller Bereich im Nordosten des Rieseberger Moores,
bestehend aus einem Komplex aus Gehdlzen, naturnahem Stillgewéasser, Sumpfge-
blsch, Seggenried und Sauergras-/Binsenried.

Weiterhin sind Flachen mit hoher Bedeutung fiir den Tier- und Pflanzenartenschutz
dargestellt. Hohe Bedeutung fir Pflanzenarten besitzen die Nasswiesen im Osten
des Rieseberger Moores, der Bruch- und Sumpfwald stdlich der PuritzmUhle und die
trockene Sandheide. Fur Tagfalter von hoher Bedeutung ist eine magere Grasflur im
sudlichen Rieseberger Moor. Die Nordspitze des PG, die Lauinger Muhlenriede, ist
Bestandteil eines Bereiches mit hoher Bedeutung fir Pflanzenarten und mit lokaler
Bedeutung als Brutvogelgebiet.

Nur das Moorgebiet — unter Ausnahme der Nordspitze, der Lauinger Mihlenriede
sowie der Grunlandflachen im Westen — wird als Biotopkomplex mit landesweiter
Bedeutung gekennzeichnet. Hauptsachlich sind Biotoptypen der Wertstufe V, mit
sehr hoher Bedeutung im PG vertreten, daneben finden sich auch Biotoptypen mit
hohem und mittlerem Biotopwert. Vor allem in den Randzonen des FFH-Gebietes
sowie im Bereich der grof3en Grinlandflachen treten Biotoptypen mit geringerer Wer-
tigkeit hinzu. (vgl. ENTERA 2016, Karte 1)

Landschaftserleben (Vielfalt, Eigenart und Schénheit)

Das Landschaftsbild wird fir das FFH-Gebiet ,Rieseberger Moor” weitestgehend mit
einer sehr hohen Bedeutung bewertet. Hierunter fallen die Landschaftshildeinheiten
mit den Bruch- u. Moorwéldern samt dem Landschaftsbildelement Geotop, die struk-
turierte Griinlandniederung der Lauinger Muhlenriede und die kleinteilige Nieder-
moor-Wiesen-Landschaft des Rieseberger Moores und der Lauinger Muhlenriede um
die Puritzmihle.

Sudlich des Moores schlieRen Bereiche mit hoher Bedeutung an und umfassen die
kleinraumige, wellige Kulturlandschaft am Heiliger Berg nordlich von Lauingen. Dem
nordlichsten Abschnitt des PG, der Lauinger Mihlenriede sowie der gegliederten
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Ackerlandschaft um sie herum wird eine mittlere Bedeutung fur das Landschaftsbild
beigemessen.

Im PG wird eine Verlarmung von > 45 dB (A) angenommen, die von der Landesstra-
Be L 633 im Norden und von der Landesstral3e L 290 im Osten ausgehen. (vgl. EN-
TERA 2016, Karte 6)

Boden

Die Funktionsfahigkeit der Béden im Naturhaushalt ist im Moorkern des FFH-
Gebietes Rieseberger Moor gemall LRP wenig beeintrachtigt. Hier sind Bodenfor-
men mit besonderer Auspragung, feuchter Standorte befindlich. Im Bereich des
Nordverlaufes der Lauinger Mihlenriede durch die landwirtschaftlich gepragte Land-
schaft werden die Boden als mafig beeintrachtigt, ganz noérdlich als beeintrachtigt
eingestuft. Auch die Béden der grol3en Grinlandflachen im Westen sowie jene der
dem PG angrenzenden landwirtschaftlichen Flachen werden als beeintrachtigt klassi-
fiziert. (Vgl. BIRKGIT-QUENTIN 2004. Karte 2)

Grundwasser

Die Funktion des Grundwassers im Naturhaushalt ist im Rieseberger Moor geman
LRP hauptséchlich wenig beeintrachtigt. Nur in den landwirtschaftlich genutzten
Randbereichen ist die Funktion mafig beeintrachtigt. Als Beeintréchtigungsrisiko ist
ein mittleres Auswaschungsrisiko fir Cadmium und Nitrat dargestellt. (BIRKGIT-
QUENTIN 2004, Karte 3)

Retention

Das Retentionsvermégen in den Waldflachen ist wenig beeintrachtigt. In den offenen
Flachen ist das Retentionsvermdgen mafig beeintrachtigt bis beeintrachtigt.
(BIRKGIT-QUENTIN 2004, Karte 4)

Klima/Luft

Die Funktionsfahigkeit von Klima/ Luft im Naturhaushalt und fiir den Menschen gilt im
Plangebiet innerhalb der Waldflachen als wenig beeintrachtigt. Die offenen, landwirt-
schaftlich gepragten Bereiche werden dahingehend als beeintrachtigt dargestellt. Fir
Frisch-/ Kaltluftentstehung wird dem Gebiet als gréferem Waldgebiet mit eigenem
Waldinnenklima eine hohe Bedeutung beigemessen. (BIRKGIT-QUENTIN 2004,
Karte 5)

Biotopverbund

Der Moorwaldkomplex im PG ist groR3tenteils als Kernflache fiir den Biotopverbund
Wald gekennzeichnet. Bereiche im Nordosten sind als Kerngebiete fur Feuchtlebens-
rAume ausgewiesen. Die Grinlandflachen im Westen sind als Entwicklungsflache fiir
den Biotopverbund Feuchtlebensrdaume vorgesehen. Die nérdliche Spitze des Plan-
gebietes ist Entwicklungsgebiet fur den Biotopverbund Griinland sowie die hier um-
liegenden Bereiche als Entwicklungsgebiete flr die Grunlandvernetzung vorgesehen.
Die dem PG angrenzenden Gebiete im Westen, Osten und Stden sollen flr eine
bessere Wald-Griinlandvernetzung entwickelt werden. (ENTERA 2016, Karte 7.2)
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Ausweisung von Schutzgebieten

Der LRP gibt Empfehlungen zu Schutz, Pflege und Entwicklung bestimmter Teile von
Natur und Landschaft (Karte 8, ENTERA 2016) und schlagt dabei auch Gebiete vor,
die die Voraussetzungen als NSG (gem. § 16 NAGBNatSchG#*) oder LSG (gem. § 19
NAGBNatSchG®) erfiillen oder potenziell erfiillen kénnen.

Das Rieseberger Moor ist als bestehendes NSG sowie die umliegenden Bereiche als
bestehendes LSG gekennzeichnet. Es wird auf3erdem empfohlen, die beiden 6stlich
und westlich verlaufenden Gewasser, Scheppau und Lauinger Mihlenriede, als NSG
auszuweisen. (ENTERA 2016, Karte 8)

Zielkonzept

Das Gebiet soll gemal3 LRP gesichert werden, da es eine sehr hohe Bedeutung fir
den Arten- und Biotopschutz hat. Noérdliche Bereiche im Plangebiet sowie auf den
westlichen Offenlandflachen sollen beeintrachtigte Teile des Gebietes verbessert
werden (ENTERA 2016, Karte 7.1). Als wesentliche Beeintrachtigungen werden flr
das NSG Rieseberger Moor Umbruch von Grinland, intensive ackerbauliche Nut-
zung, intensive Grunlandnutzung, stark verbaute Gewéasserabschnitte, standortfrem-
de Gehdlze in der Aue sowie Strukturarmut genannt (Ebenda: A212).

Standortgerechte Laubwalder, im Speziellen naturnahe Feuchtwalder sollen daher
entwickelt und verbessert werden, auch durch den Riickbau vorhandener Entwésse-
rungsanlagen (ENTERA 2016: 207). Weiterhin sind Heiden und Magerrasen im und
um das NSG Rieseberger Moor zu fordern und zu pflegen (Ebenda: 218f.) und eine
Extensivierung der Grinlandnutzung anzustreben (ebd.: A212). Als schutzgutbezo-
genes Teilziel fur den Aspekt Grundwasser sieht der LRP die Sicherung des Trink-
wasserschutzgebiets ,Puritzmihle* vor (ebd.: 223). Daneben sind der Erhalt bzw. die
Neuschaffung von Lebensrdumen verschiedener Lebensgemeinschaften mit ihrem
charakteristischen Arteninventar in den Moorniederungen der Schunteraue forciert
sowie die Sicherung der natirlichen Vielfalt der Bodeneigenschaften und die Verrin-
gerung von stofflichen Belastungen aus der landwirtschaftlichen Nutzung (ebd.:
220ff.). Die Lauinger Muhlenriede soll zu einem naturnahen FlieRgewasser mit einer
nattrlichen Aue und hin zu einem 6kologisch guten Zustand entwickelt werden (ebd.:
225, A201). GemalR LRP ist auch die Schunter zu einem naturnahen FlieRgewasser
mit einer nattrlichen Aue zu entwickeln (ebd.: A212).

4 Heute § 16 NNatSchG i.V.m. § 23 BNatSchG (NSG)
® Heute § 19 NNatSchG i.V.m. § 26 BNatSchG (LSG)
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2.6.3.5 Landschaftsplan Konigslutter am EIm

Der Landschaftsplan fir die Stadt Konigslutter am EIm wurde im Jahr 2004 fertig
gestellt (ENTERA 2004). Der Landschaftsplan enthalt eine Bestandbeschreibung
(Biotoptypen, Landschaftsbild, ausgewéhlte Arten) und Ziele, auch artspezifische
Ziele fur den Bereich im und um das Rieseberger Moor. Es wird betont, dass das
Rieseberger Moor aufgrund seines relativ ,intakten Wasserhaushaltes“ von besonde-
rer Bedeutung flr den Flachenschutz sei. Daneben wird auf die floristische Bedeu-
tung bzw. hohe Wert fir Arten und hingewiesen.

Bestand

Eine Biotoptypenkartierung erfolgte auf Grundlage des Landschaftsrahmenplans im
Jahr 2000 im MaRstab 1: 10.000. Im Uberblick bestehen zwischen der damaligen
Biotoptypenkartierung und der heutigen im Hinblick auf die Nutzungskategorien keine
grundsatzlichen Unterschiede. Der Moorwald wird hier aber grof¥flachig als Erlen-
Bruchwald kategorisiert. Teilweise unterscheiden sich auch einzelne Griinlandflachen
hinsichtlich der Nutzungsintensitat. MaRstabsbedingt bzw. durch Anderungen im Kar-
tierschlissel sind Unterschiede auch methodisch bedingt.

Das Landschaftsbild im Plangebiet wird in den Waldflachen mit einer sehr hohen
Bedeutung bewertet. Die umgebenden Grinlandflachen werden mit einer mittleren
bis hohen Bedeutung bewerten, Ackerflachen mit geringer Bedeutung.

Dem Plangebiet wird eine sehr hohe Bedeutung fir den Tier- und Pflanzenarten-
schutz zugesprochen. Es wird darauf verwiesen, dass das Rieseberger Moor, als
grundwassergepragter Niedermoor- und Auenstandort im Schuntertal eine sehr hohe
Bedeutung flir den Arten- und Biotopschutz im Zusammenhang mit der rdumlichen
Situation und der Nutzungsgeschichte besitzt. Dies erfordere vor allem eine Wieder-
herstellung bzw. Sicherung landschaftstypischer Wasserstande bzw. Uberflutungsdy-
namik im Rieseberger Moor sowie im Niederungsbereich von Schunter, Scheppau
und Uhrau. Die genannten FlieRgewasser bilden mit den angrenzenden feuchtege-
pragten Lebensrdumen bedeutsame Kernflachen des Biotopverbundes. Verbund-
strukturen wie Gewasserrandstreifen in Verbindung mit der Durchgangigkeit fur aqua-
tische Organismen vernetzen die Gewasser einschliellich der angrenzenden Feucht-
lebensrdume bis in den Quellbereich. Die Bauchige Windelschnecke und das Bach-
neunauge wurden im Landschaftsplan nicht erfasst. Erstere findet neben gefahrdeten
Arten niedermoortypischer Biotope (Bruchwalder, Nass- und Feuchtgriinland, Rieder
und SUimpfe) aber als relevante Art des Rieseberger Moores Erwahnung.

Ein Vorkommen der stark gefahrdeten RL-2-Tagfalterart Kleiner Sonnenrdschen-
Blauling (Aricia agestis) wurde sudlich des Rieseberger Moores sowie 0Ostlich des
Riesebergs am Butterberg markiert. Die Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus)
wurde gemal Landschaftsplan in den umliegenden Ortschaften Scheppau, Riese-
berg, Lauingen und Beienrode nachgewiesen, die prioritare Art gemaf Niedersachsi-
scher Strategie zum Arten- und Biotopschutz ist gemaR Roter Liste gefahrdet (RL 3).
Der Springfrosch (Rana dalmatina) wurde im Nordosten des Plangebietes nachge-
wiesen. Der Springfrosch ist eine prioritare Art gemaly Niedersachsischer Strategie
zum Arten- und Biotopschutz und gilt in Niedersachsen als gefahrdet (RL 3).
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Zielkonzept

Die Ziele zu den Arten sind in Abb. 11, folgende Seite, dargestellt. Das gesamte
Plangebiet soll als Gebiet mit (iberwiegend sehr hoher Bedeutung fir Arten und Bio-
tope gesichert werden. Die nordwestlich angrenzenden Waldflachen am Butterberg
und jene noérdlich am Wolfsberg sind als Gebiete mit Gberwiegend hoher Bedeutung
fur Arten und Biotope zu sichern und zu verbessern. Die Ackerflaichen im Stden und
Westen angrenzend sollen entwickelt und wiederhergestellt werden, diejenigen im
Norden angrenzend umweltvertraglich genutzt werden, da sie momentan eine Uber-
wiegend geringe bis sehr geringe Bedeutung fur alle Schutzglter haben. Konkret
werden eine Nutzungsextensivierung und eine grundwasser- und bodenschonende
Bewirtschaftung als MalRnahme vorgeschlagen.

Gemal Zielkonzept sind die Heideflache, kleinere Offenstandorte im Kiefernwald und
die suidwestlich gelegenen damaligen Offenbereiche im Rieseberger Moor als geeig-
nete Kerngebiete sowie westliche angrenzendes Offenland als entwicklungsbedurfti-
ge Kerngebiete fir den Kleinen Sonnenrdschen-Blauling bezeichnet. Ein Korridor ist
am stdwestlichen Rand des Rieseberger Moores fiir die Art markiert.

Die Waldflachen im Rieseberger Moor sind gemal Zielkonzept zudem als geeignetes
Kerngebiet und zu geringen Teilen (Stdwesten) als entwicklungsbedirftiges Kernge-
biet (Nadelforst) fir den Springfrosch (Rana dalmatina) dargestellt. Die Scheppau
und die Lauinger Muhlenriede werden als Zielkorridor fur die Art markiert.

Die Waldflachen des Rieseberger Moores sind als Nahrungshabitat der Zwergfle-
dermaus (geeignetes Kerngebiet) angegeben und der stidwestliche Nadelforst als zu
entwickelndes Nahrungshabitat, die Orte Lauingen, Beienrode und Rieseberg als
Kerngebiet mit Quartiersfunktion fur die Art. Zwischen Lauingen und Beienrode sowie
zu den sudlichen Waldflachen am Wolfsberg als auch zwischen Riesberger Moor und
dem Rieseberg im Westen sind Zwergfledermaus-Korridore zum Schutz, zur Pflege
und Entwicklung von linearen Gehdolzstrukturen markiert.

Nahere Nachweise des Rebhuhns (Perdix perdix, hdchste Prioritdt gemaR Nieder-
sachsischer Strategie zum Arten- und Biotopschutz, stark gefahrdet in Niedersach-
sen, RL 2) in der Umgebung des Riesebergs gibt es nicht. Die Offenland-Flachen im
und um das Waldgebiet des Rieseberger Moores sind jedoch als entwicklungsbedurf-
tige Kerngebiete firr die Art markiert. Ziel ist gemaR Landschaftsplan eine Reduktion
von Pestizidanwendungen in Randzonen und ein Verzicht auf die Mahd von Rand-
streifen in der Brutzeit.
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Legende Zielarten Springfrosch

@ Korridorendpunkte_Springfrosch

Ziele und MaBnahmen wm Korridor_Springfrosch

Zielarten, Biotopverbund Kerngebiete_Springfrosch

Zielarten-Nachweise Il Geeignete Kerngebiete

B Kleiner Sonnenréschen-Blauling 7] Entwicklungsbediirftige Kerngebiete

@ springfrosch Zielarten Zwergfledermaus

Zielarten KI. Sonnenréschen-Bléuling @ Korridorendpunkte_Zwergfledermaus

@ Korridorendpunkte_Sonnenroeschen-Blaeuling ™= Korridor_Zwergfledermaus
=== Korridor_Sonnenroeschen-Blaeuling Kerngebiete_Nahrungsfunktion-Zwergfledermaus
Kerngebiete_Sonnenroeschen-Blaeuling 77+ Geeignete Kerngebiete mit Nahrungsfunktion

I Geeignete Kerngebiete ~ Entwicklungsbeduftige Kerngebiete mit Nahrungsfunktion

Entwicklungsbeddrftige Kerngebiete I Kerngebiete_Quartiersfunktion-Zwergfledermaus

77 Kerngebiete_Rebhuhn

Abb. 11: Landschaftsplan Kénigslutter mit Legende (ENTERA 2004)
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2.7 Bisherige Naturschutzaktivitaten
2.7.1 Naturschutzprogramme

Programm Niedersachsische Moorlandschaften

Das Programm tragt den neueren Erkenntnissen zu Mooren Rechnung und integriert
insbesondere die Ziele des Klimaschutzes in den bisherigen Moorschutz. Neben der
Bedeutung der Moore flr die biologische Vielfalt werden auch weitere 0kologische
Funktionen bzw. Schutzgiter des Naturschutzes (Boden, Wasser, Landschaften)
bertcksichtigt. Mit dem Programm wird ein Rahmen fir die Arbeit der Landesbehor-
den fur das Moormanagement und den Klimaschutz in Mooren geschaffen. Mal3-
nahmen zur Verringerung der Torfzehrung und -sackung und somit zur Reduzierung
der Treibhausgas-Emissionen sowie zur Verbesserung der weiteren nattrlichen
Funktionen der Moore sind die zentralen Malinahmen des Moormanagements. Das
Programm enthalt keine verpflichtenden Vorgaben, sondern zeigt allgemeine Hand-
lungsfelder und MalRnahmenoptionen auf. Die landesweiten Ziele des Moormanage-
ments sind auf regionaler Ebene durch die Landschaftsrahmenplanung zu konkreti-
sieren. (MU 2016)

Programm Niedersachsische Gewdasserlandschaften

Das Plangebiet weist eine besondere Bedeutung fur die Gewdasser- und Auenent-
wicklung in Niedersachsen auf. Die Lauinger Muhlenriede gehoért zu den Schwer-
punktgewassern  fur die  EG-Wasserrahmenrichtlinie-Ma3hahmenumsetzung
(WRRL). Unter Ausnahme eines Sudwestbereiches ist das PG als Auenbereich der
WRRL-Prioritatsgewasser, in der Form ,Bodenlandschaft Aue“ sowie das Rieseber-
ger Moor als naturschutzfachlich besonders bedeutsames Gebiet mit Auenbezug
gekennzeichnet. (NLWKN 2018)

2.7.2 Bestehende Kompensationsflachen

Im Norden entlang der Lauinger Mihlenriede, die Flachen im Eigentum der Bundes-
republik betreffend, fanden 2003® KompensationsmafRnahmen der Autobahn GmbH
statt. Der Gewasserrandstreifen wurde im Rahmen des 6-streifigen Ausbaus der BAB
A2 als Kompensation fir Eingriffe planfestgestellt (MaBnahmennummer A 17). In der
darauffolgenden Unternehmensflurbereinigung im Flurbereinigungsverfahren Och-
sendorf wurde auf diesen Randstreifen Oberboden abgeschoben, Senken angelegt,
Storsteine etc. eingebaut. Die Riede wurden leicht vorprofiliert. Drainagen wurden
abgefangen und an einzelnen, wenigen Stellen im Bereich des Gewasserrandstrei-
fens wurzelfest verlegt und eingeleitet. Dazu wurde der Landschaftsteich angelegt.
Der Geholzbewuchs mit Schwarzerle ist im Laufe der Sukzession entstanden. Eine
Gewasserunterhaltung hat seitdem nur noch in sehr eingeschranktem Rahmen statt-
gefunden und beschrénkte sich auf die Einleitstellen der Drainagen. (schriftliche Aus-
kunft von Herbst, U., Landkreis Helmstedt 08.08.24)

6 Somit haben die Basiserfassung von 2008 und die Detailstrukturgiitekartierung der Gewéasser von 2013
schon den renaturierten Zustand der Lauinger Muhlenriede mit erfasst.
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Abb. 12: Stauvorrichtungen im Moorwald, Palisadenaufstau am Grenzgraben

Die Sandmagerrasenfliche im Sidwesten, auf3erhalb des FFH-Gebietes ist ein
Kompensationsflachenpool der Stadt Konigslutter am EIm im Rahmen der Bauleit-
planung. Die Flache wurde 1994 erworben, sukzessiv stillgelegt mit dem Ziel der
Entwicklung eines Sandmagerrasens. Hierfir wurde Sandmagerrasen vom Sport-
platz Rieseberg durch Mahdrusch aufgebracht. Die Flache ist unter Auflagen ver-
pachtet. (schriftiche Auskunft von Stabrey, S., Stadt Konigslutter am EIm zu Fla-
chenpool der Stadt Koénigslutter am EIm 05.08.24)

2.7.3 PflegemalBhahmen

Auf Basis der geodkologischen Untersuchung nach RIEGER 1978 und unter Abspra-
che mit dem BUND wurden erste Malihahmen zur Verbesserung des Wasserhaus-
haltes des Moores umgesetzt. Diese umfassten den Einbau von Aluminium-
Stauvorrichtungen in einigen starker wasserfiihrenden Graben im Moorwald ab 1978
bis 1989, die heute nur noch teilweise vorhanden oder funktionsféahig sind (LUCK-
WALD 1994: 105). Stauvorrichtungen im dstlichen Hauptgraben erzielten dabei nach
Einschatzung von LUCKWALD (1994) die besten Ergebnisse. Im 1994 erarbeiteten
Pflege- und Entwicklungsplan (LUCKWALD 1994) sind eine Vielzahl an Malinahmen,
darunter auch weitere Aufstaumaf3nahmen erarbeitet worden, dessen Umsetzungs-
umfang unbekannt ist. Darlber hinaus wurde der Grenzgraben mit der Genehmigung
durch den Landkreis Helmstedt vom 29.09.1997 abgesenkt und aufgestaut (vgl. Abb.
12). Eine Evaluation oder Monitoring umgesetzter MaRnahmen erfolgte nicht (schrift-
liche Auskunft Herbst, U., Landkreis Helmstedt, 08.08.2024).

Ehemalige einzelne Fischteiche im Osten wurden stillgelegt. Zur Nutzungsintensitat
der groRen Fischteichanlage im Norden des Plangebietes liegen keine Informationen
vor (mundliche Auskunft Pasche, A, Landkreis Helmstedt, 14.08.2024). Von 1978 bis
2017 bestand das Wasserschutzgebiet Puritzmiihle, dass mit der Einstellung der
Trinkwasserversorgung aus dem Brunnen der Puritzmihle durch die Stadtwerke
Konigslutter aufgehoben wurde (LANDKREIS HELMSTEDT 2017).
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Die zentrale Heideflache im Eigentum der Feldmarkinteressenschaft Lauingen wird
seit 1982 bei Bedarf gemaht, entkusselt oder abgeschoben (LUCKWALD 1994: 107).
Soweit Landesmittel bewilligt worden sind, wurden Teilflachen von aufkommenden
Geholzen, meistens durch Ausgraben, befreit und Teilflachen geplaggt (schriftliche
Auskunft Herbst, U., Landkreis Helmstedt, 09.08.2024).

Die Grinlandflachen, die nach Basiserfassung Lebensraumtypen beherbergen (LRT
7230 und LRT 6510) sind im Eigentum des Landkreises. Diese werden gemaf gel-
tenden Agrarférderprogramme (Ni-Baum / AUM GL 4) und den mit dem Landkreis
Helmstedt abgestimmten Bewirtschaftungsauflagen gepflegt (spate Mahd, keine
Diingung, kein Einsatz von Pflanzenschutzmitteln) (schriftliche Auskunft Herbst, U.,
Landkreis Helmstedt, 09.08.2024).

Informationen Uber die konkrete Nutzung oder derzeitig durchgefihrten Pflegemal3-
nahmen der weiteren Grinlandflachen sind nicht bekannt (schriftliche Auskunft
Herbst, U., Landkreis Helmstedt, 08.08.2024).

2.7.4 Bewirtschaftungsauflagen nach NSG-VO

Gemal NSG-VO 2020 ist die schonende Gewasserunterhaltung unter folgenden
Vorgaben im Zeitraum vom 01.11.-28. bzw. 29.02. gestattet (8 4, Absatz 2 (6)):

e Dbei punktuell erforderlichen Ra&umungen mdglichst per Hand, ansonsten per
Hydraulikbagger mit Grabenloffel

e Verzicht auf Sohlrdumungen, ausnahmsweise Raumung abschnittsweise mit
maoglichst kurzen Raumstrecken (max. 100 m)

e schonende Raumung der in die Lauinger Muhlenriede miindenden Drainage-
Zulaufe im renaturierten Abschnitt ab nérdlich der Fischteiche bis sidlich der
Mindung in die Schunter

Weiterhin ,[flreigestellt wird die ordnungsgeméaRe Fischereiausiibung, Fischerzeu-
gung und Teichwirtschaft sowie die Pflege und Unterhaltung der Teichanlagen im
bisherigen Umfang und nur innerhalb der Geltungsdauer der wasserrechtlichen Er-
laubnis zur Entnahme und Einleitung von Wasser aus der Teichanlage in Gewasser
[ll. Ordnung in der Gemarkung Rieseberg vom 29.10.1993, AZ: 16-6686-02-13/11
(21), zuletzt geéndert mit Bescheid vom 26.01.2011. Das Entleeren von fischereilich
genutzten Teichen ist nur unter der Voraussetzung zulassig, dass der Austrag von
Sand und Schlamm unterbunden wird.“ (§4 Abs. 7 der NSG-VO).

Die ordnungsgemalfe landwirtschaftliche Bodennutzung nach guter fachlicher Praxis
gemal § 4, Absatz 4 (1) umfasst fur die Griinland- und Brachflachen:

e den Zustimmungsbedarf bei Griinlanderneuerung

e ein Verbot von

Umwandlung in Acker

Veréanderung des Bodenreliefs

Anlage von Mieten und Liegenlassen von Mahdgut
flachigem Einsatz von chemischen Pflanzenschutzmitteln
Ausbringen von Gllle, Gefliigelmist und Klarschlamm
Abwasserverregnung

o O O O
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o Neuanlage von Graben und Drédnagen oder Durchfihrung anderer
zusatzlicher Entwasserungsmalinahmen

Diingung, Kalkung, Beweidung von Gewasserrandstreifen

Beweidung mit mehr als 3 Grol3vieheinheiten pro Hektar

Maschineller Bodenbearbeitung in der Zeit vom 01.03. bis 15.06.
Anlage von Trankstellen an Gewassern

O O O O

Fur die Grunlandflachen, die dem Lebensraumtyp 6510 zuzuordnen sind, gilt zusatz-
lich ein Verbot der maschinellen Bodenbearbeitung in der Zeit vom 01.03. bis zum
31.05. Daruber hinaus ist hochstens zweimal pro Jahr zu mahen, wobei die erste
Mahd ab dem 01.06. erfolgen darf sowie die zweite Mahd bzw. eine eventuelle Be-
weidung nach einer 10-woéchigen Nutzungspause erfolgen kann. Dingung darf erst
nach dem ersten Schnitt ausgebracht werden und nur als Entzugsdiingung mit Stall-
mist oder Kompost. Weiterhin ist es untersagt, konkurrenzstarke Graser nachzuséen,
mit Pferden zu beweiden oder zuzufittern. (LANDKREIS HELMSTEDT 2020: 658)

Die ordnungsgemalie Forstwirtschaft geman § 4, Absatz 5 umfasst:

e die Pflege und Belassung eines ausreichenden Umfanges an Alt- und Tot-
holzanteilen
e ein Verbot von
o der Beeintrachtigung oder Zerstdrung der Biotope
Kahlschlag
Entwasserungsmalinahmen
Dungung, Kalkung und Bodenbearbeitung
Fallung von Horst- oder Héhlen- oder Uraltbdumen
Umbau von Laubwald- in Nadelwaldbestanden
Einbringung und Férderung von invasiven Baumarten
einem flachigen Einsatz von Herbiziden und Fungiziden oder sonsti-
gen Pflanzenschutzmitteln ohne Anzeige der Naturschutzbehérde

O O O O O O

Fur Waldflachen, die dem LRT 9190 und 91D0* zuzuordnen sind und den Erhal-
tungszustand , B* oder ,C* aufweisen, gilt zusatzlich einen Altholzanteil von mindes-
tens 20 % der Lebensraumtypflache zu entwickeln und je Hektar mindestens drei
lebende Altholzb&dume dauerhaft als Habitatbaume zu markieren und bis zum natirli-
chen Zerfall zu belassen oder bei Fehlen von Altholzbaumen auf 5 % der Lebens-
raumtypflache ab der dritten Durchforstung Teilflachen zur Entwicklung von Habitat-
baumen dauerhaft zu markieren. Nebst dem sind je vollem Hektar Lebensraumtyp-
flache mindestens zwei Stlick stehendes oder liegendes starkes Totholz bis zum
nattrlichen Zerfall zu belassen sowie auf mindestens 80 % der Lebensraumtypflache
lebensraumtypische Baumarten zu erhalten oder zu entwickeln. (LANDKREIS
HELMSTEDT 2020: 659f.)

Dies betrifft die Wald-Grundstlicke in privater Hand. Diejenigen im 6ffentlichen Besitz
dienen der naturlichen Waldentwicklung sowie dem Prozessschutz und sind als Na-
turwald ausgewiesen (§ 4 Abs. 5 Buchstabe D & Anlage B der NSG-VO).
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Pflege- und Entwicklungsmafinahmen in Naturwaldbereichen

GemalR Untere Naturschutzbehdrde Helmstedt gelten fiir mégliche Pflege- und Ent-
wicklungsmafinahmen in Flachen, die als Naturwald ausgewiesen sind folgende Vor-
rausetzungen (schriftlich 04.12.2024):

MalRstab fir mogliche und erforderliche P+E-MalRnahmen ist die maf3gebliche Natur-
schutzgebietsverordnung (NSG-VO). Uber den in § 2 formulierten Schutzzweck und
die Erhaltungsziele ist klargestellt, was in diesem Schutzgebiet verfolgt werden soll.

2.7.5

Uber § 4 Abs. 2 ist das Betreten und Befahren des Gebietes zur Durchfiih-

rung von MafRnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung sowie zur Un-

tersuchung und Kontrolle des Gebietes im Auftrag oder auf Anordnung der

Naturschutzbehérde oder mit deren Zustimmung freigestellt.

Freigestellt sind auch solche MalRnahmen, die in einem Bewirtschaftungsplan

im Sinne des § 32 Abs. 5 BNatSchG einvernehmlich mit der Naturschutzbe-

horde verbindlich festgelegt sind, oder solche in einem von der Naturschutz-

behorde erstellten Plan.

Freigestellt ist die ordnungsgemafe Forstwirtschaft im Wald im Sinne des § 5

Abs. 3 BNatSchG und des § 11 NWaldLG einschlief3lich der Errichtung und

Unterhaltung von Zaunen und Gattern und der Nutzung und Unterhaltung von

sonst erforderlichen Einrichtungen und Anlagen und soweit der Holzeinschlag

und die Pflege unter Belassung eines ausreichenden Umfanges an Alt- und

Totholzanteilen zur Sicherung der Lebensraume wild lebender Tiere und

Pflanzen und sonstiger Organismen unter Beachtung der gesicherten Er-

kenntnisse der Wissenschaft und den bewéahrten Regeln der Praxis erfolgt.

Die Freistellungen fir die ordnungsgeméRe Forstwirtschaft gelten nicht auf

Naturwaldflachen (Naturwald It. Anlage B zur Verordnung). Hierzu fihrt die

Begriindung zur NSGVO in diesem Punkt folgendes aus:

o Unterabsatz D.) hebt die Freistellungen fir die Forstwirtschaft fir die Fla-
chen mit natirlicher Waldentwicklung (Naturwald) gemafd Anlage B der
NSGVO auf. Sie sollen dem Prozessschutz im Sinne einer eigendynami-
schen Entwicklung dienen.

o Der Managementplan kann Vorgaben zu PflegemalRnahmen aufstellen,
sofern erforderlich. Malinahmen zur Gefahrenabwehr oder zur Verkehrs-
sicherungspflicht sind auch im Naturwald notwendigerweise durchzufiih-
ren.

Vertragsnaturschutz

Nach Auskunft der Unteren Naturschutzbehdrde Landkreis Helmstedt gibt es keinen
Vertragsnaturschutz im Plangebiet.
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2.7.6 Forderkulissen AUKM

Innerhalb des Plangebietes befinden sich zwei Kulissen der niedersachsischen Ag-
rarforderprogramme: BB- Besondere Biotoptypen und GN 4- Zusatzliche Bewirt-
schaftungsbedingungen. Bewirtschaftungsarten oder Maflinahmen, die dem Natur-
oder Klimaschutz zugutekommen, konnen von der EU finanziell geférdert werden.

Besondere Biotoptypen

Die Sandmagerrasenflache im Sidosten aufRerhalb des FFH-Gebietes ist Teil der
Forderkulisse AUKM, Agrarumwelt- und KlimamalRnahmen. Die Flache liegt in der
Forderkulisse ,Besondere Biotoptypen®. Ziel der MalRnahmen ist der Erhalt bestimm-
ter naturschutzfachlich wertvoller und schutzbeddurftiger Biotoptypen. In diesem Be-
reich werden die Beweidung von montanen Wiesen, Magerrasen, Sand- und
Moorheiden sowie die maschinelle Mahd von montanen Wiesen einschliel3lich des
Abtransportes des Mahdgutes geférdert. Wesentliche Bewirtschaftungsauflagen sind:

e Bewirtschaftung der betreffenden Flachen erfolgt nach einem durch die zu-
standige Naturschutzbehdrde erstellten Beweidungs-/ Bewirtschaftungsplan

¢ Keine Bodenbearbeitung

e Keine Anwendung von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln und
von chemisch-synthetischen Dingemitteln (MU 2023a)

Zusatzliche Bewirtschaftungsbedingungen & Erschwernisausgleich

Im FFH-Gebiet und NSG Rieseberger Moor gelten zusatzliche Bewirtschaftungsbe-
dingungen und mit hoheitlich geregelten Nutzungsauflagen fir Dauergriinland be-
steht ein Anspruch auf Erschwernisausgleich. Der aus Mitteln des Landes Nieder-
sachsen finanzierte Erschwernisausgleich wird in den hoheitlich geschitzten Natura
2000-Gebieten sowie den hoheitlich geschiitzten ,Trittsteinbiotopen" zur Verbesse-
rung der okologischen Koharenz des Schutzgebietssystems gemal Artikel 10 der
FFH-Richtlinie gewahrt. Ziel dieser MaRnahme ist es, den Aufbau des Schutzge-
bietssystems Natura 2000 zum Erhalt der biologischen Vielfalt zu unterstitzen. (MU
2023a)

Mit der Aufhebung des Trinkwasserschutzgebietes sind wichtige Fordermaoglichkeiten
entfallen, die u.a. eine Extensivierung der Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Fla-
chen zum Ziel hatten.

2.7.7 Vorplanung Renaturierung Lauinger Mihlenriede

Seitens des Unterhaltungsverbands Schunter bestehen Vorplanungen zur Renaturie-
rung der Lauinger Mihlenriede auf einer Lange von rund 2,5 km (PowerPoint prasen-
tation vom 19.12.2023). Die Planungen beziehen sich auf den Oberlauf und einen
Teil des Mittellaufes des Gewassers. (WEINKOPF INGENIEURE 2023)

Geplant sind teilweise Umverlegungen in bewaldte Bereiche im Oberlauf und im Mit-
tellauf (FFH-Gebiet) im Bereich zwischen Waldflache und Grinland (stdostliche
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Grenze des Polygons 1/99). Es ist geplant, mehrere Strahlurspriinge herzustellen’.
Zudem sind Anpflanzungen entlang des Gewassers geplant. Es bestehen raumlich
verortete Planungen zur Uferaufweitung, Einbringen von Sohlsubstrat und Stro-
mungslenkern und der Erh6hung der Beschattung. (ebd.)

Gemal telefonischer Aussage des Unterhaltungsverbandes Schunter lagen bereits
Einigungen mit den Flacheneigentiimern zur Renaturierung vor.

2.8 Verwaltungszustandigkeiten

Zustandig fur das Naturschutzgebiet im Plangebiet ist die Untere Naturschutzbehor-
de des Landkreises Helmstedt (§ 3 BNatSchG i.V.m. 8 2 NNatSchG).

Gemeinden im Plangebiet

Das Plangebiet liegt vollstéandig im Gemeindegebiet der Stadt Konigslutter am Elm.

Das Strahlwirkungskonzept beinhaltet, dass bestimmte Abschnitte eines Flie3gewassers renaturiert werden
(»Strahlurspriinge®), sich jedoch aufgrund funktionaler 6kosystemarer Zusammenhéange lber den Ort der ei-
gentlichen Malinahme hinaus positiv auf die FlieBgewasser-Etnwicklung auswirken / ausstrahlen. (vgl.
Deutscher Raf fur Landespflege 2008: Kompensation von Strukturdefiziten inFlieRgewassern durch Strahl-
wirkung, derzeitiger Link: https://www.landespflege.de/wp-content/uploads/2022/08/DRL_SR81.pdf )
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3 Bestandsdarstellung und -bewertung

3.1 Uberblick der im Plangebiet vorkommenden Biotoptypen

Die im Jahr 2023 durchgefuhrte flachendeckende Aktualisierungskartierung (fAK)
ermoglicht neben einer aktuellen Datengrundlage auch einen Vergleich der Kartie-
rungen aus der Basiserfassung. Die Basiserfassung der Flachen innerhalb des Plan-
gebietes wurde im Jahr 2008 & 2010 (ALAND 2010) durchgefihrt. Durch den Ver-
gleich der Kartierung aus der Basiserfassung und der Aktualisierungskartierung kon-
nen mogliche Verénderungen in den Biotop- und Lebensraumtypen aufgezeigt wer-
den.

Die Flachen der Basiserfassung, die innerhalb der prazisierten Grenze des FFH-
Gebietes liegen, umfassen 156,20 ha. Bei der Aktualisierungskartierung wurden mit
165,48 ha etwas mehr als 9 ha zusatzlich kartiert. Dies ist zum einen mit nachtragli-
chen, kleinteiligen Anpassungen der prazisierten Grenze zu erklaren, zum anderen
mit der Erweiterung der Kartierkulisse. Im Vergleich zur Basiserfassung wurde das
Plangebiet auf die gesamte Ausdehnung des Naturschutzgebietes ,Rieseberger
Moor* ausgeweitet. Die so hinzugekommenen Flachen wurden in der Basiserfassung
noch nicht kartiert. Diese umfassen eine im Westen nahe der ,Puritzmihle* befindli-
che Rohricht-Flache, Grinlandflachen im Norden und Siden, sowie einen im Nord-
osten gelegenen Erlen-Jungwald samt Stillgewasser und eine Ackerflache. Darlber
hinaus wurde eine im Sudwesten des NSG angrenzende, infolge von Flachenkom-
pensation geschaffene Trockenrasenflache erfasst (vgl. Tab. 4, S.55f.).

Um eine Vergleichbarkeit der Basiserfassung mit der flachendeckendender Aktuali-
sierungskartierung auf der Flachenausdehnung der alten Basiserfassung zu gewahr-
leisten, werden die innerhalb der neu kartierten Flachen erfassten Biotoptypen in
einer separaten Tabelle aufgefiihrt (vgl. Tab. 5, S. 60f.).

Die in dem 165,48 ha grof3en Plangebiet erfassten Biotoptypen sind in Karte 2 sowie in
den zuvor erwahnten Tabellen Tab. 4 und Tab. 5 dargestellt. Die Biotoptypen sind nach
der Reihenfolge der Hauptcodes sortiert, wie sie in dem aktuellen Kartierschliissel fir
Biotoptypen in Niedersachsen (DRACHENFELS 2021) aufgelistet werden. Technisch
bedingt kann es zu Rundungsabweichungen einzelner Zahlen kommen.

Zusatzlich zum gesetzlichen Status gemal BNatSchG und der Einstufung der Ge-
fahrdung (Rote Liste-Status nach DRACHENFELS 2024) erfolgt in den Tabellen eine
Unterscheidung, fiir welche Lebensraumtypen gemafls NLWKN 2011a eine generelle
Prioritat fur Erhaltungs- und EntwicklungsmafRnahmen besteht und bei welchen Le-
bensraumtypen mit hochster Prioritdt Erhaltungs- und Entwicklungsmaflnahmen
durchgefuhrt werden sollen. Fur die Nomenklatur der Pflanzenarten gilt die aktuelle
Florenliste von Niedersachen (GARVE 2004), die hier verwendet wird.

Insgesamt konnten im Zuge der fAK 66 Biotoptypen kartiert werden (vgl. Tab. 4,
S.55f. und Tab. 5, S. 60f.). Hierbei sind vier Biotoptypen der Basiserfassung entfal-
len. Zwei der Biotoptypen (,GFF* & ,UFB*) sind nicht mehr nachgewiesen worden.
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Daneben wurde ,GE* aufgrund der Prazisierung obsolet. ,FBH® ist methodisch nicht
mehr anwendbar, da der vormalige Biotopcode nicht mehr dem heutigen entspricht®.

Uberdies sind gegeniiber der Basiserfassung neun weitere Biotoptypen aufgenom-
men worden. Hauptsachlich ergeben sich diese aufgrund der abweichenden Kartier-
vorgaben der unterschiedlichen Fassung (DRACHENFELS 2004/DRACHENFELS
2021). Lediglich ,NSR* und ,GNW* resultieren aus Vegetationsveranderungen. ,RSZ*
bezeichnet eine Flache aulRerhalb des FFH-Gebietes, welche im Rahmen der Ba-
siserfassung nicht begangen wurde.

Das Plangebiet wird zu 58% von Waldern, Giberwiegend von Bruch- und Moorwalder
gepragt (Vgl. Tab. 4). Mit anteilig 20% stellen Grunlandflachen die zweitwichtigste
Biotoptypenobergruppe dar. Flachenbestimmend sind artenarme, intensive oder ex-
tensive Griunlandtypen. Gebische und Gehdlze, vor allem Sumpfgebiische, nehmen
7%, Heiden und Magerrasen 4% sowie gehdlzfreie Biotope der Simpfe und Nieder-
moore, vorwiegend eutropher Ausbildung, 3% des Plangebiets ein. Zu 2% sind Still-
gewasser, hauptsachlich naturferne Fischteiche, sowie zu 1% Flie3gewasser unter-
schiedlicher Naturnéhe vorzufinden. Biotope der Hoch- und Ubergangsmoore sind
auf 1% der Flache vertreten. Ackerflachen und Sdume samt Ruderalfluren erstrecken
sich auf je 2% des Plangebietes. Grinanlagen und Verkehrsflachen sind unterrepra-
sentiert (<1%).

8 Der ehemalige Biotopcode ,FBH* entspricht nicht mehr dem heutigen, da sich mit der Uberarbeitung des
Kartierschlussels eine Zuordnung der Flie3gewasser nach Substraten ergab. FBH: Naturnaher sommerkalter
Bach des Berg- und Hiigellandes gem. DRACHENFELS 2004. Gem. DRACHENFELS 2022: FBH: Naturnaher
Bach des Berg- und Higellandes mit Schottersubstrat.
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Tab. 4: Biotoptypen innerhalb der prazisierten FFH-Gebietsgrenze im Plangebiet — Basiserfassung (BE) (ALAND 2008 & 2010) und flachen-
deckende Aktualisierungskartierung (fFAK) (ALAND 2023) im Vergleich

. Prozentualer - Prozentualer | . .
Code BIOTOPTYP F(Igghzeollfg] Anteil 'Ef'if(hgo[g;‘)] Anteil D”{ﬁ;’“ RL-Status Ge;ﬁfﬂfzher LRT | Prioritat
(BE 2010) (FAK 2023)

WALDER

WON Bodensaurer Eichenmischwald nas- 0.10 0,06 0.10 0,06 0 1 5 9190 x
ser Standorte

WOF Elecnhenmlschwald feuchter Sandb6- 6.83 438 6.85 414 40,02 5 i 9190 X
Erlen-Bruchwald nahrstoffreicher

WAR | standorte 6,57 4,21 6,76 4,09| +0,19 2 § ] -
Erlen- und Birken-Erlen-Bruchwald

WAT nahrstoffarmerer Standorte 1,67 1,07 1,67 1,01 0 1 8 - XX
des Tieflands
Birken-Bruchwald maRig nahrstoff-

WBM versorgter Standorte des 36,58 23,42 35,48 21,44 -1,10 2 8§ 91DO* X
Tieflands

WBR Birken-Bruchwald nahrstoffreicher 538 3.44 6,65 4,02 +1.27 2(d) 5 ) )
Standorte

WNE Erlen- und Eschen-Sumpfwald 0,73 0,47 0 0 -0,73 2 8 - -

wWu Erlenwald entwéasserter Standorte 0,93 0,60 1,46 0,88 +0,53 *d - - -

WVP Pfeifengras-Birken- und -Kiefern- 2,71 1,74 2,71 1,64 0 *d § 91D0* X
Moorwald 2,70 1,72 2,78 1,68 +0,08 *d - - -

WVS Sonstiger Birken- und Kiefern- 16,35 10,47 16,39 900| +004 *d ) ) )
Moorwald

WPB Birken- und Zitterpappel-Pionierwald 1,57 1,01 3,16 1,91 +1,59 * - - -

WXP Hybridpappelforst 0,94 0,6 0,94 0,57 - - - -

WZF Fichtenforst 0,52 0,33 0,52 0,31 - - - -

WZK Kiefernforst 7,65 4,90 7,66 4,63 +0,01 - - - -

WZS Sonstiger Nadelforst aus eingefiihr- 0,06 0.04 0,06 0,04 0 ) ) ) )
ten Arten

WJL Laubwald-Jungbestand 1,47 0,94 2,17 1,31 +0,7 - - - -

Summe 92,76 59,40 95,36 57,63
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u Prozentualer u Prozentualer | . .
Code BIOTOPTYP F('gghzeo[lf:)";] Anteil Z'f&hgo[ge?)] Anteil D'f[fﬁg‘]anz RL-Status Ge;ithzgtczher LRT Prioritat
(BE 2010) (fAK 2023)
GEBUSCHE UND GEHOLZBESTANDE
BNR Weiden-Sumpfgebusch néhrstoffrei- 0,72 1,12 0,76 0,46 +0,04 3 § (91D0%) }
cher Standorte 7,66 4,24 8,53 515| +0,87 3 § - -
BNA Weiden-Sumpfgebiisch nahrstoffar- 0,51 0,33 0,42 025 -0,09 2 § - -
merer Standorte 0,04 0,03 0,04 0,03 0 2 § - -
BER Feuchtgebiisch nahrstoffreicher 021 031 0.04 002 -017 3(d) ) ) )
Standorte
HFM Strauch-Baumhecke - - 0,08 0,05 +0,08 3 - - -
HN Naturnahes Feldgehdlz 0,24 0,15 0,23 0,14 -0,01 3 -
HBE Sonstiger Einzelbaum/Baumgruppe 0,73 0,47 0,73 0,44 0 3 - - -
HBA Allee/Baumreihe 0,91 0,58 0,90 0,54 -0,01 3 - - -
Sonstiger nicht standortgerechter
HPX Gehblzbestand <0,00 <0,00 0,02 0,01| +0,01 - - - -
Summe 11,02 7,22 11,75 7,09
FLIESSGEWASSER
Naturnaher sommerkalter Bach des
FBH Berg- und Hiigellandes 0.11 0.07 - -| 011 2 ® - -
Naturnaher Tieflandbach mit
FBS Sandsubstrat - - 0,50 0,30| +0,50 2(d) 8§ - X
FM Mé&Rig ausgebauter Bach 0,17 0,11 0,23 0,14 +0,05 3d - - -
EMS Mé&Rig ausgebauter Tieflandbach mit ) ) 0.09 0.05 +0,09 3d ) ) )
Sandsubstrat
FGR Nahrstoffreicher Graben 0,77 0,49 0,81 0,49 +0,04 3 - - -
Summe 1,05 0,67 1,90 0,96
STILLGEWASSER
SOz Sonstiges naturnahes nahrstoffar- 012 0,08 012 0,07 0 5 5 ) )
mes Stillgewasser
SEZ Sonstlg_es nat.yrnahes nahrstoffrei- 0.54 035 0.26 016 0,28 3 5 ) X
ches Stillgewasser
STZ Sonstiger Tumpel 0,01 0,01 0,23 0,14 +0,22 2 8 - -
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. Prozentualer . Prozentualer . .
Code BIOTOPTYP A [l Anteil Flache [ha] | © "= o) DISETENZ | (o e | (CESEEITIE LRT Prioritat
(BE 2010) (BE 2010) (fAK 2023) (FAK 2023) [ha] Schutz
SXF Naturferner Fischteich 2,5 1,6 2,51 1,52 -0,01 - - - -
Summe 3,17 2,04 3,12 1,89
GEHOLZFREIE BIOTOPE DER SUMPFE UND NIEDERMOORE
NSK Basenrelc_hes, r)ahrstoffarmes Sau- <O,020 <0,00 0.05 003 +0,04 1 5 7930 X
ergras-/Binsenried (50 m?)
NSM Mgmg nghrstoffrelches Sauergras- 1,27 0581 0.84 0,51 0,43 > 5 ) )
/Binsenried
NSG Nahrstoffreiches GroRseggenried 3,63 2,32 1,74 1,05 -2,79 2 § - -
NSB Binsen- und Simsenried nahrstoffrei- 0,02 0,01 0,02 001 0 2(d) 5 ) )
cher Standorte
Hochstaudensumpf nahrstoffreicher
NSS Standorte 0,94 0,6 0,58 0,35 -0,36 3(d) 8 - -
NSR Sonstiger nahrstoffreicher Sumpf - - 1,02 0,62 +1,02 2(d) § - -
NRS Schilf-Landrohricht 1,03 0,66 0,52 0,31 -0,51 3 8 - -
NRG Rohrglanzgras-Landréhricht 0,05 0,3 0,1 0,06 +0,05 3 8 - -
Summe 6,94 4,70 4,876 2,94
HOCH- UND UBERGANGSMOORE
MPF Feuchteres Pfeifengras-Moorstadium 0,63 0,4 1,05 0,63 +0,42 3d 8 91D0* X
MPT Trockene_res Pfeifengras- 0,08 0.05 0,08 0.05 0 3d 5 ) )
Moorstadium
Summe 0,71 0,45 1,13 0,68
HEIDEN UND MAGERRASEN
HCT Trockene Sandheide 1,56 1,00 1,66 1,00 +0,10 3 4030 X
RAG Sonstige artenarme Grasflur mage- 0,31 0,2 0,51 031 +020 3d 4030 X
rer Standorte 2,13 1,36 0,21 0,13| -1,92 3d - - -
Summe 4,0 2,56 2,38 1,44
GRUNLAND
GME Mesophiles Grinland méaRig feuchter 0.54 035 058 035 +0,04 2(d) 5 6510 X
Standorte
GNW Sonstiges mageres Nassgrinland - - 1,00 0,6 +1,00 2 § - -
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u Prozentualer u Prozentualer | . .
Code BIOTOPTYP F('gghzeo[lf:)";] Anteil Z'f&hgo[ge?)] Anteil D'f[fﬁg‘]anz RL-Status Ge;ithzgtczher LRT Prioritat
(BE 2010) (FAK 2023)

GNR Nahrstoffreiche Nasswiese 7,75 4,96 4,15 2,51 -3,60 2 § - -

GNF Seggen-, binsen- oder hochstauden- 0.42 0.27 012 0.07 -0,30 > 5 ) )
reicher Flutrasen

GFF Sonstiger Flutrasen 1,28 0,82 - - -1,28 2(d) (8) - -

GES Sq.nstlges nahrstoffreiches Feucht- 0.47 0.30 4.24 256 +3.77 2d 5 ) )
grinland

GE Artenarmes Extensivgriinland 3,13 2,00 - - -3,13 3d - - -

GEM Artena.r.mes Extensivgrunland auf ) ) 522 315| 4522 3d ) ) )
Moorbdden

GEF Sonstiges feuchtes Extensivgrinland - - 1,65 1,0 +1,65 3d - - -

GIT Intensivgrinland trockener Standorte 0,83 0,53 0,83 0,50 0 3d - - -

GIM Intensivgrinland auf Moorbdden 15,36 9,83 11,76 7,11 -3,58 3d - - -

GIF Sonstiges feuchtes Intensivgrinland 4,21 2,70 0,88 0,53 -3,33 3d - - -

Summe 33,99 21,76 30,43 18,38

RUDERALFLUREN

UFB Bach- und sonstige Uferstaudenflur 0,01 0,01 - - -0,01 3 - 6430 XX

UHE Halbruderale Gras- und Staudenflur 0.64 041 0.69 0.42 +0,03 3d ) ) )
feuchter Standorte

UHM Halbruderale Gras- und Staudenflur 1,17 075 0.80 048| -036 *d ) ) )
mittlerer Standorte

UHB Artenarme Brennnesselflur - - 0,48 0,29 +0,48 * - - -

UHL Artenarme Landreitgrasflur - - 0,12 0,07 +0,12 * - - -

Summe 1,82 1,17 2,09 1,26

ACKER- UND GARTENBAUBIOTOPE

AS Sandacker 0,61 0,39 2,66 1,61 +2,05 - - - -

EL Landwirtschaftliche Lagerflache 0,07 0,04 0,07 0,04 0 - - - -

Summe 0,68 0,43 2,73 1,65

ALAND Landschafts- und Umweltplanung 58



Managementplan fur das FFH-Gebiet 105

Bestandsdarstellung und -bewertung

GEBAUDE, VERKEHRS- UND INDUSTRIEFLACHEN

GRUNANLAGEN

GRA Artenarmer Scherrasen 0,26 0,17 0,26 0,16 0
GRT Trittrasen 0,11 0,07 0,1 0,06| +0,01
PHF Freizeitgrundstuck 0,28 0,18 0,28 0,17 0

+0,01

Erlauterungen

Rote Liste-Status (DRACHENFELS 2024)
1 von vollstandiger Vernichtung bedroht bzw. sehr stark beeintrachtigt

2 stark gefahrdet bzw. stark beeintrachtigt

3 gefahrdet bzw. beeintrachtigt

* nicht landesweit gefahrdet, aber teilweise schutzwirdig
d entwicklungsbedurftiges Degenerationsstadium

Einstufung nicht sinnvoll/keine Angabe (v.a. nicht schutzwiirdige Biotoptypen der Wertstufen | und II)

LRT — Lebensraumtyp gemaR Anhang | der FFH-Richtlinie (DRACHENFELS 2024)

* prioritarer LRT
O nur bestimmte Auspragungen fallen unter den LRT
(K) Biotoptyp kann in Biotopkomplexen teilweise verschiedener LRT angeschlossen werden

Prioritat geméanR Nds. Strategie zum Arten- und Biotopschutz (NLWKN 2011a)
X Biotoptyp mit dringendem Handlungsbedarf (Prioritét fur Erhaltungs- und Entwicklungsmaf3nahmen)
XX héchst prioritéarer Biotoptyp mit vorrangigem Handlungsbedarf

gesetzlicher Schutz

§ nach § 30 BNatSchG in Verbindung mit § 24 NNatSchG geschiitzter Biotoptypen
(80) nach § 30 BNatSchG nur in naturnahen Uberschwemmungs- und Uferbereichen von Gewéssern geschiitzt
O) teilweise nach § 30 BNatSchG in Verbindung mit § 24 NNatSchG geschitzte Biotoptypen

ovs Strale 0,01 <0,01 0,02 0,01 +0,01
ovw Weg 0,01 0,01 0,02 0,01 +0,01
+0,02
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Tab. 5: Biotoptypen innerhalb der Plangebietsgrenze und aul3erhalb der prazisierten FFH-Gebietsgrenze — flachendeckende Kartierung

(ALAND 2023)

STILLGEWASSER

WALDER

WJL Laubwald-Jungbestand 0,78 0,47 -

GEBUSCHE UND GEHOLZBESTANDE

BNR Weiden-Sumpfgebisch nahrstoffrei- 0.05 003 3
cher Standorte

HBA Allee/Baumreihe 0,05 0,03 3

SEZ

Sonstiges naturnahes nahrstoffrei-
ches Stillgewéasser

0,22

GEHOLZFREIE BIOTOPE DER SUMPFE UND NIEDERMOORE

0,13

Schilf-Landréhricht

0,11

0,07

Rohrglanzgras-Landréhricht

HEIDEN UND MAGERRASEN

0,45

0,27

w
w |

RSZ Sonstiger Sandtrockenrasen 3,98 2,41 2
GRUNLAND

GIM Intensivgriinland auf Moorbdden 0,54 0,33 3d
GIF Sonstiges feuchtes Intensivgrinland 1,29 0,78 3d
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RUDERALFLUREN

Halbruderale Gras- und Staudenflur
mittlerer Standorte

UHB Artenarme Brennnesselflur 0,17 0,10 * - - -

ACKER- UND GARTENBAUBIOTOPE

UHM 0,13 0,08 *d - - -

AS Sandacker 0,83 0,5 - - - -

GEBAUDE, VERKEHRS- UND INDUSTRIEFLACHEN

OVW | Weg 0,40 0,24 - - ] ]

Erlauterungen

Rote Liste-Status (DRACHENFELS 2024)

von vollstandiger Vernichtung bedroht bzw. sehr stark beeintrachtigt

stark geféhrdet bzw. stark beeintrachtigt

gefahrdet bzw. beeintrachtigt

nicht landesweit gefahrdet, aber teilweise schutzwirdig

entwicklungsbedurftiges Degenerationsstadium

Einstufung nicht sinnvoll/keine Angabe (v.a. nicht schutzwiirdige Biotoptypen der Wertstufen | und 11)

'O FWN

LRT — Lebensraumtyp geméaR Anhang | der FFH-Richtlinie (DRACHENFELS 2024)

* prioritarer LRT

) nur bestimmte Auspragungen fallen unter den LRT

(K) Biotoptyp kann in Biotopkomplexen teilweise verschiedener LRT angeschlossen werden

Prioritat gemaR Nds. Strategie zum Arten- und Biotopschutz (NLWKN 2011a)

X Biotoptyp mit dringendem Handlungsbedarf (Prioritét fur Erhaltungs- und EntwicklungsmafRnahmen)
XX hochst prioritarer Biotoptyp mit vorrangigem Handlungsbedarf

gesetzlicher Schutz
§ nach § 30 BNatSchG in Verbindung mit § 24 NNatSchG geschutzter Biotoptypen
0 teilweise nach § 30 BNatSchG in Verbindung mit § 24 NNatSchG geschiitzte Biotoptypen
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3.2 FFH-Lebensraumtypen (Anhang I)

3.2.1 Angaben des Standarddatenbogens zu den Lebensraumtypen

Der Standarddatenbogen (Aktualisierung Mai 2023) listet fir das gesamte FFH-
Gebiet ,Rieseberger Moor“ mit einer FlachengrofRe von 159,62 ha acht Lebensraum-
typen nach Anhang | der FFH-Richtlinie auf, von denen sechs signifikant sind (vgl.
Tab. 6). Referenzzeitpunkt fiir die Lebensraumtypen im Plangebiet stellt das Jahr der
Basiserfassung 2008 dar.

Das bedeutendste LRT-Vorkommen mit einer ,guten“ (B) Reprasentativitdt kommt
dem LRT 91D0* ,Moorwalder‘ auf 36,5 ha zu. Im Uberwiegenden sind die Lebens-
raumtypen gemaf SDB von signifikanter bzw. mittlerer Reprasentativitat (C). Diese
umfasst die LRT, beginnend mit dem flachengrof3ten: 9190 ,Alte bodensaure Ei-
chenwalder auf Sandebenen mit Quercus robur® (6,9 ha), 4030 ,Trockene Heiden®
(1,9 ha), 6510 ,Magere Flachland-Mahwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis)“, 3150 ,Naturliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotami-
ons oder Hydrocharitions® und 7230 ,Kalkreiche Niedermoore®.

Die Lebensraumtypen 6430 ,Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen
bis alpinen Stufe* und 7140 ,Ubergangs- und Schwingrasenmoore* sind nicht signifi-
kant (D). Dementsprechend wurden fiir diese beiden zuletzt genannten LRT keine
Erhaltungsziele in der NSG-VO formuliert und im Ziel- und MalRBhahmenkonzept des
Managementplans sind keine verpflichtenden Ziele zu entwickeln.

Tab. 6: Angaben des Standarddatenbogens (Aktualisierung Mai 2023) zu den
Lebensraumtypen im FFH-Gebiet (NLWKN 2023a)

Flache rel.- Ges.-

Code Name (ha) Rep. Gré. D EHG W.D Jahr
Naturliche eutrophe Seen mit einer

3150 | Vegetation des Magnopotamions oder | 0,0500 C 1 C C 2008
Hydrocharitions

4030 | Trockene europdische Heiden 1,9000 C 1 B C 2008

6430 Feuchte Hochstaudgnﬂurc_an der plana- 0,0100 D 2008
ren und montanen bis alpinen Stufe
Magere Flachland-Mahwiesen (Alope-

6510 | curus pratensis, Sanguisorba officina- | 0,5400 C 1 B C 2008
lis)

7140 | Ubergangs- und Schwingrasenmoore 0,0050 D 2008

7230 | Kalkreiche Niedermoore 0,0050 C 1 C C 2008

9190 Alte bodensaurt_a Eichenwalder auf 6,9000 C 1 c c 2008
Sandebenen mit Quercus robur

91D0* | Moorwélder 36,500 B 1 B C 2008
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Kurzcharakteristik

Im SDB wird das FFH-Gebiet wie folgt beschrieben: ,Niedermoorgebiet nérdlich von
Konigslutter mit groRR3flachigem Birken-Bruchwald, aul3erdem Erlen-Bruchwald und
Weidengebiische. Kleinflachig Sandheide. Sehr kleinflachig Binsenried auf Kalk-
flachmoor mit der Stumpfblitigen Binse (Juncus subnodulosus) und Vorkommen der
Bauchigen Windelschnecke. AuRerdem Ubergangsmoor sowie mesophiles und
feuchtes Grinland. Vorkommen des Bachneunauges in der Lauinger Mihlenriede,
welche am westlichen Gebietsrand verlauft und nordlich in die Schunter miindet.*

Der SDB nennt folgende Begriindung fur die Meldung dieses FFH-Gebietes: ,Grol3ter
naturnaher Birken-Bruchwald im siddstlichen Niedersachsen, einziges bekanntes
Vorkommen der Bauchigen Windelschnecke im Naturraum und des Bachneunauges
im dstlichen Weser-Aller-Flachland.*

Als wesentliche Gefahrdung gibt der SDB fiir das ganze FFH-Gebiet an: ,Randlich
z.T. intensive Grinlandnutzung. Beeintrachtigung des Wasserhaushaltes sowie Un-
terhaltung und Ausbau des Flie3gewassers.”

3.2.2 Lebensraumtypen im Plangebiet

Im Zuge der flachendeckenden Aktualisierungskartierung (fAK) wurde das gesamte
Gebiet im Jahr 2023 neu kartiert und dabei die in der Basiserfassung kartierten LRT
unter Berlicksichtigung des aktuell gultigen Kartierschliissels (DRACHENFELS 2021)
Uberprift. Dies umfasste auch die Biotoptypansprache, die Zuordnung zu einem LRT
sowie die Bewertung des Erhaltungsgrades. Nachfolgend wird der Ist-Zustand ge-
manR fAK dargestellt. Ein Vergleich mit der Basiserfassung erfolgt im Kap. 3.2.6.

Im Ergebnis der fAK kommen im Plangebiet finf FFH-Lebensraumtypen vor (vgl.
Tab. 7 & Karte 3). Die funf Lebensraumtypen nehmen dabei mit einer Gesamtfla-
chengréRe von 46,10 ha einen Flachenanteil von 27,85 % des 165,48 ha grof3en
Plangebietes ein. Sie befinden sich alle innerhalb der prazisierten FFH-
Gebietsgrenze.

Tab. 7: Im Plangebiet vorkommende Lebensraumtypen nach Ergebnis der fAK

2023
FFH-Lebensraumtyp Flachengro- | Flachenanteil
[3e im Plan- im Plange-
Code Name gebiet in ha bietin %
4030 Trockene europaische Heiden 1,66 1,00
6510 Magere Flachland-Mahwiesen (Alope-
. . S 0,58 0,35
curus pratensis, Sanguisorba officinalis)
7230 Kalkreiche Niedermoore 0,05 0,03
9190 Alte bodensaure Eichenwalder auf Sand-
. 7,00 4,23
ebenen mit Quercus robur
91D0* Moorwaélder 36,81 22,24
46,10 27,85
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3.2.3 Gesamterhaltungsgrad der FFH-Lebensraumtypen im Plangebiet

Zur Erarbeitung der verpflichtenden Erhaltungsziele ist der Gesamterhaltungsgrad
der Lebensraumtypen im Plangebiet, das den Referenzraum fur das Zielkonzept
darstellt, zu ermitteln.

Der Gesamterhaltungsgrad wird anhand folgender Formel des BfN berechnet (BFN
2017):

- Die FlachengrofRen je Erhaltungsgrad werden mit unterschiedlichen Faktoren
multipliziert. Fir den EHG A ist der Faktor 3, fir den EHG B der Faktor 2 und
fur den EHG C der Faktor 1 zur Multiplikation heranzuziehen.

— Der sich aus der Summe der einzelnen Multiplikationen ergebende Wert wird
durch die GesamtflachengroRen des LRT dividiert.

- Das Ergebnis wird zur Einstufung des Gesamterhaltungsgrades herangezo-
gen, wobei gilt:

= < 1,5 — Erhaltungsgrad = C
»>=1,5<2,5— Erhaltungsgrad = B
= >= 25 — Erhaltungsgrad = A

Die Gesamterhaltungsgrade der LRT im Plangebiet sind Tab. 8 zu entnehmen.

Tab. 8: Flachenausdehnung der Lebensraumtypen nach ihrem Erhaltungsgrad
und ihr Gesamterhaltungsgrad (GEHG) im Plangebiet (fAK 2023)

Flachenausdehnung nach Erhaltungsgrad Summe | GEHG im
FFH- A B C E ohne E | Plangebiet
LRT (ha) (nach BfN-

ha) 1 o) | (&) | (o) | (&) | (o) | (h3) Formel)

4030 0 0 1,66 1,00 0 0 0 1,66
6510 0 0 0,58 0,35 0 0 0 0,58 B
7230 0 0 0 0 0,05 0,03 0 0,05 C
9190 0 0 3,0 1,81 4,0 2,42 0 7,00 C
91D0* 0 0 36,81 | 22,24 0 0 0 36,81 B

3.24 Referenzzustand

Die Angaben aus der Basiserfassung (ALAND 2010) innerhalb des Plangebiets bil-
den die Grundlage zu Referenzzustand und -zeitpunkt. Wenn bei der flichendecken-
den Aktualisierungskartierung ein besserer EHG und / oder eine gréRRere Flache
festgestellt wurde als bei der Basiserfassung, dann stellt die Aktualisierungskartie-
rung den Referenzzustand dar. Des Weiteren bildet die fAK den Referenzzustand,
wenn kartiermethodische Anderungen und Fehlerkorrekturen vorgenommen wurden
und sich dadurch die FlachengroRe verkleinert und / oder der EHG verschlechtert
hat.
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3.2.5 Beschreibung der Lebensraumtypen

Im Folgenden werden die FFH-Lebensraumtypen beschrieben, die bei der flachen-
deckenden Aktualisierung 2023 erfasst wurden. Unverdnderte Sachverhalte werden
hierbei aus der Basiserfassung (ALAND 2010) Gbernommen. Die Angaben zu den
verschiedenen Auspragungen und Beeintrachtigungen dienen als wichtige planeri-
sche Grundlage und finden Eingang ins Zielkonzept.

3.2.5.1 Trockene europdaische Heiden (LRT 4030)

LRT 4030 - Trockene européische Heiden

Verbreitung inselartig auf einer sandigen Gelédndeerhebung im Sidwesten
(,Heidehugel®), Flachen 1/128 & 1/265

Zugeordnete Bio- o Trockene Sandheide (HCT), Teilbereich mit Ubergangen
toptypen zum Drahtschmielenrasen (RAD)
Auspragung Auf dem eiszeitlichen Hugel inmitten des Moores wird die Ve-

getationsdecke der Trockenen Sandheide (HCT) beherrscht
von Calluna vulgaris.

Die LRT-Flache gliedert sich in einen starker vergrasten Be-
reich im Zentrum (1/265) mit Hauptgrasart Deschampsia fle-
xuosa (Nebencode RAD) und einen gunstiger ausgepragten
Bereich, der diesen umschlief3t (1/128). Beide sind Uberwie-
gend niedrigwiichsig; der Gehdlzanteil beschrankt sich auf
wenig Hange-Birke und Faulbaum in der Krautschicht sowie
Wald-Kiefern als Einzelbaum.

Der Anteil der Gréser (Calamagrostis epigejos, Festuca ovina
agg., Festuca rubra, Deschampsia flexuosa) bleibt in dem
Bereich mit glnstiger Vegetationsstruktur unter 25 %. Im Zent-
rum steigt der Anteil artenarmer Grasfluren auf 50-75%.

ALAND Landschafts- und Umweltplanung 65



Managementplan fir das FFH-Gebiet 105

Bestandsdarstellung und -bewertung

LRT 4030 - Trockene européaische Heiden

An etwas luckigeren Stellen in der geschlossenen Heidedecke
kommen Carex pilulifera, Galium saxatile und Rumex ace-
tosella vor (1/128). Einzelne Exemplare des gefahrdeten Ge-
nista pilosa wurden ebenso erfasst wie Digitalis purpurea und
Epilobium angustifolium. Die Becherflechten der Gattung
Cladonia sowie die zahlreichen Moose wurden nicht naher
bestimmt.

Offene Sandflachen sind kleinflachig zu finden. Schmale
Trampelpfade durchziehen die Heide. Als Strukturelemente
wurden am Nordrand zwei Lesesteinhaufen angelegt.

Vollstandigkeit der
lebensraumtypi-
schen Habitatstruk-
turen

weitgehend vorhanden: natirliche Standortvielfalt & geringe
Defizite in der Vegetationsstruktur (1/128), natirliche Stand-
ortvielfalt & starke Defizite in der Vegetationsstruktur

Vollstandigkeit des
lebensraumtypi-
schen Arteninventars
& kennzeichnende
Pflanzenarten

weitgehend vorhanden:

- Callunavulgaris

- Deschampsia flexuosa
- Festucaovina agg.

- Festuca rubra agg.

- Galium saxatile

- Cladonia ssp.

- Rumex acetosella

Beeintrachtigungen

keine/sehr gering (1/128) und stark (1/265): Vergrasung

Erhaltungsgrad

Der Erhaltungsgrad ist mit B bewertet, mit deutlicher Tendenz
zu A (mittlere Bewertung bei Habitatstrukturen, Anzahl lebens-
raumtypischer Arten, die mindestens zahlreich vertreten sind:
5, keine Beeintrachtigungen) im Bereich 1/128 und mit Ten-
denz zu C (mittlere Bewertung bei Habitatstrukturen, Abnahme
lebensraumtypischen Arten zu Gunsten von Deschampsia fle-
Xuosa, starke Beeintrachtigungen) im Bereich 1/265).

Anmerkung

Die Trockene Sandheide (HCT) konnte im Rahmen der fAK
auf zwei Ostliche Randbereiche, die nach BE als im Komplex
befindliche Grasfluren RAG (HCT) dem LRT zugeordnet wa-
ren, ausgeweitet werden.

Dennoch ergibt sich in Folge der fAK eine methodische Fla-
chenverkleinerung, da die westlich angrenzende artenarme
Grasflur (RAG) nach neuem Kartierschliissel nicht mehr dem
LRT 4030 zugordnet werden kann.

Bestandsflache (fAK)

1,66 ha

Referenzflache (BE)

1,87 ha
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LRT 4030 - Trockene européische Heiden

Ruckschluss flr
Zielkonzept

o Erhalt der Bestandsflache

3.2.5.2 Magere Flachland-Mahwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis) (6510)

LRT 6510 - Magere Flachland-Mahwiesen

Abb. 14:Flache 1/106, LRT 6510 - Magere Flachland-Mahwiesen

Verbreitung

Kleinflachig am nordlichen Waldrand, Flache 1/106

zugeordnete Bio-
toptypen

Mesophiles Griinland maRig feuchter Standorte (GMF), (Zu-
satzmerkmal m)

Auspragung

Die mittel- bis hochwiichsige, krautreiche Vegetation der Grin-
landflache auf Niedermoor ist Uberwiegend gekennzeichnet
durch Kennarten fir mesophiles Grinland mit weiter Standort-
amplitude. Lebensraumtypische Arten sind danach die zahl-
reich vertretenen Anthoxanthum odoratum, Ajuga reptans,
Cardamine pratensis, Plantago lanceolata, Ranunculus acris
und Rumex acetosa. Als Magerkeitszeiger wurde Luzula cam-
pestris erfasst. Das Auftreten einzelner Feuchtezeiger
(Cardamine pratensis, Lotus pedunculatus, Equisetum palust-
re, Filipendula ulmaria und Silene flos-cuculi) fihrt zur Anspra-
che als Mesophiles Grinland magig feuchter Standorte (GMF).

Vollstandigkeit der
lebensraumtypi-
schen Habitatstruk-
turen

weitgehend vorhanden: mittlere Strukturvielfalt und Uberwie-
gend natirliche Standortvielfalt
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LRT 6510 - Magere Flachland-Mahwiesen

Vollstandigkeit des
lebensraumtypi-
schen Arteninven-
tars & kennzeichnen-
de Pflanzenarten

weitgehend vorhanden:

— Ajugareptans

— Anthoxanthum odoratum
— Cardamine pratensis
— Lathyrus pratensis

— Lotus pedunculatus
— Luzula campestris

— Equisetum palustre

— Filipendula ulmaria

— Plantago lanceolata
— Ranunculus acris

— Rumex acetosa

— Silene flos-cuculi

— Veronica chamaedrys

Beeintrachtigungen

keine/sehr gering

Erhaltungsgrad Der Erhaltungsgrad wird mit B bewertet. Ausschlaggebend war
das Fehlen von Beeintrachtigungen bei jeweils mittleren Teil-
bewertungen fir Habitatstrukturen und Artenzusammenset-
zung.

Anmerkung Die im Rahmen der fAK erfasste 6510-Flache ging aus der

Veréanderung einer Nassgrinlandflache (GNR) hervor.

Die LRT-6510-Flache gemaR BE (1/103) im Sidosten konnte
im Rahmen der fAK nicht bestéatigt werden. Die ehemalige
artenreiche Grinlandflache (GMF) unterlag einer negativen
Veranderung und einem deutlichen Artenschwund. Aktuell
kann diese nur als Artenarmes Extensivgriinland auf Moorb6-
den (GEM) mit Tendenz zum flutrasenartigem Intensivgrinland
(GIM, GFF) ohne LRT-Zuordnung angesprochen werden.

Bestandsflache (fAK)

0,58 ha

Referenzflache (BE)

0,54 ha

Rickschluss flr
Zielkonzept

Erhalt der Bestandsflache

Wiederherstellung der Grinlandflache im Siudosten zum

LRT 6510

o Weitere Entwicklungsflachen fur den LRT 6510:

- Zentral am sudwestlichen Waldrand: Extensivgrinland
mit Anklangen an mesophiles Griinland

- Im Nordosten: Extensivgrinland mit Anklangen an
mesophiles Grunland und Sonstiges Feuchtgriinland
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3.2.5.3 Kalkreiche Niedermoore (7230)

LRT 7230 — Kalkreiche Niedermoore

Abb. 15: Flache 1/75, LRT 7230 - Kalkreiche Niedermoore

Verbreitung

Kleinflachig und anteilig auf einer Nasswiese am ndrdlichen
Waldrand, Flache 1/75

zugeordnete Bio-

Anteilig Basenreiches, nahrstoffarmes Sauergras-/Binsenried

toptypen (NSK) mit Ubergangen zur Nahrstoffreichen Nasswiese
(GNR), (Zusatzmerkmal m)
Auspragung Auf der seggenreichen Nasswiese am Nordostrand des

Moorwaldkomplexes kommt kleinflachig eine Knotenbinsen-
Wiese vor, die als Basenreicher, nahrstoffarmer Sumpf (NSK)
angesprochen wird. Besonders aufféllig sind die grinen dicht-
stehenden Halme der namengebenden Art Juncus subnodulo-
sus als einzige Vertreterin des lebensraumtypischen Artenin-
ventars. Das Ubrige Artenspektrum entspricht weitgehend den
umgebenden Nasswiesen mit Carex acutiformis, Filipendula
ulmaria, Lotus pedunculatus, Lysimachia vulgaris, Mentha
aguatica, Phalaris arundinacea und Silene flos-cuculi. Zahl-
reich vertreten ist auch Anthoxanthum odoratum.

Vollstéandigkeit der
lebensraumtypischen
Habitatstrukturen

nur in Teilen vorhanden: keine Moorstrukturen, Vegetations-
struktur kaum mit typischen Moosen und Blitenpflanzen kalk-
reicher Kleinseggen-Riede

Vollstandigkeit des
lebensraumtypischen
Arteninventars &
kennzeichnende
Pflanzenarten

nur in Teilen vorhanden:

— Anthoxanthum odoratum
— Carex acutiformis
—  Filipendula ulmaria
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LRT 7230 — Kalkreiche Niedermoore

— Juncus subnodulosus
— Lotus pedunculatus

— Lysimachia vulgaris

— Mentha aquatica

— Phalaris arundinacea

—  Silene flos-cuculi

Allgemeiner Hinweis

Die Bauchige Windelschnecke (vgl. Kap. 3.4.1.1) ist als cha-
rakteristische Tierart des LRTs 7230 benannt, wenngleich sich
die Vorkommen der Art im Plangebiet nicht im Bereich der
Flache des LRTs 7230 befinden.

Beeintrachtigungen

gering bis maRig: Stérung des Wasserhaushaltes

Erhaltungsgrad Der Erhaltungsgrad ist mit C bewertet. Grund fur diese Einstu-
fung sind Defizite in den Habitatstrukturen (kein Flach-
moorcharakter) und die Unvollstandigkeit des lebensraumtypi-
schen Arteninventars (nur eine kennzeichnende Art).

Anmerkung Die LRT-Flache hat sich im Vergleich zur BE-Kartierung um

ein Zehnfaches vergrofert.

Bestandsflache (fAK)

0,05 ha

Referenzflache (BE)

0,005 ha

Ruckschluss flr
Zielkonzept

o Aufrechterhaltung der extensiven Pflege / Nutzung
o  Verhinderung von Nahrstoffeintrag
o  Verhinderung von Entwasserung
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3.25.4 Alte bodensaure Eichenwélder mit Quercus robur auf Sandebenen (9190)

LRT 9190 — Alte bodensaure Eichenwaélder mit Quercus robur auf Sandebenen

Abb. 16: Flache 1/141, LRT 9190 - Alte bodensaure Eichenwalder

Verbreitung

in den Randbereichen des Moores mit Schwerpunkt im Siuden,
Flachen: 1/133, 1/141, 1/145, 1/146, 1/155, 1/192, 1/223

Zugeordnete Bio-

o Bodensaurer Eichenmischwald nasser Standorte (WQN)

toptypen o Eichenmischwald feuchter Sandbdden (WQF, Teilbereich
mit Ubergdngen zum Eichen- und Hainbuchenmischwald
feuchter, méRig basenreicher Standorte (WCA)), (z.T. Zu-
satzmerkmal r, e)

Auspragung Bestande des Eichen-Mischwaldes feuchter Sandbéden

(WQF) finden sich im ,Rieseberger Moor* hauptséachlich in den
Randbereichen, sowie relikthaft auf entwésserten Standorten
mit dunner Torfauflage (,Anmoor).

Typische Auspragungen kennzeichnen sich mit Saure- bzw.
Magerkeitszeigern in der Krautschicht: Agrostis capillaris,
Carex pilulifera, Convallaria majalis, Deschampsia flexuosa,
Dryopteris carthusiana, Festuca altissima, Molinia caerulea und
Poa nemoralis, in unterschiedlichen Deckungsgraden. Auf
eutrophere Bedingungen verweist das regelméaRige Auftreten
von Rubus fruticosus agg. und Rubus idaeus (Flache 1/141).

In der Strauchschicht kommt zahlreich Faulbaum und Eber-
esche vor. Die Baumschicht wird beherrscht von Hange-Birke
bzw. Moor-Birke. Die Stiel-Eiche erreicht einen Anteil von 25-
50 %, vereinzelt sind auch Zitter-Pappel und Rot-Buche (2.
Baumschicht) vertreten. Im Bereich des Ful3pfades durch das
Moor wéchst der invasive Neophyt Fallopia japonica (Flache
1/145).

Einige Vorkommen von WQF haben keine typisch ausgeprag-
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LRT 9190 — Alte bodensaure Eichenwalder mit Quercus robur auf Sandebenen

te Krautschicht. Die Basen- und Nahrstoffversorgung der an-
stehenden Sande ist moglicherweise besser, als fiir boden-
saure Eichen-Mischwélder anzunehmen ware. Ebenso ist eine
Nahrstoffanreicherung durch Zersetzung der entwésserten
Torfauflage denkbar (Flache 1/146, 1/192).

Ein kleines Vorkommen im Sudwesten des Plangebietes am
Grenzgraben weist durch das Vorkommen von Brachypodium
sylvaticum, Circaea lutetiana, Impatiens noli-tangere und Pri-
mula elatior eher mesophilere Standortbedingungen als fiir einen
bodensauren Standort (Zusatzmerkmal r) auf (Flache 1/223).

Ein Bestand am gegenuber dem zentralen Moorbereich deut-
lich héher gelegenen Ostrand des Waldes besitzt durch das
Auftreten von Hainbuche, Hasel, WeiRdorn, Schlehe und an-
spruchsvolleren Arten in der Krautschicht Ubergange zum
Eichen-Hainbuchenwald feuchter, basenarmerer Standorte
(WCA). Der Standort ist stark eutrophiert, was auf die Wald-
randlage zurlickzufiihren sein dirfte. Flachendeckend beherr-
schen Rubus idaeus und v.a. Rubus fruticosus agg. den Be-
stand (Flache 1/133).

Ein Vorkommen von Bodensaurem Eichen-Mischwald nasser
Standorte (WQN) wurde westlich der Heideflache kartiert. In
der teilweise flach Uberstauten Kuhle wachsen Carex a-
cutiformis, Carex rostrata und Juncus effusus (Flache 1/155).

Einzelne Stiel-Eichen sind auch in manchen Besténden des
Sonstigen Birken- und Kiefern-Moorwaldes (WVS) vertreten,
worauf dort mit dem Nebencode WQF hingewiesen wird.

Vollstandigkeit der
lebensraumtypischen
Habitatstrukturen

Weitgehend vorhanden: mindestens zwei Waldentwicklungs-
phasen, 3-6 lebende Habitatbdume pro ha, 1-3 liegende oder
stehendes starkes Totholz pro ha (1/133)

Weitgehend vorhanden: mindestens zwei Waldentwicklungs-
phasen, 3-6 lebende Habitatbdume pro ha, <1 liegende oder
stehendes starkes Totholz pro ha (1/192)

Weitgehend vorhanden: Anteil von Altholz < 20%, 3-6 Habitat-
baume pro ha, >3 liegende oder stehendes starkes Totholz
pro ha (1/223)

Nur in Teilen vorhanden: mindestens zwei Waldentwicklungs-
phasen, < 3 Habitatbaume pro ha, <1 liegende oder stehen-
des starkes Totholz pro ha (1/141, 1/155)

Nur in Teilen vorhanden: Anteil von Altholz < 20%, < 3 Habi-
tatbAume pro ha, <1 liegende oder stehendes starkes Totholz
pro ha (1/145, 1/146)
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LRT 9190 — Alte bodensaure Eichenwalder mit Quercus robur auf Sandebenen

Vollstandigkeit des
lebensraumtypischen
Arteninventars &
kennzeichnende
Pflanzenarten

nur in Teilen vorhanden:

Baum- und Strauchschicht

— Betula pendula
— Betulapubescens
— Frangula alnus
— Populus tremula
— Quercus robur
— Sorbus aucuparia

Krautschicht

— Agrostis capillaris

— Calamagrostis epigejos
— Carex acutiformis

— Carex pilulifera

— Carex rostrata

— Convallaria majalis

— Deschampsia flexuosa
— Dryopteris carthusiana
— Festuca altissima

— Juncus effusus

— Molinia caerulea

— Poa nemoralis

Beeintrachtigungen

keine/ sehr gering (teilweise Eutrophierung)

Erhaltungsgrad

Die Bestande wurden Uberwiegend in Erhaltungsgrad B ein-
gestuft, wobei geringen Defiziten bei den Habitatstrukturen
und fehlenden Beeintrachtigungen deutliche Defizite beim

lebensraumtypischen Arteninventar gegeniberstehen.

Die

jungeren Bestande im Sudwesten mit untypischer Krautschicht
werden mit Erhaltungsgrad C bewertet, wie auch der eutrophier-

te Bestand am Ostrand.

Anmerkung

Die Erh6éhung der FlachengrofRe ist methodisch bedingt und

resultiert aus Grenzanpassungen am Ostrand.

Bestandsflache (fAK)

7,0 ha

Referenzflache (BE)

6,9 ha

Rickschluss fur
Zielkonzept

Erhalt der Bestandsflachen
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3.2.5.5 Moorwalder (91D0%)

LRT 91D0*~ Moorwalder

Abb. 17:Flache 1/153, LRT 91D0* - Moorwalder

Verbreitung

Grol3flachiges, zusammenhangendes Vorkommen im zentralen
Plangebiet, Moorkernbereich, Flachen 1/55, 1/137, 1/143,
1/153, 1/177, 1/178, 1/179, 1/187, 1/188, 1/197, 1/200, 1/215,
1/236, 1/237, 1/238

Zugeordnete Bio-
toptypen

o Birken-Bruchwald maRig nahrstoffversorgter Standorte des
Tieflands (WBM) (z. T. mit Tendenz zum Pfeifengras-
Birken- und -Kiefern-Moorwald (WVP))

o im Komplex befindlicher Pfeifengras-Birken- und -Kiefern-
Moorwald (WVP) (z. T. mit Tendenz zum Sonstigen Birken-
und Kiefern-Moorwald (WVS))

o im Komplex befindliches Weiden-Sumpfgebiisch nahrstoff-
reicher Standorte (BNR) (z. T. mit Tendenz zum Birken-
Bruchwald nahrstoffreicher Standorte (WBR) oder anteilig
mit Mafig néhrstoffreichem Sauergras-/Binsenried (NSM))

o im Komplex befindliches Weiden-Sumpfgebisch nahrstoff-
armer Standorte (mit Tendenz zum Birken-Bruchwald néhr-
stoffreicher Standorte (WBR))

o im Komplex befindliches Feuchteres Pfeifengras-
Moorstadium (MPF) (z. T. mit Tendenz zum MaRig nahr-
stoffreichem Sauergras-/Binsenried (NSM))

Auspragung

Zu diesem Lebensraumtyp zahlen junge bis mittelalte, im Zuge
der Wiederbewaldung ehemaliger ndhrstoffarmer Niedermoor-
bereiche entstandene birkendominierte Walder entwésserter
Moore und Birken-Bruchwalder.

In der teilweise dichten Strauchschicht kommen neben Natur-
verjingung der bestandsbildenden Baumarten v.a. Faulbaum
und Grau-Weide vor. Die Krautschicht wird bei den als Pfeifen-
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LRT 91D0*~ Moorwalder

gras-Birken- und -Kiefern-Moorwald (WVP) kartierten Bestén-
den dominiert von Molinia caerulea (Flachen 1/55, 1/177). Da-
neben kommen Dryopteris carthusiana, Rubus fruticosus agg.
und Rubus idaeus vor (z.T. Ubergénge zum sonstigen Birken-
und Kiefern-Moorwald — WVS). Mit geringen Deckungsgraden
treten Agrostis canina, Juncus effusus, Lysimachia vulgaris und
Phragmites australis auf.

Die Pfeifengrasdominierten Bestédnde im Plangebiet sind Uber-
wiegend torfmoosreich und damit unzweifelhaft dem LRT 91D0*
zuzuordnen, teilweise durch Entwéasserung und Nahrstoffein-
trag (u.a. Torfzersetzung) aber auch schon an der Grenze des-
sen angesiedelt, was noch der Definition des LRT 91D0* ent-
spricht (Nebencode WVS, Flachen: 1/178, 1/179, 1/197). Derar-
tige Bestande wurden zum LRT 91DO0* gestellt, wenn sie in
direktem Verbund mit anderen LRT-Bestdnden vorkommen und
von der FlachengréRe nur eine untergeordnete Bedeutung ha-
ben.

Die besser ausgestatteten Bestande des Birken-Bruchwalds
maRig nahrstoffversorgter Standorte des Tieflands (WBM) lie-
gen im zentralen Moorbereich beiderseits des Grenzgrabens.
Sie zeichnen sich aus durch das Auftreten von Arten wie Agros-
tis canina, Calamagrostis canescens, Carex nigra, Carex pa-
nicea, Cirsium palustre, Dryopteris carthusiana, Hydrocotyle
vulgaris, Juncus effusus, Lysimachia vulgaris, Molinia caerulea
(rel. hoher Deckungsgrad), Peucedanum palustre und Potentilla
palustris. Die Baumschicht wird auch hier von der Moor-Birke
beherrscht.

Einige alte Torfstiche, die zumindest zeitweise Wasser fiihren,
sind teilweise durch Bestéande von Carex rostrata verlandet. In
der Strauchschicht treten zahlreich Frangula alnus, Salix aurita
und Salix cinerea auf.

Torfmoose erreichen i.d.R. hohe Deckungsgrade (v.a. Sphag-
num fallax, S. fimbriatum, S. palustre, z.T. S. squarrosum).
Auffallend ist die im gesamten Bearbeitungsgebiet festzustel-
lende Prasenz von Florenelementen der néhrstoffreicheren
Erlen-Bruchwélder (z.B. Carex paniculata, Iris pseudacorus,
Solanum dulcamara).

Bestande mit noch deutlicherer Tendenz zum Birken-
Erlenbruch werden als WBR mit Zusatzmerkmal r bzw. Neben-
code WAT angesprochen. Neben Alnus glutinosa werden
Carex acutiformis, Carex elongata, Deschampsia cespitosa,
Eupatorium cannabinum, Galium palustre, Impatiens noli-
tangere, Lycopus europaeus und Phragmites australis in meist
hoheren Deckungsgraden bei gleichzeitig zuriicktretenden Ar-
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LRT 91D0*~ Moorwalder

ten nahrstoffarmer Bruchwalder zur Abgrenzung herangezogen.
Diese Vorkommen werden nicht dem LRT 91D0* zugeordnet.

Vollstandigkeit der nur in Teilen vorhanden: Defizite in Waldentwicklungsphasen

lebensraumtypi-
schen Habitatstruk-
turen

Vollstandigkeit des weitgehend vorhanden:

lebensraumtypi-

Baum- und Strauchschicht

schen Arteninventars
& kennzeichnende -
Pflanzenarten -

Alnus glutinosa
Betula pendula
Betula pubescens
Frangula alnus
Salix aurita

Salix cinerea

Krautschicht

Agrostis canina
Calamagrostis canescens
Carex acutiformis

Carex nigra

Carex panicea

Carex paniculata

Carex rostrata
Dryopteris carthusiana
Hydrocotyle vulgaris
Juncus effusus,
Lysimachia vulgaris
Molinia caerulea
Peucedanum palustre
Phragmites australis
Solanum dulcamara
Sphagnum fallax
Sphagnum fimbriatum
Sphagnum palustre
Sphagnum squarrosum

Beeintrachtigungen gering bis maRig: Eutrophierung & Entwésserung

Erhaltungsgrad Die Bestande der LRT 91DO0* sind Uberwiegend schwach, teil-

weise auch starker entwéassert. Die nahrstoffreicheren Birken-
Bruchwalder (WBR) mit relativ intaktem Wasserhaushalt wur-
den mit Erhaltungsgrad B bewertet. Die struktur- und artenar-
men Pfeifengras-Moorwalder (WVP) wurden im Zusammen-

ALAND Landschafts- und Umweltplanung

76




Managementplan fiur das FFH

-Gebiet 105 Bestandsdarstellung und -bewertung

LRT 91D0*~ Moorwalder

hang dazu ebenfalls in Erhaltungsgrad B gestellt. Fir sich ge-
sehen kénnten sie dagegen nur mit C bewertet werden.

Der Anteil von HabitatbAumen und bewertungsrelevantem Tot-
holz ist im Plangebiet sehr gering (Stangenholz bis geringes
Baumholz). Nichtsdestotrotz kommt in hohem Mal3e totes lie-
gendes und stehendes schwaches Totholz vor.

Anmerkung

Die Verringerung der FlachengroRe ergibt sich, da gréRere
torfmoosreiche offenere Bereiche im Norden unter Dominanz
von Molina caerulea, Feuchteres Pfeifengras-Moorstadium
(MPF) dem LRT aktuell nicht mehr angeschlossen werden kén-
nen. Nach derzeitige, Kartierschlissel kdnnen i. d. R. Flachen
bis 0,1 ha zugeordnet werden. Im alten Kartierschliissel von
2004 bestand diese Grenze noch nicht.

Weiterhin ist die Zuordnung der Weiden-Sumpfgebische nahr-
stoffreicher (BNR) oder néhrstoffarmer Standorte (BNA) (vor
allem innerhalb verbuschter Torfstiche auftretend) zum LRT
91D0* nicht mehr maglich.

Bestandsflache (fAK)

36,81 ha

Referenzflache (BE)

36,81 (37,88) ha®

Rickschluss far
Zielkonzept

o Erhalt der Bestandsflache
o Wasserriickhaltung / Wiedervernassung des Rieseberger
Moores

® Wenn die Flachenverkleinerung zwischen Basiserfassung und Aktualisierungskartierung rein methodisch
bedingt ist, dann entspricht die FlachengroRe der Aktualisierungskartierung der Referenzflache.
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3.2.6  Abgleich der flachendeckenden Aktualisierungskartierung mit der
Basiserfassung

Die Tab. 9, S. 81 zeigt die Veranderungen der Flachengréen (je Erhaltungsgrad)
der einzelnen Lebensraumtypen zwischen der Basiserfassung und der flachende-
ckenden Aktualisierungskartierung auf.

In Bezug auf die Bewertung der Erhaltungsgrade ist grundsatzlich anzumerken, dass
im Zuge der fAK die Teilbewertungen bzw. ihr Zusammenfihren zum Erhaltungsgrad
je Einzelflache unter Berlcksichtigung der derzeit giltigen Bewertungsschemata
(methodische Anderungen des Kartierschliissels, DRACHENFELS 2021) erfolgte.

Das in der BE erfasste Einzelvorkommen des LRT 3150 im Nordosten des Plange-
bietes (vgl. Abb. 18) ist gemafR fAK nicht mehr vorhanden. Das Sonstige naturnahe
nahrstoffreiche Kleingewasser (SEZ) weist keinerlei Wasservegetation auf und ent-
spricht somit nicht mehr dem LRT 3150 ,Natirliche eutrophe Seen mit einer Vegeta-
tion des Magnopotamions oder Hydrocharitions".

Die gesamte FlachengroRe des LRT 4030 ,Trockene europaische Heiden“ sank im
Vergleich zur Basiserfassung, da fur eine Zuordnung der angrenzenden Sonstigen
artenarmen Grasflur magerer Standorte (RAG) zum LRT der nun geltende maximale
Richtwert der FlachengréfRe von i. d. R. 0,1 ha mit 0,2 ha Uberschritten wird. Dies ist
demnach eine methodische Verschlechterung aufgrund veranderter Kartiermethodik.

Dennoch hat sich der der Anteil der ,B“ Bewerteten vergro3ert. Zwei vormalige de-
gradierte Teilbereiche, in der Basiserfassung als Sonstige Grasflur magerer Standor-
te auskartiert, konnten dem Biotoptyp HCT zugeordnet und der groReren HCT-
Flache angegliedert werden. Der Pflegezustand hat sich hier offensichtlich stark ver-
bessert.

Daneben ist im Vergleich zur BE der zentrale, vergraste Bereich der Heide als Flache
ausgegliedert worden, sodass der Lebensraumtyp hier mit einem Erhaltungszustand
B mit Tendenz zu C in Abgrenzung zum umliegenden Bereich Erhaltungszustand B
mit Tendenz zu A und die hieraus folgenden unterschiedlichen Ableitungen fir das
Zielkonzept und die MaRBnamenplanung méglich werden.

Abb. 18: Flache 1/56, ehemaliger LRT 3150 - Natirliche eutrophe Seen
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Abb. 19: Flache 1/103, ehemaliger LRT 6510 - Magere Flachland-Mahwiesen

Der LRT 6430 (Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen
Stufe) ist nicht erneut kartiert worden. Vermutlich ist Eutrophierung urséchlich fiir das
Verschwinden. Der LRT wurde im Zuge der Basiserfassung nur in fragmentarischer
Form nachgewiesen und hat keine Relevanz fur das Bearbeitungsgebiet.

Fur den LRT 6510 ist, auf das Plangebiet bezogen, eine leichte Flachenvergrolie-
rung im Vergleich zur Basiserfassung festzustellen. Die Griinlandflache, die geman
BE im Sudosten des Plangebietes als ,Magere Flachland-Mahwiesen® ausgewiesen
wurde, verlor den LRT-Status. Die ehemalige artenreiche Grinlandflache (GMF)
unterlag einer negativen Veranderung und einem deutlichen Artenschwund. Aktuell
kann diese daher nur als Artenarmes Extensivgrinland auf Moorbdden (GEM) mit
Tendenz zum flutrasenartigem Intensivgrunland (GIM, GFF) ohne LRT-Zuordnung
angesprochen werden (vgl. Abb. 19). Im Gegensatz dazu ist die im Rahmen der fAK
erfasste 6510-Flache, am nordlichen Waldrand aus der Verédnderung einer (nach BE)
Nassgrunlandflache (GNR) hervorgegangen, was fir eine Veranderung des Wasser-
haushaltes spricht.

Im Sudosten fand sich gemaR BE in fragmentarischer Form ein basen- und nahr-
stoffarmer Sumpf (NSA) auf einer damals stark verndssten und zeitweise flach Uber-
stauten alten Torfstichflache vor, welcher dem LRT 7140 zugeordnet wurde. Die not-
wendigen Zeigerarten fur nahrstoffarme Bedingungen (hier vormals Carex lasiocar-
pa, Agrostis canina) konnten nicht erneut nachgewiesen werden. Vielmehr erfolgte
die Zunahme von néhrstofftoleranteren Arten (Phragmites australis, Lysimachia vul-
garis) sowie Molinia caerulea, was auf eine weitere Degradation der Flache und ne-
gative Veranderung des Wasserhaushaltes schlie3en lasst (vgl. Abb. 20, folgende
Seite).

Die Zuordnung zum LRT 7140 wurde bereits in der BE (ALAND 2010) sowohl vom
Artenspektrum als auch von der geringen Flachengroéf3e (kein signifikantes Vorkom-
men) als grenzwertig erachtet. Die Flache konnte im Rahmen der fAK als MPF
(Feuchteres Pfeifengras-Moorstadium) angesprochen werden und ist im Komplex der
umliegenden Moorwélder dem LRT 91D0* angeschlossen worden.
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Abb. 20: Flache 1/144, enemaliger LRT 7140 - Ubergangs- und Schwingrasen-
moore

Die auf der seggenreichen Nasswiese am Nordostrand des Moorwaldkomplexes
gelegene Knotenbinsen-Wiese (LRT 7230), erneut als NSK (Basenreicher, nahrstoff-
armer Sumpf) kartiert, hat sich hinsichtlich der FlachengréRe positiv entwickelt. Je-
doch bleibt Juncus subnodulosus die einzige Vertreterin des lebensraumtypischen
Arteninventars. Das ubrige Artenspektrum entspricht ebenfalls weitgehend der um-
gebenden Nasswiese.

Der LRT 9190 ,Alte bodensaure Eichenwalder” ist in seiner FlachengroRe und Ge-
samtbewertung weitestgehend unverandert geblieben. Die geringe Flachenzunahme
ist bedingt durch geringfiigige Grenzanpassungen am Ostrand des Plangebietes.

Fiar den LRT 91D0*Moorwalder ist eine geringe Flachenverkleinerung im Vergleich
zur BE festzustellen. Diese ergibt sich aus den aktuellen Anforderungen an die Zu-
ordnung von offenen Bereichen und Gebiuschen zum LRT. Ehemalige Torfstiche,
groRere torfmoosreiche offenere Bereiche im Norden unter Dominanz von Molina
caerulea, kénnen als Feuchteres Pfeifengras-Moorstadium (MPF) nicht mehr ange-
schlossen werden, da i. d. R. nur Flachen bis 0,1 ha dem LRT zugeordnet werden
kénnen. Im alten Kartierschlissel von 2004 bestand diese Grenze noch nicht. Wei-
terhin ist die Zuordnung der Weiden-Sumpfgebische nahrstoffreicher (BNR) oder
nahrstoffarmer Standorte (BNA) (vor allem innerhalb verbuschter Torfstiche auftre-
tend) zum LRT 91DO0* nicht mehr mdglich.
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Tab. 9: Vergleich der Basiserfassung 2008 (ALAND 2010) mit der flachendeckenden Aktualisierungskartierung (2023)

FlachengrodfRRen der LRT [ha]
LRT- LRT-Bezeich Differenz
-Bezeichnun . .

Code ¢ Basiserfassung 2009 Summe flachenderclzjlﬁlznggzgktual|5|e Summe

i3sle (ohne E) GEHG | (ohne E)

B C A B C

3150 | Natiirliche eutrophe Seen - 0,05 C 0,05 - - - - - -0,05
4030 | Trockene europaische Heiden 1,56 0,31 B 1,87 - 1,66 - B 1,66 (-0,21)
6430 | Feuchte Hochstaudenfluren - 0,01 c 0,01 - - - - - -0,01
6510 | Magere Flachland-Mahwiesen 0,54 - B 0,54 - 0,58 - B 0,58 +0,04
7140 | Ubergangs- und Schwingrasenmoore - 0,005 C 0,005 - - - - - -0,005
7230 | Kalkreiche Niedermoore - 0,005 C 0,005 - - 0,05 C 0,05 +0,045
9190 | Alte bodensaure Eichenwalder 2,9 4,0 Cc 6,90 - 3,0 4,0 C 7,00 +0,10
91D0* | Moorwalder 37,26 0,62 B 37,88 - 36,81 - B 36,8110 (-1,07)

* Prioritérer Lebensraumtyp

10

Wenn die Flachenverkleinerung zwischen Basiserfassung und Aktualisierungskartierung rein methodisch bedingt ist, dann entspricht die Flachengré3e der Aktualisierungskartierung der Referenz-
flache.
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3.3 Beschreibung und Bewertung der planungsrelevanten Biotoptypen

Nach BURCKHARDT (2016) sind die in Niedersachsen gefahrdeten Biotoptypen
(DRACHENFELS 2024) naher zu beschreiben. Daneben sind fiir die gefahrdeten
und/oder gebietspragenden Biotoptypen, soweit sie keinem FFH-Lebensraumtypen
entsprechen, die positiv und negativ auf die Auspragung einwirkenden Faktoren,
Nutzungen sowie ggf. bereits durchgefihrte Pflege- und Entwicklungsmal3nahmen zu
benennen.

Nachfolgend werden die gefahrdeten und gesetzlich geschiitzten Biotoptypen néher
beschrieben, die nicht als FFH-Lebensraumtyp in den weiteren Kapiteln ohnehin
bearbeitet werden. Dabei werden unveranderte Sachverhalte aus der Basiserfassung
(ALAND 2010) tbernommen.

Geféahrdete und gesetzlich geschiitzte Biotoptypen

Im Zuge der fAK wurde keine eigensténdige Kartierung besonders geschiitzter Bio-
tope gemaf 8§ 30 BNatSchG in Verbindung mit 8 24 NAGBNatSchG durchgefihrt.
Nach den Ergebnissen der Gelandekartierung kénnen im Bearbeitungsgebiet ca. 117
Flachen mit ca. 78,5 ha (= 47,4 %) als § 30-Biotop eingestuft werden. Ungeachtet
der direkten Biotoptypenzuweisung kann nahezu der gesamte Moorwaldkomplex als
geschitztes Biotop ausgewiesen werden, da auch die kleineren entwasserte Moor-
walder (WVP) mit per se geschiitzten Bruchwaldern im Komplex stehen (vgl. Tab. 4,
S. 55ff. & Tab. 5, S. 60ff.).

Da alle Biotoptypen im Plangebiet mit einem 830er Schutz gleichzeitig als landesweit
gefahrdete Biotoptypen bzw. als Lebensraumtyp eingestuft sind, wurden sie bereits
beschrieben oder folgen im nachsten Kapitel.

Mit der Anderung des NAGBNatSchG vom 03.12.2020 sind auch Mesophiles Griin-
land (GM) und Sonstiges Feucht- und Nassgrtinland (GF) als § 30 Biotope eingestuft.
Dies betrifft im Plangebiet 3 Flachen mit einer Flachengrof3e von 4,82 ha.

Im Vergleich zur Basiserfassung, bei der ca. 76,17 ha (= 48,71 % auf 156,2 ha) als
§30-Biotop eingestuft worden sind, ist durch die fAK — unter Ausnahme der Flachen,
die nicht im Rahmen der Basiserfassung begangen worden (hier RSZ) sowie derer,
die damalig keinem 830er-Schutz unterstellt waren (hier GMF) — eine Abnahme der
§30er Biotope um 2,23 ha auf 73,94 ha (= 47,34 % auf 156,2 ha) zu verzeichnen.
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3.3.1 Walder & Gebulsche

WAR - Erlen-Bruchwald nahrstoffreicher Standorte

Abb. 21: Flache 1/148, WAR - Erlen-Bruchwald nahrstoffreicher Standorte

Flachendeckende Aktualisierungskartierung (ALAND 2023)

Verbreitung Verbreitet im Nordwesten, am Grenzgraben im zentralen
Moorbereich, Flachen 1/134, 1/140, 1/147, 1/148, 1/156,
1/224, 1/225, 1/234, 1/239, 1/240

Auspragung Erlen-Bruchwélder, die auf Standorten mit allenfalls geringer
Torfbildung (anmoorige Boden) ausgebildet sind. Die Baum-
schicht der néhrstoffreichen Variante (WAR) besteht aus z.T.
mehrstammigen Schwarz-Erlen (ehemals Niederwaldnut-
zung), die Stammdurchmesser im Mittel von 20-30 cm (max.
30-40 cm) erreichen. Die Strauchschicht wird gebildet von
Erle, Grau-Weide und vereinzelt Ribes nigrum oder Viburnum
opulus. Zu den kennzeichnenden Arten der Krautschicht
gehdren Carex acutiformis (grof3flachig dominant) C. elonga-
ta, C. paniculata, Cirsium palustre, Dryopteris carthusiana,
Galium palustre, Glyceria fluitans, Iris pseudacorus, Lycopus
europaeus, Lysimachia vulgaris, Lythrum salicaria, Mentha
aquatica, Myosotis palustris agg., Phragmites australis, Sola-
num dulcamara, Scutellaria galericulata und Valeriana dioica.
Urtica dioica besiedelt die néahrstoffreichsten Stellen. Die
regelméaRig auftretende Deschampsia cespitosa deutet auf
eine nur geringe Torfbildung und einen wechselnassen
Standort hin. Regelmafig ist auch Rubus idaeus vertreten,
die als Entwasserungszeiger zu sehen ist. In sehr kleinflachi-
gem Wechsel sind solche leicht abgetrockneten Stellen inmitten
des ansonsten nassen bis morastigen Bruchwaldes zu finden.
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WAR - Erlen-Bruchwald nahrstoffreicher Standorte

GroRere von Himbeere und Dornfarn geprégte Besténde sind
mit dem Zusatzmerkmal t gekennzeichnet, sofern sie noch
ausreichend Nassezeiger (v.a. Carex acutiformis) enthalten,
sonst als WU (Erlenwald entwasserter Standorte) (Flachen
1/140, 1/224, 1/234, 1/239).

LUCKWALD (1994) beschreibt den Standort des nahrstoff-
reichen Erlenbruches im Nordwesten als quellwasserbeein-
flussten Bereich (Scirpus sylvaticus), an dem kalkhaltiges
Grundwasser zutage tritt (1/148).

Beeintrachtigungen

Teilweise Entwasserung (Zusatzmerkmal t), Eutrophierung

Kennzeichnende
Pflanzenarten

- Alnus glutinosa

- Carex acutiformis

- Carex elongata

- Carex paniculata

- Cirsium palustre

- Dryopteris carthusiana
- Galium palustre

- Glyceria fluitans

- lris pseudacorus

- Lycopus europaeus

- Lysimachia vulgaris

- Lythrum salicaria

- Mentha aquatica

- Myosotis palustris agg.
- Phragmites australis

- Ribes nigrum

- Rubus ideaus

- Salix cinerea

- Solanum dulcamara

- Scirpus sylvaticus

- Scutellaria galericulata
- Urtica dioica

- Valeriana dioica

- Viburnum opulus

Anmerkung

Die Anderung in der FlachengroRe im Vergleich zur BE resul-
tiert aus der Zuordnung einer in der BE als Sumpfwald
(WNE) kartierten Flache.

FlachengroRe

6,76

Basiserfassung (ALAND 2010)

Flachengréile

6,57
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WAT - Erlen- und Birken-Erlen-Bruchwald nahrstoffarmerer Standorte des Tieflands

Abb. 22: Flache 1/208, WAT - Erlen- und Birken-Erlen-Bruchwald nahrstoffar-
merer Standorte des Tieflands

Flachendeckende Aktualisierungskartierung (ALAND 2023)

Verbreitung

Vereinzelt am stidlichen Moorrand, Flachen 1/198 & 1/208

Auspragung

In den als Erlen- und Birken-Erlen-Bruchwald nahrstoffar-
merer Standorte des Tieflandes (WAT) angesprochenen
Besténden finden sich, neben Arten des WAR (siehe vor-
hergehende Seite), zusatzlich Arten mit geringen Anspri-
chen an die Nahrstoffversorgung: Agrostis canina, Carex
rostrata, Molinia caerulea, Potentilla palustris, Viola palust-
ris und verschiedene Sphagnen (v.a. Sphagnum palustre).
In der Baumschicht tritt die Moor-Birke zur vorherrschenden
Erle hinzu, teilweise auch Faulbaum in der Strauchschicht.

Beeintrachtigungen

Kennzeichnende
Pflanzenarten

- Alnus glutinosa

- Agrostis canina

- Betula pubescens
- Carex rostrata

- Frangula alnus

- Molinia caerulea

- Potentilla palustris
- Sphagnum spec.

- Viola palustris

Anmerkung

FlachengroRe

1,67 ha

Basiserfassung (ALAND 2010)

FlachengroRe

1,67 ha

ALAND Landschafts- und Umweltplanung 85




Managementplan fiur das FFH-Gebiet 105

Bestandsdarstellung und -bewertung

WBR - Birken-Bruchwald nahrstoffreicher Standorte

Sl XTlr %

Abb. 23: Flache 1/149, WBR - Birken-Bruchwald nahrstoffreicher Standorte

Flachendeckende Aktualisierungskartierung (ALAND 2023)

Verbreitung verbreitet im Nordwesten, vereinzelt am sidlichen Moorrand,
Flachen: 1/149, 1/154, 1/163, 1/165, 1/170, 1/171, 1/180,
1/183, 1/194, 1/235, 1/242

Ausprégung Besténde des Birken-Bruchwaldes néahrstoffreicherer Stand-

orte des Tieflandes (WBR) umfassen Standorte, die so ba-
sen- bzw. nahrstoffreich sind, dass teilweise deutliche Ten-
denzen zum Erlen-Bruchwald bestehen (Zusatzmerkmal r,
Nebencode WAT) (Flachen: 1/149, 1/163, 1/165, 1/170,
1/171, 1/180, 1/183, 1/235). Die Krautschicht entspricht weit-
gehend den oben beschriebenen Bestanden. In der Baum-
schicht erreicht allerdings die Moor-Birke (auch Hange-Birke
und vereinzelt Zitter-Pappel) hdhere Anteile gegenliber der
Schwarz-Erle. Im Gegensatz zu den als WVP oder WVS
kartierten Bestdnden kommt mit héherem Deckungsgrad
zumindest noch Carex acutiformis als Nassezeiger vor.

Beeintrachtigungen

Teilweise Entwasserung, Eutrophierung

Kennzeichnende
Pflanzenarten

- Alnus glutinosa

- Betula pendula

- Betula pubescens

- Carex acutiformis

- Dryopteris carthusiana
- Frangula alnus

- Molinia caerulea

- Phragmites australis

- Populus tremula

- Rubus fruticosus-Gruppe agg.
- Rubus idaeus

- Sorbus aucuparia
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WBR - Birken-Bruchwald nahrstoffreicher Standorte

Anmerkung Die Zunahme der FlachengréR3e ergibt sich aus der Biotopty-
penanderung des Polygons 1/154 im Norden. Der gemaf BE
91D0*-LRT-Bereich (Birken-Bruchwald maRig nahrstoffver-
sorgter Standorte des Tieflands) ist deutlich degradiert (fAK:
WBR2 (WVS)).

FlachengrofRe 6,65 ha

Basiserfassung (ALAND 2010)

FlachengrofRe 5,38 ha

BNR/BNA - Weiden-Sumpfgebisch nahrstoffreicher/nahrstoffarmer Standorte

Abb. 24: Flache 1/96, BNR/BNA - Weiden-Sumpfgeblsch néhrstoffrei-
cher/nahrstoffarmer Standorte

Flachendeckende Aktualisierungskartierung (ALAND 2023)

Verbreitung Verbreitet im gesamten Plangebiet, mehrere Flachen

Auspragung Im gesamten Bruch- bzw. Moorwaldkomplex haben sich an mo-
rastigen, zeitweise Uberstauten Stellen oder ehemaligen Torfsti-
chen Weiden-Sumpfgebiische entwickelt, die Uberwiegend von
der Grau-Weide, teilweise auch der Ohr-Weide unter Beteiligung
von Faulbaum, Moor-Birke und Schwarz-Erle aufgebaut werden.
Die vorherrschenden Weiden-Sumpfgeblische nahrstoffreicher
Standorte (BNR) sind gekennzeichnet durch Arten der Erlen-
Bruchwalder wie Calamagrostis canescens, Carex acutiformis, C
elata, C. elongata, C. paniculata, Cirsium palustre, Gali-
um palustre, Juncus effusus, Lycopus europaeus, Lysimachia
vulgaris, Peucedanum palustre, Phragmites australis und So-
lanum dulcamara.
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BNR/BNA - Weiden-Sumpfgebiisch nahrstoffreicher/néhrstoffarmer Standorte

Auf nahrstoffarmeren Standorten (BNA) sind Agrostis canina,
Carex canescens, C. rostrata, Molinia caerulea, Potentilla
palustris, Viola palustris und Torfmoose (Sphagnum fallax, S.
squarrosum) vertreten. Besondere Bedeutung hat ein Bestand
Ostlich des schmalen Ful3pfades durch das Moor mit dem stark
geféhrdeten Thelypteris palustris.

Zwischen beiden Auspragungen bestehen Uberginge. Wie beim
Bruchwald, deutet das Artenspektrum eher auf mesotrophe als auf
oligotrophe Standortverhaltnisse hin. Einzelne Weidengebische
entwickeln sich bereits zum Erlen- bzw. Birken-Bruchwald weiter
und sind daher eher als Strukturelement bzw. besondere Auspra-
gung der Strauchschicht des Birken-Bruchwaldes zu sehen.

Beeintrachtigungen

Kennzeichnende
Pflanzenarten

- Agrostis canina

- Calamagrostis canescens
- Carex acutiformis

- Carex canescens

- Carex elata

- Carex elongata

- Carex rostrata

- Cirsium palustre

- Frangula alnus

- Galium palustre

- Juncus effusus

- Lycopus europaeus
- Lysimachia vulgaris
- Molinia caerulea

- Peucedanum palustre
- Phragmites australis
- Potentilla palustris

- Salix cinerea

- Salix aurita

- Sphagnum spec.

- Solanum dulcamara
- Viola palustris

Anmerkung

Die FlachenvergroRerung resultiert aus der Verbuschung alter
Torfstiche, der im Rahmen der fAK erstmaligen Kartierung des
im Sudosten gelegenen wegsdumenden BNR sowie der nicht
mehr erfolgten Zuordnung von verbuschten Torfstichen zum
LRT 91D0*.

Flachengréile

9,14 ha (ohne LRT-Flachen)

Basiserfassung (ALAN

D 2010)

Flachengréile

7,70 ha (ohne LRT-Flachen)
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3.3.2 Binnengewasser

FBS - Naturnaher Tieflandbach mit Sandsubstrat

Abb. 25: Flache 1/20, FBS - Naturnaher Tieflandbach mit Sandsubstrat

Flachendeckende Aktualisierungskartierung (ALAND 2023)

Verbreitung

Nordl. Abschnitt der ,Lauinger Muhlenriede®, Fl. 1/6 & 1/20

Auspragung

Das zentrale Gewasser im Bearbeitungsgebiet ist die ,Lau-
inger Muhlenriede® (auch als Sipserriede bezeichnet), da
sie als Hauptvorfluter das Moor entwassert. Au3erhalb des
Moorgebietes wurde die ,Lauinger Mihlenriede* renaturiert.
Ihr Verlauf ist zwar immer noch gestreckt, besitzt aber An-
satze der naturnahen Entwicklung (Seitenarme, Flachufer,
durchstrémte Bachréhrichte) und wurde daher als Naturna-
her Tieflandbach mit Sandsubstrat (FBS) angesprochen.

Beeintrachtigungen

Kennzeichnende
Pflanzenarten

- Berula errecta

- Carex acutiformis

- Carex riparia

- Iris pseudacorus

- Mentha aquatica

- Phalaris arundinacea

Anmerkung

Die Erhdéhung der Flachengrof3e ergibt sich, da in der BE
das FlieRgewasser anteilig, innerhalb eines Komplexbioto-
pes (samt uferbegleitender Vegetation) erfasst wurde. Im
Rahmen der fAK wurde das gesamte Polygon als FB er-
fasst und die Ufervegetation in separaten Flachen ausge-
wiesen. Der noérdlichste Abschnitt (MUindungsbereich in die
Scheppau) ist nicht mehr als naturnah eingestuft worden
(deutlich begradigt & fehlende naturnahe Ufervegetation u.a.).

Flachengrélile

0,50 ha

Basiserfassung (ALAND

2010)

Flachengrélile

0,11 ha (dort: FBH)
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SOZ - Sonstiges naturnahes nahrstoffarmes Stillgewéasser

i

Abb. 26: Flache 1/231, SOZ - Sonstiges naturnahes nahrstoffarmes Stillge-
wasser

Flachendeckende Aktualisierungskartierung (ALAND 2023)

Verbreitung Ehemalige Torfstiche als Einzelvorkommen im Nordwesten
innerhalb des Erlenbruchwaldes sowie im Sudosten am Moor-
rand und ein Bombentrichter im Moorzentrum, Flachen: 1/135,
1/150, 1/231

Auspragung Als Sonstige naturnahe néahrstoffarme Stillgewasser (SOZ)
sind zwei ehemalige Torfstiche sowie ein Bombentrichter im
Zentrum des Moores erfasst. Aufgrund der starken Beschat-
tung finden sich im nérdlichen Torfstich keine Verlandungsbe-
reiche mehr vor. Am Ostrand des Moorwaldes liegt ein langge-
zogener Torfstich, der fast vollig mit Carex paniculata und
Phragmites australis verlandet ist (VORS) (1/135).

Ein Bombentrichter im Zentrum ist vermutlich ganzjahrig was-
serfuhrend. Die Verlandung wird v.a. von Carex rostrata vo-
rangetrieben, daneben finden sich Ansatze eines Torfmoos-
schwingrasens (Verlandungsbereich néahrstoffarmer Stillge-
wasser mit Wollgras/anderen Moorpflanzen (VOW)) (1/231).

Weitere ggf. nur zeitweise wasserfihrende Torfstiche (oft mit
Carex rostrata) im Moorwaldkomplex wurden nicht als Stillge-
wasser kartiert, sondern nur als Strukturelement des Bruch-
waldes erfasst.

Beeintrachtigungen | Teilweise Verlandung & Sukzession

Kennzeichnende - Agrostis canina
Pflanzenarten - Carex paniculata
- Carex rostrata
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SOZ - Sonstiges naturnahes nahrstoffarmes Stillgewasser

- Juncus effusus
- Phragmites australis
Sphagnum spec.

Anmerkung -

Flachengroéfile 0,12 ha
Basiserfassung (ALAND 2010)
Flachengroéfiie 0,12 ha

SEZ - Sonstiges naturnahes nahrstoffreiches Stillgewasser

Abb. 27: Flache 1/8, SEZ - Sonstiges naturnahes néhrstoffreiches Stillgewésser

Flachendeckende Aktualisierungskartierung (ALAND 2023)

Verbreitung

Einzelvorkommen im Nordosten sowie perlenschnurartig im
Norden Entlang der ,Lauinger Muhlenriede®, Flachen: 1/7,
1/8, 1/11, 1/24, 1/25, 1/32, 1/56, 1/252

Auspragung

Beidseits der Mihlenriede wurde eine Vielzahl flacher Sons-
tiger naturnaher néhrstoffreicher Kleingewéasser (SEZ) ange-
legt, die zeitweise trockenfallen. Die meisten von ihnen zei-
gen bereits in unterschiedlichem MaRe Verlandungstenden-
zen. Diejenigen, die nur noch aufgrund ihrer Struktur auf die
Anlage als Stillgewasser hindeuten und eine eher mehr ver-
mutete periodischen Wasserfliihrung besitzen, sind als STZ
(s.u.) angesprochen worden. Teilweise treten Verlandungs-
bereiche nahrstoffreicher Stillgewasser mit Seggen (VEC) auf
(1/7, 1/24, 1/32). Die meisten der kleinen Stillgewasser sind
von einem dichten Girtel aus jungen Schwarz-Erlen umge-
ben. Zum Teil sind die Gewasser von der Muhlenriede durch-
flossen, wobei die Grenzen zwischen Bachaufweitung und
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SEZ - Sonstiges naturnahes nahrstoffreiches Stillgewasser

Stillgewasser miteinander verschwimmen.

Im Nordosten ist ein gréReres Stillgewasser angelegt wor-
den, welches ebenso unbestandig ist und zeitweise trocken-
fallt. Hier breitet sich ein Verlandungsbereich aus Schilf aus
(VERS) (Flache 1/252).

Das Einzelvorkommen im Nordosten, ein ehemaliger Torf-
stich, ist im Rahmen der fAK nicht mehr dem LRT 3150 (Na-
turliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopota-
mions oder Hydrocharitions) zugeordnet worden (Flache
1/56). Die in der BE erfassten Tauchblattpflanzen und Was-
serlinsen konnten nicht nachgewiesen werden.

Beeintrachtigungen

Verlandung & Sukzession

Kennzeichnende
Pflanzenarten

- Carex acutiformis

- Carex riparia

- Glyceria fluitans

- Iris pseudacorus

- Phalaris arundinacea
- Phragmites australis
- Scirpus sylvaticus

- Lemna minor

Anmerkung

Das Stillgewéasser im Nordosten ist im Rahmen der fAK erst-
mals aufgenommen worden. Weiterhin konnte das Einzelvor-
kommen im Nordosten nicht mehr dem LRT 3150 zugeordnet
werden.

Die Abnahme der Flachengréf3e resultiert aus Verlandung
und Austrocknung der angelegten Stillgewasser, sodass
diese nur noch als Tumpel angesprochen werden konnten.

FlachengroliRe 0,54 ha
Basiserfassung (ALAND 2010)
FlachengroliRe 0,48 ha
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STZ - Sonstiger Tumpel

Abb. 28:Flache 1/14, STZ - Sonstiger Tumpel

Flachendeckende Aktualisierungskartierung (ALAND 2023)

Verbreitung

Perlenschnurartig im Norden Entlang der ,Lauinger Mahlen-
riede”, mehrere Flachen

Auspragung

Eindeutig nur als kurzfristig wasserfuhrend zu bezeichnende,
angelegte Stillgewasser entlang der ,Lauinger Mihlenriede®,
die hauptsachlich vegetationslos sind.

Beeintrachtigungen

Verlandung & Sukzession

Kennzeichnende
Pflanzenarten

- Carex acutiformis

- Glyceria fluitans

- Iris pseudacorus

- Phalaris arundinacea
- Phragmites australis
- Scirpus sylvaticus

Anmerkung

Die Flachenzunahme im Vergleich zur BE resultiert aus der
Verlandung und Abtrocknung der angelegten Stilgewasser.

Flachengrélile

0,48 ha

Basiserfassung (ALAND 2010)

Flachengrélile

0,01 ha
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3.3.3 Gehdlzfreie Biotope der Simpfe und Niedermoore

NSM - MaRig nahrstoffreiches Sauergras-/Binsenried

Abb. 29: Flache 1/79, NSM - MaRig nahrstoffreiches Sauergras-/Binsenried

Flachendeckende Aktualisierungskartierung (ALAND 2023)

Verbreitung

Einzelvorkommen innerhalb ehemaliger Torfstiche, v.a. im
Suden, Flachen 1/79, 1/136, 1/118, 1/246

Auspragung

Die maRig nahrstoffreichen Siimpfe (NSM) sind hinsichtlich
ihrer Artenzusammensetzung sehr heterogen. Im Nordosten
zeigt der Bestand starke Tendenzen zum néhrstoffreichen
Fligel der Sumpfe (Nebencode NSS) (1/79). Neben den
kennzeichnenden Arten des Biotoptyps Juncus acutiflorus
und Peucedanum palustre kommen auch Carex rostrata und
zahlreich Potentilla palustris als Arten der nahrstoffarmen
Siimpfe vor. Uberwiegend wurden jedoch Arten eindeutig
nahrstoffreicher Standorte erfasst. Der hohe Deckungsgrad
von Calamagrostis epigejos, Rubus fruticosus agg. und Urti-
ca dioica zeigt die beginnende Ruderalisierung der Flache
auf (Nebencode UHF) (1/79).

Deutlich nahrstoffarmer, aber immer noch dem mesotrophen
Fliigel zuzuordnen sind die Standorte im Studen und Sudos-
ten des Bearbeitungsgebietes. Neben den beiden schon
genannten Kennarten des Biotoptyps kommen hier zahlreich
vor: Agrostis canina, Hydrocotyle vulgaris und Molinia cae-
rulea (1/218 & 1/246).

Sudlich des Heidehiigels stellen Carex rostrata, Eriophorum
angustifolium, Hydrocotyle vulgaris, Viola palustris sowie die
beiden Sphagnum fallax und Sph. fimbriatum kleinflachig
eine Tendenz zu den Basen- und nahrstoffarmer Simpfen
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NSM - MaRig nahrstoffreiches Sauergras-/Binsenried

(Zusatzmerkmal a, Nebencode NSA) dar (1/136).

Ein Vorkommen im Siddwesten ist erstmals aufgenommen
worden und besteht im Wesentlichen aus einem Dominanz-
bestand von Carex rostrata.

Beeintréachtigungen

Entwasserung & Sukzession

Kennzeichnende
Pflanzenarten

- Agrostis canina

- Calamagrostis canescens
- Carex rostrata

- Hydrocotyle vulgaris

- Molinia caerulea

- Juncus acutiflorus

- Peucedanum palustre

- Potentilla palustris

Anmerkung

Die Flachenverringerung resultiert aus Sukzessionsprozes-
sen und Degradierung einer Flache im Sudosten, sodass
diese im Rahmen der fAK als MPF angesprochen wurde.

FlachengroliRe 0,84 ha
Basiserfassung (ALAND 2010)
FlachengroliRe 1,27 ha

NSG - Nahrstoffreiches GroRseggenried

Abb. 30: Flache 1/77, NSG - Nahrstoffreiches Grol3seggenried

Flachendeckende Aktu

alisierungskartierung (ALAND 2023)

Verbreitung

Einzelvorkommen innerhalb ehemaliger Torfstiche, groR3flachig
innerhalb aufgelassener ehemalige Grinlandflachen, Schwer-
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NSG - Nahrstoffreiches GroRseggenried

punkt im Nordosten, mehrere Flachen

Auspragung

Die am weitesten verbreiteten Sumpfbiotope sind die nahr-
stoffreichen GroR3seggenriede (NSG). Sie werden, unter
Ausnahme des NSGA (Sumpfseggenried), meist nicht von
einer Seggenart dominiert, sondern bilden Mischbestéande
aus Carex acuta, C. acutiformis, C. elata, C. paniculata. Bei
den grof3flachigen, von z.T. ausgedehnten Grauweiden-
Gebischen durchsetzten Bestanden im Nordosten bestehen
Ubergange zu den Hochstaudensiimpfen nahrstoffreicher
Standorte (NSS) (1/60 & 1/77).

Mehrfach zeigt der hohe Deckungsgrad von Urtica dioica
extreme Nahrstoffgehalte an (Nebencode UHF) (1/38, 1/60,
1/115). In dem Sumpfgepragten Nordosten findet schlei-
chend eine Ausbreitung von Impatiens glandulifera statt (1/60
& 1/77).

Beeintrachtigungen

Teilw. Verbuschung, teilw. Ruderalisierung, teilw. Eutrophie-
rung, teilw. Ausbreitung von Neophyten (Nordosten)

Kennzeichnende
Pflanzenarten

- Calamagrostis epigejos
- Carex acutiformis

- Carex elata

- Carex paniculata

- Carex riparia

- Filipendula ulmaria

- Iris pseudacorus

- Lysimachia vulgaris

- Scirpus sylvaticus

- Urtica dioica

Anmerkung

Die Flachenverringerung resultiert v.a. aus Sukzessionpro-
zessen (Verbuschung). Dartber hinaus sind Sumpfflachen
aufgrund von Mahd der Grunlandflachen zuriickgedréangt
worden (im Westen Kurzpolygonnr. 1/98, im Osten Kurzpoly-
gonnr. 1/76). Auf der Nassgrunlandflache 1/74 hat sich die
Artenzusammensetzung diversifiziert, sodass diese als NSR
angesprochen wurde.

Flachengrolie 1,74 ha
Basiserfassung (ALAND 2010)
Flachengrélile 3,63 ha
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NSB - Binsen- und Simsenried nahrstoffreicher Standorte

Abb. 31:Flache 1/117, NSB - Binsen- und Simsenried nahrstoffreicher Stand-
orte

Flachendeckende Aktualisierungskartierung (ALAND 2023)

Verbreitung Einzelvorkommen innerhalb eines ehemaligen Torfstichs im
Westen, Flache 1/117

Auspragung Als Binsen- und Simsenried nahrstoffreicher Standorte (NSB)
wird ein kleiner gehdlzfreier Abschnitt innerhalb eines linea-
ren Grauweiden-Geblsches westlich des Heidehiigels ange-
sprochen, der von Juncus acutiflorus und J. effusus dominiert

wird.
Beeintrachtigungen -
Kennzeichnende - Calamagrostis canescens
Pflanzenarten - Carex acutiformis

- Juncus acutiflorus
- Juncus effusus
- Phalaris arundinacea

Anmerkung -

Flachengrélile 0,02 ha

Basiserfassung (ALAND 2010)

Flachengroélle 0,02 ha
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NSS - Hochstaudensumpf nahrstoffreicher Standorte

Abb. 32: Flache 1/73, NSS - Hochstaudensumpf nahrstoffreicher Standorte

Flachendeckende Aktu

alisierungskartierung (ALAND 2023)

Verbreitung

Einzelvorkommen am Grenzgraben am westlichen Moorrand
und groReres Einzelvorkommen im Nordosten, Flachen 1/57
& 1/73

Auspragung

Die Hochstaudensimpfe nahrstoffreicher Standorte (NSS)
zeichnen sich durch Arten wie Angelica sylvestris, Cirsium
oleraceum, Eupatorium cannabinum, Filipendula ulmaria, Iris
pseudacorus, Lysimachia vulgaris, Lythrum salicaria und
Stachys palustris aus. Hohere Bestédnde von Urtica dioica
zeigt die beginnende Ruderalisierung der Flache am Grenz-
graben auf (Nebencode UHF) (1/57).

Beeintrachtigungen

Eutrophierung und Ruderalisierung

Kennzeichnende
Pflanzenarten

- Angelica sylvestris

- Cirsium oleraceum

- Eupatorium cannabinum,
- Filipendula ulmaria

- lris pseudacorus

- Lysimachia vulgaris

- Lythrum salicaria

- Stachys palustris

- Urtica dioica

Anmerkung

Die Flachenverringerung resultiert aus der Zuriickdrangung der
Sumpfflache aufgrund der Mahd der Griinlandfléache (1/76).

Flachengroélile 0,58 ha
Basiserfassung (ALAND 2010)
Flachengrélle 0,94 ha
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NSR - Sonstiger nahrstoffreicher Sumpf

Abb. 33:Flache 1/74, NSR - Sonstiger nahrstoffreicher Sumpf

Flachendeckende Aktualisierungskartierung (ALAND 2023)

Verbreitung

Einzelvorkommen im Norden und Westen, Flachen 1/47,
1/51, 1/74

Auspragung

Umfasst heterogene Vegetationszusammensetzung und
Mischbestéanden aus niedrigwiichsigen Stauden, Seggen, Roh-
richt-, Binsen-, Schachtelhalmarten und Hochstauden. Im
Norden ausgepréagt auf einem aufgelassenem Nassgriinland.
Hier sehr artenreich und divers. Ubergange zum Nassgriin-
land sind noch durch das teilweise Auftreten mesophiler Ar-
ten erkennbar (Nebencode GNR) (1/74).

Die Bestande im Westen sind weniger artenreich und werden
bestimmt von Carex acutiformis, Cirsium oleraceum, Phrag-
mites australis sowie Senecio ovatus und weisen durch zahl-
reiches Vorkommen von Urtica dioica Ruderalisierungsten-
denzen (Nebencode UHF) auf (1/47 & 1/51).

Beeintrachtigungen

Teilw. Eutrophierung und Ruderalisierung (Westen)

Kennzeichnende
Pflanzenarten

- Ajuga reptans

- Alopecurus pratensis
- Cardamine pratensis
- Carex acuta

- Carex acutiformis

- Carex disticha

- Carex nigra

- Cirsium oleraceum

- Cirsium palustre

- Eleocharis palustris
- Equisetum palustris
- Filipendula ulmaria
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NSR - Sonstiger nahrstoffreicher Sumpf

- Galium palustre

- Juncus effusus

- Lythrum salicaria

- Phalaris arundinacea
- Phragmites australis
- Ranunculus repens

- Senecio ovatus

- Silene flos-cuculi

- Urtica dioica

Anmerkung Im Norden aus einem Nassgrunland samt Seggenried her-
vorgegangen, Verénderung der Vegetationszusammenset-
zung infolge von Nutzungsaufgabe & Sukzession.

FlachengroéliRe 1,02 ha

Basiserfassung (ALAND 2010)

Flachengrolile -

NRS - Schilf-Landrdhricht

Abb. 34:Flache: 1/67, NRS - Schilf-Landrdhricht

Flachendeckende Aktualisierungskartierung (ALAND 2023)

Verbreitung Zerstreut am Westrand des Moores und nahe der ,Puritz-
muhle®, Flachen: 1/44, 1/67, 1/157, 1/158, 1/160

Auspragung Das Schilf-Landrohricht (NRS) hat seinen Verbreitungs-
schwerpunkt im westlichen Plangebiet. Der hohe Anteil von
Urtica dioica (Nebencode UHF) weist auf Ruderalisierung
und nahrstoffreichere Standorte hin (1/44, 1/67, 1/158,
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NRS - Schilf-Landrdhricht

1/160). Am sudlichen Rand der groReren Flache im Nord-
westen breitet sich Heracleum mantegazzianum aus (1/67).

Beeintrachtigungen

Eutrophierung und Ruderalisierung, teilw. Verbuschung, teilw.
Ausbreitung von Neophyten (Nordwesten ,Puritzmiihle)

Kennzeichnende
Pflanzenarten

- Phragmites australis
- Urtica dioica

Anmerkung

Flachenverringerung resultiert aus Ruderalisierung, Verbu-
schung und Veranderung der Vegetationszusammensetzung.
Die Flache im Nordwesten (Puritzmihle) ist im Rahmen der
fAK erstmalig aufgenommen worden. Hier tritt Riesen-
Béarenklau auf.

Flachengrélle 0,63 ha
Basiserfassung (ALAND 2010)
Flachengrélle 1,03 ha

NRG - Rohrglanzgras-Landréhricht

Abb. 35: Flache: 1/245, NRG - Rohrglanzgras-Landrdhricht

Flachendeckende Aktualisierungskartierung (ALAND 2023)

Verbreitung

Einzelvorkommen im Nordwesten, Nahe der ,Puritzmuihle®,
sowie innerhalb einer Grinlandflache im Sidwesten und
anteilig auf der Knotenbinsen-Wiese im Nordosten, Flache
1/245.
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NRG - Rohrglanzgras-Landrdhricht

Auspragung

Auf der Nasswiese mit dem Knotenbinsen-Bestand wurden
Dominanzbestdande von Phalaris arundinacea anteilig als
Rohrglanzgras-Landréhricht (NRG) angesprochen.

Daneben findet sich das NRG im Kontakt mit Heracleum man-
tegazzianum-Bestédnden am Westrand und ein kleinerer Bereich
hat sich innerhalb einer Grinlandflache im Sidwesten heraus-
gebildet. Die beiden letzten Vorkommen des NRG sind durch
zahlreiches Vorkommen von Urtica dioica gepragt und weisen
Ruderalisierungstendenzen (Nebencode UHF) auf.

Beeintréachtigungen

Teilw. Eutrophierung und Ruderalisierung, teilw. Ausbreitung
von Neophyten (Nordwesten ,Puritzmihle®)

Kennzeichnende
Pflanzenarten

- Phalaris arundinacea
- Urtica dioica

Anmerkung

Flachenvergréerung resultiert im Wesentlichen aus der
erstmaligen Kartierung der Flache im Nordwesten (Puritz-
mihle) im Rahmen der fAK.

Flachengrolile

0,55 ha

Basiserfassung (ALAND 2010)

Flachengroélile

0,05 ha
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3.34

Hoch- und Ubergangsmoore

MPF - Feuchteres Pfeifengras-Moorstadium

Abb. 36: Flache: 1/163, MPF - Feuchteres Pfeifengras-Moorstadium

Flachendeckende Aktualisierungskartierung (ALAND 2023)

Verbreitung

Verbuschte Torfstiche im Siden, Flachen 1/144 & 1/163

Auspragung

Verbuschende Pfeifengrasbestdnde mit Torfmoosen, teilwei-
se mit Ubergang zu mesotrophen Sauergras-/Binsenried

(NSM) oder beginnenden Jungwald.

Beeintrachtigungen

Entwéasserung, Sukzession

Kennzeichnende
Pflanzenarten

- Betula pendula

- Betula pubescens

- Calamagrostis canescens
- Frangula alnus

- Hydrocotyle vulgaris

- Juncus effusus

- Lysimachia vulgaris

- Molinia caerulea

- Phragmites australis

- Peucedanum palustris
- Sphagnum fallax

Anmerkung

Die Erhéhung der Flachengrofle resultiert aus dem im Rah-
men der fAK angesprochenem MPF (Feuchteren Pfeifen-
gras-Moorstadium), welches in der BE (ALAND 2010) noch

als LRT 7140-Flache kartiert wurde.

Flachengroélile 1,05 ha
Basiserfassung (ALAND 2010)
Flachengroélle 0,63 ha
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MPT - Trockeneres Pfeifengras-Moorstadium

Abb. 37:Flache: 1/91,

M

MPT - Trockeneres Pfeifengras-Moorstadium

Flachendeckende Aktualisierungskartierung (ALAND 2023)

Verbreitung

Einzelvorkommen im Westen, Flache 1/91

Auspragung

Verbuschender Pfeifengrasbestand ohne Torfmoose im
Ubergang von einem Sumpfgebiisch zu einem Birken- und
Kiefern-Moorwald.

Beeintrachtigungen

Entwasserung

Kennzeichnende
Pflanzenarten

- Betula pendula
- Frangula alnus
- Molinia caerulea

Anmerkung -

Flachengrélile 0,08 ha
Basiserfassung (ALAND 2010)
Flachengrélile 0,08 ha
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3.3.5 Heiden und Magerrasen

RSZ- Sonstiger Sandtrockenrasen

Abb. 38: Flache: 100/19, RSZ- Sonstiger Sandtrockenrasen

Flachendeckende Aktualisierungskartierung (ALAND 2023)

Verbreitung

GroR¥flachiges Einzelvorkommen im Sudwesten, angrenzend
bzw. aul3erhalb des Naturschutz- und FFH-Gebietes, Flache
100/19

Auspragung

Artenreicher Sandtrockenrasen mit Grasnelken-Aspekt der
im Westen an das ,Rieseberger Moor“ angrenzt. Besonders
hervorzuheben sind die Vorkommen der Rote-Liste-Arten
Vicia lathyroides und Aira praecox. Vereinzelte konnte die
neophytische Purpur-Wicke nachgewiesen werden. Landreit-
gras breitet sich vor allem von Osten in die Flache aus.

Beeintrachtigungen

Geringfiigig: Vergrasung (Calamagrostis epigejos) und Aus-
breitung von Neophyten (Vicia benghalensis)

Kennzeichnende
Pflanzenarten

- Agrostis capillaris

- Aira praecox

- Armeria maritima

- Artemisia campestris
- Calamagrostis epigejos
- Cerastium arvense

- Festuca ovina

- Festuca rubra

- Geranium molle

- Hieracium pilosella

- Hypericum perforatum
- Hypochaeris radicata
- Jasione montana

- Luzula campestris
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RSZ- Sonstiger Sandtrockenrasen

- Ornithopus perpusillus
- Plantago lanceolata

- Rumex acetosella

- Sedum acre

- Tanacetum vulgaris

- Trifolium arvense

- Vicia hirta

- Vicia lathyroides

Anmerkung Die Flache liegt auRerhalb des FFH-Gebietes 105 und wurde
im Rahmen der Basiserfassung nicht begangen. Die Flache
wurde im Rahmen einer Kompensationsmafinahme auf einer
ehemaligen Ackerflache angelegt.

FlachengroéliRe 3,98 ha

Basiserfassung (ALAND 2010)

Flachengrélle -

RAG- Sonstige artenarme Grasflur magerer Standorte

% it
e M

Abb. 39: Flache: 1/161, RAG- Sonstige artenarme Grasflur magerer Standorte

Flachendeckende Aktualisierungskartierung (ALAND 2023)

Verbreitung Geschitztes Einzelvorkommen westlich der Trockenen
Sandheide (HCT), am Rand des ,Heidehlgels®, Flache 1/161

Auspragung Die Grasflur im Randbereich des Heidehiigels wird be-
herrscht von Deschampsia flexuosa, Festuca ovina agg. und
Festuca rubra. Weitere Arten sind neben schon genannten
kennzeichnenden Arten der Heiden auch Anthoxanthum odo-
ratum, Arrhenatherum elatius, Hieracium pilosella, Holcus
mollis und Luzula campestris.
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RAG- Sonstige artenarme Grasflur magerer Standorte

Besonders zu erwahnen ist das Vorkommen des geféahrdeten
Aira praecox. Damit zeigt der Bestand Anklange an die Sons-
tigen Sand-Magerrasen (RSZ), worauf im zweiten Neben-
code hingewiesen wird.

Beeintrachtigungen

Vergrasung (Deschampsia flexuosa)

Kennzeichnende
Pflanzenarten

- Aira pracox

- Arrhenatherum elatius
- Calluna vulgaris

- Deschampsia flexuosa
- Festuca ovina agg.

- Festuca rubra

- Galium saxatile

- Hieracium pilosella

- Luzula campestris

- Rumex acetosella

Anmerkung

Die Flache hat sich gegeniiber der BE (ALAND 2010) kaum
verandert, jedoch wurde sie in der fAK nicht mehr in den LRT
4030 einbezogen (Flache groéRRer als 0,1 ha).

FlachengroRe

0,21 ha

Basiserfassung (ALAN

D 2010)

FlachengroRe

0,21 ha
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3.3.6 Grinland

GNW - Sonstiges mageres Nassgrunland

S RS S : AN #

Abb. 40: Flache: 1/58, GNW - Sonstiges mageres Nassgriinland

Flachendeckende Aktualisierungskartierung (ALAND 2023)

Verbreitung Einzelvorkommen im Westen, Flache 1/58

Auspragung Moosreiches Nassgriinland unter Wiesen-Schaumkraut-
Aspekt. Es wird vor allem von Magerkeitszeigern beherrscht
(HasenfuR-Segge, Wiesen-Segge, Gewodhnliches Ruchgras,
Gewohnliche Hainsimse, Rot-Schwingel, Kleiner Saueramp-
fer). Im Ubergang zum Moorwald treten anspruchsvollere
Arten hinzu (z.B. Sumpf-Segge).

Beeintrachtigungen Entwéasserung

Kennzeichnende - Ajuga reptans
Pflanzenarten - Anthoxantum odoratum
- Cardamine pratensis

- Carex acutiformis

- Carex nigra

- Carex leporina

- Festuca rubra

- Juncus effusus

- Luzula campestris

- Rumex acetosella

Anmerkung Hervorgegangen aus einer nahrstoffreichen Nassgriinland-
brache (gemal Basiserfassung)

Flachengroélile 1,00 ha

Basiserfassung (ALAND 2010)

Flachengroélile -
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GNR - Nahrstoffreiches Nasswiese

Abb. 41: Flache: 1/76, GNR - Nahrstoffreiches Nasswiese

Flachendeckende Aktualisierungskartierung (ALAND 2023)

Verbreitung

Im Nordosten, am Nordrand des Moores, Flachen 0/1, 1/75,
1/76

Auspragung

Die drei néhrstoffreichen Nasswiesen sind alle samt arten-
reich und kennzeichnen sich durch Arten der Sumpfdotter-
blumenwiese, der feuchten Hochstaudenfluren und der
GroRseggenriede. Sie sind seggen-, binsen- und hochstau-
denreich. Teilweise dominant bzw. mit hohem Deckungsgrad
wurden erfasst: Cardamine pratensis, Carex acuta, C. a-
cutiformis, C. disticha, Cirsium palustre, Juncus acutiflorus
und Phalaris arundinacea. Die Parzelle ,Im Fuchsbusche®,
Flache 1/76 ist gekennzeichnet durch eine grof3e Population
der geféhrdeten Caltha palustris sowie das Vorkommen von
Bromus racemosus. Die Nasswiese im auf3ersten Nordosten
zeichnet sich durch das Auftreten des gefahrdeteren Pulica-
ria dysenterica aus (0/1). Nasswiesentypisch sind auch Equi-
setum fluviatile, Filipendula ulmaria, Mentha aquatica und
Silene flos-cuculi. Auf etwas néhrstoffarmere Verhéltnisse
deuten Carex nigra und C. rostrata (vereinzelt) hin.

Beeintrachtigungen

Kennzeichnende
Pflanzenarten

- Anthoxanthum odoratum
- Caltha palustris

- Cardamine pratensis

- Carex acuta

- Carex acutiformis

- Carex disticha

- Carex nigra

- Carex rostrata
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GNR - Nahrstoffreiches Nasswiese

Cirsium oleraceum
Cirsium palustre
Equisetum fluviatile
Festuca rubra
Filipendula ulmaria
Galium palustre
Holcus lanatus
Juncus acutiflorus
Juncus articulatus
Juncus effusus

Lotus pedunculatus
Mentha aquatica
Myosotis palustris agg.
Peucedanum palustris
Phalaris arundinacea

- Ranunculs acris
- Ranunculus flamula
- Silene flos-cuculi

Anmerkung

zum Sumpfbiotop.

Verringerung der FlachengréfRe geht aus der Veranderung
der Vegetationszusammensetzung (Folgen von Aushage-
rung, Entwasserung, oder Intensivierung und Eutrophierung)
hervor bzw. aus der Entwicklung brachliegendem Grinlands

FlachengroliRe 4,15 ha

Basiserfassung (ALAND 2010)

FlachengroRe 7,75 ha
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GNF - Seggen-, binsen- oder hochstaudenreicher Flutrasen
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Abb. 42:Flache: 1/92, GNF - Seggen-, binsen- oder hochstaudenreicher Flut-
rasen

Flachendeckende Aktualisierungskartierung (ALAND 2023)

Verbreitung Kleinflachig am Sidoéstlichen Moorrand, Flache 1/92

Auspragung Von Wasserschwaden dominierter, durch hoch anstehendes
Grundwasser vernasster Randbereich eines Griinlandes im
Siidosten mit Ubergangen zum Sumpfbiotop und Tendenzen
zum Intensivgriunland. Kennzeichnende Arten mit hohem
Deckungsgrad sind, neben Glyceria maxima, Agrostis stolo-
nifera, Carex acutiformis, Carex acuta, Carex disticha, Carex
hirta, Juncus effusus, Persicaria amphibia, Poa trivialis und
Ranunculus repens. Die Flache wird beweidet (Rinder &
Pferde) sowie gemaht.

Beeintrachtigungen UnsachgemaRe Pflege, Entwasserung, Eutrophierung, ge-
ringflgig Ruderalisierung & Ausbreitung von Weideunkrau-
tern

Kennzeichnende - Agrostis stolonifera
Pflanzenarten - Anthoxantum odoratum
- Carex acutiformis

- Carex acuta

- Carex disticha

- Carex hirta

- Festuca pratensis

- Galium aparine

- Glechoma hederacea
- Glyceria maxima

- Juncus effusus

- Persicaria amphibia

ALAND Landschafts- und Umweltplanung 111



Managementplan fiur das FFH-Gebiet 105 Bestandsdarstellung und -bewertung

GNF - Seggen-, binsen- oder hochstaudenreicher Flutrasen

- Poatrivialis
- Ranunculus repens
- Urtica dioica

Anmerkung Die im Rahmen der BE erfasste anteilige GNF-Fléache im
Westen konnte nicht erneut als Nassgriinland angesprochen
werden (jetzt: GEM(GIM)). Die Flache im Siudosten entwi-
ckelte sich aus einem nahrstoffreichen Nassgriinland (GNR).

Flachengroél3e 0,12 ha

Basiserfassung (ALAND 2010)

FlachengroéliRe 0,42 ha

GFS - Sonstiges nahrstoffreiches Feuchtgriinland

Abb. 43: Flache: 1/104, GFS - Sonstiges nahrstoffreiches Feuchtgriinland

Flachendeckende Aktualisierungskartierung (ALAND 2023)

Verbreitung Im Osten, am nordéstlichen Moorrand und am sudostlichen
Moorrand angrenzend, Flachen 1/85 & 1/104

Auspragung Zwei artenreiche, nahrstoffreiche Feuchtgriinland-Flachen,
die im Osten des Plangebietes vorzufinden sind.

Die groRe Flache im Nordosten (1/85) weist durch zahlrei-
ches Vorkommen von Anthoxantum odoratum, Cardamine
pratensis, Plantago lanceolata, Rumex acetosa Ubergange
zum mesophilen Grunland auf. Vereinzelt treten aber auch
Arten nahrstoffreicher und nasser Standorte auf, wie Hoch-
stauden (Filipendula ulmaria, Lythrum salicaria, Iris pseuda-
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GFS - Sonstiges nahrstoffreiches Feuchtgriinland

corus) und GroRR3seggen (Carex acuta, Carex acutiformis), die
wiederum Tendenzen zur nahrstoffreichen Nasswiese aufzei-
gen.

In der Flache am sidostlichen Moorrand (1/104) haben im
Vergleich zu BE eutrophe Seggenarten stark abgenommen.
Demgegeniiber haben sich vereinzelt mesotrophe Nassezei-
ger angesiedelt (Carex nigra, Juncus acutiflorus). Daneben
tritt in der erhdhten suddstlichen Ecke ein kleiner Bestand
von Breitblattrigem Knabenkraut auf. Vermutlich tritt hier an
dem leicht nach Norden hangigem Gelénde (basisches)
Hangdruckwasser aus. Auch hier finden sich Ubergénge zum
mesophilen Grunland (Ajuga reptans, Anthoxantum odora-
tum, Cardamine pratensis, Plantago lanceolata, Rumex ace-
tosa, Trifolium pratensis).

Beeintrachtigungen

Teilw. Entwésserung

Kennzeichnende
Pflanzenarten

- Agrostis stolonifera

- Ajuga reptans

- Alopecurus geniculatus
- Alopecurus pratensis

- Anthoxantum odoratum
- Cardamine pratensis

- Carex hirta

- Dactylorhiza majalis

- Festuca pratensis

- Holcus lanatus

- Juncus acutiflorus

- Plantago lanceolata

- Poa pratensis

- Ranunculus repens

- Rumex acetosa

- Silene flos-cuculi

- Trifolium pratensis

Anmerkung

Die Zunahme der FlachengrofRe resultiert zum einen aus
dem gesteigerten Artenreichtum der am Nord-Ostrand des
Moores gelegenen Grinlandflache, die im Zuge der BE noch
als Intensivgriinland charakterisiert wurde. Zum anderen wurde
die im Rahmen der BE erfasste anteilig als Feuchtgrinland
sowie Nassgrunland angesprochene Griunlandflache im Rah-
men der fAK insgesamt als Feuchtgriinland bestimmt.

Flachengrolie 4,24 ha
Basiserfassung (ALAND 2010)
Flachengroélile 0,47 ha
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3.4 FFH-Arten (Anhang Il und IV) und sonstige Arten mit Bedeutung
im Plangebiet

3.4.1 Signifikante Anhang lI-Arten im Plangebiet
Im Standarddatenbogen (Aktualisierung Mai 2023) sind zwei Arten des Anhangs Il
der FFH-Richtlinie aufgefuhrt (vgl. Tab. 10, Karte 4).

Tab. 10: Angaben des Standarddatenbogens (Aktualisierung Mai 2023) zu den
Arten des Anhangs Il im FFH-Gebiet.

Pop.- rel.- Biog.- | Erh.-
Name Status  5sge Gro.D  Bed. | zust. = ANh-Jahr
Lampetra planeri r r 1 h C Il 2018
Bachneunauge
Vertigo moulinsiana r p 1 h A 1l 2016

Bauchige Windelschnecke

3.4.1.1 Bauchige Windelschnecke (Vertigo moulinsiana)

Zur Bauchigen Windelschnecke liegen gebietsbezogene Informationen durch AGEN-
TUR UMWELT (2003), AGENTUR UMWELT (2008) und AGENTUR UMWELT
(2016) vor. Angaben zur Artokologie wurden NLWKN (2011b) und COLLING &
SCHRODER (2003) entnommen.

Nach NLWKN (2011b) liegt der Verbreitungsschwerpunkt der Art in West- und Mittel-
europa. Die deutschen Hauptvorkommen befinden sich im Nordosten sowie im Si-
den (Oberrheingraben und Alpenvorland). In Niedersachsen wurde ein Vorkommen
der Art erstmals 1997 bei Bodenwerder (Landkreis Holzminden) nachgewiesen.

Der Nachweis im Plangebiet gelang im Jahr 2003 durch AGENTUR UMWELT (2003)
als zweiter Nachweis in Niedersachsen. Gema3 AGENTUR UMWELT (2016) sind
derzeit landesweit sieben Vorkommen bekannt (vgl. Tab. 11).

Tab. 11: Ubersicht der landesweit bekannten Vorkommen der Bauchigen Win-
delschnecke (AGENTUR UMWELT 2016).

Janr Nr. TK-
des Erstnachweises Gebiet, Lage '
Blatt
(sofern bekannt)
am Heiligenberg bei Bodenwerder,
1997 Landkreis Holzminden 4023
FFH-Gebiet ,Rieseberger Moor*,
2003 Landkreis Helmstedt 3730
am Stichkanal in Osnabriick,
Stadt Osnabriick 3613
Dummeniederung sudlich Bergen (Dumme),
2008 Landkreis Lichow-Dannenberg 3131
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Janr Nr. TK-
des Erstnachweises Gebiet, Lage '
Blatt
(sofern bekannt)
FFH-Gebiet ,Schwilme und Auschnippe®,
2016 Landkreise Northeim und Géttingen 4424
FFH-Gebiet ,Lutterlandbruch®,
2016 Landkreis Helmstedt 3731
Naturschutzgebiet ,Schmiedebruch®,
2016 Landkreis Nienburg / Weser 3520

Die nachtaktiven Tiere sind zwittrig, mit der Mdoglichkeit der Selbstbefruchtung.
Hauptfortpflanzungszeit ist Mai bis August. Die weichschaligen Eier bendtigen weni-
ger als zwei Wochen zur Entwicklung. Bis zur Geschlechtsreife dauert es etwa ein
Jahr. Das Hochstalter liegt wiederum bei etwa zwei Jahren. Die Art erndhrt sich
Uberwiegend von auf Pflanzen schmarotzenden Pilzen.

Bauchige Windelschnecke (Vertigo moulinsiana)

Schutzstatus gemall FFH-RL Anhang Il

Status nach niedersachsischer Strategie zum

Arten- und Biotopschutz Hochste Prioritat

Erhaltungszustand in Deutschland Atlantische Region: ungiinstig-
(BfN, FFH-Bericht 2019) schlecht (U2)

Gefahrdung Deutschland JUNGBLUTH &
KNORRE (2011)

Gefahrdung Niedersachsen

2 — stark gefahrdet

Eine amtliche Rote Liste liegt fir Niedersachsen
nicht vor. TEICHLER & WIMMER (2007)*! fiihren
die Art mit dem Status

1 — vom Aussterben bedroht

Einstufung gemafl SDB EHGA

Present (vorhanden, ohne

Populationsgrofe gem. SDB Einschatzung

11 Es handelt sich hierbei um eine inoffizielle und mittlerweile veraltete Rote Liste.

ALAND Landschafts- und Umweltplanung 115



Managementplan fir das FFH-Gebiet 105 Bestandsdarstellung und -bewertung

Nachweise der Bauchigen Windelschnecke im Plangebiet

Die drei o0.g. Untersuchungen im Rahmen des FFH-Monitorings wurden jeweils im
nordostlichen Plangebiet in einem Komplex aus GroR3seggenrieden, Weidengebu-
schen und Pappelforst durchgefihrt.

Dabei gelangen folgende Nachweise:

e 2003 gelangen in einer Vegetationsprobe (Streuproben waren aufgrund von
Frost nicht moglich) 85 Lebendfunde sowie zwei Totfunde (Gehause). Demnach
stufte AGENTUR UMWELT (2003) das Vorkommen bei einer Populationsdichte
von 85 lebenden Tieren pro Quadratmeter als fir Mitteldeutschland ,mittelgrol3*
ein.

e 2008 wurde die von der Population besiedelte Flache mit ca. 1,0 ha angegeben.
Es wurden vier Vegetations- und Streuproben (je 0,25 m2) durchgefuhrt. Hierbei
wurden insgesamt 1008 Individuen pro m2 erfasst, davon 93 adulte und 915 ju-
venile Individuen.

e 2016 wurden bei vier Teilproben (je 0,25 m?2) von Vegetations- und Streuproben
insgesamt 478 Individuen erfasst. So ist die im Jahr 2016 ermittelte Populati-
onsdichte als hervorragend zu bewerten.

Nach Hinweis NLWKN ist die mit 478 Individuen ermittelte PopulationsgrofRe aus
dem Jahr 2016 als ReferenzgréRe im Zielkonzept zu beriicksichtigen.

Habitatanspriiche

Die Art ist typische Bewohnerin von kalkreichen Stimpfen und Mooren, haufig im
Rohricht, auf Seggen oder Schwaden, entlang von Seeufern und in Quellsimpfen, in
Niederungen entlang von Bachen.

Die Art Klettert an Blattern und Stangeln verschiedener Arten von Typha (Rohrkol-
ben), Iris (Schwertlilie), Glyceria (Schwaden), Carex (Seggen) und Phragmites
(Schilf) empor, bleibt in 30-100 cm Hohe Uber dem Boden bzw. der Wasseroberfla-
che. Sie verlasst diese Orte im Spatherbst, um den Winter im Pflanzenmulm zu ver-
bringen. Staundsse wird gemieden. Sie bleibt in milden Winter das ganze Jahr auf
den Pflanzen. Beweidung oder Mahd schliel3t eine Eignung als Habitat weitgehend
aus.

Einschatzung der Habitate im Plangebiet

Aus den ,Empfehlungen®, die AGENTUR UMWELT (2008, 2016) ausspricht, lassen
sich Details zu den Beeintrachtigungen ableiten:

- Entwésserungsgraben im Bereich des Pappelforstes sind zu schliel3en.

- Entfernung des Pappelforstes am Nordrand

- Der Grad der Verbuschung durch Weiden ist seit 2003 zunehmend.

- Die Unterhaltung des 6Ostlich angrenzenden Baches ist zu unterlassen.

- Um das gesamte Gebiet sind Pufferzonen zur Verhinderung von Diingeeintrédgen
einzurichten.

- Die Ausbreitung und Etablierung des Drisigen Springkrautes (Impatiens glandu-
lifera) ist zu beobachten.

AGENTUR UMWELT (2016) spricht dem Vorkommen im Plangebiet eine landeswei-
te Bedeutung fir die Molluskenfauna zu.
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Erhaltungsgrad im Plangebiet

Der Standarddatenbogen gibt den von AGENTUR UMWELT (2016) ermittelten Erhal-
tungsgrad wieder.

Aus einer Bewertung der Teilkriterien ,Populationsdichte und ,Ausdehnung der Be-
siedlung im geeigneten Habitat” mit jeweils A ergibt sich eine Bewertung des Kriteri-
ums ,Zustand der Population® in Summe mit A.

Die ,Habitatqualitat® ist ebenfalls als hervorragend (A) bewertet (beide Teilkriterien
LVegetationsstruktur® und Wasserhaushalt” jeweils A).

In Bezug auf das Kriterium ,Beeintrachtigungen® stellt AGENTUR UMWELT (2016)
fur das Teilkriterium ,anthropogene Veranderungen des Wasserhaushaltes® ,keine
bis geringe“ (A) fest. Die Teilkriterien ,Nahrstoffeintrag” und ,Beeintrachtigungen”
sind als ,mittel“ (B) bewertet. So ergeben sich in Summe mittlere Beeintrachtigungen

(B).

Demnach weist die lokale Population einen hervorragenden Erhaltungsgrad (A)
auf.

3.4.1.2 Bachneunauge (Lampetra planeri)

Fur die ,Lauinger Muhlenriede® liegen im Rahmen des FFH-Fischartenmonitorings
2013 und 2019 im Auftrag des LAVES — Dezernat Binnenfischerei (BIOTA (2013)
und A&O GEWASSEROKOLOGIE (2019) punktuelle Nachweise des Bachneunau-
ges im FFH-Gebiet vor.

In der ,Lauinger Muhlenriede“ wurden dabei jeweils zwei Messstellen mit je zwei
Teilstrecken beprobt:

- Die zwei untersuchten Teilstrecken der nérdlichen Messstelle 105-001 (stdlich
Ochsendorf) liegen jeweils zwischen der Fischteichanlage und der Landesstralie
L 633. Die Lage der Teilstrecken variiert zwischen BIOTA (2013) (dort ,105_01%)
und A&O GEWASSEROKOLOGIE (2019) um 100 m und 350 m (vgl. Karte 4).

- Die untersuchten Teilstrecken der siidlichen Messstelle 105-002 (stidostlich Rie-
seberg) liegen an der stidwestlichen Gebietsgrenze, jeweils stdlich des ,Kathe-
Kollwitz-Heim“, wobei die zweite Teilstrecke (105-002-TS2) von A&O GEWAS-
SEROKOLOGIE (2019) auRerhalb, aber direkt angrenzend an das FFH-Gebiet
liegt.

Weiterhin liegen mit LAVES (2016) und LAVES (2018) zusétzliche Fanglisten fur die
Messstelle 560FKD11 (Zur Glusig), unmittelbar noérdlich der L 633 gelegen, vor. Die
untersuchte Streckenlange war dabei jeweils langer als im FFH-Monitoring 2013 und
2019.

Bei den Monitoring-Daten des LAVES handelt es sich um Stichproben. Einzelne
Messstellen spiegeln dabei jeweils nur einen Teil der vorkommenden Arten und de-
ren Populationen in Abhéngigkeit der vorhandenen Habitate und des Befischungs-
zeitpunkts wider. Es handelt sich somit nicht um flachendecke Verbreitungsdaten.
Die vorliegenden Daten der verschiedenen Jahre lassen jedoch den Riickschluss zu,
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dass das Bachneunauge in der Lauinger Mihlenriede unterhalb der Fischteichanlage
in geeigneten Habitaten flachendeckend zu erwarten ist. Das Bachneunauge weist
dabei einen engen Strukturbezug auf.

Im Biotopverbund-Komplex ist auch das Gewasser Schunter Habitat des Bachneun-
auges, in das die Lauinger Mihlenriede mindet. Wanderungen zwischen den beiden
Gewassern sind anzunehmen. Gemal WRRL ist die Schunter als Laich- und Auf-
wuchsgewasser eingestuft, jedoch nicht als Uberregionale Wanderroute.

Da im Bereich der Lauinger Muhlenriede Querder und Adulte des Bachneunauges
erfasst wurden, demnach ist das Gewasser sowohl als Laich- als auch als Auf-
wuchshabitat fur die Art zu betrachten.

Bachneunauge (Lampetra planeri)

Schutzstatus gemall FFH-RL Anhang Il

Status nach niedersachsischer Strategie zum

Arten- und Biotopschutz Prioritat

Erhaltungszustand in Deutschland
(FREYHOF et al. 2023)

Gefahrdung Deutschland (FREYHOF et al. 2023) * — ungefahrdet

Gefahrdung Niedersachsen (LAVES BINNENFI-
SCHEREI 2023)

Einstufung gemaflk SDB EHGC

Atlantische Region: ginstig (FV)

V- Vorwarnliste

Rare (selten, mittlere bis kleine

Populationsgréfie gem. SDB Population

Nachweise des Bachneunauges im Plangebiet

Aus dem Tierartenerfassungsprogramm des NLWKN (Shapedatei) liegen fir den
Abschnitt zwischen den Fischteichen und der Miindung in die Schunter Nachweise
vor: Aus dem Jahr 1991 stammt eine Angabe von ,zwei Neunaugenlarven (unbe-
stimmt)“. Ohne ndhere Angaben sind dort aus dem Jahr 2001 ,50 Individuen® sowie
aus 2004 ,acht Individuen® hinterlegt.

FFH-Fischartenmonitoring (2013 und 2019):

Im Bereich der stdlichen Messstelle 105-002 gelangen in 2013 keine Nachweise
von Bachneunaugen (oder weiteren FFH-Arten). 2019 waren die zugehorigen Befi-
schungsstrecken trockengefallen.

Entlang der nérdlichen Befischungsstrecken der Messstelle 105-001 (zwischen
der Fischteichanlage und der L 633) gelangen sowohl 2013 als auch 2019 Nachwei-
se des Bachneunauges:

e 2013 wurden mit 59 praadulten (,Herbstbefischung“) und finf adulten Tieren
insgesamt 64 Bachneunaugen erfasst. In diesen beprobten Strecken wurden
Individuendichten von 2,5 und 5,4 Tieren pro Quadratmeter ermittelt.
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e Im Juli 2016 wurden an der Messstelle 560FKD11 insgesamt 16 subadulte
Bachneunaugen erfasst (LAVES 2016) (Befischungs-Flache 615 mz?, ergibt bei
16 Tieren 0,03 Tiere pro m?)

e Im Juni 2018 wurden 82 unbestimmte Neunaugen-Querder der Gattung Lam-
petra erfasst, wobei es sich um Bachneunaugen gehandelt haben muss, da ein
Aufstieg von Flussneunaugen in das EZG der Schunter derzeit nicht zu erwarten
ist. (LAVES 2018) (Befischungs-Flache 1775 m?, ergibt bei 82 Tieren 0,05 Tiere
pro m?)

e 2019 wurden in einem Abschnitt unmittelbar nérdlich der Fischteichanlage (Stre-
cke 105-001-TS2) 73 unbestimmte Neunaugen-Querder sowie ein adultes
Bachneunauge erfasst. Die ermittelte Individuendichte in diesem Abschnitt liegt
bei 0,52 Tieren pro m2,

Habitatanspriiche

Bachneunaugen besiedeln vorzugsweise Gewasser mit guter bis sehr guter Wasser-
qualitat. Eine grofRe Bedeutung besitzt die Strukturvielfalt des Gewassers. Bach-
neunaugen sind auf eine nahrdumige Vernetzung von flach Gberstromten, kiesigen
Abschnitten (Laichareale) mit strémungsberuhigten Abschnitten und Ablagerungen
von Feinsedimenten (stabile Sandbénke als Larvalhabitate) angewiesen.

Als Laichsubstrat dient kiesig-sandiges Substrat (Mittelsand bis Grobkies, 0,2-
30 mm). Die Larven (Querder) halten sich im Feinsediment Uber mehrere Jahre ver-
borgen. Altere Larven besiedeln haufiger dicke Detritus-Ablagerungen, die aus sich
zersetzendem Pflanzenmaterial bestehen. Anaerobe Feinsedimente werden dage-
gen gemieden.

Wanderungen: Die Laichplatze befinden sich meist nahe den Querderstandorten. In
einigen Fallen liegen sie einige hundert Meter bachaufwarts, selten auch wenige
Kilometer (vgl. LANDESFISCHEREIVERBAND BAYERN e.V. 2011).

Einschéatzung der Habitate im Plangebiet
Im Folgenden wird bei der Einschatzung der Habitate im Plangebiet zwischen Ober-
lauf, Mittellauf und Unterlauf differenziert.

Die vorliegenden Fachgutachten nehmen mit Ausnahme der nachstehenden Beschrei-
bungen keine Quantifizierung der Habitate im Plangebiet vor. Daher greift der Ma-
nagementplan auf die Ergebnisse der Detailstrukturgltekartierung (insbesondere Be-
wertung Sohle) zurtick.

Oberlauf

,0er Oberlauf der Lauinger Mihlenriede siidostlich von Rieseberg stellte sich hin-
sichtlich seiner Auspragung als eingetiefter, unterhaltener Graben dar. Es konnten
weder Laich- noch hinreichende Aufwuchshabitate ermittelt werden, so dass die dort
fehlende Besiedlung nachzuvollziehen ist.“ (BIOTA 2013: 20 im Zuge der FFH-
Kartierung)
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Mittellauf

Fur den Mittellauf (,Rieseberger Moor bis Fischteiche®) liegen durch das Monitoring
ebenfalls Angaben vor:

- eingetiefter, unterhaltener Graben
- keine Laich- noch hinreichende Aufwuchshabitate vorhanden
- deutliche Anzeichen einer Sohlkrautung mit Sedimententnahme

Die Ergebnisse / Bewertungen der DSK stellen die Abschnitte im Mittellauf als in
Bezug auf die Sohlstrukturen ,stark®, ,sehr stark und ,vollstandig verandert dar“. Das
gilt auch fur das sudliche Drittel des Mittellaufs in Bezug auf die Uferstrukturen.

Insgesamt wird der Mittellauf als Habitatstrecke des Bachneunauges definiert.

Unterlauf

Fir den Unterlauf liegen mit den Angaben von BIOTA (2013) und A&O GEWAS-
SEROKOLOGIE (2019) gute Beschreibungen der Auspragungen vor:

- annahernd naturnahe Gewdasserauspragung

- flachendeckend aufgelockerte, feinsandige Sedimente mit leicht muddigen Aufla-
gen (Aufwuchshabitate, die sich ufernah oder in Form von Langsbanken in dem
strukturierten Gewdasserabschnitt befinden

- bezulglich einer Reproduktion des Bachneunauges erforderliche grobmineralische
Substrate (Kies) nicht oder nur in Ansatzen vorhanden

Diese Angaben korrelieren weitgehend mit den Ergebnissen der DSK, wobei der
Mangel an Kies sich ggf. nicht explizit auf die Bewertung der Sohlstrukturen (Uber-
wiegend ,maRig bis deutlich verandert®) auswirkt.

Beschreibung des Unterlaufes gemani BIOTA (2013):

- ,Der Unterlauf stidlich Ochsendorf wies hingegen Individuendichten von bis zu
5,4 Tieren/m2 auf und auf die anndhernd naturnahe Gewasserauspragung wurde
hingewiesen. So konnten flachendeckend aufgelockerte, feinsandige Sedimente
mit leicht muddigen Auflagen (Aufwuchshabitate) detektiert werden, die ufernah
oder in Form von Langsbanken in dem strukturierten Gewasserabschnitt zu fin-
den waren.*

GemanR NLWKN (2016b) sind die Sohlsubstrate in diesem Abschnitt Gberwiegend
mafdig und deutlich verandert, wobei es auch einen gering veranderten Abschnitt
gibt.

Insgesamt wird der Unterlauf als Habitatstrecke des Bachneunauges definiert.

Gewasserunterhaltung

Hinsichtlich der Gewasserunterhaltung stellt BIOTA (2013: 20) fest: ,Wahrend die
naturnahen Abschnitte mit entsprechenden Gewasserrandstreifen keinen Unterhal-
tungsmaflinahmen unterlegen waren, sind stidéstlich Rieseberg deutliche Anzeichen
einer Sohlkrautung mit Sedimententnahme protokolliert worden. Solche Eingriffe in
die Gewassersohle stellen insbesondere gegeniber sedimentgebundenen und mehr
oder weniger immobilen Arten eine erhebliche Stérung fiir eine etwaige Population

dar”.
Davon abweichende Beschreibungen jingeren Datums liegen nicht vor.
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Grundsatzlich sind die Vorgaben zur Gewasserunterhaltung gemafl NSG-VO zu be-
riicksichtigen, die seit dem 09.12.2020 gilt. Hiernach ist die ordnungsgemafe Ge-
wasserunterhaltung an und in Gewéassern nach den Grundsatzen des WHG und des
NWG unter besonderer Beriicksichtigung des Schutzzweckes unter bestimmten Be-
schrankungen freigestellt (vgl. 8 4 Abs. 6 NSG-VO).

Hinweise zur Bewertung des Erhaltungsgrades durch die vorliegenden Fach-
gutachten

A&O GEWASSEROKOLOGIE (2019: 32) nimmt zur Ermittlung des Erhaltungsgrades
nach der Kartierung 2019 folgende Bewertungen vor: ,Die Habitatqualitat wird ins-
gesamt im Untersuchungsgebiet mit einem ,C = mittelschlecht® bewertet. Dies ist
auch der anhaltenden Trockenheit und dem fehlenden Wasser geschuldet. Zudem
fehlten haufig geeignete kiesige Bereiche (Laichplatze) unterschiedlichster Kérnung
und mittelstarker Stromung an den Messstellen.

Die Beeintrachtigungen wurden insgesamt mit ,C = stark® beurteilt. Zwei Teilstrecken
konnten bei den Beeintrachtigungen mit ,B = mittel“ bzw. mit ,A = hervorragend” bewer-
tet werden. Im Untersuchungsgebiet wurden Belastungen durch anthropogene Stoff- und
Feinsedimenteintrage festgestellt".

Die Habitatqualitat bei den beiden beprobten ndrdlichen Teilstrecken wurde von A &
O Gewasserdkologie 2019 jeweils mit ,A — hervorragend® bewertet. Insgesamt sind
die vorliegenden Informationen nicht ausreichend fur eine Quantifizierung von Zielen im
Zielkonzept fur die Art (vgl. Kap. 4.3.2).

Die von NLWKN (2016b) vorgenommene raumliche Differenzierung nach Auswer-
tung der Detailstrukturgiitekartierung (siehe Kap. 2.3.3.5) in Ober-, Mittel- und Unter-
lauf kann auch fur die Einschatzung der Habitate des Bachneunauges herangezogen
werden, wobei nur der Mittellauf (,Rieseberger Moor bis Fischteiche®) und der Unter-
lauf (,Fischteiche bis Mindung®) im bzw. direkt entlang der Grenze zum Plangebiet
liegen.

Im Hinblick auf die gewassermorphologischen Strukturen ist der Oberlauf (,Quelle bis
Rieseberger Moor®) derzeit kaum als geeignetes Bachneunaugen-Habitat anzuspre-
chen. Aus einer intensiven Unterhaltung, wesentlichen Strukturdefiziten sowie einer
stark eingeschrankten Durchgangigkeit (Aufstiegsbehinderung) ergeben sich so we-
sentliche Beeintrachtigungen.

Demnach wurde die Detailstrukturkartierung des NLWKN und insbesondere das Teil-
kriterium ,Sohle“ fur die die Bewertung als Lebensraum flir das Bachneunauge her-
angezogen.

Erhaltungsgrad im Plangebiet

Der malgebliche Erhaltungsgrad der Bachneunaugen-Population im FFH-Gebiet
liegt laut SDB bei C (schlecht) (Jahresangabe: 2018)

Aus den Ergebnissen der fachgutachterlichen Kartierung 2013 leitete BIOTA (2013)
ebenfalls einen schlechten Erhaltungsgrad ab. Auch A&O GEWASSEROKOLOGIE
(2019) bewertete das Vorkommen im FFH-Gebiet mit dem EHG C.
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3.4.2 Weitere Anhang llI-Arten im Plangebiet

Neben den signifikanten Arten Bachneunauge und Bauchige Windelschnecke liegen
fur zwei weitere Arten des Anhangs Il Nachweise aus dem Plangebiet vor, die jedoch
nicht im Standarddatenbogen gelistet sind.

Von der Groppe / Koppe (Cottus gobio) liegen von der Messstelle 560FKD11, unmit-
telbar nordlich der L 633 gelegen, durch LAVES (2016 und 2018) Nachweise vor.
2016 wurden dort 44 Individuen erfasst, 2018 96 Individuen.

A&O GEWASSEROKOLOGIE (2019) erfassten im Jahr 2019 im Abschnitt zwischen
den Fischteichen und der L 633 insgesamt 13 Individuen der auf der Vorwarnliste
gefihrten Art (LAVES BINNENFISCHEREI 2023). Die Groppe zahlt als ,typspezifi-
sche Art* gemald LAVES (2019) zur potenziell natirlichen Fischfauna der Lauinger
Muhlenriede.

Der gefahrdete (RL 3) Bitterling (Rhodeus amarus) wurde 2013 mit finf Individuen
im Abschnitt zwischen den Fischteichen und der L 633 im Plangebiet nachgewiesen
(BIOTA 2013). An der Messstelle nordlich der L 633 wurde 2016 ein adultes Indivi-
duum erfasst (LAVES 2016).
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3.4.3 Im Plangebiet nachgewiesene Anhang IV-Arten

In einem durch die Aktualisierungskartierung mit dem Biotoptyp ,Sonstiges naturna-
hes nahrstoffreiches Stillgewasser (SEZ)“ (Kurzpolnr. 1/56) angesprochenen Stillge-
wasser im nordostlichen Plangebiet wurde in 2003 nach Angabe des Tierartenerfas-
sungsprogramms und des Landschaftsplans Konigslutter (ENTERA 2004), u.a. der
Springfrosch (Rana dalmatina) mit elf bis 20 Laichballen erfasst. Der Springfrosch
ist im Bestand geféahrdet (RL 3) sowie (als Art des Anhangs IV) eine streng geschiitz-
te Art. Neben dem genannten Nachweis aus 2003 liegen keine weiteren Nachweise
aus dem Plangebiet vor. Der Althachweis wird bei der MalRnhahmenplanung berick-
sichtigt.

344 Weitere aus landesweiter Sicht bedeutsame Tier- und Pflanzenarten
im Plangebiet

Nach BURCKHARDT (2016) sind bei der Managementplanung weitere aus landes-
weiter Sicht bedeutsame Arten sehr zielgerichtet zu berticksichtigen. Hierbei kann es
sich um Vorkommen stark gefahrdeter Arten, solcher mit Prioritdt nach der Nieder-
sachsischen Strategie zum Arten- und Biotopschutz oder charakteristischer Arten von
signifikanten Lebensraumtypen handeln, deren Vorkommen im Gebiet bekannt sind.

Zu den sonstigen Arten zahlen in reinen FFH-Gebieten auch Vogel, sofern sie nicht
ohnehin als charakteristische Arten der Lebensraumtypen betrachtet werden
(BURCKHARDT 2016: 87f.).

Von der Qualitat der vorliegenden Daten sowie eventueller weiterer Kenntnisse von
Ortsansassigen oder Naturschutzverbanden hangen die Bearbeitungstiefe sowie
eine eventuelle Darstellbarkeit in der Karte ab, so BURCKHARDT (2016).

Die vorliegenden Daten und Informationen zu weiteren potenziell planungsrelevanten
Tier- und Pflanzenarten werden nachfolgend zusammengestellt. Im Anschluss ergibt
sich eine Ubersicht, der weiteren planungsrelevanten Arten dieses Management-
plans (vgl. Kap. 3.4.4.6).

3.4.4.1 Fische und Rundmauler der Roten Liste

Im Plangebiet bzw. der Lauinger Mihlenriede wurden sieben Arten der Ichthyofauna
nachgewiesen, die in der Roten Liste einen Gefahrdungsstatus besitzen. Bachforelle,
Bachneunauge, Groppe und Moderlieschen werden auf der Vorwarnliste gefiihrt.
Bitterling und Schleie sind in Niedersachsen gefahrdet (RL 3), der Aal gilt als stark
geféhrdet (RL 2).

Bachneunauge und Bachforelle sind im Zusammenhang mit der potenziell nattrli-
chen Fischfauna der Lauinger Miuhlenriede (LAVES 2019) Leitarten. Die Groppe ist
als typspezifische Art, der Aal als Begleitart eingestulft.

In Bezug auf die quantitativen Vorkommen ist festzustellen, dass von der Schileie und
dem Moderlieschen aus jeweils einem Jahr der Nachweis von je einem Individuum
vorliegt. Aal und Bachforelle wurden regelméaRig, aber jeweils nicht in grof3erer An-
zahl erfasst, der Bitterling in zwei Jahren mit wenigen Individuen. Von der Groppe
liegen aus drei Jahren individuenreichere Nachweise vor. Schleie und Moderlieschen
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sind stagnophil und bevorzugen stehende Gewasserbereiche. Die Arten sind daher
bei der MaBhahmenplanung fir die Lauinger Mihlenriede nicht von Bedeutung. Glei-
ches gilt grundséatzlich auch fur den Bitterling. Alle drei Arten sind typische Auenbe-
wohner und sind haufig in Altarmen spaterer Sukzessionsstadien zu finden.

Tab. 12: Im Plangebiet nachgewiesene Fische und Rundmauler der Roten Liste

RL- Nachweise im Plangebiet / der Potenziell
Art Status | ,,Lauinger Miihlenriede“: Jahres- nattirliche
Nds. | angabe mit Anzahl der Individuen Fischfauna

Aal

Anguilla anguila 2 | 2001 (5), 2016 (7), 2018 (7), 2019 (1) BA

Bitterling

Rhodes amarus 3 2013 (5), 2016 (1) -

?i?ﬂhclgifinca 3 2013 (1) ;
ngmhLO:ﬁjlt?a f. fario V] 2001 (2), 2013 (2), 2019 (7) LA
Lamperta planer V| siehe oben LA
Sg?tﬂieéjfb"igpe V | 2016 (44), 2018 (96), 2019 (13) TA
Moderlieschen v 2018 (1) _

Leucaspius delineatus

Potenziell natUrliche Fischfauna (LAVES 2019): LA = Leitart (>= 5%), TA = typspezi-
fische Art (>= 1 bis < 5%), BA = Begleitart (0,1 bis < 1%)

Weiterhin zéhlen zur potenziell nattrlichen Fischfauna der Lauinger Mihlenriede die
ungefahrdeten Arten Dreistachliger Stichling (Binnenform), Elritze, Grindling, Hasel,
Neunstachliger Stichling / Zwergstichling und Schmerle, von denen wiederum mit
Ausnahme von Elritze und Hasel wenigstens aus einem Jahr ein Nachweis vorliegt.

Als stark geféahrdete (RL 2) Art zahlt der Aal grundsatzlich zu den planungsrelevanten
Arten. Im Hinblick auf die potenziell nattirliche Fischfauna in der Lauinger Mihlenrie-
de wird der Aal als Begleitart benannt. Fur die Art sind keine besonderen Habitat-
mafinahmen erforderlich, da diese ein breites 6kologisches Spektrum an aquatischen
Lebensrdumen besiedeln kann. Die Art ist allerdings in Bezug auf Beeintrachtigun-
gen obligatorisch auf eine tkologische Durchgéangigkeit angewiesen.
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3.4.4.2 Vogelarten mit Bedeutung

Fur Brutvogel wertvolle Bereiche

Innerhalb des Plangebietes liegen zwei von Seiten der Staatlichen Vogelschutzwarte
abgegrenzte ,Fir Brutvdgel wertvolle Bereiche®. Der Bereich 3630.4/4 erstreckt sich
Ostlich und westlich der Lauinger Mihlenriede etwa zwischen nérdlich der Fischtei-
che und sudlich der L 633. Der Bereich 3730.2/1 bezieht sich dann auf das Ubrige
Plangebiet sudlich der Fischteiche.

Fir beide wertvolle Bereiche liegen keine aktuellen Bewertungen (,Status offen)
oder zugehdrige Bewertungsbdgen / Artenlisten vor. Der fir Brutvogel wertvolle Be-
reich 3630.4/4 wies 2006 eine lokale Bedeutung auf.

Im Sudwesten grenzt ein weiterer wertvoller Bereich (3730.2/7) unmittelbar an Fla-
chen des Plangebietes an: Hier wurde ein Brut- und Nahrungshabitat des Rotmilans
(Milvus milvus) mit landesweiter Bedeutung abgegrenzt.

GrofRvogellebensrdume mit Bedeutung

Die nordlich und dstlich des Plangebietes verlaufende Schunteraue sowie das Ostlich
liegende FFH-Gebiet ,Lutterlandbruch® sind je als Groflvogellebensraum (Gebiets-
kennung SST-LBR-428 und SST-LBR 721) dargestellt: Die dort ausgewiesenen
~>chwarzstorch-Lebensraume® sind von landesweiter Bedeutung.

3.4.4.3 Nachweise von Amphibien im Plangebiet

Vom NLWKN liegen aus dem Tierartenerfassungsprogramm fur zwei Stillgewéasser
im Plangebiet Nachweise von Amphibien aus dem Jahr 2003 vor:

In einem durch die Aktualisierungskartierung mit dem Biotoptyp ,Sonstiges naturna-
hes nahrstoffreiches Stillgewasser (SEZ)“ (Kurzpolnr. 1/56) angesprochenen Stillge-
wasser im norddstlichen Plangebiet wurden sechs bis zehn balzende Erdkréten (Bufo
bufo), ein adulter Teichmolch (Lissotriton vulgaris) und 11 bis 20 Laichballen des
Springfroschs (Rana dalmatina).

In einem aufgelassenen Fischteich, kartiert als Fischteich mit Gehélzbestand (SXF,
HBE) (Kurzpolnr. 1/86), wurde ein adulter Teichmolch sowie mehr als 50 balzende
Erdkroten erfasst.

Teichmolch und Erdkrote gelten als ungefahrdet, sind aber besonders geschutzt. Der
Springfrosch ist im Bestand gefahrdet (RL 3) sowie als Art des Anhangs IV auch eine
streng geschiitzte Art.

3.4.4.4 Daten zu Tag- und Nachtfaltern

Jeweils mit der Anmerkung ,Auffiihrung erfolgt lediglich der Vollstandigkeit halber”
liegen seitens des NLWKN (Tierartenerfassungsprogramm) zwei Informationen zu
Tag- und Nachtfaltern vor.

Aus dem Jahr 2003 besteht fir die besonders geschitzte Tagfalter-Art ,Kleiner Feu-
erfalter* (Lycaena phlaeas), gemaf Roter Liste ungeféhrdet, ein Nachweis aus dem
Bereich ,Waldrand norddstlich Laringen (sic!), gemeint ist vermutlich die Ortschaft
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Lauingen. Ob der Nachweispunkt innerhalb des Plangebietes liegt, l&sst sich nicht
ausmachen.

Die besonders geschitzte und nach THEUNERT (2015b) in Niedersachsen stark
gefahrdete (RL 2) Nachtfalter-Art ,GroRer Eichenkarmin® (Catocala sponsa) wurde
2011 im ,westlichen Uferbereich der Mihlenriede siidwestlich von Ochsendorf* erfasst.

Aufgrund der o.g. fachbehdérdlichen Anmerkung werden die genannten Arten im vor-
liegenden Managementplan nicht weiterbearbeitet.

Der gemal Landschaftsplan Koénigslutter (ENTERA 2004) nahe des Sandtrockenra-
sens (RSZ) nachgewiesene Kleine Sonnenréschen-Blauling im sudéstlichen Plange-
biet ist gemal’ Roter Liste stark gefahrdet (RL 2).

3.4.4.5 Tierarten der NSG-VO

Die Anhang II-Arten Bachneunauge und Bauchige Windelschnecke werden in § 2
Abs. 3 Nr. 3 genannt.

Die Verordnung zum Naturschutzgebiet ,Rieseberger Moor* benennt als allgemeinen
Schutzzweck (vgl. § 2 Absatz 1 Nr. 10) u.a. auch die ,Erhaltung und Férderung (...)
der europaischen geschitzten Vogelarten“ und zahlt nachfolgend den Pirol (Oriolus
oriolus), die Nachtigall (Luscinia megarhynchos), die Wacholder-Drossel (Turdus
pilaris) und ,verschiedene Specht-Arten” auf.

Ferner wird der Kranich (Grus grus) als charakteristische Art des FFH-
Lebensraumtyps 91D0* aufgefiihrt (vgl. § 2 Absatz 3 Nr. 1).

Die NSG-VO flhrt aulRerdem den Moorfrosch (Rana arvalis) (RL 3, Anhang IV,
streng geschitzt) als charakteristische Tierart des FFH-Lebensraumtyps 3150 auf.
Ein Nachweis erfolgte 1994 gemal Tierartenerfassungsprogramm.

Die streng geschiitzte (Anhang IV) und gefahrdete (RL 3) Zauneidechse (Lacerta
agilis) ist dem LRT 4030 zugeordnet.

Fur den LRT 9190 sind die Artengruppe der Fledermé&use sowie ,an Totholz ge-
bundene Kéaferarten als charakteristische Arten benannt. Hierzu fuhrt das Tierar-
tenerfassungsprogramm Altnachweise des Abendseglers (Nyctalus noctula) aus
dem Jahr 1994 auf.

Mit Ausnahme der Anhang ll-Arten liegen fiir die oben genannten Arten keine aktuel-
len Nachweise oder Untersuchungen im Plangebiet vor.
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3.4.4.6 Pflanzenarten aus dem Standarddatenbogen

Nachweise von Farn- und Blitenpflanzenarten, die nach Anhang Il und IV der FFH-
Richtlinie geschitzt sind, liegen nicht vor. Im Standarddatenbogen 2023 sind fir das
Plangebiet zwei nicht signifikante Pflanzenarten als Zielarten fir das Management
und die Unterschutzstellung gelistet:

Tab. 13: Angaben des Standarddatenbogens zu Pflanzenarten im FFH-Gebiet
»Rieseberger Moor“ (NLWKN 2023a)

Name Status Pop.-GroRe Grund Jahr
Bromus racemosus
[Traubige Trespe] r P z 2008
Juncus subnodulosus
[Stumpfbliitige Binse] r P z 2008
Legende:
Status:
r resident
PopulationsgréRe:
p vorhanden (ohne Einschéatzung, present)
Grund:
z Zielarten fir das Management und die Unterschutzstellung

Die folgenden Arten entstammen dem Niedersachsischen webbasierten Artenerfas-
sungs-Portal des NLWKN (NIWAP, Stand 28.09.2023), der Basiserfassung und der
flachendeckenden Aktualisierungskartierung. Planungsrelevant sind laut BURCK-
HARDT (2016) nur die in Niedersachsen gemald Roter Liste mindestens als stark
gefahrdet eingestuften Arten sowie nach BNatSchG geschitzte Arten und prioritéare
Arten nach Niederséachsischer Strategie fur den Arten- und Biotopschutz.

Das Plangebiet zahlt in Niedersachsen zu der Rote-Liste-Region ,Berg- und Hugel-
land®. Der Geféahrdungsstatus weicht hier zum Teil von der landesweiten Einstufung
fur Niedersachsen ab (z.B. aufgrund des selteneren Vorkommens von Sandbdden
und deren Arten im Berg- und Hugelland).

Im Folgenden werden zunachst die Arten aufgefiihrt, die im SDB gelistet sind (vgl.
Tab. 13). Hierbei handelt es sich um Bromus racemosus (Traubige Trespe) und
Juncus subnodulosus (Stumpfblitige Binse). Die Fundorte sind in Karte 4 dargestellt.

Traubige Trespe (Bromus racemosus)

Die Art konnte auf einer groReren Ostlich gelegenen Nassgrinlandflache (Flache
1/75) nachgewiesen werden. Im Rahmen der Basiserfassung 2008 (ALAND 2010)
und aktuell wurde sie ebenfalls hier mit 26 — 50 Sprossen erfasst. In Niedersachsen
ist die Art als stark gefahrdet (RL 2) eingestuft. (NLWIN NIWAP 2023d)

Stumpfblitige Binse (Juncus subnodulosus)

Die Art (vgl. Abb. 45) wurde in Form einer Knotenbinsen-Wiese, die kleinflachig in-
nerhalb einer seggenreichen Nasswiese ausgepragt ist, am Nordostrand des Moor-
waldkomplexes erfasst (Flache 1/76). Sie ist die einzige Vertreterin des LRT 7230
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(Kalkreiche Niedermoore). Die Basiserfassung (ALAND 2010) ermittelte eine Popula-
tion von 26-50 m?, deren GroRe bis 2023 auf Gber 100 m? gestiegen ist. Zwei weitere
Wuchsorte gemaR Basiserfassung konnten innerhalb der fAK nicht bestatigt werden.
In Niedersachsen ist die Art als stark gefahrdet (RL 2) eingestuft (NLWKN NIWAP
2023d).

3.4.4.7 Stark gefahrdete und besonders geschitzte Pflanzenarten

Im Folgenden werden weitere Arten aufgefltihrt, die nicht im SDB gelistet sind, auf-
grund ihres Rote Liste Status oder aufgrund des Schutzstatus gem. BArtSchvO
Anh. l'in Verb. mit § 1 Satz 1 jedoch planungsrelevant sind (vgl. Tab. 14, S. 130).

(Juncus subnodulosus) (Dactylorhiza majalis)

Fruhe Haferschmiele (Aira praecox)

Die Pionierart Aira praecox wurde innerhalb einer Grasflur im Randbereich des Hei-
dehligels im Zentrum des Plangebietes sowie innerhalb der fAK neu hinzugekomme-
nen Flache des Sandtrockenrasens aufRerhalb des FFH-Gebietes festgestellt. Insge-
samt konnten Uber 100 Exemplare nachgewiesen werden. In Niedersachsen wird die
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Art als ungefahrdet eingestuft, fir das Berg- und Hugelland gilt sie als stark gefahrdet
(RL 2).

Faden-Segge (Carex lasiocarpa)

Die Faden-Segge ist im Zuge der fAK innerhalb eines Pfeifengras-Birken-und-
Kiefern-Moorwaldes im 6stlichen Moorwald-Komplex nachgewiesen worden. Die
Basiserfassung ermittelte nebst diesem noch einen Wuchsort siidlich hiervon, inner-
halb des damaligen 7140-LRT (Kurzpolygon 1/144), welcher nicht erneut bestatigt
werden konnte. Die Populationsgrof3e umfasst ca. 6-25 Horste. In Niedersachsen ist
die Art stark gefahrdet (RL 2).

Breitblattriges Knabenkraut (Dactylorhiza majalis)

Die Art konnte mit einer Population von 6-25 Horsten am sudlichen Oberhang eines
Feuchtgrinlandes (Kurzpolygon 1/104) 2023 festgestellt werden (vgl. Abb. 44). In der
Kartierung von ALAND 2008 wurde die Art nicht nachgewiesen. In Niedersachsen ist
die Art stark gefahrdet (RL 2).

Sumpffarn (Thelypteris palustris)

Thelypteris palustris wurde entsprechend der Basiserfassung 2008 erneut innerhalb
eines nahrstoffarmen Sumpfgebiischs (Polygon 1/216) im Zentrum des Moorwald-
komplexes mit Gber 100 Exemplaren im Rahmen der Aktualisierungskartierung er-
fasst. Die Art ist in Niedersachsen stark gefahrdet (RL 2).

Daten (alter 20 Jahre) ohne aktuelle Nachweise im Plangebiet

Einige Arten wurden zuletzt gem. NLKWN NIWAP (2023) vor mehr als 20 Jahren
nachgewiesen und im Rahmen der fAK nicht bestatigt. Vermutlich sind diese Arten
im Zuge der PEPL-Erstellung erfasst worden (vgl. LUCKWALD 1994). Dies umfasst
die stark gefahrdeten Arten: Schwarzschopf-Segge (Carex appropinquata), Kamm-
farn (Dryopteris cristata), Englischer Ginster (Genista anglica), Fieberklee (Menyan-
thes trifoliata), Zungen-Hahnenful3 (Ranunculus lingua), Frihlings-Spark (Spergula
morisonii) und Trollblume (Trollius europaeus). Im NLKWN NIWAP (2023) sind keine
Angaben zum genauen Wuchsort hinterlegt.
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Tab. 14: Im Plangebiet planungsrelevante Pflanzenarten

Deutscher Arthame Wissenschaftlicher Name RL Nds. (GARVE 2004) | BArtSchVO Fundort letzter Nachweis mit Quelle
. . . * Sonstige artenarme Grasflur mage-
Friihe Haferschmiele Alra praecox (Berg-/ Hugelland 2) rer Standorte (RAG), Polygon 1/161 2023 (fAK)
. Nabhrstoffreiches Nassgrinland
Traubige Trespe Bromus racemosus 2 im Osten (GNR), Polygon 1/76 2023 (fAK)
Schwarzschopf-Segge Carex appropingquata 2 n.a. 1994 (NLWKN NIWAP 2023)
Faden-Segge Carex lasiocarpa 2 LRT 91DO0*, Polygon 1/55 2023 (fAK)
e . . Feuchtgriinland im Osten (GFS),
Breitblattriges Knabenkraut Dactylorhiza majalis 2 Polygon 1/104 2023 (fAK)
L besonders
Kammfarn Dryopteris cristata 2 geschiitzt n.a. 1994 (NLWKN NIWAP 2023)
Englischer Ginster Genista anglica 2 n.a. 1994 (NLWKN NIWAP 2023)
Stumpfbliitige Binse Juncus subnodulosus 2 LRT 7230, Polygon 1/75 2023 (fAK)
Fieberklee Menyanthes trifoliata 2 besonders |\ 1994 (NLWKN NIWAP 2023)
geschiitzt
Zungen-Hahnenfuf Ranunculus lingua 2 besongers n.a. 1994 (NLWKN NIWAP 2023)
geschiitzt
Frihlings-Spark Spergula morisonii 2 n.a. 1994 (NLWKN NIWAP 2023)
. - Nahrstoffarmes Sumpfgebusch
Sumpffarn Thelypteris palustris 2 (BNA), Polygon 1/216 2023 (fAK)
Trollblume Trollius europaeus 2 besongers n.a. 1994 (NLWKN NIWAP 2023)
geschiitzt
Funde auRerhalb des FFH-Gebiets
. . . * Sandtrockenrasen (RSZ) im Sud-
Friihe Haferschmiele Aira praecox (Berg-/ Hiigelland 2) westen, Polygon 100/19 2023 (fAK)
. . besonders Sandtrockenrasen (RSZ) im Sud-
Sand-Grasnelke Armeria maritima ssp. elongata 3 geschiitzt westen, Polygon 100/19 2023 (fAK)
i . . * Sandtrockenrasen (RSZ) im Sud-
Berg-Sandglockchen Jasione montana (Berg-/ Hiigelland 2) westen, Polygon 100/19 2023 (fAK)
] - . Sandtrockenrasen (RSZ) im Sud-
Platterbsen-Wicke Vicia lathyroides 2 westen, Polygon 100/19 2023 (fAK)
Gefahrdungskategorien (GARVE 2004):
1 Vom Aussterben bedroht
2 Stark gefahrdet
3 Geféahrdet
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Arten auRerhalb des FFH-Gebietes

Die anschlielenden Arten sind im Zuge der fAK ausschlieZlich aul3erhalb des FFH-
Gebietes innerhalb der neu hinzugekommenen Flache des Sandtrockenrasens er-
fasst worden (Flache 100/19).

Sand-Grasnelke (Armeria maritima ssp. elongata)

Die Sand-Grasnelke ist eine geféahrdete Art (RL 3) in Niedersachen und eine beson-
ders geschiitzte Art gem. BArtSchVvVO. Sie wurde im Rahmen der fAK mit iber 1000
Exemplaren nachgewiesen.

Berg-Sandgléckchen (Jasione montana)

Jasione montana konnte mit einer Population von tber 100 Exemplaren festgestellt
werden. In Niedersachsen wird die Art als ungefahrdet eingestuft, fir das Berg- und
Hugelland gilt sie jedoch als stark gefahrdet (RL 2).

Platterbsen-Wicke (Vicia lathyroides)

Die Art ist in Niedersachen stark gefahrdet (RL 2). Sie wurde mit einer Populations-
grol3e von 6-25 Exemplaren erstmal im Rahmen der fAK nachgewiesen. Floristisch
bedeutsame Bereiche mit Vorkommen planungsrelevanter Arten

3.45  Zusammenstellung weiterer planungsrelevanter Tier- & Pflanzenarten

Tierarten

Von den in Kap. 3.4.4.2 genannten Vogelarten liegen fir das Plangebiet keine
Nachweise vor. lhnen wird keine besondere Planungsrelevanz zugesprochen.

Tab. 15: Ermittlung der Planungsrelevanz weiterer Tierarten im Plangebiet

Art Potenzielle | Einschatzung zur Besondere Planungsrelevanz?
g g
Planungs- | Planungsrelevanz Hinweise fir Ziel- und MaR-
relevanz nahmenkonzept
durch
Groppe Schutz Trotz langerer Zeit
PP (Anhang Il) | vorliegender Nach- Nein
weise im Plangebiet 'd. i dsi
wurden beide Arten IBer: e Art(.enI pro |t|§'ren é]rur;] satzf-"
o Schutz nicht als signifikant in | ' VON Zlelen und Mafsnahmen fur
Bitterling Anh i den Standarddaten- das Bachneunauge sowie zur
(Anhang I1) bogen aufgenom- FlieRgewasserentwicklung.
men.
2003 ein einmaliger
Nachweis von Ent-
. Schutz :
Spring- (Anhang wicklungsformen. Nein
frosch V) Habitat als gesetzlich '
geschitztes Biotop im
Bestand gesichert.
Gefahrdung | Der Aal istin Bezug Nein.
Aal (RL 2) auf die potenziell Der Aal profitiert grundsatzlich
naturliche Fischfauna | von Zielen und MaRnahmen fiir
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Art Potenzielle | Einschétzung zur Besondere Planungsrelevanz?
Planungs- | Planungsrelevanz Hinweise fir Ziel- und MaR-
relevanz nahmenkonzept
durch

der Lauinger Mihlen- | das Bachneunauge sowie zur
riede als Begleitart FlielRgewasserentwicklung und
eingestuft. besitzt eine breite Plastizitat hin-
sichtlich seiner Habitatanspriche.
Neben dem Bach- Nein.
i neunauge die zweite | Die auf der Vorwarnliste gefiihrte
Ichthyo . . . I
faunistische | Letartin Bezug auf | Bachforelle profitiert grundsatzlich

Bachforelle Bedeutung die potenziell natirli- | von Zielen und MaRnahmen fiir
(Leitart) che Fischfauna der das Bachneunauge sowie zur

Lauinger Muhlenrie- | FlieBgewéasserentwicklung und
de. umgekehrt.

Teichmolch beson.c.iers ungeféhrdete Art Nein.
geschutzt

. besonders « .

Erdkrote geschiitzt ungefahrdete Art Nein.

Kleiner besonders | Aufgrund der o.g.

Feuerfalter | geschutzt fachbehordlichen

Anmerkung werden

GroRer ) die beiden Arten als | Nein.

Eichen- Gefahrdung | hier nicht planungs-

karmin (RL2) relevant angespro-

chen.
Nein.
gieerrgréﬁﬂtz- Keine aktuellen Als charakteri;t_ische Arten von
: NSG-VO Nachweise im Plan- FFH-LRT profitieren sie von Zie-
gebiets- gebiet len und MaRnahmen zum Erhalt
verordnung ' und zur Wiederherstellung gunsti-

ger Erhaltungsgrade der LRT.

Nach Abwagung ist festzustellen, dass neben den signifikanten Anhang Il-Arten
Bauchige Windelschnecke und Bachneunauge keine weiteren Tierarten eine beson-
dere Planungsrelevanz fiir diesen Managementplan aufweisen.
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Pflanzenarten

Die unter Kap. 3.4.4.7 genannten Pflanzenarten, deren letzte Nachweise gem.
NLKWN NIWAP (2023) alter als 20 Jahre sind, gelten im Weiteren als nicht pla-
nungsrelevant.

Tab. 16: Ermittlung der Planungsrelevanz weiterer Pflanzenarten im Plangebiet

Art Potenzielle | Einschét- Besondere Planungsrelevanz?
Planungs- | zung zur Hinweise fir Ziel- und MaRnahmen-
relevanz Planungsre- | konzept
durch levanz

Innerhalb des FFH-Gebietes

i Nein.

Frihe Ha- Gefahrdung Bestan(_j Lim . - - .

. - gesetzlich Die Art profitiert grundsétzlich von Zielen

ferschmiele | (RL 2 im , . .

(Aira Berg- und g_eschutz_ten und MaRnahmen fir das gesetzlich ge-

praecox) Hiigelland) Biotop, nicht | schiitzte Biotop Sonstige artenarme Gras-

signifikant flur magerer Standorte.
Bestand im _

Traubige SDB gesetzlich Nein.

Trespe G efa,hr dun geschiitzten | Die Art profitiert grundsatzlich von Zielen

(Bromus (RL 2) 9 Biotop, SDB, | und MalRnahmen fiir das gesetzlich ge-

racemosus) nicht signifi- | schitzte Biotop Nassgriinland.

kant

Faden- Nein

Segge Gefahrdung | Bestand im o i stzlich ol

(Carex (RL 2) LRT 91DO* Die Art pro |rt]|ert grfL'J'ndsatz ich von Zl*e en

lasiocarpa) und Mal3nahmen flr den LRT 91D0*.

Breitblattri- Bestand im | °&

ges Kna- x : Innerhalb der Ziele und MalRnahmen fir
Gefahrdung | gesetzlich ; N .

benkraut - das gesetzlich geschiitzte Biotop Feucht-

.| (RL2) geschutzten ) ) T

(Dactylorhi- Biotop grunland ist der Bestand zu beriicksichti-

za majalis) gen.

Stumpfbli- )

tige Binse | SDB, , Nein.

B Bestand im . - i .

(Juncus Gefahrdung | | gt 7230 Die Art profitiert grundsétzlich von Zielen

subnodulo- | (RL 2) und Manahmen fiir den LRT 7230.

sus)

, Nein.
Sumbffarmn Bestand im Die Art profitiert dsitzlich Ziel
p | Gefahrdung | gesetzlich ie Art profitiert grundstzlich von Zielen
(Thelypterls (RL 2) geschiitzten und MaRnahmen fir das gesetzlich ge-
palustris) Bioto schitzte Biotop Nahrstoffarmes Sumpfge-
p -
busch.

AuRerhalb des FFH-Gebietes

Frihe Ha- | Gefahrdung | Bestand 2 im | Nein.

ferschmiele | (RL 2im gesetzlich Die Art profitiert grundsatzlich von Zielen

(Aira Berg-und | geschiitzten | und MaBnahmen fiir das gesetzlich ge-

praecox) Hugelland) | Biotop schiitzte Biotop Sandtrockenrasen.

Sand- besonders | Bestand im Ja.

Grasnelke | geschiitzt | gesetzlich Innerhalb der Ziele und MaRnahmen fir das
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Art Potenzielle | Einschét- Besondere Planungsrelevanz?
Planungs- | zung zur Hinweise fiir Ziel- und MaRnahmen-
relevanz Planungsre- konzept
durch levanz

(Armeria (BArtSch- geschutzten | gesetzlich geschitzte Biotop Sandtrocken-

maritima VO) Biotop rasen ist der Bestand zu berlcksichtigen.

ssp. elon- Gefahrdung

gata) (RL 3)

gg;%_glbck— Bestand im Ja.

chen (Jasi- Gefahrdung | gesetzlich Innerhalb der Ziele und MaRnahmen fiir das

one monta- | (RL2) geschitzten | gesetzlich geschiitzte Biotop Sandtrocken-

na) Biotop rasen ist der Bestand zu bertcksichtigen.

Platterb- Bestand im Ja.

sen-Wicke | Gefahrdung | gesetzlich Innerhalb der Ziele und MaRnahmen fiir das

(Vicia lathy- | (RL 2) geschitzten | gesetzlich geschiitzte Biotop Sandtrocken-

roides) Biotop rasen ist der Bestand zu beriicksichtigen.
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3.5 Biotopverbund und Auswirkungen des Klimawandels auf das
Gebiet

.Der Biotopverbund dient der dauerhaften Sicherung der Populationen wild lebender
Tiere und Pflanzen einschliel3lich ihrer Lebensstétten, Biotope und Lebensgemein-
schaften sowie der Bewahrung, Wiederherstellung und Entwicklung funktionsfahiger
Okologischer Wechselbeziehungen. Er soll auch zur Verbesserung des Zusammen-
hangs des Netzes ,Natura 2000“ beitragen. (§ 21 Abs. 1 BNatSchG).

Mindestens 10 % der Landesflache sollen nach § 20 Abs. 1 BNatSchG fir den Bio-
topverbund gesichert werden. Die Kernflachen, Verbindungsflachen und Verbin-
dungselemente kénnen dabei als gesetzlich geschiitzte Teile von Natur und Land-
schaft im Sinne von § 20 Abs. 2 BNatSchG langfristig zu erhalten (8 21 Abs. 4
BNatSchG). Allerdings sind geschutzte Teile von Natur und Landschaft nur bei ent-
sprechender Eignung Teil der Biotopverbundflachen. (§ 20 Abs. 3 BNatSchG)

Im Niedersachsischen Naturschutzgesetz (NNatSchG) ist erganzend zu § 20 Abs. 1
BNatSchG festgelegt, dass der Biotopverbund weitere 5 % der Landesflache und
10 % der Offenlandflache des Landes bis Ende des Jahres 2023 geschaffen werden
soll.

Unbeschadet des § 30 BNatSchG sind die oberirdischen Gewéasser einschliellich
inrer Randstreifen, Uferzonen und Auen als Lebensstatten und Biotope flr nattrlich
vorkommende Tier- und Pflanzenarten zu erhalten. Sie sind so weiterzuentwickeln,
dass sie ihre groRraumige Vernetzungsfunktion auf Dauer erfiillen kénnen (8 21 Abs.
6 BNatSchG).

In landwirtschaftlich gepragten Regionen sind nach § 21 Abs. 6 BNatSchG fiur die
Biotopvernetzung geeignete Elemente, insbesondere Hecken und Feldraine sowie
Trittsteinbiotope, zu erhalten. Bei einem Mangel an geeigneten Strukturen sind diese
neu anzulegen.

Das Plangebiet selbst ist von gréReren Zerschneidungen verschont geblieben und
wird nur von einigen Wald- oder Bewirtschaftungswegen durchkreuzt. In einem gro-
Reren raumlichen Zusammenhang kdnnte durch die Weiterentwicklung des Verbund-
systems das Rieseberger Moor in einen verbesserten Austausch mit dem Rieseberg,
dem Dorm, dem Lutterlandbruch, dem Sundern, dem Roten Berg sowie den Waldge-
bieten Elm und Beienroder Holz stehen (vgl. Karte 1). Die jeweiligen Schutzgegen-
stande des Plangebietes werden auch in Kapitel 4.5, S. 186 (Verbesserungen des
Zusammenhangs im Netz Natura 2000) thematisiert.

Klimawandel

Der aktuelle Klimawandel hat signifikante Verhaltenséanderungen der Arten zur Folge.
So zeigt sich beispielsweise ein Trend zu immer friheren Blih- und Brutphasen vie-
ler Arten (z.B. ROOT et al. 2003).

Wahrend diese phanologischen Anderungen nachvollziehbar mit steigenden Durch-
schnittstemperaturen in Verbindung gebracht werden kdnnen, ist es haufig schwierig,
die Folgen des Klimawandels in seinem komplexen Wirkungsgeflige isoliert zu erfas-
sen. In der heutigen Agrarlandschaft sind die Arten einer Vielzahl negativer Einfliisse
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ausgeliefert. Dazu gehdren beispielweise zu kleine und fragmentierte Habitate, Eu-
trophierung, Entwasserung und zu intensive Bewirtschaftung.

Die Folgen des Klimawandels verstarken diese negativen Einflisse zusatzlich (z.B.
ROOT et al. 2003, DIERSSEN et al. 2009, EC 2013). Nach DIERSSEN et al. (2009)
bleibt die allgemeine Eutrophierung in unserer intensiven Kulturlandschaft aber auch
weiterhin der entscheidende Faktor fir den Rickgang gefahrdeter und seltener Ar-
ten.

Im Hinblick auf steigende Temperaturen und einer Zunahme an Wetterextremen
muss die Widerstandsfahigkeit von Okosystemen und Arten verbessert werden (BA-
DECK et al. 2007). Der Leitfaden der Europaischen Kommission (2013) zum Klima-
wandel und Natura 2000 schlagt folgende Hauptmaflinahmen vor:

- Bestehende negative Einfliisse reduzieren (u.a. Renaturierungen, Pufferzo-
nen, Schutzgebiete vergroRRern)

- Heterogenitat der Okosysteme erhéhen (natiirliche Prozesse zulassen)

— Abiotische Faktoren sichern (u.a. Wasserqualitat und -quantitat, Nahrstoffein-
trag reduzieren)

- Planen von Extremereignissen (u.a. Hochwasserschutz durch Auenrenaturie-
rung, Waldumbau gegen Sturmschéaden)

- Biotopverbund (Korridore und Trittsteine schaffen, Landschaft auRerhalb der
Schutzgebiete in Planung einbeziehen)

- Sonstige (u.a. Invasive Arten bekampfen, Wiederansiedlung lokal ausgestor-
bener Arten)

Auch aus dieser Auflistung lasst sich die zukiinftig noch héhere Bedeutung von 6ko-
logisch funktionalen Uferrandstreifen ableiten. Insbesondere der Beschattung von
FlieBgewéassern kommt dabei eine sehr hohe Bedeutung zum Schutz vor Ubermani-
ger Erwarmung zu.

Den Anforderungen des Klimawandels werden statische Naturschutzziele nicht ge-
recht. Durch sich andernde abiotische Verhéltnisse (z.B. Wasserhaushalt) und Ver-
schiebungen innerhalb der Lebensgemeinschaften missen Pflegemaflinahmen und
die urspriinglichen Schutzziele gegebenenfalls neu bewertet werden. Dazu dient ein
adaptives Management, bei dem die Ergebnisse der durchgeflihrten Mal3hahmen
und die allgemeine Entwicklung genau geprift werden. Ein umfangreiches Monito-
ring ist dabei von entscheidender Bedeutung. Sollten die Ergebnisse deutlich von
den Erwartungen abweichen, so muss das Management entsprechend angepasst
oder die Erwartungshaltung tiberdacht werden (z.B. LEUSCHNER & SCHIPKA 2004,
IBISCH & KREFT 2009, WEISS et al. 2011, EC 2013).

Als besonders gefahrdet gelten Arten der Feuchtlebensraume und Gewasser, da
eine Abnahme der klimatischen Wasserbilanz wahrend der Vegetationsperiode er-
wartet wird. Dadurch kommt es zu Schaden durch Trockenstress und einem Verlust
an Kleinstgewassern. Auch werden trockene Moore leichter durch Birke und Kiefer
besiedelt, die einen Fortgang des Austrocknungsprozesses durch den Bedarf an
Wasser begtinstigen. Durch langere Niedrigwasserperioden kommt es in Still- und
FlieRgewdssern haufiger zur Sauerstoffarmut (z.B. VOHLAND & CRAMER 2009,
WEISS et al. 2011). Insgesamt besteht ein kausaler Zusammenhang von Verlust der
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Feucht- und Nasslebensrdaume und dem Ruckgang bzw. Ausfall der Reproduktion
der betroffenen Fauna.

Innerhalb des Plangebietes ist vor allem der Moorkernbereich des Rieseberger
Moors, bereits durch Entwasserung ,vorgeschadigt®, betroffen, bzw. ist fur die klima-
sensitiven Lebensraumtypen und Nasswiesen insbesondere der Wasserhaushalt
entscheidend.

Von den Anderungen im Wasserhaushalt kénnten hingegen Trockenlebensraume,
wie trockene Heiden und Magerrasen, profitieren (WEISS et al. 2011). Auch ist in
diesen Lebensraumen bereits eine erhéhte Einwanderung warmeliebender Arten (vor
allem Insekten) zu beobachten (z.B. VOHLAND & CRAMER 2009, HANDKE 2010).

Die Ausbreitung der meisten Neophyten wird von steigenden Temperaturen gefor-
dert. Insbesondere stadtische Ballungsraume und grof3e Flusstéler dienen als Aus-
breitungswege. In Zukunft soll die Bindung an diese Invasions-Hotspots jedoch
schwécher werden (KLEINBAUER et al. 2010). Vor allem invasive Neophyten kon-
nen eine Gefahr fur bereits gefahrdete heimische Arten darstellen und missen nach
Mdoglichkeit bekampft werden. Dagegen sollten Arten, die bereits in Nachbarregionen
etabliert sind und sich aufgrund der andernden Umweltbedingungen ausbreiten, nicht
zu den Neophyten gezéhlt werden. Sie ersetzen vielmehr die heimischen Arten, die
aufgrund des Klimawandels lokal aussterben. (WALTHER et al. 2009, POMPE et al.
2011)

Neben den direkten Auswirkungen des Klimawandels (z. B. Anderungen der Tempe-
raturen und des Wasserhaushaltes), fihren auch die indirekten Auswirkungen zu
weitreichenden Veréanderungen. Zu den indirekten Auswirkungen des Klimawandels
zahlen beispielsweise Nutzungsverschiebungen (z. B. Mahdtermine) und Nutzungs-
anderungen (HANDKE 2010). Betroffen sein konnten diesbeziglich alle Grinlander
des Plangebiets. Auch Klimaschutzmaflinahmen (z. B. Anbau von Energiepflanzen)
oder MaRnahmen der Klimafolgenanpassung (z. B. Schaffung grof3flachiger Retenti-
onsrdume) konnen sich negativ oder positiv auf viele Arten und die Umwelt auswir-
ken (SCHLIEP et al. 2017).

Unter den Begriffen tkosystembasierter Klimaschutz und der 6kosystembasierten
Anpassung an den Klimawandel werden alle MaRBhahmen verstanden, die sich posi-
tiv auf die natiirlichen Kohlenstoffspeicher oder Okosystemdienstleistungen auswir-
ken (NAUMANN et al. 2015).

Zum okosystembasierten Klimaschutz gehéren beispielsweise die Erhaltung und
Wiederverndssung von Mooren (MU 2016), strukturreicher Walder und artenreichen
Dauergriinlandes. Ziel ist es, die Treibhausgasemissionen zu reduzieren, indem
Okosysteme mit hohem Gehalt an organischen Kohlenstoff (TOC bzw. Corg) Stabili-
siert werden. Dadurch profitieren wiederum auch viele gefahrdete Arten, da nicht nur
die Kohlenstoffspeicherfunktion, sondern auch der Lebensraum erhalten wird
(NAUMANN et al. 2015). Im Plangebiet kbnnten positive Effekte auf den 6kosystem-
basierten Klimaschutz durch eine Stabilisierung des Wasserhaushalts und eine damit
einhergehende Sicherung der Moorbiotope angestrebt werden.
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3.6 Zusammenfassende Bewertung der vorkommenden Lebens-
raumtypen und Arten sowie ihres Erhaltungsgrades

In Vorbereitung des Zielkonzepts werden nachstehend die wesentlichen Aspekte der
Natura 2000-Schutzgegenstande, also der im Plangebiet signifikanten Lebensraum-
typen, die Arten des Anhangs Il und weitere Arten des SDB zusammengestellit.

3.6.1 FFH-Lebensraumtypen (LRT)

Den gréRten Anteil, mit einer Flachengrof3e von rund 37 ha nimmt der prioritére
Moorwald- Lebensraumtyp 91D0* im Kernbereich des PG ein. Dieser befindet sich
unter kleinflaichigen Ausnahmen in einem guten Zustand. Die struktur- und artenar-
men Pfeifengras-Moorwalder (WVP) wurden aber im Zusammenhang dazu ebenfalls
in Erhaltungsgrad B gestellt, obwohl sie fiir sich gesehen nur mit C bewertet werden
konnten. Potenzielle Entwicklungsbereiche bestehen fir die Moorwald-
Degenerationsstadien (WBR, WBMt, WVP, WVS) vor allem am Rand des Moorwal-
des.

Mit einer Gesamtgrol3e von 7 ha verteilen sich Bereiche mit dem LRT 9190 am Moor-
rand entlang, die je nach Einwirkung von Nahrstoffeintragen und lebensraumtypi-
scher Ausbildung des Arteninventars sich durch einen guten (3 ha) oder mittleren
Erhaltungsgrad (4 ha) kennzeichnen.

Die im Zentrum bestehende Heideflache (LRT 4030) mit rund 1,7 ha wurde mit einem
Gesamt-Erhaltungsgrad von B bewertet, mit Tendenz zu C im Kernbereich und A
innerhalb der umschlieRenden Flache.

Die Flache des LRT 6510 mit einer GréR3e von 0,58 ha ist mit einem Erhaltungsgrad
von B in einem glnstigen Zustand. Durch die weiteren Entwicklungsflachen gibt es
ein Potenzial zur VergroRerung und Verbesserung. Teilweise gibt es Anklange an
den LRT 6210.

Der LRT 7230 hat trotz der geringen Gré3e von 0,05 eine besondere Bedeutung und
konnte sich gemessen an der Basiserfassung vergré3ern. Vor allem das unvollstan-
dige Arteninventar und der nicht vorhandene Flachmoorcharakter lassen nur eine
Einstufung des Erhaltungsgrades von C zu.
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Tab. 17: Zusammenfassende Ubersicht der im Plangebiet vorkommenden sig-

nifikanten Lebensraumtypen

raumliche Schwer- . Korrespondierende
LRT | Rep. | EHG Einflussfaktoren Nutzung/ Pflege/ Un-
punkte
terhaltung
— Sildwesten PG — PflegemaRnahmen — Entkusselung
B | (Heidehiigel) _ Mahd
4030 c — Sildwesten PG — Vergrasung — Abschieben
B (,Heidehtgel) — Pflegemalinahmen — Plaggen
— Kleinflachig am — Mahwiesennutzung - Mahd
6510 C B nérdlichen Wald-
rand
— Kleinflachig und — Defizitarer Flach- - Mahd
anteilig auf einer moorcharakter
Nasswiese am — Artenarmut
7230 c c nordlichen Wald- | — Wasserhaushalt
rand - Naéhrstoffhaushalt
— Nutzung
— Sudlicher & west- | — Nabhrstoffeintrag — Naturwald
B licher Moorrand — Defizite lebensraumty-
pisches Arteninventar
9190 C — - - -
— Sudwestlicher & | - Nabhrstoffeintrag — Naturwald
C ostlicher Moor- — Defizite lebensraumty-
rand pisches Arteninventar
— Grof3flachiges, — Wasserriickhaltung & |- Naturwald (auf 30 ha)
zusammenhén- Entwasserung — Teilweise extensive
gendes Vorkom- | — Teilweise trockenere forstliche Nutzung
91D0* B B men im zentralen Auspragungen (WVP) moglich (auf 7 ha)
Plangebiet, Moor- | — Nahrstoffeintrag — Wiedervernassung &
kernbereich - Forstliche Nutzung auf Retentionssteigerung
den privaten Flachen
Erlauterungen
Rep. Reprasentativitat (Naturraumtypische Auspragung)

A = hervorragend
B = gute Repréasentativitat

C = mittlere Reprasentativitat

EHG = Erhaltungsgrad des Lebensraums

A =sehr gut
B = gut

C = mittel bis schlecht

* = prioritarer Lebensraumtyp
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3.6.2 Signifikante Arten des Anhangs Il im Plangebiet

3.6.2.1 Bauchige Windelschnecke

Als Art des Anhangs Il und einem in Deutschland stark gefahrdeten (RL 2) Vorkom-
men sowie aus dem Umstand, dass innerhalb des Plangebietes eines der sieben
Vorkommen in Niedersachsen liegt, resultiert eine besondere Planungsrelevanz.
AGENTUR UMWELT (2016) spricht dem Vorkommen im Plangebiet eine landeswei-
te Bedeutung fur die Molluskenfauna zu.

Aufgrund des — bezogen auf die PlangebietsgroRe — kleinrdumigen Vorkommens im
norddstlichen Plangebiet ,beschrankt” sich diese Planungsrelevanz raumlich auf den
Komplex aus Seggenrieden, Weidengeblischen und angrenzendem Pappelforst,
wenngleich (potenzielle) Beeintrachtigungen auch von aufRerhalb einwirken kénnen.

Im Ergebnis des Monitorings 2016 weist die lokale Population einen hervorragenden
Erhaltungsgrad (A) auf.

Demnach ergeben sich vergleichsweise anspruchsvolle Ziele (und Malinahmen), um
diesen Erhaltungsgrad dauerhaft zu erhalten. Diese missen u.a. folgende Aspekte
thematisieren:

- Ausschluss einer Entwasserung des Seggenrieds (SchlieRen von Entwasse-
rungsgraben)

- Offenhalten der Flache, keine zu starke Verbuschung (v.a. durch Weiden-
Sukzession)

- Verhinderung von Nahrstoffeintragen (Pufferzonen)

- Keine Beeintrachtigungen des Habitats durch Neophyten (v.a. Drisiges Spring-
kraut)

3.6.2.2 Bachneunauge

Nachweise des Bachneunauges liegen ausschlieflich fir den Unterlauf der Lauinger
Muhlenriede vor (von den Fischteichen bis zur Miindung in die Schunter). Die gut-
achterlichen Einschatzungen (vgl. Kap. 3.4.1.2) attestieren eine annéhernd naturna-
he Gewasserauspragung mit flachendeckend vorhandenen sandigen Sedimenten mit
leicht muddigen Auflagen (als potenzielle Neunaugen-Aufwuchshabitate). Grobmine-
ralische Substrate / Kiesbéanke sind nicht oder nur in Ansatzen vorhanden. Die an-
grenzenden Geholzflachen sorgen fiir Beschattung des Gewassers und stellen einen
Gewasserrandstreifen dar, wobei es Hinweise auf einleitende Drainagen aus den
angrenzenden Ackerflachen gibt (in Karte 6 als diffuse Stoffeintréage dargestellt).

Im Abschnitt des Mittellaufs (stidwestliche Plangebietsgrenze bis Fischteiche) gibt
es keine Neunaugen-Nachweise. 2019 war dieser Gewdasserabschnitt zumindest
teilweise trockengefallen. Im Hinblick auf die Gewasserstrukturen bestehen hier we-
sentliche Defizite, auch aus der Gewasserunterhaltung resultieren Beeintrachtigun-
gen der Strukturen. Das Gewasser ist stark begradigt und die angrenzende Nutzung
reicht teilweise bis an das Ufer, Gewéasserrandstreifen fehlen in weiten Teilen.
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Aus einer intensiven Unterhaltung und wesentlichen Strukturdefiziten ergeben sich
fur den Abschnitt des Oberlaufs (,Quelle bis Rieseberger Moor®), aulterhalb des
FFH-Gebietes gelegen, erhebliche Beeintrachtigungen. Neunaugen-Nachweise lie-
gen (dementsprechend) von dort nicht vor. NLWKN (2016b) spricht dem Oberlauf im
Wasserkorperdatenblatt ,nur ein eingeschranktes Entwicklungspotenzial® zu. Zumin-
dest die Anlage von Gewasserrandstreifen zur Reduzierung der Nahrstoff-,
Feinsediment- und Sandeintrége aus den Flachen sei eine vordringliche MaRnahme.

Im Hinblick auf die Durchgangigkeit der ,Lauinger Muhlenriede“ sind als Beeintrach-
tigung derselben sechs Verrohrungen als ,mit Aufstiegsbehinderung® klassifiziert. Die
durch die Detailstrukturgiitekartierung (vgl. Kap. 2.3.3.5) sowie in Kap. 3.4.1.2 be-
schriebenen (Struktur-)Defizite und Beeintrachtigungen werden wie folgt zusammen-
gefasst: intensive Gewdasserunterhaltung, unnaturliches Sohlensubstrat, Stoffeintrage
(teilweise fehlende Gewasserrandstreifen), veranderte Uferstrukturen, Bauwerke mit
Aufstiegsbehinderung.

Im Hinblick auf den Referenzwert der Populationsgrof3e wird differenziert zwischen
Mittel- und Unterlauf: Fur den Mittellauf (die Untersuchungen ergaben keine Nach-
weise) wird als Referenz-/ PopulationsgréRe mind. = 0,5 Individuen / m? (,untere
Grenze® des EHG B gemall BFN-Matrix) angenommen.

Fur den Unterlauf liegen verschiedene Ergebnisse vor: die durch die Gutachter ermit-
telten Individuendichten (4 Untersuchungen, 6 Messstrecken) betragen: 0,03; 0,05;
0,52; 2,50 und 5,402 Individuen / m2. Im Zielkonzept wird fir den Unterlauf eine Po-
pulationsgréf3e von mind. 2,5 Ind. / m? angenommen als ,solides B*.

Der Erhaltungsgrad der Bachneunaugen-Population im FFH-Gebiet ist mit C
(schlecht) bewertet. Aufgrund fachbehérdlicher Anmerkungen und der NSG-VO sind
Ziele (und MalRnahmen) zur Verbesserung des Erhaltungsgrades zu formulieren (ge-
nauere Erlauterungen siehe Kap. 4.3.2).

3.6.3  Weitere planungsrelevante Pflanzenarten

Die beiden nicht signifikanten Arten des SDB Bromus racemosus (Traubige Trespe)
und Juncus subnodulosus (Stumpfblitige Binse) kommen jeweils auf Nassgriinland-
flachen am nordostlichen Waldrand vor. Die Traubige Trespe profitiert grundséatzlich
von Zielen und MaRBnahmen fir das gesetzlich geschiitzte Biotop Nassgrinland
(GNR) sowie die Stumpfblitige Binse von jenen des LRT 7230, sodass keine beson-
dere Planungsrelevanz fir die beiden Arten besteht.

Weitere Arten mit keiner besonderen Planungsrelevanz stellen die vereinzelt im
Moorwald-Komplex vorkommenden stark gefahrdeten Arten Faden-Segge (Carex
lasiocarpa) und Sumpffarn (Thelypteris palustris) dar, da sie von den Zielen und
MaRnahmen des LRT 91D0* oder des gesetzlich geschitzten Biotops Sumpfgeblisch
(BNA) grundsétzlich profitieren.

12 Dieser Wert stellt die hochste an den Messtellen im Gebiet nachgewiesene Individuendichte dar. Nach
fachbehdordlicher Aussage soll diese Dichte als Referenzwert festgelegt werden. Von dieser Einschatzung
weicht der Managementplan nach gutachterlicher Bewertung ab: nur in einem Jahr wurde dieser hohe Wert
ermittelt, in den Gbrigen Untersuchungen wurde eine deutlich geringere Individuendichte ermittelt. Demnach
formuliert der Managementplan als Zielgré3e ein ,solides B* mit 2,5 Individuen / m2.
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Das kleiflachig auftretende stark geféahrdete Breitblattriges Knabenkraut (Dactylorhiza
majalis), welches im Rahmen der fAK am Hang eines gesetzlich geschiitzten
Feuchtgriinlandes im Osten des PG nachgewiesen wurde, ist im Ziel- und Maf3nah-
menkonzept fur die Feuchtgrinlandflache besonders zu berlcksichtigen.

Ebenfalls nicht planungsrelevant sind die Bestédnde der Frihen Haferschmiele (Aira
praecox) mit zahlreichem Vorkommen innerhalb einer artenarmen Grasflur im sidli-
chen Zentrum des PG und auf dem Sandtrockenrasen im Sidwesten aul3erhalb des
FFH-Gebietes. Als Pionierart ist das Vorhandensein sandiger Offenbodenstellen
wichtig und eine spezielle Pflege fur den Erhalt i. d. R. nicht erforderlich, da die Art
von Zielen und MafRnahmen fir die gesetzlich geschiitzten Biotope profitiert.

Auf dem Sandtrockenrasen im Sidwesten treten ebenfalls die stark gefahrdeten Ar-
ten Berg-Sandgléckchen (Jasione montana) zahlreich und Platterbsen-Wicke (Vicia
lathyroides) vereinzelt sowie die besonders geschiitzte und geféahrdet Sand-
Grasnelke (Armeria maritima ssp. elongata) Aspekt bildend auf. Diese sind insofern
planungsrelevant, dass sie innerhalb der Ziele und Maflinahmen fiir das gesetzlich
geschitzte Biotop Sandtrockenrasen in ihrem Bestand zu berticksichtigen sind.

3.6.4 Beeintrachtigungen

Die Beeintrachtigungen sind tberwiegend der fAK Uber die Auswertefunktion des
Eingabeprogramms EP11 des NLWKN entnommen worden. Sie sind in Karte 6 dar-
gestellt.

Beeintrachtigungen werden nur dann dargestellt, wenn Handlungsbedarf besteht und
sie im Ziel- und MaBnahmenkonzept Beriicksichtigung finden. Beispielsweise werden
Flachen mit standortfremden Baumarten nur dann dargestellt, wenn sie explizit in der
fAK als Beeintrachtigung eingestuft wurden.

Aufgrund der Nutzungsgeschichte bestehen im Moorgebiet wesentliche Defizite im
Wasserhaushalt und der Retention, sodass der Moorkern bzw. der Moorwaldbereich
und somit wesentliche Bereiche des LRT 91D0* von negativen Veranderungen im
Wasserhaushalt in Bezug auf Wasserstandsénderungen z.B. durch Entwéasserung
Uber Graben mehr oder weniger betroffen sind. Auch die erteilten Erlaubnisse zur
Grundwasserentnahme bedirfen einer diesbezliglichen, kritischen Betrachtung. Die
Beeintrachtigung ,Entwasserung” ist hierbei in Karte 6 nicht einzelflachenbezogen,
sondern als generelle Beeintrachtigung der Moorbodenflachen dargestellt. Fir koh-
lenstoffreiche Boden gilt zudem eine sehr hohe Verdichtungsempfindlichkeit (LBEG
2019b).

Verlandung, Verbsuchung und Sukzession betrifft wasserabhangige Biotope
(Sumpfbiotope und Stillgewasser) und ist haufig eine Folge der Entwasserung. Im
PG liegt der Schwerpunkt dieser Beintrachtigungen innerhalb der Kompensationsfla-
che der Autobahn AG entlang der Lauinger Mihlenriede im Norden.

Nebst dem bestehen negative Einfliisse infolge von Nahrstoffeintrag, die sich sowohl
aus der unmittelbar an das FFH-Gebiet angrenzenden Nutzung ergeben als auch
Uber den oberflachlichen Eintrag durch die Lauinger Muhlenriede sowie diffus Uber
das unterirdische Einzugsgebiet und damit Giber das Grundwasser in das Niedermo-
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orgebiet erfolgen. Hierflir wurde die Pfad-Darstellung mittels Pfeilen gewahlt. N&hr-
stofffreisetzung aus dem Moorboden selbst durch Torfmineralisation, die aus Oxida-
tionsprozessen bei zu geringen Wasserstanden resultiert, tritt dabei hinzu und fuhrt
zuletzt zu weiterem Moorbodenverlust.

Vergrasung infolge der Ausbreitung von Landreit-Gras (Calamagrostis epigejos) ist
vereinzelt in Sumpfbereichen im Nordosten des PG zu verzeichnen. Daneben ist ein
Teilbereich der zentralen Heideflache durch vermehrtes Vorkommen von Draht-
Schmiele (Deschampsia flexuosa) gekennzeichnet.

Weiterhin finden sich im PG verschiedene Bestdnde von Neophyten vor, vor allem
innerhalb von Biotopen entlang von Grében. Der Riesen-Barenklau (Heracleum man-
tegazzianum) tritt im Bereich der Puritzmuhle auf und stellt hierbei die bedenklichste
Art dar. Am norddstlichen Moorwaldrand bis in die nordéstlichen Sumpfbestéande
hinein breitet sich das Driisige Springkraut (Impatiens glandulifera) aus. Im sidlichen
Waldrand befindet sich ein gréRerer Bestand vom Japanischen Staudenknéterich
(Reynoutria japonica). Die vereinzelten Vorkommen von Purpur-Wicke (Vicia ben-
ghalensis) auf dem Sandtrockenrasen sind vermutlich durch Aussaat entstanden.

Im Bereich des kleinraumigen Vorkommens der Bauchigen Windelschnecke sind
Ruderalisierungstendenzen und teilweise Neophyten erkennbar. Das Habitat stellt
ein seltenes Vorkommen der Art in Niedersachsen dar und wird insgesamt mit einem
hervorragendem EHG bewertet.

Der Unterlauf der Lauinger Mihlenriede bietet derzeit die besten Habitatstrukturen
fur das Bachneunauge. Das Habitat des Bachneunauges ist durch das zum Teil stark
veranderte FlieRgewasser beeintrachtigt, mit Stoffeintragen aufgrund fehlender Ge-
wasserrandstreifen und wesentlichen Defiziten im Hinblick auf die Gewasserstruktu-
ren. Das Gewasser ist haufig strak begradigt und wird in Mittel- und Oberlauf zu in-
tensiv unterhalten. Zudem ist die Durchgéangigkeit durch insgesamt sechs Verrohrun-
gen mit Aufstiegsbehinderung klassifiziert. Fiir das Bachneunauge kiesige Abschnitte
sind selten.
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4  Zielkonzept

Das Zielkonzept stellt laut BURCKHARDT (2016) die Basis fur das umsetzungsorien-
tierte Handlungs- und Mal3nahmenkonzept dar. Innerfachlich fungiert es als allge-
meine und schutzgegenstandsibergreifende Rahmensetzung fiir die Gebietsentwick-
lung mit transparenten Zielen. Fachliche Prioritatensetzung bzgl. naturschutzinterner
Zielkonflikte in der Gebietsentwicklung sowie Nachvollziehbarkeit bei Prioritdtenset-
zung finden dabei angemessene Berlcksichtigung. Erhaltungsziele sowie sonstige
Ziele werden konkretisiert. Des Weiteren stellt das Zielkonzept die Rahmensetzung
fur Monitoring und Erfolgskontrollen dar (ebd.).

Nach aufRen veranschaulicht ein Zielkonzept die langfristige Gebietsentwicklung und
setzt einen Rahmen fir tolerierbare Zustande und Entwicklungen und damit verbun-
dene Umsetzungsmoglichkeiten der Ziele. Zudem soll die Akzeptanz durch eine
transparente Darstellung der Ziele geférdert werden (ebd.).

Grundlagen des naturschutzfachlichen Zielkonzepts sind folgende Vorgaben und
Ziele der EU sowie des Bundes:

— Gebot der Erhaltung und Wiederherstellung eines ginstigen Erhaltungszu-
standes von LRT und FFH-Anhang-1l-Arten bzw. VSchRL-Anhang-I-Arten

- Verschlechterungsverbot

- Verbesserung des Natura 2000-Netzwerkes

— sonstige relevante internationale und nationale Schutzziele

- Regelungen gesetzlich geschitzter Biotope und Arten aus BNatSchG /
NNatSchG

- Ziele zur Biodiversitatswahrung, insbesondere die Umsetzung nationaler
Strategien zur biologischen Vielfalt

Hinweise auf Ziele aus landesweiter Sicht ergeben sich aus der in Kapitel 3 be-
schriebenen Bestandsaufnahme und Bewertung. Dazu gehoéren die Uberregionale
Bedeutung des Gebiets sowie die Schutzgegenstande und ihre Bedeutung flr Natura
2000. Dazu gehoren weiterhin

- Arten mit nationaler Verantwortlichkeit Deutschlands,

- Naturschutzziele des Landes (z.B. hochst prioritAre und prioritdre Bioto-
pe/Arten),

- Erhaltungsziele in Vollzugshinweisen,

- Hinweise auf naturschutzinterne Zielkonfliktidsungen, sofern solche bereits
absehbar sind

- Hinweise aus dem Netzzusammenhang (NLWKN) (vgl. Tab. 18)

Eine kartographische Darstellung des gebietshezogenen Zielkonzeptes erfolgt in der
Karte 7.
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Tab. 18: Hinweise aus dem Netzzusammenhang fiur die Mainahmenplanung (NLWKN 2021a)

LRT- || Gebietsbezogene Planungsraum || Erfas- Einstufungen It. Wiederherstel- Anmerkungen
Code || Einstufungen It. SDB || (wenn nur sungs- =l FFH-Bericht 2019 lungsnotwendig-
2019 Teilgebiet be- jahr o S (atlantische Region) keit aus dem Netz-
plant) (Refe- g’ o s zusammenhang
Re- Fl&- | Erhal- || Flache | Er- renz- £5 °
pra- | che | tungs | (ha), hal- || 2u- Eg £9 |
sen- | (ha) | grad | ge- tungs | Stand) £33 ol & & = %E °
tati- rundet | -grad 59 2&I §| o ¥l€cd o
vitat SZ| <L ¥| <| wn|Wwa2{§
3150 C 0,05 C 2008 2 78 |ul | |BB| BB | u | nein, aber Flachen- | Gebietsbezogener C-Anteil 100 %

vergrofRerung und . .

Verbesserung des gggoEntwmklung von SE ohne LRT in

Erhaltungsgrads auf :

mindestens B anzu-

streben

4030 C 1,9 B 2008 1 74 |EM |EVY | BV | BV 7 || nein Gebietsbezogener C-Anteil ca. 15 %
Nach aktuellem Luftbild scheint der
Anteil starker vergraster Bereiche
zugenommen zu haben. Insofern
konnte eine Aktualisierungskartierung
einen héheren C-Anteil ergeben, der
dauerhaft auf < 20 % zu halten ist. Im
MaP ist eine sachgerechte Pflege
sicherzustellen.

6430 D 0,01 2008 2 48 XX | xx |HE| BB | u nicht signifikant, daher kein Erhal-
tungsziel

6510 C 0,5 B 2008 4 72 |2 |88 B2 | BB | \) | nein, aber Flachen- | Kein C-Anteil erfasst

o] - .

\s/ter:egbrgnerung anzu Auf geeigneten Standorten sollte Gl
zu 6510 entwickelt werden. Auf feuch-
ten / moorigen Standorten hat aller-
dings die Wiederherstellung von
Nasswiesen Vorrang.

7140 D |50m? 2008 3 82 |FV|ul | BB BB | \ nicht signifikant, daher kein Erhal-
tungsziel
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LRT- || Gebietshezogene Planungsraum || Erfas- Einstufungen It. Wiederherstel- Anmerkungen
Code || Einstufungen It. SDB || (wenn nur sungs- = FFH-Bericht 2019 lungsnotwendig-
2019 Teilgebiet be- jahr . S (atlantische Region) keit aus dem Netz-
plant) (Refe- = s zusammenhang
Re- Fla- | Erhal- || Flache | Er- renz- £ = ©
pra- | che |tungs | (ha), hal- Z‘tJ' " =5 €5 .
- : stan 2 35| = o .o d
sen (ha) | grad | ge tungs =R 5 g o o ,|B ofd T
tati- rundet | -grad 5o el & & %< €y O
vitat >SZ|l < x| <| wWw2R§
7230 C |50m2 C 2008 6+ | 51 |[FV (BB |8 | B8 | \y | nein, aber Flachen- | Gebietsbezogener C-Anteil 100 %
vergréRRerung (falls
mdglich) und Ver-
besserung des
Erhaltungsgrads auf
mindestens B anzu-
streben
9190 C 6,9 C 2008 3 54 |FV|ul B8 | B8 | O | nein, aber Flachen- | Gebietsbezogener C-Anteil ca. 60 %
\Fleeerc?lzg?eenrjunggd%nsdc- Mdoglichkeiten der Flachenvergrofie-
Anteils auf 0 % rung durch Umwandlung von Nadel-
anzustreben holzforsten prifen
91DO0 B 36,5 B 2008 1 67 ||EV | U1 . . \l | ja, Flachenvergro- Kein C-Anteil erfasst
Rerung notwendig Die Mdglichkeiten zur Flachenvergro-
Rerung sind aufgrund der N&hr-
stoffverhaltnisse begrenzt (deutliche
Ubergénge zum Erlenbruch). Verbes-
serung trockener, nur bedingt dem
LRT zuzuordnender Auspragungen
durch stérkere Verndssung im Gebiet
anzustreben (Gebietsentwésserung
Uber zentrale Graben einschranken /
aufheben).
XX = unbekannt EV = glinstig U1 = unzureichend BB = schlecht
U = Gesamttrend unbekannt A = sich verbessernd O = stabil N = sich verschlechternd

SF = gebietsbezogener Erhaltungsgrad der Strukturen und Funktionen
Area = Flachengrofle
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Die Verantwortung Niedersachsens fir LRT nach Flachenanteilen (area) wird wie folgt eingestuft:

1: ab 80 % mafgebliche Hauptverantwortung / 2: 60 bis < 80 % Uberwiegende Verantwortung / 3: 40 bis < 60 % sehr hohe Verantwortung / 4: 20 bis < 40 % hohe Verant-
wortung / 5: 5 bis < 20 % mittlere Verantwortung (In der kontinentalen Region hat Niedersachsen bereits bei Flachenanteilen ab 5 % eine Uiberproportionale Verantwortung.)
/ 6: < 5 % geringe Verantwortung (< 1 % sehr geringe Verantwortung) / 6*: trotz geringer Verantwortung hohe Prioritét aus Landessicht fur Wiederherstellungsmaf3nahmen
aufgrund starker Geféahrdung durch Flachenverluste (Bedingung sind aus Landessicht bedeutsame, naturraumtypische Vorkommen in der jeweiligen Region und ein gutes
Entwicklungspotenzial)

Weitere aus landesweiter Sicht fiir die Sicherung und Managementplanung vorrangig bedeutsame Biotoptypen: WA, WN, NS (sofern Brachwiesen kann die Wiederher-
stellung von GN vorrangig sein), NR (wie vor), RS, GN (inkl. Wiederherstellung zulasten von GM/GF/GI/GE)

Weitere Hinweise: Der Anteil des artenarmen Griinlands und der Ackerflachen ist vorrangig zu reduzieren. Die entlang der Lauinger Mihlenriede angelegten Stillgewasser
sind mittlerweile vollstdndig eingewachsen. Die bei der Basiserfassung noch in Resten vorhandenen sandigen Bereiche in Gewassernédhe sind ebenfalls bewaldet. Die
Wuchsorte z.T. gefahrdeter Arten der Sandmagerrasen wie Filago arvensis und Helichrysum arenarium sind daher verloren gegangen. An geeigneter Stelle sollten im MaP
Ersatzstandorte dafur geplant werden.

ALAND Landschafts- und Umweltplanung
147



Managementplan fir das FFH-Gebiet 105 Zielkonzept

4.1 Langfristig angestrebter Gebietszustand

Langfristige Ziele fur das gesamte Plangebiet werden mittels eines Leitbilds formu-
liert. Diese Ubergeordnete Zielsetzung beschreibt einen Idealzustand des Plangebie-
tes und kann daher Uber die tatsédchlich mégliche Umsetzung der Ziele hinausgehen
(BURCKHARDT 2016: 100f). Fur das Leitbild wird im Folgenden zwischen natur-
schutzfachlichem Idealzustand und realisierbarem Zustand unterschieden. Zur Her-
stellung des Leitbildes werden auch die Aussagen aus der NSG-VO (NSG ,Riese-
berger Moor“) herangezogen.

Aufgrund diverser wenig vorhersehbarer und nicht zu beeinflussender Faktoren, die
auf das Plangebiet einwirken und die Landschaft verandern kénnen (z.B. Stoffeintra-
ge aus der Luft, Zu- oder Abwanderung von Arten der FFH-RL, Klimawandel), ist das
dargestellte Leithild in regelmafigen Abstanden zu tberpriifen.

4.1.1  Leitbild fur das Plangebiet

Naturschutzfachlicher ldealzustand

Das Rieseberger Moor stellt sich langfristig als ein naturnahes, strukturreiches, zu-
sammenhangendes, natirlich nahrstoffreiches bis teilweise nahrstoffarmes Nieder-
moor mit bereichsweisem Ubergang zum Hochmoor und mit in den Quellbereichen
und dem Moorkernbereich méachtigen Torfschichten dar. Die aufgrund ihrer Nut-
zungsgeschichte und standortlichen Diversitat vielfaltigen Landschaftsstrukturen pra-
gen das Gebiet und fiihren als komplexes Mosaik zur Ausbildung unterschiedlicher
Lebensraume.

Infolge von Wiedervernassungsmalnahmen und Aufstau von Gréaben haben sich die
moortypischen Biotoptypen / Lebensraumtypen in Quantitat und Qualitat verbessert.
Sie weisen das lebensraumtypische Arteninventar sowie lebensraumtypische Habi-
tatstrukturen auf und fallen infolge der Wiedervernassungsmafinahmen nicht mehr
uber langere Zeit trocken. Uberdies finden keine diffusen Nahrstoffeintrage mehr in
das Moor statt. Dariiber hinaus wurde die Ausbreitung von invasiven Neophyten ein-
gedammt.

Ein resilienter Moorwasserhaushalt wurde weitestgehend gesichert oder wiederher-
gestellt. Es findet kein Torfschwund mehr statt. Die Moorbdden haben sich durch die
Wiedervernassung regeneriert oder befinden sich in Regeneration.

Auch die dominierenden Moorwalder (WVP, WVS, WBR, WBM / LRT 91D0*) wurden
infolge der Wiedervernassungsmalnahmen in ihrer Qualitat verbessert sowie in ihrer
Ausdehnung vergroert. Naturnahe und strukturreiche Erlen-Bruchwélder befinden
sich dabei in den eutropheren Bereichen.

Die FlachenvergroRerung erfolgte durch die Zunahme des Anteils von torfmoosrei-
chen Moorwaldern und Bruchwaldern, nicht zulasten offener Moorbereiche oder von
Erlen-Bruchwéldern. Die Beeintrachtigung durch starke Entwasserung wurde redu-
ziert und somit der Anteil von Entwasserungszeigern stark zuriickgedrangt.

In den Waldbereichen des ,Riesberger Moores* findet natirliche Waldentwicklung
statt, die zur standortlichen Diversitat und zur Steigerung der Biodiversitét fuhrt.
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In den Ubergangsbereichen zwischen Moorboden und Mineralboden weisen saure
Eichen-Mischwalder, auch unter Beimischung der nassetolerierenden Moorwald-
Baumarten einen hohen Anteil an Altholz und starkem Totholz sowie ein lebensraum-
typisches Arteninventar auf. Der LRT 9190 hat sich folglich in Ausdehnung und Qua-
litdt verbessert. Alt- und totholzreich fungieren diese Eichen-Mischwalder als Le-
bensstatten fir Fledermausarten und an Totholz gebundene Kéferarten.

Nahrstoffeintrdge durch direkt anliegende landwirtschaftliche Nutzflachen sind nicht
mehr vorhanden, da nur extensive Griunlandflachen das FFH-Gebiet umgeben. In-
nerhalb des FFH-Gebietes haben sich auf den landwirtschaftlich genutzten Flachen
auf Moorbdden artenreiche, extensive Feucht- und Nassgrinléander sowie auf Gleyen
mesophile Feucht-Mahwiesen (LRT 6510) entwickelt.

Alle Flie3- und Stillgewasser des FFH-Gebiets sind inklusive ihrer Uferbereiche ent-
sprechend des jeweiligen Gewassertyps in einem naturnahen Zustand. Der Lebens-
raum des Bachneunauges (Lampetra planeri), die ,Lauinger Mihlenriede®, ist in ei-
nem gunstigen Erhaltungsgrad sowie die Population stabil und mit anderen Teille-
bensrdaumen vernetzt. Der FlieRgewassertyp 18 ,Léss-Lehngepragte Tieflandbache®
gilt als Idealtyp des FlieRgewassers Lauinger Muhlenriede. Es ist zudem genug
Sand- und Kiessubstrat als Habitatstruktur fur die Art vorhanden.

Nattrliche und naturnahe nahrstoffreiche Stillgewasser (LRT 3150), vor allem ehe-
malige Fischteiche sowie naturnahe, néhrstoffarme, wasserfiihrende Torfstichgewas-
ser und Bombentrichter (SOZ) bieten charakteristischen Tier- und Pflanzenarten
Fortpflanzungs- und Rickzugsraum, z. B. dem Moorfrosch (Rana arvalis) und ver-
schiedenen Libellen-Arten.

Feuchte Hochstaudenfluren, Réhrichte, Grol3seggenriede, Quellsiimpfe und Feucht-
gebische bereichern das Lebensraumangebot. Vor allem die Lebensstatten der
Bauchigen Windelschnecke (Vertigo moulinsiana) sind von herausragender Bedeu-
tung. Diese Art hat sich zu einer stabilen Population entwickelt. Relikte des basenrei-
chen Niedermoors (v.a. LRT 7230) sind von typischem Arteninventar und nassen
sowie nahrstoffarmen Standortverhaltnissen gepragt.

Nebst dem bereichern trockenwarme Biotope (Heiden, Magerrasen und Staudenflu-
ren) das Standortmosaik, insbesondere fur Tagfalter und Reptilien. Im Bereich des
.Heidehlgels* findet sich eine trockene, weitestgehend gehdlzfreie Calluna-
Zwergstrauchheide aus unterschiedlichen Altersstadien und mit typischen nahrstoff-
armen Rohboden-Standorten vor. Umgeben wird diese von strukturreichen und
standortgerechten Waldgesellschaften bodensaurer Mineralbdden.

Das FFH-Gebiet bietet fur eine Vielzahl an wild lebenden Tierarten — neben moorty-
pischen, auch weiteren besonders geschiitzten und landesweit stark gefahrdeten
Tier- und Pflanzenarten — giinstige Lebensraumbedingungen, insbesondere fiir In-
sekten, Amphibien, Mollusken und europaisch geschiitzte Vogelarten.
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Realisierbarer Zustand

Ein naturschutzfachlicher Idealzustand (Regeneration des gesamten Moores, Wie-
derherstellung eines intakten Moorwasserkorpers) ist aufgrund irreversibler Standor-
tuberformungen (u.a. perforierter Torfkérper durch Torfstich und Bombentrichter /
geringe Torfméchtigkeiten in den Randbereichen, starke Zersetzung und Mineralisa-
tion der oberen Torfschicht infolge von Entwasserung und z.T. jahrzehntelanger in-
tensiver landwirtschaftlicher Nutzung sowie N&hrstoffeintrage aus der Luft) nicht um-
setzbar.

Ein Grof3teil des naturschutzfachlichen Idealzustands ist aber realisierbar.

In den Moorwald-Bereichen, die teilweise eine nicht minder méachtige Torfauflage
besitzen, besteht ein hohes Entwicklungspotenzial im Hinblick auf die Wiederherstel-
lung nahrstoffarmer bis mafig nahrstoffreicher nasser Moorbdden mit intaktem Was-
serhaushalt sowie natirlichem Relief und intakter Bodenstruktur. Die Aufwertung von
Moorwaldern (LRT 91D0*) durch WiederverndssungsmalRnahmen und Flachenver-
grol3erung ist dabei realistisch.

In den Randbereichen ist die Entwicklung feuchterer Biotoptypen (v.a. die Entwick-
lung von Feucht- und Nassgriinland und feuchterer bis nasser Standortbedingungen
fur die Birken-Kiefern-Moorwalder) durch die Anhebung der Grundwasserstande um-
setzbar. Statt Torfbildung zu forcieren, ist hier zumindest die Torfmineralisierung zu
verhindern.

Stickstoffeintrdge aus der Luft und Uber das Grundwasser bleiben bestehen. Eigen-
tumsverhaltnisse und erforderliche wasserrechtliche Genehmigungen / Wasserrechte
kénnen zumindest eine kurzfristige Umsetzung bestimmter Mal3hahmen zur Wieder-
vernassung oder die Aufhebung von Entwéasserungsgraben verhindern.

Da die Umsetzung von Wiederverndssungsmal3inahmen eines langeren planerischen
und rechtlichen Vorlaufs bedarf (Genehmigungs- und Detailplanung mit weiterge-
henden Untersuchungen zum Zersetzungsgrad der oberen Torfschichten und zu den
Entwasserungsgraben, wasserrechtliche Genehmigungsverfahren, Ankauf von priva-
ten Flachen oder vertragliche Einigung mit den Eigentiimer*innen, bewirtschafteter
Grundstlicke) ist ein langfristiger Umsetzungszeitraum realistisch.

Aufgrund diverser, wenig vorhersehbarer und nicht zu beeinflussender Faktoren, die
auf das Plangebiet einwirken und die Landschaft verandern kdnnen (z.B. Verédnde-
rungen der Standortbedingungen infolge von Klimaveranderungen und Zu- oder Ab-
wanderung von Arten), ist das dargestellte Zielkonzept in regelméRigen Abstanden
zu Uberprifen.
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4.1.2 Potenzielle innerfachliche Zielkonflikte
Moorwalder (91D0%*)

Ein Zielkonflikt besteht zwischen dem LRT 91D0* und den Erlen dominierten, ge-
schitzten Biotoptypen (WAR, WAT). Da ausreichend 91DO0*-Entwicklungsflachen
(WVP, WBR, WBMt) im Plangebiet vorhanden sind, ist eine Flachenvergrof3erung
von 91D0* zulasten der Erlen-Bruchwaélder (WAR, WAT) zu vermeiden.

Ein derzeit planbarer Flachenzuwachs der Moorwalder kann also im Wesentlichen
nur dadurch erreicht werden, dass aktuell als entwasserte Walder kartierte Bestande
(v.a. WVP, WBR, WBMt), die die fAK nicht dem LRT 91D0* zuordnete, so zu entwi-
ckeln sind, dass sie kinftig in ihren Auspragungen den Anforderungen an den LRT
entsprechen. Auch hierfir ist eine gro3flaichige Wiederverndssung anzustreben, wo-
bei eine genaue Abgrenzung der Reichweite von Wiederverndssungsmalnahmen
schwierig vorauszusagen ist. Je nach dem kann es auch zum Verlust bestehender
830er-Biotope (BN, MP, NS) im Moorkernbereich kommen zugunsten des LRT
91D0*. Hierbei besteht v.a. fur die als Naturwald geltenden Flachen Vorrang der na-
turlichen Sukzession.

Magere Flachland-Mahwiesen (6510)

Eine FlachenvergroRerung kann zum Verlust potenzieller Nassgrunlandflachen fih-
ren. Gemal NLWKN (2021) hat daher auf nassen und moorigen Standorten die Wie-
derherstellung von Nasswiesen Vorrang.

Gleichzeitig konnen Wiederverndssungsmalinahmen fur die Entwicklung von Nass-
grunlandern zu einem Verlust der bestehenden mesophilen Grinlander filhren. Das
bestehende mesophile Grinland sowie das wiederherzustellende mesophile Grin-
land sind bei der Entwicklung potenzieller Nassgriinlandflachen zu beachten und zu
erhalten.

Kalkreiche Niedermoore (7230)

Eine Aufwertung des LRT 7230 scheint ebenfalls kritisch, da eine nennenswerte
Steigerung des lebensraumtypischen Arteninventars schwierig ist. Auch geman vor-
herigen floristischen Untersuchungen, sind hier nie weitere LRT-typische Arten vor-
handen gewesen (vgl. LUCKWALD 1994, RIEGER 1979) und kommen auch im Ge-
biet derzeit nicht vor.

Weitere Zielkonflikte

Potenzielle innerfachliche Zielkonflikte kénnen durch die Mdglichkeit der Erholung
und die Verbesserung des Landschaftserlebens in dem Gebiet (wie im LRP ge-
schrieben, vgl. ENTERA 2016: 206) und die aus Naturschutzsicht erforderliche Ruhe
und Stérungsarmut in dem Gebiet entstehen. Diese Ziele stehen sich entgegen, da
Besucher Stérungen fur Fauna und Flora hervorrufen kénnen. Durch geeignete Be-
sucherlenkungsmalRnahmen kdnnen diese Konflikte entscharft werden.

Ein weiterer Konflikt besteht zwischen dem wirtschaftlichen Interesse der Waldnut-
zung von Privatbesitzern auf ihren Eigentumsflachen und dem Interesse der natrli-
chen Waldentwicklung. Dies trifft bspw. fur den LRT 9190 oder eine Waldbewirtschaf-
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tung unter Naturschutzgesichtspunkten bspw. fur den LRT 91D0* zu. Forderpro-
gramme, die einen finanziellen Ausgleich fir angepasste Maflinahmen/ Einschran-
kungen in der Bewirtschaftung bieten, kdnnen eine Lésung sein.

Uberdies ist zu prifen, ob Zielkonflikte mit der Landwirtschaft insbesondere mit der
Grundwasserentnahme zum Zweck der Beregnung bestehen. Es stellt sich die Fra-
ge, ob eine Wiedervernassung nur mit dem Wasserriickhalt des Oberflachenwassers
maglich ist, oder ob auch die Entnahme von Grundwasser zur Entwésserung beitragt
und daher reduziert oder eingestellt werden muss. Fur mégliche Pflege- und Entwick-
lungsmalRnahmen, die Naturwaldflachen adressieren, gilt 2.7.4 Pflege- und Entwick-
lungsmalRnahmen in Naturwaldbereichen, S. 49.

Planungsrelevante Arten

Das Vorkommen des Breitblattrige Knabenkraut (Dactylorhiza majalis) im Feucht-
grinland sollte hinsichtlich der PflegemalRnahmen (vor allem in Bezug auf den
Mahdzeitpunkt) beriicksichtigt werden.

Weitere Zielkonflikte zwischen planungsrelevanten Arten und der Entwicklung der
LRT sind zu diesem Zeitpunkt nicht zu erkennen. Die Arten profitieren von einem
gunstigen Erhaltungsgrad der Lebensraumtypen, sodass zahlreiche Synergien be-
stehen.
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4.2 Gebietsbezogene Erhaltungsziele sowie zuséatzliche Schutz-
und Entwicklungsziele fir die Lebensraumtypen

In diesem Kapitel erfolgt die Darstellung von Zielen zu den jeweiligen Lebensraumty-
pen. Eine Ubersicht (iber die verschiedenen verpflichtenden und zusétzlichen Ziele
gibt Tab. 20. Die Farbgebung stimmt mit Karte 7 (Zielkonzept) tiberein. Nachrichtlich
werden im Zielkonzept auch jeweils die Ziele aus der NSG-VO zum jeweiligen Le-
bensraumtyp dargestellit.

Die verpflichtende Zielkategorie zur Herstellung gunstiger Erhaltungszusténde auf-
grund der NSG-Verordnung wurde mit aufgenommen. Der Fall tritt auf, wenn der
EHG ungunstige ist und dies bereits in der Basiserfassung war und es keine Ver-
pflichtung zur Aufwertung aufgrund des Netzzusammenhanges gibt. Gemall NSG-
VO sind glnstige Erhaltungszustande der jeweiligen Lebensraumtypen das Ziel. Hier
wurde bei der Aufstellung der neuen Kategorie der Empfehlung des NLWKN gefolgt.

Tab. 19: Ubersicht tiber die verpflichtenden und zusatzlichen Ziele fiir Lebens-
raumtypen und sonstige Ziele

Verpflichtende Erhaltungs- Ziele zum Erhalt der GréRe der Vorkommen
ziele

(Erhalt der aktuellen LRT-

Ziele zum Erhalt des Erhaltungsgrades der Vorkommen

Bestandsflache)
Verpflichtende Wiederher- Ziele zur Wiederherstellung der Gré3e der Vorkommen nach
stellungsziele aufgrund Ver- Verkleinerung

schlechterun ) X
: Ziele zur Wiederherstellung des Erhaltungsgrades der Vor-

kommen nach Verschlechterung

Verpflichtende Wiederher- Ziele zur FlachenvergréRerung

stellungsziele aus dem Netz- .

zusam?"nenhang Ziele zur Aufwertung des Erhaltungsgrades

Verpflichtende Wiederher- Ziele zur Aufwertung des Erhaltungsgrades der Vorkommen
stellung aufgrund der NSG- (Erhaltung und Wiederherstellung gunstiger Erhaltungszu-
Verordnung sténde sind Ziel geméak NSG-VO)

Zusatzliche Schutz- und Ziele zur FlachenvergrofRerung

Entwicklungsziele .
9 Ziele zur Aufwertung des Erhaltungsgrades

Sonstige Schutz- und Ent- nicht Natura 2000, nicht verpflichtend
wicklungsziele

Es wird zudem ein Ubergreifendes Ziel fir die Lebensraumtypen im Rieseberger
Moor formuliert.

Ubergreifendes Ziel fur die Lebensraumtypen und geschuitzte Biotope:
Untersuchung Wiedervernadssungspotenzial

Grundlage zum Erhalt und zur Entwicklung der grundwasserabhangigen Lebens-
raumtypen und geschitzten Biotope ist ein intakter Wasserhaushalt mit ausreichend
Wasser in den oberflachennahen Bodenschichten. Als Pflichtziel wird daher formu-
liert, eine hydrogeologische Untersuchung anzustellen, die Aussagen zu Mdéglichkei-
ten der Wasserstandsregelung im Plangebiet trifft. Einbezogen sind auch wasser-
rechtliche Aussagen mit mdglichen Konsequenzen fiir die Anlieger / Eigentu-
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mer*innen (z.B. die Uberpriifung des Wasserrechts der ehemals nicht genehmigten
Fischteichanlage). Ubergeordnetes Ziel ist es zu ermitteln, auf welchen Flachen und
mit welchem Aufwand es gelingen kann, moortypische Wasserstande wiederherzu-
stellen. Der Bereich des LRT 7230 ist zudem auf mégliche Quellaustritte hin zu un-
tersuchen. Hydro- und pedochemische Untersuchungen (z.B. Zersetzungsgrad der
Torfe, Torfméachtigkeiten, pH-Wert und Leitfahigkeitsmessungen) und Abflussmes-
sungen (z.B. Uber die Installation eines Thomsonwehrs) kénnen zudem das Gebiets-
verstandnis erhdéhen.

Diese Untersuchung sollte auch die Vorplanungen zur Renaturierung der Lauinger
Muhlenriede (siehe Kapitel 2.7.7) bericksichtigen und betrachten, inwieweit die Re-
naturierung des FlieRgewassers und die Wiedervernassung des Moores im Konflikt
zueinander stehen oder sich gegenseitig ergédnzen kdnnen.

Weiterhin sollte im Zuge des hydrologischen Gutachtens der Einfluss der Grundwas-
serentnahmen zur Feldberegnung auf den Gebietswasserhaushalt geprift werden.
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Tab. 20: Ubersicht tiber die verpflichtenden ZielgréRen und den Ziel-GEHG der FFH-Lebensraumtypen

Bl et B Wiederherstellung | Wiederherstellung aufgrund | Wiederherstellung

standsflache aufgrund des Netzzusammenhangs aufgrund NSG- :
Verschlechterung Natura 2000 in ha Verordnung Ziel- :
LRT Flachen- Ziel Vorkommen des
Erhal Fla- Erhal Fla- Erhal =i groRe in GEHG LRT
turn as_- chen- turn as_- chen- Erhal- Flachenver- turn as-_ ve?cr('jeﬂne_- ha
rgd groRe rgd vergré- | tungsgrad groRerung rgd r?m
2 [ha] 9 Rerung g g
Vormaliges Vorkom-
men innerhalb eines
3150 c 0,00 - 0,05 - - - - 0,05 € | stillgewassers im
Nordosten
4030 B 1,66 i i ) i i ) 1,66 B Sidliches Zentrum,

,Heidehlgel*

Vormaliges Vorkom-
men im Stdwesten,
6510 B 0,58 - 0,54 - - - - 1,12 B derzeitiges Vorkom-
men am nordostli-
chen Waldrand

Innerhalb eines
Nassgriinlandes am

7230 ¢ 0,05 i i ) i i ) 0,05 ¢ nordéstlichen Wald-
rand
9190 C 7,00 . . - . B - 7,00 p | Zerstreutam Moor-
waldrandbereich
Mind.10 % der
91DO* B 36,81 - Bestandsgrofiie 40,49 B Im Moorkernbereich
3,68 ha

* Prioritarer Lebensraumtyp
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4.2.1  Ziele fur LRT 3150

LRT 3150 — Nattrliche eutrophe Seen Rep.: C

Nachrichtlich: Erhaltungsziele aus der Schutzgebietsverordnung

Erhaltungsziele fur das FFH-Gebiet im NSG sind die Erhaltung und die Wiederher-
stellung giinstiger Erhaltungszustande der Lebensraumtypen und Arten gemaf
den Anhangen | und Il der FFH-Richtlinie insbesondere der Ubrigen Lebensraum-
typen gemal Anhang | der FFH-Richtlinie ,Naturliche und naturnahe nahrstoffrei-
che Stillgewasser mit Laichkraut- oder Froschbiss-Gesellschaften (LRT 3150):

Erhaltungsziel fir diesen Lebensraumtyp ist die Erhaltung und Entwicklung eines
landesweit stabilen und vernetzten Bestandes des Lebensraumtyps durch den
Schutz und die Verbesserung des Zustands des Kleingewassers im NSG mit sei-
nen charakteristischen Pflanzenarten, insbesondere Kleine Wasserlinse (Lemna
minor), Dreifurchige Wasserlinse (Lemna trisulca), Vielwurzelige Teichlinse (Spiro-
dela polyrhiza), Schwimmendes Laichkraut (Potamogeton natans) und Arten der
Roéhrichte sowie seinen charakteristischen Tierarten, insbesondere verschiedener
Amphibienarten, wie z. B. des Moorfroschs (Rana arvalis), in stabilen Populationen
durch die Sicherung bzw. Wiederherstellung eines natirlichen Wasserstandre-
gimes mit einem hohen Wasserstand im Winterhalbjahr, eine angepasste, scho-
nende Gewasserunterhaltung, der Erhalt besonnter Gewasserbereiche und die
Reduzierung von Néhrstoffeintrdgen aus der Umgebung.

VERPFLICHTENDE ERHALTUNGSZIELE IM PLANGEBIET

Basiserfassung 0,05 ha | Erhaltungsgrad (BE) C
Bestandsflache (fAK) 0,00 ha | Erhaltungsgrad (fAK) -
Referenzflache 0,05 ha | Referenz-Erhaltungsgrad C
ZielgroRe 0,05 ha | Ziel-Erhaltungsgrad C

Erhaltungsziele

Ziele zum Der LRT kommt im Vergleich zur BE heute nicht mehr im Plange-
Erhalt der biet vor.
Grole

Ziele zum
Erhalt des
EHG
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LRT 3150 — Nattrliche eutrophe Seen Rep.: C

Wiederherstellungsziele aufgrund Verschlechterung

Ziele zur Das Vorkommen ist in der Grdl3e von 0,05 ha wieder herzustellen.
Wiederher-
stellung der
GroRe nach
Verkleine-
rung

Ziele zur Die Flache 1/56 konnte nicht als LRT 3150 nachgewiesen werden,
Wiederher- | da die entsprechenden lebensraumtypischen Arten fehlen. Um den
stellung des | LRT wiederherstellen zu kénnen, sind die Datengrundlagen bezlig-

EHG nach lich der hydrologischen Situation und Nahrstoffen des Gewéssers
Verschlech- | zu verbessern.
terung

Mindest-Ziele fir den Erhaltungsgrad C sind

— Insgesamt ein naturnaher Charakter mit mindestens wenig
ausgepragten naturnahen Strukturen

— Mindestens fragmentarisch ausgeprégte Vegetationszonierung

— Mindestens 4 charakteristische Pflanzenarten vorhanden

— Maximal 50 % der Anteile der Uferlinie sind durch anthropoge-
ne Nutzung tUberformt

Wiederherstellungsziele aus dem Netzzusammenhang

Entfallt. Nachrichtlich: Der LRT 3150 in der atlantischen biogeographischen Region
weist einen unginstigen Erhaltungszustand (U2) auf. FUr den LRT gibt es keine
verpflichtenden Hinweise aus dem Netzzusammenhang, jedoch ist eine Flachen-
vergrolRerung und eine Verbesserung des Erhaltungsgrades auf mindestens B
anzustreben'3. Daher werden die weiteren Ziele als zusatzliche Ziele formuliert.

13 Aus den Hinweisen aus dem Netzzusammenhang fur das FFH-Gebiet 105: Wird eine Wiederherstellungs-
notwendigkeit aus dem Netzzusammenhang (oder aufgrund einzelgebietlicher Verschlechterungen) heraus
verneint, kann es sehr wohl aufgrund der einzelgebietlichen Betrachtung fachlich angezeigt sein, Ziele zur
FlachenvergroRerung/zur Reduzierung der C-Anteile oder sonstigen Aufwertung anzustreben, insbesonde-
re, wenn glinstige Rahmenbedingungen vorliegen (nachfolgend in der Tabelle Formulierung mit ,anzustre-
ben®). Diese Ziele waren dann im Regelfall als sonstige Schutz- und Entwicklungsziele einzustufen. Eine
Entscheidung hierliber ist im Zuge der MaRnahmenplanung zu treffen.
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LRT 3150 — Nattrliche eutrophe Seen Rep.: C

ZUSATZLICHE SCHUTZ- UND ENTWICKLUNGSZIELE IM PLANGEBIET

FlachenvergrofRerung zu-
satzliches Ziel

0,32 ha | Ziel-Erhaltungsgrad B

Ziele zur Grundsatzlich eignen sich auch weitere Gewasser zur Entwicklung

Flachenver- | des LRTs. Diese sind ein aus der Nutzung genommener ehemali-

grofl3erung ger Fischteich (SXF, 1/86, Flachengrol3e: 0,22 ha) sowie zwei dau-
erhaft wasserfihrende naturnahe nahrstoffreiche Stillgewasser
entlang der Lauinger Mihlenriede (SEZ, 1/11, FlachengréfZe 0,08
ha sowie 1/8, FlachengroRe 0,02 ha). Zur Entwicklung des LRT in
diesen Gewassern sind als Grundlage (wie fur die verpflichtenden
Erhaltungsziele) die Datengrundlagen beziglich der hydrologi-
schen Situation und Nahrstoffen der Gewasser zu verbessern.

Ziele zur Aufwertung des Stillgewéassers 1/56 zum EHG B durch

Aufwertung — Nur geringe Defizite bei den nattrlichen Strukturen

des EHG

Hochstens leicht getriibtes Wasser mit nur Tendenzen zu poly-
trophen Verhaltnissen, untere Makrophytengrenze bei mindes-
tens 1,8 m

Vorhandene Vegetationszonierung mit nur geringen Defiziten
Gut vertretenes naturraumtypisches Inventar der kennzeich-
nenden Wasserpflanzen (mind. 4 der typischen Pflanzenarten,
davon mind. 1 unterstrichene Art, vgl. DRACHENFELS 2012)
Maximal geringe negative Veranderungen des Wasserhaus-
halts

Maximal maRiger Anteil naturferner Strukturen, d.h. < 25 % der
Uferlinie

Nur unerhebliche Stérungen durch Freizeitnutzung (sind in dem
Gebiet nicht zu erwarten, daher hier Beeintrachtigungen A)
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4.2.2 Ziele fur LRT 4030

LRT 4030 — Trockene europaische Heiden Rep.: C

Nachrichtlich: Erhaltungsziele aus der Schutzgebietsverordnung

Erhaltungsziele fur das FFH-Gebiet im NSG sind die Erhaltung und die Wiederher-
stellung ginstiger Erhaltungszustinde der Lebensraumtypen und Arten gemaf
den Anhangen | und Il der FFH-Richtlinie insbesondere der Ubrigen Lebensraum-
typen gemanR Anhang | der FFH-Richtlinie ,Trockene Heiden* (LRT 4030):

Erhaltungsziel fur diesen Lebensraumtyp ist die Erhaltung und Férderung von
strukturreichen, weitestgehend gehdlzfreien Zwergstrauchheiden mit Dominanz
der Besenheide (Calluna vulgaris) sowie aus geeigneter Pflege resultierendem
Mosaik unterschiedlicher Altersstadien der Heidelandschaft mit offenen Sandfla-
chen, niedrig- und hochwiichsigen Heidebestdnden mit den charakteristischen
Pflanzenarten des Lebensraumtyps, insbesondere Schaf-Schwingel (Festuca ovi-
na agg.), Pillen-Segge (Carex pilulifera), Harzer Labkraut (Galium saxatile), Be-
haarter Ginster (Genista pilosa), Flechtenarten der Gattung Cladonia sowie den
typischen Tierarten, wie z. B. Zauneidechse (Lacerta agilis) in stabilen Populatio-
nen.

VERPFLICHTENDE ERHALTUNGSZIELE IM PLANGEBIET

Basiserfassung 1,87 ha | Erhaltungsgrad (BE) B
Bestandsflache (fAK) 1,66 ha | Erhaltungsgrad (fAK) B
Referenzflache 1,66 ha | Referenz-Erhaltungsgrad B
ZielgroRe 1,66 ha | Ziel-Erhaltungsgrad B

Erhaltungsziele

Ziele zum Erhalt von 1,66 ha LRT-Bestandsflache zentral im Plangebiet
Erhalt der (,Heidehtuigel®) (1/128 und 1/161).

GroiRe

Ziele zum Erhalt des aktuell gliinstigen Gesamterhaltungsgrades (B) durch
Erhalt des den Erhalt des Anteils aller Einzelflachen mit gunstigem Erhal-
EHG tungsgrad im Umfang von 1,66 ha

— durch Erhalt des natlrlichen Reliefs, das Uberwiegend intakt
und deutlich ausgepragt ist

— durch Erhalt einer mindestens mittleren Strukturvielfalt und
einer Deckung von lebensraumtypischen Gehélzen im Uber-

14 Es kam zu keiner realen Verschlechterung, siehe Kap. 3.2.5.1 und Kap. 3.2.6
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LRT 4030 — Trockene europaische Heiden Rep.: C

wiegenden Teil der Heide von < 10 % (ggf. Einzelbdume oder
Baumgruppen)

— durch in grol3eren Anteilen niedrigwiichsige krautige Vegetation
(mind. 30 %) und offene Bodenstellen in geringen Flachenan-
teilen (mind. <5 %)

— durch Erhalt eines weitgehend vorhandenen typischen Artenin-
ventars (mind. 5 Arten der Farn- und Blutenpflanzen der Tro-
ckenen Sandheiden) (Artinventar vgl. Kap. 3.2.5.1)

— 1/128: durch das Fehlen von Beeintrachtigungen: lediglich ge-
ringe Vergrasung durch heideabbauende Arten (Deckung von
Grasern wie Draht-Schmiele <30 %), Offenboden 5-25 %

— 1/265: durch den Erhalt offener Bodenstellen von < 5 %, Re-
duktion der Deckung artenarmer Grasfluren auf maximal 50 %

— nur punktuelle Vorkommen invasiver Neophyten ohne oder mit
geringer Ausbreitungstendenz; Flachenanteil von Stérungszei-
gern gering

— Durch nur unerhebliche Beeintrachtigungen durch wenige,
schmale Trampelpfade

Wiederherstellungsziele aufgrund Verschlechterung

Ziele zur Es kam zu keiner realen Verkleinerung der GroR3e des LRT. Die

Wiederher- | Verkleinerung des LRT ist auf eine veranderte methodische Bewer-

stellung der | tung des LRT 4030 zurtickzufuhren, inzwischen gilt der Richtwert

GrofRe nach | voni.d.R. 0,1 ha fiir die GréRRe bei der Zuordnung von RAG zu

Verkleine- 4030. In der Basiserfassung wurde auf der Flache auch schon

rung RAG kartiert. Demnach gibt es keine Verpflichtung zur (Wieder-
)herstellung der FlachengréRe nach Verschlechterung

Ziele zur Es kam zu keiner Verschlechterung des EHG im Vergleich zur Ba-

Wiederher- | siserfassung.

stellung des

EHG nach

Verschlech-

terung

Wiederherstellungsziele aus dem Netzzusammenhang

Entfallt. Nachrichtlich: Der LRT 4030 in der atlantischen biogeographischen Region
weist einen gunstigen Erhaltungszustand (FV) auf. Fir den LRT gibt es keine ver-
pflichtenden Ziele aus dem Netzzusammenhang. Der C-Anteil ist dauerhaft auf <
20 % zu halten ist. Im MaP ist eine sachgerechte Pflege sicherzustellen. Derzeit
hat die Flache einen C-Anteil von 0 %.
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Zielkonzept

LRT 4030 — Trockene europaische Heiden

Rep.: C

ZUSATZLICHE SCHUTZ- UND ENTWICKLUNGSZIELE IM PLANGEBIET

FlachenvergrofRerung zu- .
satzliches Ziel ha Ziel-Erhaltungsgrad B
Ziele zur Entwicklung des derzeitigen RAG (1/161) zum LRT 4030 durch

Flachenver- | Etablierung von Heidevegetation und Reduzierung der Vergrasung.
grofl3erung FlachengroRe: 0,21 ha

Ziele zur -
Aufwertung
des EHG
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4.2.3  Ziele fur LRT 6510

LRT 6510 — Magere Flachland-Mé&hwiesen Rep.: C

Nachrichtlich: Erhaltungsziele aus der Schutzgebietsverordnung

Erhaltungsziele fur das FFH-Gebiet im NSG sind die Erhaltung und die Wiederher-
stellung ginstiger Erhaltungszustinde der Lebensraumtypen und Arten gemaf
den Anhangen | und Il der FFH-Richtlinie insbesondere der Ubrigen Lebensraum-
typen gemal Anhang | der FFH-Richtlinie ,Magere Flachland-Mahwiesen® (LRT
6510):

Erhaltungsziel fur diesen Lebensraumtyp ist die Erhaltung und Férderung von ar-
tenreichen, nicht oder wenig gediingten Mahwiesen bzw. wiesenartiger Extensiv-
weiden auf feuchten Standorten mit natirlichem Relief, im Komplex mit Magerra-
sen oder Feuchtgriinland sowie mit landschaftstypischen Gehélzen (Hecken, Ge-
blische, Baumgruppen), einschlielich seinen charakteristischen Arten, insbeson-
dere Wiesen-Fuchsschwanz (Alopecurus pratensis), Gewohnliches Ruchgras
(Anthoxanthum odoratum), Wiesen-Schaumkraut (Cardamine pratensis), Wiesen-
Platterbse (Lathyrus pratensis), Kleiner Klee (Trifolium dubium) und Rot-Klee (Trif-
olium pratense) in stabilen Populationen.

VERPFLICHTENDE ERHALTUNGSZIELE IM PLANGEBIET

Basiserfassung 0,54 ha | Erhaltungsgrad (BE) B
Bestandsflache (fAK) 0,58 ha | Erhaltungsgrad (fAK) B
Referenzflache 0,58 ha | Referenz-Erhaltungsgrad B
ZielgroRe 1,12 ha | Ziel-Erhaltungsgrad B

Erhaltungsziele

Ziele zum Erhalt von 0,58 ha Bestandsflache im nérdlichen Bereich des Plan-
Erhalt der gebietes (1/106).

Grole

Ziele zum Erhalt des aktuell gliinstigen Gesamterhaltungsgrades (B) durch

Erhalt des den Erhalt der Einzelflache mit giinstigem Erhaltungsgrad

ERG — durch Erhalt einer mindestens mittleren Strukturvielfalt mit gut

geschichteter Vegetationsstruktur und mit mittlerer Deckung
(mindestens 15 %) typischer Krauter

— durch Erhalt eines hohen Anteils typischer Mahwiesenarten in
zahlreichen, in der Flache verteilten Exemplaren), mit mindes-
tens geringem Vorkommen von Magerkeitszeigern (Deckung
<5 %, = 1 Exemplar/100 m?) und geringem Auftreten von St6-
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Zielkonzept

LRT 6510 — Magere Flachland-Mé&hwiesen

Rep.: C

rungszeigern (maximal 5 %)

— i. d. R. Vorkommen von 8-10 lebensraumtypische Arten, die
zahlreich auf der Flache verteilt sind (vgl. Kap. 3.2.5.2)

— durch Erhalt einer LRT-konformen Bewirtschaftung (d. h. keine
Beweidung, keine Mulchung)

— durch Erhalt des nahrstoffarmen Standortes (vgl. ACKER-
MANN et al. 2016)

— ohne Beeintrachtigungen durch mehr als 25 % Gehélzdeckung
und nur kleinflachige (hdchstens bis zu 1 % der Flache) auftre-
tende Schadigungen der Grasnarbe

Wiederherstellungsziele aufgrund Verschlechterung

Ziele zur Wiederherstellung von 0,54 ha LRT-Flache im EHG B (1/103), die

Wiederher- | aufgrund von Artenverarmung durch Néhrstoffeintrag entfallen ist,

stellung der | durch zielkonforme Bewirtschaftung ohne Nahrstoffeintrage und

GroRe nach | Dingung sowie keine Beweidung (Ziel gemaR NSG-VO hodchstens

Verkleine- extensive Beweidung, festzulegen ist als Bewirtschaftungsauflage

rung auf der landkreiseigenen Flache jedoch eine Unterlassung von
Beweidung) (siehe darliber hinaus Ziele zum Erhalt des Erhal-
tungsgrades)

Ziele zur Entfallt. Es kam zu keiner Verschlechterung des Erhaltungsgrades

Wiederher- | im Vergleich zur Basiserfassung.

stellung des

EHG nach

Verschlech-

terung

Wiederherstellungsziele aus dem Netzzusammenhang

Entfallt. Nachrichtlich: Der LRT 6510 in der atlantischen biogeographischen Region
weist einen unginstigen Erhaltungszustand (U2) auf. Fir den LRT gibt es aus dem
Netzzusammenhang im FFH-Gebiet 105 keine Verpflichtungen, allerdings ist eine
FlachenvergréRerung auf geeigneten Standorten anzustreben.

ZUSATZLICHE SCHUTZ- UND ENTWICKLUNGSZIELE IM PLANGEBIET

FlachenvergréfRerung zu-
satzliches Ziel

0,65 ha | Ziel-Erhaltungsgrad B

Ziele zur
Flachenver-
gréRerung

Teile auf der Wiese (1/103) sind aufgrund Verschlechterung zum
LRT 6510 wiederherzustellen. Es ist daher naheliegend, den Rest
der zusammen bewirtschafteten Flache (derzeit GIM, 1/102, ins-
ges. 1,12 ha) in die Entwicklung des LRT 6510 mit einzubeziehen,
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LRT 6510 — Magere Flachland-Mé&hwiesen Rep.: C

zumindest die Teilflache, die im Eigentum des Landkreis Helmstedt
ist. Daraus ergibt sich fur die Entwicklung zusatzlicher Flachen des
LRT 6510 eine Flachengrol3e von 0,65 ha.

Weitere Entwicklung von Mesophilem Griinland / Nassgrinland
wird in Kap. 4.4.3 behandelt.

Ziele zur
Aufwertung
des EHG
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4.2.4  Ziele fur LRT 7230

LRT 7230 — Kalkreiche Niedermoore Rep.: C

Nachrichtlich: Erhaltungsziele aus der Schutzgebietsverordnung

Erhaltungsziele fir das FFH-Gebiet im NSG sind die Erhaltung und die Wiederher-
stellung ginstiger Erhaltungszustinde der Lebensraumtypen und Arten gemaf
den Anhangen | und Il der FFH-Richtlinie insbesondere der Ubrigen Lebensraum-
typen gemanR Anhang | der FFH-Richtlinie ,Kalkreiche Niedermoore” (LRT 7230):

Erhaltungsziel fiir diesen Lebensraumtyp ist die Erhaltung und Férderung der Re-
likte eines basenreichen Niedermoors mit nassen, ndhstoffarmen Standortverhalt-
nissen, zumindest teilweise kurzrasigen Kleinseggen-Rieden, seggenreichen
Nasswiesen und kalkreichen Quellbereichen mit Stumpfblitiger!®> Binse (Juncus
subnodulosus) und den sonstigen charakteristischen Arten der Kalk-
Kleinseggenriede sowie den fur Niedersachsen bedeutsamen Vorkommen der
Bauchigen Windelschnecke (Vertigo moulinsiana) in stabilen Populationen.

VERPFLICHTENDE ERHALTUNGSZIELE IM PLANGEBIET

Basiserfassung 0,005 ha | Erhaltungsgrad (BE) C
Bestandsflache (fAK) 0,05 ha | Erhaltungsgrad (fAK) C
Referenzflache 0,05 ha | Referenz-Erhaltungsgrad C
ZielgroRRe 0,05 ha | Ziel-Erhaltungsgrad C

Erhaltungsziele

Ziele zum Erhalt von 0,05 ha LRT-Flache nérdlich des Waldes im Plangebiet
Erhalt der (1/75).
Grolke

Zum langfristigen Erhalt der Flache (auch vor dem Hintergrund des
Klimawandels) sind Kenntnisse der hydrogeologischen Situation in
dem Bereich erforderlich (vgl. Kap. 4.2).

Ziele zum Insgesamt ist die Flache gut ausgepragt und artenreich, jedoch
Erhalt des arm an lebensraumtypischen Arten fiir den LRT 7230. Erhalt des
EHG LRTs in dem EHG C.

— durch Vorkommen von Schilf, Gro3seggen oder Hochstauden

— durch zielkonforme Pflege (derzeitige Pflege nicht genau be-
kannt, gemal mindlicher Auskunft UNB spate Mahd und keine
Dungung)

15 Name gemall GARVE 2004 Stumpfblutige Binse
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LRT 7230 — Kalkreiche Niedermoore Rep.: C

— durch mind. 1 lebensraumtypische Pflanzenart (z.B. Juncus
subnodulosus (Stumpfblitige Binse) (vgl. Kap. 3.2.5.3)

— durch nur geringe Beeintrdchtigungen des Wasserhaushaltes
(z.B. alte, weitgehend zugewachsene Graben)

— durch eine Gehdlzdeckung von max. 10 % der LRT-Flache

— durch nur kleinflachige Ausbreitung von Nahrstoffzeigern, durch
Erhalt des nahrstoffarmen Standortes (vgl. ACKERMANN et al.
2016)

Wiederherstellungsziele aufgrund Verschlechterung

Entfallt. Es kam zu keiner Verkleinerung der GroRe der LRT-Flache im Vergleich
zur Basiserfassung. Es kam zu keiner Verschlechterung des EHG der LRT-Flache
im Vergleich zur Basiserfassung

Wiederherstellungsziele aus dem Netzzusammenhang

Entfallt. Nachrichtlich: Der LRT 7230 liegt in der atlantischen biogeografischen
Region und weist einen ungiinstigen Erhaltungszustand (U2) auf. Verpflichtungen
aus dem Netzzusammenhang bestehen nicht. Fir den LRT ist eine Flachenver-
grolRerung falls méglich anzustreben. Auch eine Verbesserung des Erhaltungsgra-
des auf mindestens B ist anzustreben.

Eine Aufwertung zu dem EHG B scheint unrealistisch, da auch in den historischen
Untersuchungen nie weitere LRT-typische Arten vorhanden waren (vgl. LUCK-
WALD 1994, RIEGER 1979). Im Vergleich zur BE hat sich die Flache bereits ver-
grolert.

ZUSATZLICHE SCHUTZ- UND ENTWICKLUNGSZIELE IM PLANGEBIET

FlachenvergréRerung zu- .

s g g 0 ha Ziel-Erhaltungsgrad C
satzliches Ziel
Ziele zur Entfallt. Zusatzliche Ziele zur FlachenvergréBerung de LRT werden
Flachenver- | nicht formuliert. Zunachst sind Kenntnisse der hydrogeologischen
grolRerung Situation in dem Bereich erforderlich.
Ziele zur Eine Aufwertung zum EHG B wird derzeit als nicht realistisch ein-
Aufwertung geschatzt.
des EHG
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425 Ziele fur LRT 9190

LRT 9190 — Alte bodensaure Eichenwalder Rep.: C

Nachrichtlich: Erhaltungsziele aus der Schutzgebietsverordnung

Erhaltungsziele fir das FFH-Gebiet im NSG sind die Erhaltung und die Wiederher-
stellung ginstiger Erhaltungszustinde der Lebensraumtypen und Arten gemaf
den Anhangen | und Il der FFH-Richtlinie insbesondere der Ubrigen Lebensraum-
typen gemal Anhang | der FFH-Richtlinie ,Alte bodensaure Eichenwalder auf
Sandebenen mit Stieleiche* (LRT 9190):

Erhaltungsziel fir diesen Lebensraumtyp ist die Erhaltung und Férderung von
stabilen, alt- und totholzreichen Eichen-Mischwaldern auf den bodensauren, néhr-
stoffarmen Sandstandorten im NSG, auch unter Beimischung der nassetolerieren-
den Moorwald-Baumarten. Die charakteristischen Pflanzenarten im NSG sind ins-
besondere Stiel-Eiche (Quercus robur), Wald-Kiefer (Pinus sylvestris) und Birken-
arten, (Betula pendula, B. pubescens), die durch den aufgelockerten Bestand teils
ausladende Einzelbaume ausbilden konnten, sowie beigemischt Gewohnliche Bu-
che (Fagus sylvatica), Zitter-Pappel (Populus tremula), Eberesche (Sorbus aucu-
paria) und Faulbaum (Frangula alnus), in der Krautschicht Pillen-Segge (Carex
pilulifera), Draht-Schmiele (Deschampsia flexuosa), Dornfarn (Dryopteris carthusi-
ana) und Pfeifengras (Molinia caerulea) in stabilen Populationen. Erhaltungsziel ist
weiterhin der Erhalt und die Forderung der charakteristischen Tierarten durch den
Schutz und die Férderung ihrer Lebensstatten, z. B. von Fledermausarten und von
an Totholz gebundenen Kaferarten.

VERPFLICHTENDE ERHALTUNGSZIELE IM PLANGEBIET

Basiserfassung 6,90 ha | Erhaltungsgrad (BE) C
Bestandsflache (fAK) 7,00 ha | Erhaltungsgrad (fAK) C
Referenzflache 7,00 ha | Referenz-Erhaltungsgrad C
ZielgroRRe 7,00 ha | Ziel-Erhaltungsgrad B

Erhaltungsziele

Ziele zum Erhalt von 7,00 ha LRT-Flache in den Wald-Randbereichen des
Erhalt der Rieseberger Moores.
Grofl3e

Ziele zum Erhalt der mit B bewerteten Teilflachen (3,0 ha, 1/141, 1/145,
Erhalt des 1/192, 1/223)

ERG — durch Erhalt von mindestens zwei Waldentwicklungsphasen

verschiedener Gruppen und einen Anteil von Altholz von min-
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LRT 9190 — Alte bodensaure Eichenwalder Rep.: C

destens 20 %

— durch mindestens 3 Habitatbdume pro ha

— durch mindestens 2 liegende oder stehende Stdmme Totholz
pro ha

— durch einen Anteil von mind. 80 % lebensraumtypischen Ge-
holzarten

— durch mind. 1 typische und zahlreich vorhandene Strauchart

— durch mind. 3 typische und zahlreich vorhandene Arten von
Farn und Blutenpflanzen (vgl. Kap. 0)

— durch max. 50 % Anteile hochwiichsiger Schattenbaumarten
wie der Rotbuche

— durch einen Anteil von Neophyten von maximal 10 % in Kraut-
oder Strauchschicht

— durch einen Anteil von Nahrstoffzeigern von maximal 10 % auf
der Flache vorkommend

— durch insgesamt geringe Bodenverdichtung, die auf nicht mehr
als 10 % der Flache zu einer erheblichen Verénderung der
Krautschicht fuhrt

Wiederherstellungsziele aufgrund Verschlechterung

Entfallt. Im Vergleich zur Basiserfassung ergab sich keine Verkleinerung, die leich-
te Flachenvergrof3erung ist methodisch bedingt und resultiert aus Grenzanpassun-
gen am Ortsrand. Es ergab sich keine Verschlechterung des Erhaltungsgrades.

Wiederherstellungsziele aus dem Netzzusammenhang

Entfallt. Nachrichtlich: Der LRT 9190 liegt in der atlantischen biogeografischen
Region und weist einen ungunstigen Erhaltungszustand (U2) auf. Fir den LRT gibt
es keine Verpflichtungen aus dem Netzzusammenhang. Es ist eine Flachenver-
groRerung falls moglich anzustreben. Auch eine Reduzierung des C-Anteils auf
0 % ist anzustreben.

Wiederherstellung aufgrund NSG-Verordnung

Ziele zur Wiederherstellung der mit C bewerteten Teilflachen mit einer Fla-
Wiederher- chengréRe von 4,0 ha (1/133, 1/146, 1/155) auf den EHG B: Auf-
stellung des | grund der Vorgaben aus der NSG-Verordnung § 4 Abs. 5 B) Il 1.a)
EHG bis d)

— siehe dafur Ziele zum Erhalt des EHG B des LRT 9190

— insbesondere Erhthung des Altholz- und Habitatbaumanteils
sowie des Totholzanteils und Reduzierung des Nahrstoffein-
trags von den umliegenden Ackerflachen

ALAND Landschafts- und Umweltplanung 168



Managementplan fir das FFH-Gebiet 105 Zielkonzept

LRT 9190 — Alte bodensaure Eichenwalder Rep.: C

ZUSATZLICHE SCHUTZ- UND ENTWICKLUNGSZIELE IM PLANGEBIET

FlachenvergrofRerung zu-

satzliches Ziel 0 ha Ziel-Erhaltungsgrad B

Ziele zur Entfallt. Zusatzliche Ziele zur FlachenvergréRerung des LRT wer-
Flachenver- | den nicht formuliert, da auf potenziellen Flachen Kiefernwélder die
grofl3erung standorttypische Vegetation ware. Zum Teil sind die Flachen zu
klein, sodass sich standorttypische Vegetation ausbilden konnte.
Da potenzielle Flachen zudem im Naturwald liegen, stellt die Initiie-
rung neuer Lebensraumtypen kein Ziel dar.

Ziele zur
Aufwertung
des EHG
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4.2.6 Zielefur LRT 91D0*

LRT 91D0* — Moorwalder Rep.: B

Nachrichtlich: Erhaltungsziele aus der Schutzgebietsverordnung

Erhaltungsziele fir das FFH-Gebiet im NSG sind die Erhaltung und die Wiederher-
stellung ginstiger Erhaltungszustinde der Lebensraumtypen und Arten gemaf
den Anhangen | und Il der FFH-Richtlinie insbesondere des prioritdren Lebens-
raumtyps gemal Anhang | der FFH-Richtlinie ,Moorwalder (LRT 91D0*):

Erhaltungsziel fir diesen Lebensraumtyp ist die Erhaltung und Férderung naturna-
her, strukturreicher Birken- und Birken-Kiefernwalder mit einer i. d. R. lichten
Baumschicht auf nahrstoffarmen bis maRig nahrstoffreichen nassen Moorbdden
mit intaktem Wasserhaushalt sowie natirlichem Relief und intakter Bodenstruktur,
mit allen Entwicklungs- und Altersphasen im mosaikartigen Wechsel mit lebens-
raumtypischen, heimischen Baumarten, einem hohen Alt- und Totholzanteil, H6h-
lenbdumen und mit natirlich entstandenen Lichtungen, einschlief3lich ihrer charak-
teristischen Pflanzenarten, insbesondere Moor-Birke (Betula pubescens), Wald-
Kiefer (Pinus sylvestris), Ohr-Weide (Salix aurita), Faulbaum (Frangula alnus),
allen vorkommenden Arten der Torfmoose (Sphagnum spec.), Pfeifengras (Molinia
caerulea), Schmalblattriges Wollgras (Eriophorum angustifolium), Schnabel-Segge
(Carex rostrata), Wiesen-Segge (Carex nigra) und Sumpf-Veilchen (Viola palustris)
sowie den charakteristischen Tierarten, wie z. B. des Kranichs (Grus grus).

Die gut entwickelte Moosschicht ist torfmoosreich. Der Anteil von Altholz und be-
sonderen Habitatbdumen sowie starkem liegendem und stehendem Totholz ist
kontinuierlich hoch. Die charakteristischen Tier- und Pflanzenarten der Moorwélder
kommen in stabilen Populationen vor.

VERPFLICHTENDE ERHALTUNGSZIELE IM PLANGEBIET

Basiserfassung 37,88 ha | Erhaltungsgrad (BE) B

Bestandsflache (fAK) 36,81 ha | Erhaltungsgrad (fAK) B

Referenzflache 36,81 Referenz-Erhaltungsgrad 5
ha16

el 36,81 ha | Ziel-Erhaltungsgrad B

+ 8,76 ha

16 Es kam zu keiner realen Verschlechterung, siehe Kap. 3.2.5.5 und Kap. 3.2.6
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LRT 91D0* — Moorwalder Rep.: B

Erhaltungsziele

Ziele zum Erhalt von 36,81 ha LRT-Bestandsflache im zentralen Bereich des

Erhalt der Rieseberger Moores.

itk Zum langfristigen Erhalt der Flachen (auch vor dem Hintergrund
des Klimawandels) sind Kenntnisse der hydrogeologischen Situati-
on in dem Bereich erforderlich (vgl. Kap. 4.2).

Ziele zum Erhalt des aktuell giinstigen Gesamt-Erhaltungsgrades (B) durch

Erhalt des den Erhalt des Anteils aller Einzelflachen mit glnstigem Erhal-

EHG tungsgrad B im Umfang von 36,81 ha

durch Erhalt von mindestens zwei Waldentwicklungsphasen
verschiedener Gruppen und einen Anteil von Altholz von min-
destens 20 %

mindestens 3 Habitatbdume pro ha

durch mind. 2 liegende oder stehende Stamme Totholz pro ha
durch eine Deckung der Moosschicht von > 25 % mit hohem
Anteil an Torfmoosen

durch einen Anteil von mind. 80 % lebensraumtypischen Ge-
hoélzarten

durch mindestens 3 typische Arten der Farn- und Blutenpflan-
zen und mind. 1 typische Moosart, davon 1-2 Nassezeiger der
Farn- und Blltenpflanzen und =1 typische Moosart zahlreich
vorhanden (vgl. Kap. 0)

durch eine Beimischung gebietsfremder Baumarten von max.
5%

durch einen Anteil konkurrenzstarker Neophyten von max. 5 %
in der Kraut- oder Strauchschicht

durch maximal geringe bis maRige Entwasserungszeichen, d.h.
der Anteil von Entwasserungszeigern liegt bei maximal 10 %,
die Deckung von Pfeifengras bei max. 75 %

durch einen Anteil von Nahrstoffzeigern von max. 10 %

durch eine Bodenverdichtung von maximal 5 %

Um die LRT-Bestadnde mit dem Biotopcode WVP zu erhalten,
ist eine Vernassung dieser Bereiche erforderlich. (siehe auch
Wiederherstellung zusatzlicher Flachen aus dem Netzzusam-
menhang)

Wiederherstellungsziele aufgrund Verschlechterung

Entfallt. Die Verkleinerung der Flache ist auf Anderungen in der Kartiermethodik
zurlckzufihren, vgl. Kap. 0). Es kam zu keiner Verschlechterung des EHG.
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LRT 91D0* — Moorwalder Rep.: B

Wiederherstellungsziele aus dem Netzzusammenhang

Nachrichtlich: Der LRT 91DO0* liegt in der atlantischen biogeografischen Region
und weist einen unginstigen Erhaltungszustand (U2) auf. Fur den LRT ist eine
FlachenvergroRerung notwendig. Gemaf den Hinweisen ist zur VergrofRerung der
LRT-Flache zu prifen, ob eine starkere Vernassung im Gebiet durch die Ein-
schrankung der Grabenentwasserung erreicht werden kann.

Ziele zur
Flachenver-
gréRerung

Eine VergréRRerung der Flache ist durch eine starkere Vernéssung
zu erreichen. Mdoglichkeiten hierzu (z.B. Grabenaufstau) sind in
einem hydrogeologischen Gutachten zu prifen. Auf Grundlage
dessen werden Potenzialflachen ausgewahlt, die vernasst werden
kdénnen.

Grundsatzlich geeignet sind an den zentralen Moorbereich angren-
zende Flachen, die als WVS (Sonstiger Birken- und Kiefern-
Moorwald), als WBR (Birken-Bruchwald nahrstoffreicher Standorte)
oder als WBMt (entwasserte Auspragung der Birken-Bruchwélder
mafig nahrstoffversorgter Standorte) angesprochen werden, wobei
die beiden letzteren ein deutlich héheres Potenzial besitzen. Diese
werden als Suchraume zur VergroRerung des LRT 91D0 angese-
hen. Nebst dem besteht je nhach Wiedervernassungsgrad auch die
Mdoglichkeit der FlachenvergroRerung im Zuge der natirlichen Suk-
zession bisher waldfreier Torfstiche (BN, NS, MP).

Insgesamt ist eine VergroRerung der derzeitigen LRT-Flache aus
dem Netzzusammenhang anzustreben (mind. 10% er Bestandsfla-
che). Unter derzeitigem Kenntnisstand wird ein (reales) Potenzial
zur FlachenvergréfRerung von 8,76 ha eingeschatzt.

— GroRRe Potenzialflache WBR: 6,65 ha
— GroRRe Potenzialflache WBMt: 2,11 ha

Ziele zur
Aufwertung
des EHG

Entfallt.

ZUSATZLICHE SCHUTZ- UND ENTWICKLUNGSZIELE IM PLANGEBIET

Entfallt.
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4.3 Gebietsbezogene Erhaltungsziele fur die im FFH-Gebiet signifi-
kanten Anhang II-Arten

Im Folgenden werden verpflichtende Erhaltungsziele sowie Zusétzliche Ziele fiir die
gemall den Angaben im SDB des FFH-Gebietes (Stand 2020) signifikanten Arten
des Anhangs Il der FFH-Richtlinie formuliert. Hinweis: eine kartographische Darstel-
lung erfolgt in der Karte 7.

4.3.1 Bauchige Windelschnecke (Vertigo moulinsiana)

GemalR Angabe im Standarddatenbogen (und auch durch die dem zugrunde liegen-
den Gutachten, vgl. Kap. 3.4.1.1) befindet sich die Population der Bauchigen Windel-
schnecke im FFH-Gebiet in einem hervorragenden Zustand; der Erhaltungsgrad ist
mit A bewertet. Somit sind verpflichtend Ziele zum Erhalt dieses hervorragenden
Erhaltungsgrades zu formulieren.

Die nachstehende Tabelle flhrt zunachst die Erhaltungsziele aus der NSG-
Verordnung an und differenziert im Folgenden, hier auch im Hinblick auf die Bewer-
tungsmatrix, Ziele zur Populationsgréf3e sowie Ziele zur Habitatqualitat.

Bauchige Windelschnecke (Vertigo moulinsiana)

Nachrichtlich: Erhaltungsziele aus der Schutzgebietsverordnung

Die Art konnte in den Wiesen und den Seggenrieden der durch Weidengebiische
strukturierten Offenbereiche im nordoéstlichen Bereich des NSG nachgewiesen
werden.

Erhaltungsziel fir diese Art ist die Erhaltung, Entwicklung und Wiederherstellung
als eine stabile, langfristig sich selbst tragende Population sowie eines glnstigen
Erhaltungszustands ihres Lebensraumes, insbesondere von nahrstoffarmen und
kalkreichen Niedermooren, Seggenrieden, Wasserschwaden-, Rohrglanzgras- und
sonstigen Roéhrichten auf basenreichen Substraten, ohne Néhrstoff- und Pestizide-
intrage und mit weitgehend ungestorten hydrologischen Verhaltnissen ohne Aus-
trocknung und ohne dauerhafte Uberstauung.

VERPFLICHTENDE ERHALTUNGSZIELE IM PLANGEBIET

Ziele zum Erhalt der Bewertung mit A des Teilkriteriums ,Zustand der Population®

Erhalt der Fur einen hervorragenden Erhaltungsgrad der Population gelten als
Populations- | ReferenzgréBe im Plangebiet 478 lebende Tiere pro m?.

groie Teilziel 1: Erhalt der potenziellen Habitatfliche in mindestens aktueller
Ausdehnung von ca. 1 ha (gemaR AGENTUR UMWELT 2008). Fla-
chengrofRe ermittelt aus Darstellung AGENTUR UMWELT 2003, 2008,
2016

Ziel ist die genaue Ermittlung der derzeitigen Habitatgrof3e (siehe
MaRnahmenblatt E BWS-Hab und WN BWS-Hab)
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Bauchige Windelschnecke (Vertigo moulinsiana)

Ziele zum
Erhalt der
Habitatquali-
tat

Erhalt der Bewertung mit A des Teilkriteriums ,Habitatqualitat

Teilziel 2: Erhalt von dauerhaft hochwichsiger (=60 cm) Sumpfvegeta-
tion auf 280 % der potenziellen Habitatflache vorhanden. Offenhalten
der Habitate der Art, keine zu starke Verbuschung. (Teilkriterium Vege-
tationsstruktur)

Teilziel 3: Keine anthropogenen Veranderungen des Wasserhaushaltes
erkennbar, auf ganzer Flache gleichméaliige Feuchtigkeit ohne Aus-
trocknung oder Staunasse, sowie mit allenfalls zeit- und teilweiser
Uberstauung. Erhalt des derzeit tiberwiegend unbeeintrachtigten Was-
serhaushaltes im Bereich des norddstlichen Plangebietes (Teilkriterium
Wasserhaushalt)

Teilziel 4: Nahrstoffeintrage aus angrenzenden Flachen sind nicht er-
kennbar. Keine Nutzung durch Mahd oder Beweidung. (Insbesondere
Extensivierung der Ackerflachen 1/83 und 0/3 sowie Intensivgriinland-
flache 1/82). Der Boden der Ackerflache (1/83) wird gemafl LBEG
(2017c) als Tiefer Gley angesprochen.

Keine Beeintrachtigungen des Habitats durch Neophyten (v.a. Drusiges
Springkraut)

Wiederherstellungsziele aus dem Netzzusammenhang

Derzeit leistet das Vorkommen der Art durch die Bewertung im Gesamt-EHG A
bereits seinen bestmdéglichen Beitrag zum ginstigen Erhaltungszustand der Bau-
chigen Windelschnecke in der atlantischen biogeografischen Region. Zur Ein-
schatzung einer moglichen VergroRerung der Habitatflache fehlen Datengrundla-
gen. Somit kann das Aufwertungspotenzial im Umfeld derzeit nicht eingeschatzt

werden.

Ziele zur Im Rahmen einer Kartierung (z.B. im Rahmen des néchsten FFH-

Flachenver- | Monitorings) ist auch die umliegende Flache sowie der anteilige

grolRerung LRT 7230 als potenzielle Lebensraume der Art Vertigo moulinsiana
daraufhin zu untersuchen, ob es eine Mdglichkeit zur Vergrofierung
der Habitatflache gibt. Vergleichbare Biotope sind im naheren und
weiteren Umfeld vorhanden. Auch dort sind Untersuchungen durch-
zufuhren.

Ziele zur Entfallt.

Aufwertung

des EHG

ALAND Landschafts- und Umweltplanung 174




Managementplan fir das FFH-Gebiet 105 Zielkonzept

4.3.2 Bachneunauge (Lampetra planeri)

GemalR Angabe im Standarddatenbogen (und auch durch die dem zugrunde liegen-
den Gutachten, vgl. Kap. 3.4.1.2) befindet sich die Bachneunaugen-Population im FFH-
Gebiet in einem ungiinstigen Zustand; der Erhaltungsgrad ist mit C bewertet.

GemalR den vorlaufigen Hinweisen aus dem Netzzusammenhang wird der EHG fur
die Art auf Gebietsebene mit C bewertet (Anmerkung NLWKN). Demnach droht der
Totalverlust der Population, wenn sich der EHG weiter verschlechtert. Daher emp-
fiehlt die Fachbehotrde, aus Vorsorgegriinden Verbesserungsmafinahmen fiir die Art
festzulegen.

Gemall NSG-Verordnung ist das Ziel die Erhaltung und Wiederherstellung guinstiger
Erhaltungszustande der Arten gemall Anhang Il der FFH-Richtlinie insbesondere der
Tierart Bachneunauge (vgl. § 2 Abs. 3 Nr. 3a NSG-VO).

Demnach werden verpflichtende Ziele zum Erhalt der Art einschlie3lich der Vorbeu-
gung einer Verschlechterung formuliert sowie vorsorglich, um den EHG auf B aufzu-
werten.

Die nachstehende Tabelle fiihrt zundchst die Erhaltungsziele aus der NSG-VO an
und differenziert im Folgenden im Hinblick auf die Bewertungsmatrix zwischen Zielen
zur Populationsgrof3e sowie Zielen zur Habitatqualitat.

Zur Differenzierung und zur konkreteren raumlichen Zuordnung der Teilziele wird
eine Abschnittsbildung der Lauinger Mihlenriede wie auch in der Bestandsbeschrei-
bung berlcksichtigt. So werden im Zielkonzept Teilziele fir drei Abschnitte hergelei-
tet und formuliert: Die drei Abschnitte entsprechen den im Zuge der Detailstrukturgi-
tekartierung vorgenommenen Unterteilung in Oberlauf, Mittellauf und Unterlauf
(vgl. Karte 4). Die Teilziele werden daraufhin weiter erlautert.
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Tab. 21: Erhaltungsziele aus der NSG-VO und verpflichtende Erhaltungsziele im
Plangebiet fir das Bachneunauge (Lampetra planeri)

Bachneunauge (Lampetra planeri)

Erhaltungsziele aus der Schutzgebietsverordnung

Die Art kommt in den FlieRgewéassern des NSG, insbesondere in der Lauinger Mihlen-
riede, vor.

Erhaltungsziel fur diese Art ist die Erhaltung, Entwicklung und Wiederherstellung als
eine stabile, langfristig sich selbst tragende Population sowie eines giinstigen Erhal-
tungszustands ihres Lebensraumes, insbesondere naturnaher, gehélzbestandener und
lebhaft stromender, sauberer Gewasser mit unverbauten Ufern und vielfaltigen harts-
ubstratreichen Sohlen- und Sedimentstrukturen in enger Verzahnung von gewasserty-
pischen Laicharealen (kiesige Bereiche) und Larvalhabitaten (Feinsedimentbanke).
Des Weiteren ist die Vernetzung von Teillebensraumen (Austausch zwischen Haupt-
und Nebengewéssern (Wiederbesiedlungspotenzial)) durch die Verbesserung der
Durchgangigkeit zu férdern.

VERPFLICHTENDE ERHALTUNGSZIELE IM PLANGEBIET

Ziele zum Mindestens Erhalt des derzeitigen EHG C sowie Aufwertung auf den
Erhalt der EHG B aus Vorsorgegrinden auf Grundlage der NSG-Verordnung
Populations- | (siehe oben).

gréie Im Hinblick auf den Referenzwert der Populationsgréf3e wird differen-
ziert zwischen Mittel- und Unterlauf:

e Fur den Mittellauf (die Untersuchungen ergaben keine Nachweise)
wird als Referenz-/ Populationsgré3e mind. = 0,5 Individuen / m?
(;untere Grenze“ des EHG B gemafll BFN-Matrix) angenommen.

e Fir den Unterlauf wird eine Populationsgréf3e von mind. 2,5 Indivi-
duen / m2 festgelegt.

Ziele zum Der Unter- und Mittellauf werden als Habtatstrecke des Bachneunau-
Erhalt der ges definiert (vgl. Kap. 3.4.1.2; Lange Unterlauf: 1,01 km; Mittellauf: ca.
Habitatquali- | 1,5 km). Im Folgenden werden die Ziele der BFN-Bewertungsmatrix fir
tat den EHG B (Vorsorgegriinde) tbernommen und weiterhin durch Teil-

Ziele erganzt.

Strukturreiche kiesige, flache Abschnitte mit mittelstarker Stromung
(Laichhabitate) und flache Abschnitte mit sandigem Substrat und ma-
RBigem Detritusanteil (Aufwuchshabitate) sind als integrierte Habitate
regelméRig vorhanden bzw. nur in Teilabschnitten fehlend. Die Vernet-
zung der Habitate ist allenfalls teilweise unterbrochen.

Eine Durchgéngigkeit ist idealerweise vollstandig gegeben, wenigstens
sind bestehende Bauwerke von einem Teil der Individuen passierbar.
Stoff- und Sedimenteintrage haben allenfalls geringe Auswirkungen
auf das Sohlsubstrat. Unterhaltungsmaflinahmen erfolgen vertréaglich
und ohne Beeintrachtigungen.

Fur die Lauinger Mihlenriede im Bereich des FFH-Gebietes Rieseber-
ger Moor ist die derzeitige Habitatqualitat und Habitatgrof3e quantitativ
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Bachneunauge (Lampetra planeri)

mit Handlungserfordernissen zu ermitteln (Fachgutachten).

Um den Beeintréchtigungen des Bachneunauges (vgl. Kap. 3.4.1.2) im
Hinblick auf einen glnstigen Erhaltungsgrad des Bachneunauges zu
begegnen, wurden funf Teilziele hergeleitet. Die Teilziele leiten sich
hilfsweise u.a. aus der Detailstrukturgtitekartierung ab.

auge
Nr. | Name Oberlauf | Mittellauf | Unterlauf
aullerhalb PG innerhalb PG innerhalb PG
1 Angepasste Gewas-
X X
serunterhaltung
2 Aufwertung der Sohl-
X X
strukturen
3 Reduzierung von Nahr-
stoff- und Sedimentein- X X X
tréagen
4 Aufwertung der X
Uferstrukturen
5 Okologische Durchgéan- X X
gigkeit

Erlauterungen zu den Teilzielen

Die Beschreibungen des UMWELTBUNDESAMTS (2014) zu dem FlielRgewassertyp
18, der der Lauinger Mihlenriede zugeordnet wird, werden fiir die Ableitung von
Mafinahmen auch fir das Bachneunauge herangezogen.

Fur die entlang der Lauinger Mihlenriede vorhandenen Durchlasse mit Aufstiegsbehin-
derung (insgesamt 6, vgl. Tab. 2) ist eine vollstandige 6kologische Durchgangigkeit als
Teilziel 5 formuliert.

Oberlauf

Wenngleich der Oberlauf (,Quelle bis Rieseberger Moor“) aufllerhalb des FFH-
Gebietes und des Naturschutzgebietes (und damit auch des Plangebietes) liegt, er-
geben sich durch die Gestalt als zusammenhangendes FlieRgewasser dennoch zu
berlicksichtigende Zusammenhange.

Fur den Oberlauf wird die fachliche Einschatzung von NLWKN (2016b) tibernommen,
der im Wasserkorperdatenblatt diesem Abschnitt ,nur ein eingeschranktes Entwick-
lungspotenzial“ zuspricht. Zumindest die Anlage von Gewasserrandstreifen zur Re-
duzierung der Nahrstoff-, Feinsediment- und Sandeintrage aus den Flachen sei eine
vordringliche MalRnahme. U.a. von NLWKN (2016b) und A&O GEWASSEROKOLO-
GIE (2019) ist ein Trockenfallen des Oberlaufs dokumentiert.
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Fur den Oberlauf werden die Teilziele 1 und 3 formuliert. Vorrangig sind zunachst die
beschriebenen Stoffeintrdge im Oberlauf zu reduzieren. Wenn die Lauinger Mihlen-
riede hier auch nicht dauerhaft wasserfuhrend ist (bzw. im Jahresverlauf mit
Schwankungen versehen), finden die Stoffeintrdge (Nahrstoffe, Feinsedimente) in
Zeiten mit Wasserfuhrung doch ihren Weg in Mittel- und Unterlauf und fiihren dort zu
Beeintrachtigungen. Die Formulierung von Teilzielen zur Habitataufwertung (z.B. zur
Verbesserung der Sohlstrukturen) erscheint aufgrund des Trockenfallens zurzeit eher
sekundar.

Mittellauf

Im Mittellauf wird eine zu intensive Gewadasserunterhaltung in Abschnitten beschrie-
ben, dieser ist mit dem Teilziel 1 zu begegnen. AuRerdem steht hier eine Aufwertung
der Gewasserstrukturen insgesamt (Sohle und Ufer) mit den Teilzielen 2 und 4 im
Vordergrund. Gewasserrandstreifen sollen diffuse Stoffeintrage (Teilziel 3) reduzie-
ren.

Unterlauf

Im Unterlauf sind vorrangig die Defizite im Hinblick auf einen Mangel an Hartsubstrat
durch Verfolgung des Teilziels 2 zu beheben. Fir die Drainage-Zulaufe sowie die
Fischteichanlage ,Grin“ ist zu prifen, inwieweit beeintrachtigende Stoffeintrage statt-
finden (Teilziel 3).
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Tab. 22: Hinweise zu den Teilzielen

Teilziel Erlauterung und mdogliche Zielkonflikte / Synergien Synergien WRRL Verortung
1 Von einer angepassten Gewasserunterhaltung profitieren alle aquati- Durch eine angepasste Gewasserun- | anhand punktueller Darstellung (vgl.
Angepass- | schen und semiaquatischen Lebensgemeinschaften mit Bezug zur terhaltung ergeben sich v.a. auch bei | Karte 7), die sich jedoch auf den
te Gewdas- | Lauinger Muhlenriede. Verfolgung der Teilziele 2 und 4 we- Mittellauf sowie den Oberlauf in Gan-
serunter- sentliche Verbesserungen (derzeit: ze bezieht.
haltung heavily modified water body) eines,
wenigstens in Abschnitten, naturna-
hen FlieBgewassers.

2 Durch Einbau von Hartsubstrat auch Initiierung einer eigendynami- Die Aufwertung der Sohlstrukturen — anhand der Ergebnisse der DSK, hier
Aufwertung | schen FlieRgewasserentwicklung, infolgedessen allgemeine Struktur- | hier v.a. zur Verbesserung der Habi- auf Basis der abschnittsweisen Be-
der Sohl- verbesserungen der Lauinger Mihlenriede. tatfunktionen fur die Fischfauna — wertungen von Ufer und Sohle, sowie
strukturen Durch den Einbau von Hartsubstraten (Kies, Totholz) kénnen stre- entspricht den Zielen der WRRL. Es den Erlauterungen im Wasserkorper-

ckenweise bestehende Feinsedimentbanke verloren gehen / iiberbaut | bestehen wesentliche Synergieeffekte | datenblatt.

werden, die u.a. fiir die Neunaugen-Querder Larvalhabitate darstellen. | im Hinblick auf eine Schaffung typge-

Jedoch bilden sich im Zuge der FlieRgewésserdynamik nach Kiesein- | réchter Gewassersohlen sowie v.a. im

bau an anderer Stelle wieder Bereiche mit Feinsedimenten (,Riffle- Mittellauf zur Initiierung einer eigen-

Pool-Struktur®). dynamischen Entwicklung (Tiefen-

Nach Abwagung ist festzustellen, dass die Schaffung typgerechter und I.?',reltenvarlanz"). . .

und von Kies gepragten Gewéassersohlen gegeniiber dem Erhalt von | Gewassertyp 18: lossgepragte Tief-

Feinsedimentbanken vorrangig ist, zumal sandige Abschnitte / Ab- landbache gemald UBA 2014

schnitte mit Feinsedimenten bei einem natirlichen Sedimentregime

auch weiterhin vorkommen.

Aus der Aufwertung ergeben sich auch Synergien fur die weitere

Ichthyofauna der Lauinger Mihlenriede.
3 Breite Gewasserrandstreifen kdnnen Standorte fir Vorkommen Eine Reduzierung von Néahrstoff- und | fur die Drainage-Zuldufe im Oberlauf
Reduzie- Feuchter Hochstaudenflure (auch des nicht signifikanten LRTs 6430) Sedimenteintragen entspricht den punktuell, bezieht sich jedoch auf den
rung von ausbilden. Zielen der WRRL. ganzen Abschnitt; Abschnitte mit
Nahrstoff- | Aus der Reduzierung ergeben sich auch Synergien fiir die weitere vergleichsweise intensiver Nutzung
und Sedi- Ichthyofauna der Lauinger Mihlenriede. (Acker, Intensivgrinland, auch be-
mentein- weidet) anhand der erfassten Bio-
tragen toptypen sowie im Abgleich mit Luft-

bildern.
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Teilziel Erléauterung und mdogliche Zielkonflikte / Synergien Synergien WRRL Verortung
4 Ziel ist die Ausbildung, auch durch Initiierung eigendynamischer Pro- Eine Aufwertung der Gewasserstruk- | anhand der Ergebnisse der DSK, hier
Aufwertung | zesse, naturnaher Uferstrukturen mit Gleit- und Prallhdngen und ggf. turen durch eigendynamische Ent- auf Basis der abschnittsweisen Be-
der auch kleineren Auskolkungen. wicklungen und Schaffung naturnaher | wertungen von Ufer und Sohle, sowie
Uferstruk- | pafiir sind auch Flachen, die auRerhalb des FFH- und Naturschutz- Uferstrukturen entspricht den Zielen den Erlauterungen im Wasserkorper-
turen gebietes liegen, in Anspruch zu nehmen. derWRRL. Im Mlttellauf kann So eine datenblatt
. P . Erhdhung der Tiefen- und Breitenva-
Aus der Aufwertung ergeben sich auch Synergien fir die weitere - .
. N . rianz erreicht werden.

Ichthyofauna der Lauinger Mihlenriede.
5 Aus der Verbesserung der Aufstiegsmdglichkeiten ergeben sich auch | Das Ziel einer vollstandigen 6kologi- fur die Bauwerke, fiir die eine Auf-
Okologi- Synergien fir die weitere Ichthyofauna der Lauinger Miihlenriede. schen Durchgéngigkeit entspricht den | stiegsbehinderung dokumentiert ist.
sche Zielen der WRRL.
Durchgéan-
gigkeit
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4.4 Ziele fur sonstige planungsrelevante Biotoptypen und Arten

Zu den weiteren Zielen kdnnen bestimmte Biotoptypen, geschitzte Biotope, aktuell
nicht vorhandene sowie vorkommende, aber nicht signifikante Lebensraumtypen
sowie weitere Tier- und Pflanzenarten zahlen. Weitere Tierarten werden nachfolgend
nicht betrachtet, da keine Ziele fir sie vorliegen (vgl. Kap. 3.4.4).

4.4.1  Ziele fur nicht signifikante Lebensraumtypen

Die Lebensraumtypen 6430 ,Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen
bis alpinen Stufe* und 7140 ,Ubergangs- und Schwingrasenmoore* sind nicht signifi-
kant (SDB 2023). Dementsprechend wurden fiir diese beiden zuletzt genannten LRT
keine Erhaltungsziele in der NSG-VO formuliert und im Ziel- und MaRnahmenkonzept
des Managementplans sind keine verpflichtenden Ziele zu entwickeln.

Im Schutzzweck der NSG-VO (82, S. 1f.) findet sich dennoch ein Verweis auf die
beiden Biotope:

» [.-.]die Erhaltung, Entwicklung und Wiederherstellung eines strukturreichen, zusammen-
héngenden, natirlich nahrstoffreichen bis teilweise néhrstoffarmen Niedermoors mit be-
reichsweisem Ubergang zum Hochmoor (Ubergangsmoor mit torfmoosreichen Seggen-
und Wollgrasrieden)*

»L---] die Erhaltung, Entwicklung und Wiederherstellung von feuchten Hochstaudenfluren
mit Echtem M&desiR (Filipendula ulmaria), Blut-Weiderich (Lythrum salicaria) und Ge-
wohnlichem Wasserdost (Eupatorium cannabinum) entlang der Lauinger Mihlenriede*

Beide LRTs sind in der fAK im PG nicht mehr festgestellt worden. Dennoch ist es
nicht auszuschlieRen, dass sich durch Wasserstandsanderungen im Moor (vgl. Kap.
4.2) innerhalb ehemaliger Torfstiche der LRT 7140 wieder auspragt.

Der LRT 6430 steht im Uberwiegenden in Konkurrenz zu der derzeitig die Lauinger
Muhlenriede begleitenden Ufervegetation (Erlen-Sukzessionswald) an der Nordspit-
ze, sodass nur ein geringes Entwicklungspotenzial besteht.

442 Zielefur planungsrelevante Pflanzenarten

Pflanzenarten und mdogliche Synergieeffekte zu Lebensraumtypen und Biotoptypen
sowie Ziele dartber hinaus sind in Tab. 23 aufgezeigt (vgl. Kap. 3.6.3).
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Tab. 23: Pflanzenarten, Synergieeffekte und Ziele

Art
(deutscher Name)

Art
(wissenschattlicher Name)

Synergieeffekte
(LRT / Biotoptyp)

Ziele & besondere
Planungsrelevanz

Innerhalb des FFH-Ge

bietes

Frihe Haferschmiele

Aira praecox

§30er Biotop:
RAG

Traubige Trespe

Bromus racemosus

§30er Biotop:

GNR
Stumpfblitige Binse Juncus subnodulosus LRT 7230 -
Faden-Segge Carex lasiocarpa LRT 91D0* -

Erhaltung und Forde-

Breitblattriges . . §30er Biotop: rung einer vitalen,
Dactylorhiza majalis -
Knabenkraut GFS langfristig Gberlebens-
fahigen Population.
. . 30er Biotop:
Sumpffarn Thelypteris palustris 8 iotop -

BNA

AuRerhalb des FFH-Gebietes

Frihe Haferschmiele

Aira praecox

§30er Biotop: RSZ

Sand-Grasnelke

Armeria maritima ssp.
elongata

§30er Biotop: RSZ

Erhaltung und Forde-
rung einer vitalen,
langfristig Uberlebens-
fahigen Population.

Berg-Sandgléckchen

Jasione montana

§30er Biotop: RSZ

Erhaltung und Forde-
rung einer vitalen,
langfristig tberlebens-
féahigen Population.

Platterbsen-Wicke

Vicia lathyroides

830er Biotop: RSZ

Erhaltung und Forde-
rung einer vitalen,
langfristig tberlebens-
fahigen Population.

4.4.2.1 Ziele fur Pflanzenarten des Standarddatenbogens

GemalR SDB treten zwei nicht signifikante Pflanzenarten im PG auf, denen keine
besondere Planungsrelevanz zugesprochen wurde.

Fur die auf dem Nassgrunland vorkommende Art Bromus racemosus werden keine
gesonderten Ziele formuliert, da die Art von den Zielen des gesetzlich geschutzten
Biotops profitiert sowie die Stumpfblitige Binse (Juncus subnodulosus) mit ihrem
Vorkommen im LRT 7230 von jenen des LRTs (vgl. Tab. 23).
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4.4.2.2 Ziele fur stark gefahrdete und vom Aussterben bedrohte Pflanzenarten

Die vereinzelt im Moorwald-Komplex vorkommenden stark gefahrdeten Arten Faden-
Segge (Carex lasiocarpa) und Sumpffarn (Thelypteris palustris) besitzen ebenfalls
keine besondere Planungsrelevanz, da sie von den Zielen und MaRnahmen des LRT
91D0* oder des gesetzlich geschitzten Biotops Sumpfgebiisch (BNA) grundsétzlich
profitieren (vgl. Kap. 3.6.3 ). Gleiches gilt fir die Bestande der Frihen Haferschmiele
(Aira praecox) innerhalb des gesetzlich geschiitzten Biotops Sonstige artenarme
Grasflur magerer Standorte und des Sandtrockenrasens auf3erhalb des FFH-
Gebietes.

Das Kkleinflachig auftretende, stark geféhrdete Breitblattriges Knabenkraut (Dacty-
lorhiza majalis), welches am Hang eines Feuchtgriinlandes im Osten des PG nach-
gewiesen wurde, ist besonders zu berticksichtigen, auch wenn Synergieeffekte zum
gesetzlich geschutzten Biotoptyp bestehen.

Gleiches gilt fur die Vorkommen der Arten Berg-Sandgléckchen (Jasione montana),
Platterbsen-Wicke (Vicia lathyroides) und Sand-Grasnelke (Armeria maritima ssp.
elongata) innerhalb des gesetzlich geschiitzten Biotops Sandtrockenrasen aulR3erhalb
des FFH-Gebietes.

Fur diese Arten gilt als Ziel die Erhaltung und Forderung einer vitalen, langfristig
Uberlebensfahigen Population.

4.4.3 Ziele fur weitere bedeutsame Biotoptypen

Innerhalb des FFH-Gebietes

Walder, Gebiische und Hoch- und Ubergangsmoore

Fur die Biotoptypen Erlen-Bruchwald (WA), Birken-Bruchwald nahrstoffreicher
Standorte (WBR), Sumpfgeblische (BN) und trockenes/feuchtes Pfeifengras-
Moorstadium (MPT, MPF) besteht aktuell kein besonderer Handlungsbedarf. Im Zuge
einer Wiederverndssung werden auch sie von einem naturndheren Wasserhaushalt
profitieren. Eine gezielte Entwicklung erfolgt nicht. Die Birken-Bruchwalder nahrstoff-
reicher Standorte (WBR) werden als Potenzialflachen zur Flachenvergrol3erung des
LRT 91DO0* eingeschatzt, die nach einer gezielten Wiedervernassung erfolgen kann.
Im Zuge der natlrlichen Sukzession ist ggf. auch Entwicklung von Sumpfgebiischen
(BN) und Pfeifengrasbestéanden (MP) zum LRT 91D0* méglich.

Binnengewésser

Der Biotoptyp Naturnaher Tieflandbach mit Sandsubtrat (FBS) ist Lebensraum des
Bachneunauges. Ziele zur Entwicklung entsprechen denen der Wiederherstellung
eines glinstigen Erhaltungsgrades des Bachneunauges, siehe Kap. 4.3.2.

Die vorhandenen naturnahen néhrstoffreichen Stillgewasser (SEZ) und Sonstigen
Tlmpel (STZ) sind zu erhalten und kénnen im Zuge weiterer MalRhahmen eine Auf-
wertung erfahren.
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Die im Moor gelegenen naturnahen nahrstoffarmen Stillgewésser (SOZ) (Torfstiche
und Bombenkrater) erhalten keine gezielte Entwicklung und sollen im Sinne der un-
gestorten Entwicklung der Naturwald-Kategorie folgen.

Gehdlzfreie Biotope der Simpfe, Niedermoore und Ufer

Die Rohrichte und Sumpfe (NS, NR) profitieren ebenfalls grundsétzlich von Verbes-
serungen des Wasserhaushaltes. Eine gezielte Entwicklung erfolgt im Allgemeinen
nicht.

Auf der Flache im Nordwesten (1/67) ist das Vorkommen der Herkules-Staude
(Heracleum mantegazzianum) als invasive, ausbreitungsfreudige und gesundheitsge-
fahrdende Pflanzenart zu Uberwachen, zurickzudrangen und eine Ausbreitung zu
verhindern.

Fur die Sumpfbereichen im Nordosten, die der Bauchigen Windelschnecke als Le-
bensraum dienen, gelten die Entwicklungsziele gemaRl Kap.4.3.1 .

Grinland

Die vorkommenden Nasswiesen (GN) und Feuchtgrinlander (GF) sind zu erhalten
und angrenzende feuchte Intensivgrinlandflachen (Gl) und Ackerflachen (A) mdg-
lichst zu extensivieren. Insbesondere artenarmes Intensiv-Grinland (GI) und arten-
armes Extensivgrinland (GE) sind auf mineralischen Boden zu artenreichem
(Feucht-)Grunland zu entwickeln. Auf organischen Bdden ist Nassgrinland ange-
strebt (GN).

Potenzialflachen fir Nassgrinland / Mesophiles Griinland / Feuchtgrinland

Im Plangebiet kommen einige Grinlander vor, in denen haufig noch Arten der inten-
siv genutzten Griunlander (Gl) oder artenarmen Extensivgrinlander (GE), zum Teill
mit Feuchte- oder Nassezeigern, dominieren. Diese Flachen sind zu Nassgrinland
zu entwickeln, wenn dies gemaf Standort moglich ist. Diese sind auch aus landes-
weiter Sicht bedeutsame Biotoptypen gemafd den Hinweisen aus dem Netzzusam-
menhang (vgl. Tab. 18). Dies soll auch explizit zulasten von GF erfolgen. Auch ge-
maf der NSG-VO (8 2 Abs. 1 Nr. 8) sind extensiv genutzte Feuchtgriinlander und
Mahwiesen wiederherzustellen. Gut geeignet sind Flachen, die bereits im Eigentum
des Landkreis Helmstedt liegen. Fir private Eigentimer kann eine extensive Bewirt-
schaftung durch Férderprogramme attraktiver werden. Potenzielle Flachen sind in
Tab. 24 aufgefiihrt. Aus einer Eignung zur potenziellen Entwicklung sind zwei bereits
stark verbrachte Intensivgriinlandbereiche (1/87, 1/112) aufgrund ihrer geringen Gro-
3e und schwer zu bewirtschaftenden Flache herausgenommen.
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Tab. 24: Grundsatzlich geeignete Flachen zur Entwicklung von artenreichem
Nassgrunland und Mesophilem Grinland

AuRerhalb des FFH-Gebietes

Heiden und Magerrasen

Kurz- Biotoptyp GroRRe | Eigentimer Entwicklungsziel Lage
Pol-Nr. derzeit in ha
1/243 GIMm 0,49 Landkreis Entwicklung zu GM/ GN | Ostliches
Helmstedt Plangebiet,
Flur ,Am
Roten Pfuhl*
1/84 GEFm (GMF) | 1,65 Privat Entwicklung zu GMF Norddstli-
(GFS) (Bereits Tendenzen) ches PG
1/85 GFSm (GMF) | 3,06 Privat Entwicklung zu GM/ GN | Nordostli-
(GNR) ches PG
1/82 GITw (GW) 0,83 Privat Entwicklung zu GM Norddstli-
ches PG
1/104, Komplex aus: 1,73 Privat Entwicklung zu GM/ GN | Ostliches
1/105, GFSm (GNM Boden: Ubergang Gley- | Plangebiet,
1/123 (GMF) Podsol / sehr tiefes nordlich Flur
GIFm Erdniedermoor »Am Roten
Pfuhl*
1/98 GEMm (GIM) | 4,87 Privat Entwicklung zu GM/ GN | Ostlich Lau-
1111 GIMm nger (';/'Uh'
1/244 GEMmM ennede
1/99 GIMw 2,55 Privat Entwicklung zu GM/ GN | Ostlich Lau-
inger Mih-
lenriede
1/50 GEMw (GIM) 1,39 Kirche, Privat, | Entwicklung zu GM/ GN | ,Bruchwie-
Landkreis Auch als Puffer fir sen”
Helmstedt NRG
(nordéstl.)
1/41 GIMm (GIM) 4,17 Privat (sud- Entwicklung zu GM/ GN | ,Bruchwie-
westl.), Land- sen”
kreis Helm-
stedt (nord-
ostl.)
1/45 GEMm (GIM) 0,96 Landkreis Entwicklung zu GM/ GN | ,Bruchwie-
Helmstedt sen”
1/40 GEMm (GMF) | 0,63 Landkreis Entwicklung zu GM/ GN | ,Bruchwie-
Helmstedt sen*
1/248 GIMm 0,54 Privat Entwicklung zu GM/ GN | Sudliches
Flache geht auRRerhalb PG
Schutzgebiet weiter
GesamtgroRRe 22,38

Den Sonstigen Sandtrockenrasen (RSZ), welcher im Stidwesten an das FFH-Gebiet
angrenzt, gilt es, zu erhalten. Daneben sind die Bestédnde der planungsrelevanten
Pflanzenarten zu erhalten und zu férdern (vgl. Kap. 4.4.2).
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4.4.4  Weitere Entwicklungsziele

Samtliche angrenzende Ackerflachen sind mdglichst zu extensivieren.

Tagfalter

Die Tagfalterart Kleiner Sonnenréschenblauling (Aricia agestis, vgl. Kap. 2.6.3.5) wird
durch das Ziel zum Erhalt des Sandtrockenrasens erhalten, sodass kein dariber
hinaus gehendes Ziel erforderlich ist.

4.5 Verbesserungen des Zusammenhangs im Netz Natura 2000

Nach BURCKHARDT (2016) kdnnen — als sonstige Ziele — auch Ziele zur Verbesse-
rung des Zusammenhangs im Netz Natura2000 fur das jeweilige Gebiet erforderlich
werden.

Es erfolgt eine Uberpriifung, ob und inwieweit sich ein tiber die bisher formulierten
verpflichtenden und zusétzlichen Ziele fur die Natura2000-Schutzgegenstande hin-
ausgehender Bedarf ableiten lasst, der sich sowohl auf Flachen innerhalb des Plan-
gebietes als auch auf Flachen auf3erhalb beziehen kann.

Der raumliche Abgleich erfolgt dabei zwischen an das Plangebiet angrenzenden und
in weiterer Umgebung liegenden Natura2000-Gebieten. Bei der rAumlichen Auswahl
findet Bertcksichtigung, welchen Natura2000-Schutzgegenstanden (Lebensraumty-
pen und Arten des Anhangs Il) im Plangebiet dieses Managementplans eine beson-
dere Planungsrelevanz zugesprochen wurde (vgl. Tab. 25).

Tab. 25: Abgleich ahnlicher Schutzgegenstande mit denen benachbarter Natura
2000-Gebiete

Natura 2000- korrespondierende Natura2000-Gebiete im raumlich funktiona-
Schutzgegen- len Verbund

stande des

Plangebiets

Feuchtlebens- Das Vorkommen verschiedener LRTs der Feuchtlebensrdume bil-

raume und Ge- det mit Vorkommen in den FFH-Gebieten
wasser (3150,

— Nordwestlicher EIm (153
7230, 91D0%) ordwestlicher Elm (153)

— Sundern bei Boimstorf (351)

— Walder und Kleingewasser zwischen Mascherode und
Cremlingen (365)

— Riddagshéauser Teiche (366)

— Dorm (369)

ein gut vernetztes System vergleichbarer Lebensrdume, auch in
Bezug auf die jeweils charakteristischen Tier- und Pflanzenarten.

Einschatzung der Funktion des Plangebietes im Netzzusammen-
hang

Die Vorkommen im Plangebiet bilden als Teil der Schunterniede-
rung ein wichtiges Kerngebiet fur Feuchtlebensraume und Gewas-
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Natura 2000-
Schutzgegen-
stande des
Plangebiets

korrespondierende Natura2000-Gebiete im raumlich funktiona-
len Verbund

ser im Netz der 0.g. FFH-Gebiete. Durch die formulierten Ziele wird
die Funktion als Kerngebiet erhalten und verbessert. Gleichzeitig
findet eine Forderung fur die lebensraumtypische Fauna statt.

Trockene euro-
paische Heiden
(4030)

Der LRT 4030 Trockene europdaische Heiden findet sich in keinem
der in weiterer Umgebung liegenden Natura2000-Gebieten vor.
Umliegend zum FFH-Gebiet sind artenreiche Trocken- und Ma-
gerrasen aber als Biotope vorhanden bzw. nehmen diese als
Kerngebiet fir Trockenlebensrdume eine wichtige Rolle im Bio-
topverbund ein.

Einschatzung der Funktion des Plangebietes im Netzzusammen-
hang

Das Vorkommen im Plangebiet bildet einen wichtigen Trittstein zu
umliegenden Trockenlebensrdumen, die jedoch nicht uber das Natu-
ra2000-Netz gesichert sind. Durch die formulierten Ziele wird das ein-
zigartige Vorkommen des LRT zum einen und seine Trittsteinfunktion
zum anderen erhalten und verbessert.

Magere Flach-
land-Mahwiesen
(6510)

Das Vorkommen der Mageren Flachland-Mahwiesen bildet mit Vor-
kommen in FFH-Gebieten

— Pfeifengras-Wiese bei Schapen, Schapener Forst (103)

— Rieseberg (104)

— Pfeifengras-Wiesen und Binnensalzstelle bei Grasleben
(106)

— Sundern bei Boimstorf (351)

— Walder und Kleingewasser zwischen Mascherode und
Cremlingen (365)

— Riddagshauser Teiche (366)

— Pfeifengraswiese Wohld (367)

— Roter Berg (mit Lenebruch, Heiligenholz und Finfgemein-
deholz) (368)

ein breit vernetztes System vergleichbarer Lebensraume, dem jedoch
aul3erhalb der Schutzgebiete moglicherweise Trittsteine fehlen, um gut
vernetzt zu sein.

Einschatzung der Funktion des Plangebietes im Netzzusammen-
hang
Die Vorkommen im Plangebiet bilden einen wichtigen Trittstein im

Netz der o.g. FFH-Gebiete. Durch die formulierten Ziele wird die
Trittsteinfunktion erhalten und verbessert.
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Natura 2000- korrespondierende Natura2000-Gebiete im raumlich funktiona-

Schutzgegen- len Verbund

stande des

Plangebiets

Laubwalder Das Vorkommen der Wald-LRT bildet mit Vorkommen in den FFH-

(9190, LRT Gebieten

91D0%) - Beienroder Holz (102)

— Dorm (369)

ein System vergleichbarer Lebensrdaume, dem jedoch auf3erhalb
der Schutzgebiete méglicherweise Trittsteine fehlen, um gut ver-
netzt zu sein.
Einschétzung der Funktion des Plangebietes im Netzzusammen-
hang
Die Vorkommen im Plangebiet bilden ein Kerngebiet im Netz der
0.9. FFH-Gebiete. Durch die formulierten Ziele wird die Funktion als
Kerngebiet erhalten und verbessert. Gleichzeitig findet eine Forde-
rung fur die lebensraumtypische Fauna statt.

Bachneunauge Das Vorkommen des Bachneunauges bildet das einzige Vorkom-

(Lampetra pla-
neri)

men in den nadheren FFH-Gebieten.

Einschatzung der Funktion des Plangebietes im Netzzusammen-
hang

Das Plangebiet bietet dem Bachneunauge einen wichtigen und
einzigartigen Lebensraum. Die Art ist wertgebend fir das FFH-
Gebiet 105 Rieseberger Moor. Neben dem Plangebiet sind Aller
und Schunter von Bedeutung als Lebensraum fir die Fischfauna.
Laut den Untersuchungen zur WRRL hat die Schunter au3erdem
besondere Bedeutung als Laich- und Aufwuchsgewdasser. Nach der
Renaturierung der Scheppau, z. T. Bestandteil des FFH-Gebietes
»sundern bei Boimstorf, diirfte auch diese von Relevanz sein. (vgl.
ENTERA 2016: 103)

Bauchige Win-
delschnecke
(Vertigo mou-
linsiana)

Die Bauchige Windelschnecke besitzt mit dem hiesigen nur sehr
wenige, stark isolierte Vorkommen, die in ganz Niedersachsen be-
kannt sind. In unmittelbarer N&he findet sich ein weiteres Vorkom-
men im

— Lutterlandbruch (445)
— Sundern bei Boimstorf (351)

Einschatzung der Funktion des Plangebietes im Netzzusammen-
hang
Das Plangebiet bietet der Bauchigen Windelschnecke einen wichti-

gen Lebensraum und ist wertgebend fir das FFH-Gebiet Riesber-
ger Moor.
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4.6 Synergien und Konflikte zwischen Zielen fir das Natura 2000-
Gebiet und den Zielen fir die sonstige Entwicklung des Pla-
nungsraums

Die Synergien und Konflikte zwischen den Zielen fir Natura 2000-Schutz-
gegenstande und den sonstigen Schutzgegenstanden und den Zielen fur die weitere
Entwicklung des Planungsraums werden tabellarisch und zusammenfassend gegen-
Ubergestellt:

Tab. 26: Synergien und Konflikte zwischen Zielen fiir das Natura 2000-Gebiet
und den Zielen fur die sonstige Entwicklung des Planungsraums

Ubergeordnete Zielset- | Synergien/ Konflikte Ruckschlisse fir das

zung im Plangebiet MaRnahmenkonzept

Wiedervernassung Synergien zum Erhalt und | Erst auf Grundlage des zu

Moorstandorte Wiederherstellung des gesam- | erstellenden hydrogeolo-
ten Lebensraums gischen Gutachtens

Synergien mit Programm Nie-
dersachsische Moorlandschaf-
ten (MU 2016)

Ggf. Konflikte in der Bewirt-
schaftung

Zwischen naturschutzfachlichen Zielen (Wiedervernassung / Renaturierung) und
Klimaschutzzielen (Reduzierung der Treibhausgas-Emissionen) treten vor allem Sy-
nergien auf. MalBnahmen zur Verringerung der Torfzehrung und -sackung flhren zur
Reduzierung der Treibhausgas-Emissionen.

Zielkonflikte zwischen den Zielen des Managementplans und den Zielen fir die sons-
tige Entwicklung des Planungsraumes sind nicht erkennbar. Naturschutzfachliche
Zielkonflikte ergeben sich innerhalb des Zielkonzeptes aufgrund der Erhaltungsziele
der einzelnen Lebensraumtypen (siehe Kap. 4.1.2).
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5 Handlungs- und MaBnahmenkonzept

5.1 Einfihrung ins MalBhahmenkonzept

Entsprechend der Ergebnisse des Zielkonzepts ergeben sich fur die Natura 2000-
Schutzgegenstéande im Plangebiet notwendige MaRnahmen (verpflichtend aus EU-
Sicht) und zusatzliche MaRnahmen fiir Natura 2000-Gebietsbestandteile (nicht ver-
pflichtend) sowie sonstige Malinahmen fir nicht Natura 2000-Bestandteile (vgl.
BURCKHARDT 2016 sowie Beschleunigungserlass NLWKN 2021b).

Die notwendigen Erhaltungsmaf3nahmen (E) dienen dem Erhalt der GréRe der Vor-
kommen und des Erhaltungsgrads. Verpflichtende Wiederherstellungsmal3nahmen
ergeben sich, wenn gegen das Verschlechterungsverbot verstol3en wurde (WV) oder
aufgrund des Netzzusammenhangs (WN). Die notwendigen Erhaltungs- und Wieder-
herstellungsmalRnahmen stellen verpflichtende MaRhahmen dar, wahrend die zusatz-
lichen Mafinahmen (Z) fur Natura 2000-Gebietsbestandteile aus EU-Sicht nicht ver-
pflichtend sind. MaRnahmen fiir sonstige Gebietsbestandteile (v.a. fiir sonstige be-
deutsame Biotoptypen und Arten) werden durch sonstige Schutz- und Entwicklungs-
mafinahmen (SE) umgesetzt. Zudem ergibt sich aufgrund der NSG-Verordnung die
Kategorie ,Wiederherstellung aufgrund der Vorgaben der NSG-Verordnung® (WS) fur
verpflichtende MalRnahmen aufgrund der Vorgaben der Schutzgebietsverordnung.
(vgl. auch Tab. 19).

5.1.1 R&umliche Konkretisierung

Die raumliche Konkretisierung der notwendigen und zuséatzlichen Maflinahmen erfolgt
fur die LRT und sonstigen wertvollen Bereiche in Karte 8 weitgehend einzelflachen-
bezogen und uber raumliche Schwerpunkte. Ubergeordnete MaRRnahmen fiir das
Rieseberger Moor werden nicht rAumlich auf der Karte verortet, sondern nachrichtlich
fir das gesamte Plangebiet dargestellt und in den MaRnahmenblattern konkretisiert.

Dies umfasst die Ubergreifende MalRBnahme: Erstellung eines hydrogeologischen Gut-
achtens zum Rieseberger Moor sowie die Prifung der Fischteichanlage ,Grin“ als
auch die Recherche von Planungsgrundlagen zu Kompensationsflachen, neben zwei
weiteren Malinahmen flr das Bachneunauge (siehe Legende der Mal3nhahmenkarte).

Fur die MaRnahme E 91D0-LWB erfolgt basierend auf den Eigentumsverhéltnissen
(vgl. Karte 5) eine Konkretisierung und flachenscharfe Darstellung jener Bereiche, die
als befahrungsempfindlich gelten und fir welche eine Quantifizierung von Habitat-
bédumen und Totholz (siehe unten) im Malinahmenblatt erfolgt. Wegeflachen und
Kleinstflachen, die methodisch bedingt aufgrund von Abgrenzungsunscharfen unter
die MalRnahme fallen, werden in Abstimmung nicht bertcksichtigt.

Die Anzahl der zu erhaltenden oder zu entwickelnden Habitatbdume, Stlicke an star-
kem Totholz und der Altholzanteil werden in dem entsprechendem Mal3hahmenblatt
fur die jeweiligen Flachen konkret benannt. Diese Angaben beziehen sich auf die
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Bewertung des EHG-Teilkriteriums ,Habitatstrukturen®. Hier sind gemaf fachbehord-
licher Anmerkung die absoluten Anzahlen pro Flache anzugeben. Gehdren Flachen
zusammen und werden bspw. nur durch einen kleinen Bach in zwei Polygone geteilt,
werden diese jeweiligen Polygone bei gleichen Eigentumsverhaltnissen mit Flachen-
groRen bei der Berechnung zusammengefasst. Insgesamt wird beachtet, dass die
Gesamt-Summe an Habitatbaumen verhaltnismafig zu der Summe in den Einzelpo-
lygonen ist, wobei geringe Rundungsabweichungen hingenommen werden.

Die Angaben aus der NSG-VO zu Mindest-Anzahlen von Habitatbdumen und Totholz
pro ha sowie Altholz-Anteilen sind die Basis fiir die Vorgaben. Fur Teil-HektargrofZen
muss die Anzahl der Habitatb&dume / Totholzstlicke definiert werden. Fir die Berech-
nung der HabitatbAume und der Totholzstiicke wurden folgende FlachengréRen auf
Basis der NSG-VO zugrunde gelegt:

Tab. 27: Berechnung der Habitatbaume / Totholzstlicke

Anforderungen an den EHG B gemall NSG-VO
20 % Altholzanteil pro ha

3 Habitatb&ume pro ha
0-0,10 = 0 Habitatbdume
0,11-0,40 = 1 Habitatbaum
0,41-0,70 = 2 Habitatbdume
0,71-1,00 = 3 Habitatbdume

2 Stick Totholz pro ha
0-0,30 = 0 Stick
0,31-0,70 =1 Stlck
0,71-1,00 = 2 Stlck

MaRnahmen fiir das Bachneunauge als Teil des FlieBgewassers werden zur konkre-
teren raumlichen Verortung weitgehend mit Piktogrammen oder Textkasten darge-
stellt. Eine Darstellung mit Mal3nahmencodes in den Polygonen ist aufgrund der lan-
gen Form der FlieBgewasser-Polygone hier meist nicht zielflihrend.

Maflinahmen fir die Bauchige Windelschnecke werden wie weitere Malihahmen
auch als Code in dem jeweiligen Polygon zur raumlichen Verortung dargestellt.
Nachrichtlich wird in der MalBhahmenkarte auch der derzeitige potenzielle Verbrei-
tungsbereich der Bauchigen Windelschnecke dargestellt, da dieser nicht ganzlich mit
den Polygonformen Ubereinstimmt.

5.1.2 Umsetzungszeitrdume

Nach BURCKHARDT (2016) kénnen die erforderlichen Angaben zu den Umset-
zungszeitrAumen der notwendigen und sonstigen MaRnahmen in vier Stufen unter-
teilt werden; der vorliegende Managementplan Ubernimmt diese Differenzierung. Es
ist festzuhalten, dass einige MalRnahmen (z.B. Schaffung von Habitatbdumen oder
Totholz) sehr lange Entwicklungszeiten haben, auch wenn sie durch eine kurzfristige
Umsetzung schnell initiilert werden kdnnen.
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Einige MaRnahmen sind in der Umsetzung beispielsweise kurzfristig zu beginnen,
dann jedoch als Daueraufgabe (z.B. Mahd von Pufferflachen). In diesen Fallen kon-
nen auch zwei Umsetzungszeitrdume angegeben werden.

Tab.28: Umsetzungszeitraume der MalRnahmen

Umsetzungszeitraum Bemerkung

Kurzfristige Umsetzung Mafinahmenbeginn unmittelbar nach Planerstellung,

spatestens 2027

Mittelfristige Umsetzung MaRnahmenbeginn ist innerhalb der ndchsten zehn

Jahre anzustreben, d.h. spatestens 2035

Langfristige Umsetzung MaRnahmenbeginn erst nach 2035
Daueraufgabe Dauerhafte, jahrlich oder periodisch durchzufiihrende
Pflegemal3nahmen
5.1.3  Prioritatensetzung

Nach BURCKHARDT (2016) ,haben die Pflichtmallnahmen grundsatzlich Vorrang
bei der Umsetzung vor den sonstigen, zusatzlichen Schutz- und Entwicklungsmalf3-
nahmen“ (BURCKHARDT 2016: 106). Kriterien, die zur gebietsbezogenen Priorita-
tensetzung herangezogenen wurden, sind u.a.:

Reprasentativitat des Lebensraumtyps, erganzt um die Hinweise des NLWKN
aus landesweiter Sicht hinsichtlich der gebietsbezogenen Notwendigkeit flr
zusatzliche (verpflichtende) Ziele/MalRnahmen.
Gesamterhaltungsgrad/-zustand des Lebensraumtyps / der Art im Plangebiet,
im FFH-Gebiet und in der biogeographischen Region

Flachenbezogener Erhaltungsgrad

Besondere standértliche Voraussetzungen innerhalb des Plangebiets bzw. in
bestimmten Teilgebieten

Schwerpunktraume der Lebensraumtypen / Arten innerhalb des FFH-
Gebietes

Eigentumsverhéltnisse und Mdglichkeit der Zusammenarbeit mit Bewirtschaf-
tenden

Dringlichkeit der MalBhahmenumsetzung (z. B. um den LRT-Status oder den
EHG zu erhalten)

Gunstiges Verhaltnis von monetarem Aufwand und Wirkung.

Prioritatensetzung wurden drei Abstufungen festgelegt:

Prioritat 1: sehr hoch
Prioritat 2: hoch
Prioritat 3: mittel
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Grundsatzlich haben MalRnahmen zum Erhalt des derzeitigen Zustands bzw. LRT-
Erhaltungsgrades eine sehr hohe Prioritat, weil der Erhalt gleichzeitig verpflichtend
ist. Die MaRRnahmen zur Pflege der Offenland-Lebensrdaume im Plangebiet (LRT
4030 und 6510) erhalten aufgrund der kurzfristigen dynamischen Veranderungen
beispielsweise bei Ausbleiben der Mahd die héchsten Prioritaten. Der Erhalt der
Wald-LRT und insbesondere die Verhinderung von Beeintrachtigungen durch eine
nicht lebens-raumschonende Bewirtschaftung haben die hdchste Prioritat, da eine
Wiederherstellung sehr lange Entwicklungszeiten in Anspruch nehmen wirde.

Nicht verpflichtende MaRhahmen haben hohe bis mittlere Prioritaten, abhangig von
der Umsetzbarkeit, den Kosten, des Aufwandes und des zu erwartenden Vorteils fur
das Gebiet.

5.1.4 Finanzierung

Es gibt vielféaltige Fordermdglichkeiten zur Finanzierung der verpflichtenden und zu-
séatzlichen sowie sonstigen MalRnahmen, die im Folgenden kurz aufgelistet werden.
Einige der aufgefihrten MaRnahmen sind auch kostenneutral oder kénnen im Rah-
men der allgemeinen Verwaltungstatigkeit der UNB erledigt werden. Mdglichkeiten
zur Finanzierung werden im MaRnahmenblatt jeweils angegeben.

Erschwernisausgleich

Fur private Eigentimer*innen und Bewirtschafter*innen besteht die Mdglichkeit, flr
Einschrankungen der Bewirtschaftung von Grinland oder Wald aufgrund der
Schutzgebietsverordnung einen Erschwernisausgleich zu beantragen. Dies erfolgt
bei Wald Uber die EA-VO-Wald in Niedersachsen (Verordnung Uber den Erschwer-
nisausgleich fir Wald in geschitzten Teilen von Natur und Landschaft in Natura
2000-Gebieten). Ab 2025 tritt eine neue Erschwernisverordnung in Kraft. Die Antrag-
steller missen jahrlich einen Antrag stellen und bei der Landwirtschaftskammer Nie-
dersachsen einreichen. Ebenso gibt es die Verordnung Uber den Erschwernisaus-
gleich fur Dauergrinland in geschitzten Teilen von Natur und Landschaft (EA-VO-
Dauergriinland).

Forderprogramme

Neben eigenen Haushaltsmitteln des Landkreises Helmstedt konnen Mittel aus For-
derprogrammen des Landes und der EU beantragt werden, die die Finanzierung von
Managementmalnahmen unterstlitzen. Die jeweils aktuellen Forderrichtlinien sowie
eine inhaltliche Zusammenfassung sind im Internet unter dem Landesportal (Pfad:
Fordermoglichkeiten im Naturschutz'’) dargestellt. Die Flachen auBerhalb des NSG
sind Teil der Forderkulisse AUKM (Agrarumwelt- und KlimamaRnahmen, sodass
dartber Fordergelder beantragt werden kénnen (vgl. auch Kapitel 2.7.6, S.51). Dies
kann fur eine MalBnahme zur Anlage von Pufferstreifen angrenzend an das NSG
erfolgen.

17 Derzeitiger Link (Aufruf 25.10.2024):
https://lwww.umwelt.niedersachsen.de/startseite/themen/natur_amp_landschaft/fordermoglichkeiten/foerder
moeglichkeiten-im-naturschutz-9141.html
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KompensationsmalRnahmen

Die Umsetzung von Mal3Bhahmen des Managementplans kann auch tGber Kompensa-
tionsmalBRnahmen im Rahmen der Eingriffsregelung finanziert werden. Realkompen-
sation und Ersatzgeld kénnen jedoch gemaf § 15 BNatSchG nicht fiir verpflichtende
Erhaltungsmal3nahmen und WiederherstellungsmaRnahmen nach Verschlechterung
(E & WV) eingesetzt werden. Somit stehen diese Gelder nur fir Wiederherstellungs-
maflnahmen aus dem Netzzusammenhang (WN), zuséatzliche MaRnahmen (Z) und
die Sonstigen Schutz- und Entwicklungsmaflinahmen (SE) zur Verfigung.

5.1.5 Kostenschatzung im Zuge der MaBhahmenplanung

Nach BURCKHARDT (2016) sind in die MalRnahmenblatter die ,voraussichtlich Gber-
schlagigen Kosten“ (BURCKHARDT 2016: 107) mitaufzunehmen. Der MaRstabs-
ebene der MalRnahmenplanung von 1:5.000 ist es geschuldet, dass die Kostenschat-
zung mitunter stark tiberschlagig erfolgen muss. Vielfach sind auf dieser recht groben
Detailebene keine belastbaren Zahlen zu ermitteln. Dazu kommt, dass sich einzelne
MaRnahmen aus verschiedenen ,Bausteinen“ zusammensetzen, die zum Teil mitei-
nander korrespondieren.

In solchen oder vergleichbaren Féllen wird ein Grund- / Orientierungswert angege-
ben, der eine grobe Tendenz vorgeben kann.

Weiterhin werden erst die Ergebnisse detaillierter Untersuchungen zur Stratigraphie
und Hydrologie und Wasserversorgung des Moores Aufschluss Uber die erforderli-
chen oder umsetzbaren MaRnahmen liefern. Ob PflegemaBnahmen nur einmalig
oder langfristig erforderlich sind (wie z.B. Gewéasserinstandsetzung) ist abhangig vom
Wirkungsgrad und dem Umsetzungszeitraum der zu planenden Wiedervernas-
sungsmafnahmen. In solchen oder vergleichbaren Fallen wird ein Pauschalbetrag
angegeben, der eine grobe Orientierung liefert.

Es ist zudem darauf hinzuweisen, dass Kostenschatzungen fir MalRnahmen, die erst
langfristig umgesetzt werden, auch von allgemeinen Preisschwankungen betroffen
sein kénnen und bei einer deutlich spateren Umsetzung ggf. abweichen kénnen.

Insofern sei noch einmal darauf hingewiesen, dass die Kostenschatzungen stark
Uberschlagig und vorbehaltlich detaillierterer Betrachtungen sind.
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5.1.6 Ubergeordnete MaRnahmenbeschreibung

In der Karte 8 ,MaRnahmen* erfolgt eine Zuordnung / Nummerierung jeder Maf3nah-
menfliche anhand des MaRnahmentyps (s.u.), des Schutzgegenstands und dem
vergebenen Teilmal3nahmenkirzel (z. B. E 6510-Ma fur die Teilmallnahme ,Ma“
.Regelmaflige Mahd*) (vgl. Tab. 29).

Tab.29: Codierung von Pflicht-, zuséatzlichen und sonstigen MalRnhahmen

Notwendige Erhaltungsmafinahme fir Natura 2000
(PflichtmaRnahme)

Notwendige Wiederherstellungsmalnahme fur Natura 2000
WV wegen Verstol3 gegen das Verschlechterungsverbot
(PflichtmaRnahme)

Notwendige Wiederherstellungsmafnahme fur Natura 2000 | | RT /

E

S aus dem Netzzusammenhang (Pflichtmaf3nahme) Art/ Ill/lue:;s;ahmen-
WS Notwendige WiederherstellungsmaRnahme aufgrund der Zielgruppe
Vorgaben der NSG-Verordnung (Pflichtmahahme)
7 Zuséatzliche MaRnahme fur Natura 2000-
Gebietsbestandteile (nicht verpflichtend)
SE Sonstige Schutz- und EntwicklungsmaRRnahme (nicht Natu-

ra 2000)

Das jeweilige Erhaltungsziel (der LRT) wird ebenso wie das zugehdrige Maf3nah-
menblatt durch Beschriftung der MalRinahmenflachen zugeordnet. Die Unterschei-
dung zwischen verpflichtenden Erhaltungsmafinahmen, verpflichtenden Wiederher-
stellungsmaRnahmen aufgrund des Verschlechterungsverbotes, Wiederherstel-
lungsmalRnahmen aufgrund der Verantwortlichkeit Niedersachsens in der biogeogra-
phischen Region, verpflichtenden MalBhahmen aufgrund der NSG-Verordnung, zu-
satzlichen MaRnahmen zur Aufwertung und Bereitstellung zuséatzlicher Flachen und
sonstigen MaRnahmen erfolgt tiber die Symbologie. Da die einzelnen MaRhahmen in
Abhéangigkeit der vorhandenen Defizite / Handlungserfordernissen sowohl als Erhal-
tungsmafinahme als auch als Wiederherstellungsmaflinahme, zuséatzliche oder sons-
tige MaRRnahme erforderlich sind, wird die Zuordnung dabei Uber eine Codierung
verdeutlicht (vgl. Tab. 29).

Auf Grundlage der Ergebnisse des Zielkonzepts wurden insgesamt 45 Mafl3nahmen-
blatter erarbeitet.

Die folgende Tabelle (Tab. 30) stellt den MalRnahmencode, den Namen der Mal3-
nahmen sowie u.a. die vergebene Prioritat, den Umsetzungszeitraum, Partnerschaf-
ten zur MalRnahmenumsetzung und den groben Kostenrahmen gegenuber.

Der Malinahmencode stellt dabei auch den Bezug zur Karte 8 her. Vorgaben, die
aus den Schutzgebietsverordnungen stammen und in die MalRnahmenblatter aufge-
nommen wurden, sind in die Mal3nahmen der Lebensraumschonenden Waldbewirt-
schaftung integriert.
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Tab. 30: Ubersicht iber die MalRnahmen im Plangebiet

Aus- : Erhaltungs-/ Umset- Flachen-/
zustand lungsziele zeitraum onsgrofie
91D0* B,
7230 C,
B. Win- 91D0* B, 7230 Kurzfris-
delschne- C, Bauchige tig (Auf-
cke A, Windelschne- trggs- NLWKN, Untere FFH-
G'\:/(/SN’ cke A, GF, Ubergreifende MaRnahme: Erstellung vergabe), Wasserbehorde LK | Gebiet .
E WN Moor ! sehr GN, WA, eines hydrogeologischen Gutachtens mittel- Hglr_nstedt, FIu‘r.be- (159,62 Ca._50.000 €ein-
WBR hoch | WBR, MP, NR 1yarog 9 . reinigungsbehorde ha) & gof. malig
' y ' .. | zum Rieseberger Moor fristg . .
MP, NR, NS, Informati- Gutach- LK Helmstedt, quali- | daruber
NS, feh- onen zum tenerstel- fizierte Fachbiros hinaus
lende Wiedervernés- lun
Daten- sungspotenzial 9
grundla-
gen
3150 C, Infor-
WV 3150-Unt sehr | mationen zum kurzfristig 0,05 ha
SEZ, hoch hydrochemi- Unt h Wiederherstell Eigentiimer*in d
fehlende schen Zustand ntersuchung zur Viedernerstetiung Igentumerin cer ca. 20.000 € ein-
Informati- 3150 Informa- und Entwicklung des Lebensraumtyps Gewasser, q_l_Jallfl- malig
onen tion’en zum 3150 mittelfris- zierte Fachbiros
Z 3150-Unt hoch . . 0,54 ha
hydrochemi- tig
schen Zustand
WV 3150- h 3150 C Strukturverbesserungen zur Wieder- ittelfri Eigentimer*in der 5.000-7.000 €
Struk SEZ Ee rr] herstellung des Lebensraumtyps 3150 mitteliris- Gewasser, qualifi- 0,05 ha ca. o. i -
Z 3150-Struk oc 3150 B im EHG C und Aufwertung zum EHG B g zierte Fachbiros einmaig
Verjungungs- und Revitalisierungs-
E 4030- sehr mafRnahmen zum dauerhaften Erhalt Dauer- 3.320 bis 5.810 €
Schop 40308 hoch 40308 des LRT 4030 im Erhaltungsgrad B aufgabe UNB 1,37 ha (ca. alle 5 Jahre)
durch Schoppern
Verjingungs- und Revitalisierungs-
sehr mafinahmen zum dauerhaften Erhalt - .
E 4030-Plag 4030 B hoch 4030 B des LRT 4030 im Erhaltungsgrad B kurzfristig | UNB 0,30 ha 1.500 bis 2.400 €
durch Plaggen
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MaRnah- Aus- Prio- Erhaltungs-/ Umset- Partnerschaften Flachen-/
mencode gangs- ritat Entwick- Name der MaBnahme zungs- fiir die Umsetzun Populati- Kostenrahmen
zustand lungsziele zeitraum 9 onsgrofie
sehr \rgz%unna%uggﬁ-zﬂ?r? (?;uvétrﬂ:fltgrlljrllfgrtsw-alt Dauer- . . Bei Bedarf, ca.
E 4030-Mah 4030 B 4030 B - UNB, Eigentimer*in | 1,66 ha 830 € (aller 5-10
hoch des LRT 4030 im Erhaltungsgrad B aufgabe
Jahre)
durch Mahd
RAG Plaggen einer artenarmen Grasflur mittelfris-
Z 4030-Plag hoch 4030 B (RAG) zur Entwicklung von LRT 4030 . UNB 0,21 ha 1.050 bis 1.680 €
(HCT) ) tig
im Erhaltungsgrad B
sehr Regelméafige Mahd zum Erhalt von Dauer-
E 6510-Ma 6510 B 6510 B Mageren Flachland-M&hwiesen (LRT UNB, Pachter 0,58 ha 580 € jahrlich
hoch 6510) aufgabe
WV 6510 Aushagerungsmahd zur Wiederherstel-
Aush ) GEM sehr 6510 B lung einer verlorengegangenen LRT 0,54 ha 1,660 € ighrlich
us 6510-Flache sowie Herstellung des kurzfristig | UNB, Pé&chter - ]
hoch (mind. fir 3 Jahre)
h EHG B und zur Schaffung von Mageren h
Z 6510-Aus GIM GM Flachland- Mahwiesen (LRT 6510) 112ha
) Aushagerungsmahd zur Schaffung von 478 Indiv. /
E BWS-Puf EHG A sehr EHG A Mageren Flachland-M&ahwiesen und als - . . ” m2 2.480 € jahrlich
hoch Pufferflache fir Bauchige Windel- kurzfristig | Eigentimer*innen (mind. fur 3 Jahre)
SE GM-Aush | GEF, GIT GM 2,48 ha '
schnecke
7230 C, sehr Regelmafige Mahd zum Erhalt des Dauer- derzeitig Bewirt-
E 7230-Mah GNR, 7230 C 0,9 ha ca. 450 € jahrlich
NRG hoch LRT 7230 aufgabe schaftende
Erhalt der Alten Bodensauren Eichen- .
E 9190-NW 9190 B sehr 9190 B walder (LRT 9190) auf Naturwaldfla- Dauer- UNB, Stiftung Na- 2,96 ha kostenneutral
hoch . aufgabe turlandschaft
chenim EHG B
Anlage einer Pufferflache auf dem
angrenzenden Acker zur Vermeidung mittelfris-
E 9190-Puf 9190 B hoch 9190 B der Eutrophierung von Alten Bodensau- ti Eigentiimer*innen 2,08 ha AUKM
ren Eichenwéldern des LRT 9190 (zum 9
Erhalt EHG B)
Erreichung des EHG B fiir die Alten
sehr Bodensauren Eichenwélder (LRT 9190) | Dauer- UNB, Haus der
WS 9190-NW 9190 C hoch 9190 B auf Naturwaldflachen aufgrund der aufgabe helfenden Hande 3,99 ha kostenneutral
NSG-Verordnung
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MaRnah- Aus- Prio- Erhaltungs-/ Umset- Partnerschaften Flachen-/
mencode gangs- ritat Entwick- Name der MaBnahme zungs- fiir die Umsetzun Populati- Kostenrahmen
zustand lungsziele zeitraum 9 onsgrofie
Anlage einer Pufferflache auf dem
angrenzenden Acker zur Vermeidung
) sehr der Eutrophierung von Alten Bodensau- - Haus der helfenden
WS 9190-Puf 9190 C hoch 9190 B ren Eichenwaldern des LRT 9190 (zur kurzfristig Hande 1,64 ha AUKM
Herstellung des EHG B aufgrund der
NSG-Verordnung)
Eigentiimer*innen,
Erhalt des LRT 91D0* (,Moorwalder*) Dauer- Flurbereinigungs- Erschwernisaus-
- * *
E 91D0-LWB 91D0* B hoch 91D0* B auf Privatflachen im EHG B aufgabe behdrde LK Helm- 7.15ha gleich
stedt
Erhalt des LRT 91D0* (,Moorwalder*) Dauer- . . .
- * * k|
E 91D0-NW 91D0* B hoch 91D0* B auf Naturwaldfldchen im EHG B aufgabe Eigentiimer*innen 29,66 ha kostenneutral
Eigentiimer*innen,
Nutzungsverzicht und Flachenerwerb NLWKN, Untere
WBMt as Grundlage fir die Flachenvergrofe- Wasserbehorde LK Planung erforder-
WN 91D0-FV ’ hoch 91D0* B rung und Entwicklung des LRT 91D0* langfristig | Helmstedt, Flurbe- 8,76 ha lich, ca. 40.000 €
WBR A - " i N .
(,Moorwalder”) durch Wiedervernas- reinigungsbehorde Flachenerwerb
sung LK Helmstedt, quali-
fizierte Fachburos
i . Erhalt und Entwicklung der Bruch- und Dauer- . . ” gaf. Erschwernis-
SE Bru-Erh WA, WBR | mittel WA, WB Sumpfwalder (WA, WBR) aufgabe Eigentiimer*innen 15,00 ha ausgleich
STZ,
SEZ, Informationen
SE Komp- Fehlende . zu den Ent- Recherche Planungsgrundlagen Kom- . . . .
Rech Daten- mittel wicklungszie- | pensationsflachen Nr. A17 kurzfristig | Eigentimer*innen 3,5 ha kostenneutral
grundla- len
gen
NR, NS, . Erhalt von Offenland-Moor- und Dauer- . N ” Bei Bedarf, 3.000
SE Off-Erh MP mittel NR, NS, MP Sumpfbiotopen (NR, NS, MP) aufgabe Eigentimer*innen 3,66 ha €/ha = 11.100 €
SE Off-NW NR’\'/I:;'S' Nattrliche Entwicklung von offenen 2,96 ha
ittel natirliche Moor- und Sumpf- sowie Gewéasserbio- | Dauer- Eigentiimer*i Kost tral
SE SO-NW SO mitte Entwicklung | topen und Sumpfgebiischen (NR, NS, aufgabe Igentumerinnen 0,12 ha ostenneutral
SE BN-NW BN MP, SO, BN) 7,81 ha
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MaRnah- Aus- Prio- Erhaltungs-/ Umset- Partnerschaften Flachen-/
mencode gangs- ritat Entwick- Name der MaBnahme zungs- fiir die Umsetzun Populati- Kostenrahmen
zustand lungsziele zeitraum 9 onsgrofie
FBS, Reduzie- | Ermittlung und Entfernung der Drai- (L:aaﬁéél km
. BNA C, Sehr rung Sedi- nagezulaufe im Unterlauf der Lauinger Mittelfris- . . ” h
E BNA-Drai FBS hoch | ment-/Nahr- | Mihlenriede zum Erhalt des Bach- tig Eigenttmerinnen m:jr:\(j/n(w)zﬁm Ca.2.000€
stoffeintrag neunauges Mittellauf
Pflanzung von Geholzen am Gewasser- : Eigentumer*innen, Mind. 0,5 .
E BNA-Gehd BNA C Sehr Erhalt Bach- rand zur Aufwertung der Uferstrukturen Kurzfrls- Unterhaltungsver- Indiv/m2im Detallplqnung
hoch neunauge . ; tig . erforderlich
im Mittellauf band Schunter Mittellauf
Intensive Erstellung eines abgestimmten Gewas- Eigentimer*innen
E BNA- Gewas- Sehr Natur[lahes serunterhaltungsplans zum Erhalt des Kurzfrls- Unterhaltungsver- C_g. 2,6 km | Keine zusétzlichen
GewUnt serunter- | hoch Gewasser tig Lange Kosten
Bachneunauges band Schunter
haltung
- —
kannte Uber Habitate | Ermittlung der aktuellen Habitatgroe Kurzfris- Ca. 2,6 km
E BNA-Hab Habitat- Hoch des Bach- des Bachneunauges tig banq _S_chunter, .| Lange Ca. 2.000 €
i qualifizierte Fachbi-
groRRe neunauges [0S
Erhalt / Wie-
Defizitire derherstellung Eigentimer*innen, Mind. 0,5
e. Pop.-gr. von . . . Unterhaltungsver- Indiv/im2im .
Sohlstruk- | Sehr . Aufwertung der Sohlstrukturen im Mit- Kurzfris- . Detailplanung
E BNA-MSohl . mind. 0,5 ) band Schunter, Mittellauf. .
turen im hoch L tellauf zum Erhalt des Bachneunauges | tig e " u erforderlich
Mittellauf Indl\(/m Qes qualifizierte Fachbi- | Lénge ca.
BNA im Mittel- ros 1,5 km
lauf
Erhalt / Wie-
Teilweise derherstellung Eigentimer*innen, Mind. 2,5
defizitéare e. Pop.-gr. von | Aufwertung der Sohlstrukturen durch Kurzfris- Unterhaltungsver- Indiv/im2im Detailplanun
E BNA-USohl | Sohlstruk- | Hoch mind. 2,5 Einbau von Kies im Unterlauf zum Er- fi band Schunter, Mittellauf. erfordgrlich 9
turen im Indiv/im? des halt des Bachneunauges 9 qualifizierte Fachbl- | Lange ca.
Unterlauf BNA im Unter- ros 1,1 km
lauf
Angren- Insgesamt
zende Reduzierung . . . . N . rd. 1,5 ha
Nutzung Sehr Stoff- und Gewasserrandstrgfen am Mltte_l- und Kurzfris- Eigentimerinnen, im Mittel- Erschwernisaus-
E BNA-Rands I ; . Unterlauf der Lauinger Muhlenriede . Unterhaltungsver- .
teilweise hoch | Feinsediment- tig lauf, rd. gleich
. N zum Erhalt des Bachneunauges band Schunter ;
bis ans eintrage 0,4 haim
Ufer Unterlauf
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MaRnah- Aus- Prio- Erhaltungs-/ Umset- Partnerschaften Flachen-/
mencode gangs- ritat Entwick- Name der MaBnahme zungs- fiir die Umsetzun Populati- Kostenrahmen
zustand lungsziele zeitraum 9 onsgrofie
Angren-
zende Reduzierung - . . . .
Nutzung Sehr Stoff- und Gewasserrg_ndstrglfen am Oberlauf der Kurzfris- Eigentiimer*innen, AuRerhalb i
Z BNA-Rands o . . Lauinger Mihlenriede zum Erhalt des . Unterhaltungsver- Forderprogramme
teilweise hoch | Feinsediment- tig PG
. o Bachneunauges band Schunter
bis ans eintrage
Ufer
Bauwerke Eigentiimer*innen,
mit Auf- Durchgéngig- | Umbau oder Entfernung der Bauwerke Mittelfris- Unterhaltungsver- Insgesamt Detailplanun
E BNA-Umb : Hoch | keit des FlieB- | mit Aufstiegsbehinderung zum Erhalt . band Schunter, 6 Bauwer- planting
stiegsbe- i tig g erforderlich
. gewassers des Bachneunauges Qualifizierte Fach- ke
hinderung bii
uros
Informationen
zur Nutzungs-
BNA C, situation, was- Eigentiimertinnen
FBS, serrechtlichen | Prifung einer Beeintrachtigung der NI?WKN Untere ' Kostenneutral, im
.. fehlende Erlaubnis und | Fischteichanlage ,,Grin“ durch Nahr- Kurzfris- P Rahmen der all-
E BNA-Prif hoch o T . Wasserbehorde LK | - . .
Daten- zu moglichen | stoffeintrdge zum Erhalt des Bach- tig Helmstedt qualifi- gemeinen Gebiets-
grundla- Beeintrachti- | neunauges : > a betreuung
zierte Fachburos
gen gungen durch
die Fischteich-
anlage ,Grin®
Unbe- Kenntnisse
E BWS-Hab kannte Uber Habitate | Ermittlung der aktuellen Habitatgré3e Mittelfris- | Qualifizierte Fach-
WN BWS- . Hoch | der Bauchigen | und Habitatpotenzial der Bauchigen . . unbekannt | 8.000 €
Habitat- . . tig buros
Hab - Windelschne- | Windelschnecke
gréRRe
cke
. Ca.1lha
Ausschluss von Mahd oder Beweidung .
E BWS-Nutzv EHG A Sehr EHG A in Habitaten der Bauchigen Windel- Dauer- Eigentimer*innen (2008), . Ers_chwernlsaus-
hoch ) aufgabe 478 Indiv./ | gleich
schnecke (Nutzungsverzicht) mz
Sehr Extensivierung einer Ackerflache nord- rl?n Eigentimer*innen, erwerb, Extensive
hoch lich des Habitates der Bauchigen Win- dangn, derzeitige Bewirt- 0,9 ha Ackernutzung
SE Ack-Puf Acker UHM delschnecke Dauer- schaftende Erschwernisaus-
aufgabe gleich
E BWS-Puf EHG A Sehr EHG A Umwandlung eines Ackers in Extensiv- | Kurzfris- | Eigentimer*innen, 2,11 ha 56.080 € bei Fla-
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MaRnah- Aus- Prio- Erhaltungs-/ Umset- Partnerschaften Flachen-/
mencode gangs- ritat Entwick- Name der MaBnahme zungs- fiir die Umsetzun Populati- Kostenrahmen
zustand lungsziele zeitraum 9 onsgrofie
hoch grinland dstlich des Habitates der tig derzeitige Bewirt- chenerwerb
SE Ack-Puf Acker GE Bauchigen Windelschnecke schaftende Umwandlung Acker
in Grinland ca.
4.610€
. N Eigentimertinnen Habitat-
E BWS-Wei Verbu- hoch Erhalt EHG A | Periodisches Zuriickdrangen von auf- Dauer- Qualifizierte Fach-’ gréRe Umgerechnet ca.
schung BWS kommenden Gehdlzen (Weiden) aufgabe biiros BWS ca.1 | 500 € jahrlich
ha
Grinlandentwicklungskonzept zur
SE GF-, GN, Gl, GE, Schaffung von artenreichem Feucht-, mittelfris- | Qualifizierte Dienst-
GE-GEK GF hoch GN, GF, GE Nass- und Extensivgriinland (GF, GN, tig leister (Fachbiros) 18,65 ha 10.000 €
GE)
7.530 € jahrlich fur
7,53 ha bestehende GN-
(bestehen- | - Flachen;
Extensive Bewirtschaftung mit Abfahrt de GN, Kosten fiir d’ie
Mahdgut zum Erhalt und zur Entwick- UNB, Landeskirche, | GF), .
SE GF-, GN, Gl, GE, hoch GN, GF, GE | lung von artenreichem Feucht- und Dauer- Eigentimer*innen, weitere 19,21 ha Granland-
GE-Ext-Bew GF . . i aufgabe o i flachen des GEK
Nassgrinland sowie Extensivgriinland Pachter Flachen
erst nach Ab-
(GF, GN, GE) ergeben
sich durch schlussbewertung
GEK des GEK zu ermit-
teln
Kosten fur die
Aushagerungsmahd mit Abfahrt Mahd- UNB. Landeskirche Flachen %g&itg%;rléné?d'
SE GF-, GN, Gl, GE, gut zur Entwicklung von artenreichem mittelfris- Lo . ' | ergeben
hoch GN, GF, GE .. . . Eigentimer*innen, . erst nach Ab-
GE-Aush GF Feucht- und Nassgriinland sowie Ex- tig Pichter sich durch schlussbewertun
tensivgrunland (GF, GN, GE) GEK 9
des GEK zu ermit-
teln
SE Ma- Kna- RegelméaRige Mahd zum Erhalt des Dauer-
benkraut GFS hoch GFS Bestandes von Knabenkraut (Dacty- aufaabe Eigentiimer*innen 1,17 ha 585 € jahrlich
lorhiza majalis) g
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MaRnah- Aus- Prio- Erhaltungs-/ Umset- Partnerschaften Flachen-/
mencode gangs- ritat Entwick- Name der MaBnahme zungs- fiir die Umsetzun Populati- Kostenrahmen
zustand lungsziele zeitraum 9 onsgrofie
Lauf. Kompensati-
. onsmafnahme
RegelmaRige Pflegemahd zum Erhalt - S
SE Sandtr-Ma RSz hoch RSz von Sandtrockenrasen und Pflanzen Dauer- Stadt Konlgslutter 3,98 ha Kpsten hieruber
. aufgabe am Elm, Pachter nicht bekannt.
mit Planungsrelevanz
Nach Berechnung
1.990 € jahrlich
Lauf. Kompensati-
Aushagerungsmahd einer Grinlandfla- | mittelfris- onsmafinahme,
SE Sandtr- che, die als Teil einer Kompensations- tig, dann | Stadt Konigslutter Kosten hierliber
Puf-Aush RSZ hoch RSZ mafRnahme als Puffer fur den Sandtro- Dauer- am Elm, Pé&chter 3,98 ha nicht bekannt.
ckenrasen dient aufgabe Nach Berechnung
850 € jahrlich
Entfernung des invasiven japanischen UNB, Stiftung Na- . ca. 800 - 1.000 €
Neophy- Entfernung o e . turlandschaft, Quali- pro Tag;
sehr Staudenknéterichs (Fallopia japonica) . o : 3 ca. 50-100
SE Staud.-Kn tenbe- des Neophy- | . ; . kurzfristig | fizierte Dienstleister Abdecken der
hoch innerhalb eines bodensauren Eichen- m2 -
stand tenbestandes waldes (LRT 9190) (Ga-La-Bau- Plane bei 100m?
Betriebe) ca. 1.500 €
. a——
Neophy- sehr Entfernung Entfernung der invasiven Herku- g&:ﬁ#ﬁgﬁ; Ilgir;r;’t_ ca. 50
SE Herk tenbe- des Neophy- | lesstaude (Heracleum mantegazzi- kurzfristig . ) 2.500-3.000 €
hoch leister (Ga-La- | Exemplare
stand tenbestandes | anum) .
Bau-Betriebe)
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6 Hinweise auf offene Fragen, verbleibende Kon-
flikte, Fortschreibungsbedarf

Offene Fragen / Fortschreibungsbedarf

Die moorkundliche und hydrogeologische Untersuchung sowie Zustandsbeschrei-
bung des Rieseberger Moores stellt die Basis weiterer Mainahmen und Fortschrei-
bungen dar. Fur die Einschatzung des Geoodkosystems sind die Einrichtung von
Moorwasserpegeln im Moorkernbereich und Abflussmessung an der Lauinger Mih-
lenriede/Grenzgraben sowie kontinuierliche hydrochemische Untersuchungen (Nitrat,
Ammonium, Calcium, Kalium, pH, Leitfahigkeit) essenziell.

Offene Fragen bestehen bzgl. der Torfzersetzungsgrade und der sich daraus erge-
benden erforderlichen MaRnahmen zur Wiederverndssung bzw. deren Erfolgsaus-
sichten. Ebenso fehlt eine detaillierte Untersuchung der Entwéasserungsfunktion der
vorhandenen Graben. Bevor Malinahmen zur Wiedervernassung umgesetzt werden,
sind zusatzliche, detailliertere Untersuchungen zur Stratigraphie (Bodenbeprobung
relevanter Teilbereiche in einem kleineren Raster) und zum bestehenden Entwéasse-
rungssystems (Entwéasserungsfunktion, Einschnitt in den mineralischen Untergrund)
unabdingbar.

Unabhéangig von den offenen Fragen stellt die Wiedervernassung die zentrale Mal3-
nahme im Plangebiet dar. Nur hierdurch besteht langfristig die Chance, die moortypi-
schen LRT in einem guinstigen Erhaltungsgrad zu erhalten und zu entwickeln.

Im Rahmen der Untersuchung ist auch festzustellen, inwieweit die Grundwassser-
entnahmen an der Puritzmihle Auswirkungen auf den Moorwasserstand und die
Resilienz des Gebietswasserhaushaltes haben.

Weiterhin ist die wasserrechtliche Erlaubnis und Nutzungsintensitét der Fischteichan-
lage ,Grin“ dringend zu prifen, sodass auch hier Ziele und Maflinahmen konkretisiert
werden kdnnen. Nebst dem sind auch die Kompensationsziele der Autobahn AG zu
recherchieren.

Uberdies ist zu priifen, ob weitere moortypischer Tierarten und jene, welche in der
Schutzgebietsverordnung genannt werden (z.B. die Anhang 1V-Arten Moorfrosch und
Zauneidechse) noch im Gebiet vorkommen.

Nach weiteren Renaturierungsmalinahmen der Lauinger Mihlenriede sollte eine
erneute Erfassung der Bachneunaugen stattfinden.

Verbleibende Konflikte

Das FlieRgewasser in seiner Gesamtheit zu betrachten und Ziele und MaRnahmen
zu entwickeln, ist im Rahmen des Managementplans nur begrenzt méglich. Fir den
Oberlauf sollten weitere MaRBhahmen zur Renaturierung und Reduzierung der Stoffe-
intrdge umgesetzt werden, die Uber das gesetzliche Mindestmal? hinaus gehen.

Zudem kann bisher nicht ausgeschlossen werden, dass die Grundwasserentnahmen
an der Puritzmihle und die Fischteichanlage ,Grin“ Beeintrachtigungen darstellen.
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8 Anlage

Anlage 1: NSG-Verordnung
Anlage 2: Standarddatenbogen (Stand Mai 2023)
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E 91D0O-LWB Erhalt des LRT 91D0*(,,Moorwalder“) auf Privatflachen im EHG B
Codierung der MaRnahmennummer
E Notwendige ErhaltungsmafRnahme fiir Natura 2000
WV  |Notwendige WiederherstellungsmalRnahme fiir Natura 2000 wegen Verstol3 gegen das Verschlech-
terungsverbot LRT/

WN  [Notwendige WiederherstellungsmaRnahme fiir Natura 2000 aus dem Netzzusammenhang QiretI{ MaBna?g;enkUr-
WS  |Notwendige WiederherstellungsmaRnahme aufgrund der Vorgaben der NSG-Verordnung gruppe
z Zusatzliche MaRnahme fiir Natura 2000-Gebietsbestandteile
SE Sonstige Schutz- und Entwicklungsmafnahme (nicht Natura 2000)
Prioritéat
1 =sehr hoch 0 2=hoch O 3 =mittel
Verpflichtende MaRnahmen fiir Natura 2000- Aus EU-Sicht nicht verpflichtend
Gebietsbestandteile ]  zusétzliche Malinahmen fur Natura 2000-
notwendige Erhaltungsmaflinahme Gebietsbestandteile
[J notwendige WiederherstellungsmafRnahme wegen Verstol3 MaRnahmen fiir sonstige Gebietsbestandteile

gegen Verschlechterungsverbot O sonstige Schutz- und EntwicklungsmaRnahme
0 notwendige WiederherstellungsmaRnahme aus dem Netzzu- (nicht Natura 2000)

sammenhang
0 notwendige Wiederherstellungsmafnahme aufgrund der

NSG-VO

Zu férdernde mafRgebliche Natura 2000-Gebietsbestandteile:

— LRT 91D0* im Erhaltungsgrad B auf Flachen im Privateigentum auf 7,14 ha (Teilbereiche der Flachen 1/55, 1/137,
1/143, 1/153, 1/187, 1/215, 1/236, 1/237)

Charakteristische Arten, die von der Mal3nahme profitieren:

Zu férdernde sonstige Gebietsbestandteile:

Nachrichtliche Darstellung: Vergleich flachendeckende Aktualisierungskartierung und Basiserfassung. Erlauterung
siehe Kapitel 3.2 Managementplan.

u A/B/IC Flache EHG A/B/C
LRT Rep. SDB Flache akt. EHG akt. akt. Ref. Ref. Ref.
91D0* B 36,81 ha B 0%/100%/0% 36,81 ha B 0%/100%/0%

Gebietsbezogene Erhaltungsziele fur die malRgeblichen Natura 2000-Gebietsbestandteile
Erhalt

— Von 7,15 ha LRT 91D0* im Erhaltungsgrad B (WBM & WVP)

Wesentliche aktuelle Defizite / Hauptgefahrdungen
— Entwésserung

— Nabhrstoffeintrage

— Mangel an HabitatbAumen

ALAND @
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Umsetzungszeitraum Umsetzungsinstrumente

O kurzfristig bis 2027 Flachenerwerb, Erwerb von Rechten

O mittelfristig bis ca. 2035 0 Pflege-, Instandsetzungs- oder EntwicklungsmaRnahme
[0 langfristig nach 2035 J Vertragsnaturschutz

Daueraufgabe Natura 2000-vertragliche Nutzung

nachrichtlich
Schutzgebietsverordnung

MaRnahmentrager Finanzierung

UNB 0 Forderprogramme

Mogliche Partnerschaften fir die Umsetzung [0 KompensationsmalRnahmen im Rahmen Eingriffsregelung
- Eigentumer*innen O kostenneutral

—  Flurbereinigungsbehorde des LK Helmstedt O Landesmittel (P+E, Artenschutz)

nachrichtlich
Erschwernisausgleich

MaRnahmenbeschreibung

Ubergeordneter MaRnahmen- und Entwicklungsbedarf:

Fur die nachhaltige Verbesserung des Erhaltungszustands der Moorwalder sind folgende Faktoren

besonders relevant:

— naturnahe hydrologische Verhaltnisse,

— die Erhaltung des Torfsubstrats,

— Extensive Waldbewirtschaftung mit naturnaher Baumartenzusammensetzung und Belassen eines aus-

reichenden Anteils an Alt- und Totholz, bevorzugt wird aber ein Nutzungsverzicht.

EinzelmaRnahmen:

— Lebensraumschonende Waldbewirtschaftung (gemaR Schutzgebietsverordnung) auf Privatflachen,
wenn mdglich kann ein Nutzungsverzicht erfolgen (siehe Ma3hahmenblatt E 91D0-NW)

— Erhaltung und Férderung von Alt- und Totholz sowie Habitat- und Biotopbdumen (gemaf Schutzge-
bietsverordnung)

— Wiedervernassung nach erfolgtem Gutachten zum Revitalisierungspotential (siehe MalRBhahmenblatt
WN E Moor) um die LRT-Bestande mit dem Biotopcode WVP zu erhalten

— Aneignung weiterer Flachen durch den LK Helmstedt

Nachrichtlich: Fir den LRT mafRgebliche Vorgaben aus NSG-Verordnung ,Rieseberger Moor*

Mindestvorgaben auf allen 91D0*-Flachen:

1. Kein Kahlschlag und die Holzenthahme erfolgt nur einzelstammweise oder durch Femel- oder
Lochhieb

2. auf befahrungsempfindlichen Standorten und in Altholzbestanden werden die Feinerschliel3ungsli-
nien einen Mindestabstand der Gassenmitten von 40 Metern zueinander nicht ohne Zustimmung
der Naturschutzbehdrde unterschritten

3. eine Befahrung au3erhalb von Wegen und Feinerschlielungslinien unterbleibt, ausgenommen
sind MaRnahmen zur Vorbereitung der Verjiingung

4. In Altholzbesténden erfolgt die Holzentnahme und die Pflege in der Zeit vom 1. Mé&rz bis zum 31.
August nur mit Zustimmung der Naturschutzbehoérde

5. Keine Dingung

6. Eine Bodenbearbeitung unterbleibt, wenn diese nicht mindestens einen Monat vorher der Natur-
schutzbehorde angezeigt worden ist; ausgenommen ist eine zur Einleitung einer nattrlichen Ver-
jungung erforderliche platzeweise Bodenverwundung

7. Eine Bodenschutzkalkung unterbleibt, wenn diese nicht mindestens einen Monat vorher der Natur-
schutzbehotrde angezeigt worden ist; Moor- und Flechten-Kiefernwalder sind grundsétzlich von
KalkungsmafRhahmen auszunehmen

8. Ein flachiger Einsatz von Herbiziden und Fungiziden unterbleibt vollstandig und von sonstigen
Pflanzenschutzmitteln unterbleibt, wenn dieser nicht mindestens zehn Werktage vorher der Natur-
schutzbehorde angezeigt worden und eine erhebliche Beeintrachtigung i. S. d. 8 33 Abs. 1 Satz 1
und des § 34 Abs. 1 BNatSchG nachvollziehbar belegt ausgeschlos-sen ist

9. Eine Instandsetzung von Wegen unterbleibt, wenn diese nicht mindestens einen Monat vorher der
Naturschutzbehoérde angezeigt worden ist; freigestellt bleibt die Wegeunterhaltung einschlieRlich
des Einbaus von nicht mehr als 100 kg milieuangepasstem Material pro Quadratmeter, ohne Abla-
gerung von Uberschiissigem Material im Wegeseitenraum und auf angrenzenden Waldflachen

10. Ein Neu- und Ausbau von Wegen erfolgt nur mit Zustimmung der Naturschutzbehdrde

ALAND @
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11. Entwéasserungsmalnahmen der Lebensraumtypenflachen erfolgt nur mit Zustimmung der Natur-
schutzbehotrde

12. Auf Moorstandorten mit dem LRT 91DO0* erfolgt nur eine dem Erhalt oder der Entwicklung héher-
wertiger Biotop- oder Lebensraumtypen dienende Holzentnahme und diese nur mit Zustimmung
der Naturschutzbehdrde

Mindestvorgaben auf allen 91D0*-Flachen im EHG B:
1. Holzeinschlag & Pflege:
a. Entwicklung/Erhalt von einem Altholzanteil von mindestens 20 % der Lebensraumtypfla-
che durch die jeweilige Eigentiimerin oder des jeweiligen Eigentiimers
b. je vollem Hektar der Lebensraumtypflache sind von der jeweiligen Eigentiimerin oder dem
jeweiligen Eigentimer mindestens drei lebende Altholzbdume dauerhaft als Habitatbdume
zu markieren und bis zum nattrlichen Zerfall zu belassen oder bei Fehlen von Altholz-
baumen auf 5 % der Lebensraumtypfléache sind von der jeweiligen Eigentimerin oder dem
jeweiligen Eigentimer ab der dritten Durchforstung Teilflachen zur Entwicklung von Habi-
tatbAumen dauerhaft zu markieren (Habitatbaumanwarter); artenschutzrechtliche Rege-
lungen zum Schutz von Horst- und Hohlenbaumen bleiben unberthrt
c. jevollem Hektar Lebensraumtypflache sind von der jeweiligen Eigentiimerin oder von dem
jeweiligen Eigentimer mindestens zwei Stlick stehendes oder liegendes starkes Totholz
bis zum natirlichen Zerfall zu belassen
d. auf mindestens 80 % der Lebensraumtypflache sind von der jeweiligen Eigentiimerin oder
dem jeweiligen Eigentiimer lebensraumtypische Baumarten zu erhalten oder zu entwickeln
a) beikunstlicher Verjingung sind ausschlieRlich lebensraumtypische Baumarten und dabei auf min-
destens 80 % der Verjingungsflache lebensraumtypische Hauptbaumarten anzupflanzen oder zu
séen

Konkretisierung

In Karte 8 sind die Bereiche, in denen der Mindestabstand zwischen den Gassenmitten 40 m betragt und
fur welche nachfolgend die Anzahl der zu belassenden Totholzstlicke und Habitatbaume berechnet wird,
kartografisch flachenscharf dargestellt. 1

Befahrungsempfindliche Standorte

Als Grundlage der befahrungsempfindlichen Standorte dient die Karte: Standortabhéngige Verdichtungs-
empfindlichkeit (VDST) (LBEG 2019b). Fur kohlenstoffreiche Bdden (vgl. Karte 6) gilt eine sehr hohe Ver-
dichtungsempfindlichkeit.

Quantifizierung auf den MalRnahmenflachen im Plangebiet
(zusammengehorige Flachen mit gleichen Eigentumsverhéltnissen werden zusammengefasst, ggf. geringe
rundungsbedingte Abweichungen)

Teilkriterium Habitatstrukturen
Teilbereich | Konkretisie- |Flachein ha | Altholz in ha Anzahl Stiick starkes
Kurzpolnr. rungsnr. (20 % der Fla- | Habitatbaume Totholz
che) (3 pro ha) (2 pro ha)
Gesamt LRT 91D0O* 5,08 1,01 18 10
1/187 & 1 0,57 0,11 2 1
1/236
1/153 2 2,86 0,57 6
1/153 3 0,30 0,06 1 0
1/153 & 4 0,43
1/153 0,09 2 1
1/153 5 0,47 0,09 2 1
1/153 6 0,45 0,09 2 1

Die Freistellungen fur die ordnungsgemalie Forstwirtschaft gelten nicht auf Naturwaldflachen (Naturwald lIt.
Anlage B zur Verordnung).

1 Wegeflachen und Kleinstflachen, die methodisch bedingt aufgrund von Abgrenzungsunscharfen unter die Mal3nahme fallen, wer-
den in Abstimmung nicht berucksichtigt.
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Uberschlagige Kostenschatzung

— Aus dem Nutzungsverzicht von Altholzbadumen und Belassen von starkem Totholz kann ein monetéarer
Nachteil erwachsen. Die hier genannten MalRnahmen entsprechen den Vorgaben der Schutzgebiets-
verordnung. Uber den Erschwernisausgleich kann ein Ausgleich beantragt werden.

Konflikte / Synergien mit sonstigen Planungen / MaBnahmen im Gebiet

— Zum langfristigen Erhalt der Flachen (auch vor dem Hintergrund des Klimawandels) sind Kenntnisse der hydroge-
ologischen Situation in dem Bereich erforderlich (siehe MalZnahmenblatt WN E Moor)

Erganzende MaRnahmen zur Uberwachung und Erfolgskontrolle

Dokumentation ausgefuhrter MaBnahmen und Erfolgskontrollen

Anmerkungen

ALAND @
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E 91D0O-NW Erhalt des LRT 91D0* (,,Moorwalder*) auf Naturwaldflachen im EHG B
Codierung der MaRnahmennummer
E Notwendige ErhaltungsmafRnahme fiir Natura 2000
WV |Notwendige Wiederherstellungsmafinahme fiir Natura 2000 wegen VerstoR gegen das Verschlech- | | g1

terungsverbot Art/ |MaBnahmenkr-
WN  |Notwendige Wiederherstellungsmaf3nahme fur Natura 2000 aus dem Netzzusammenhang Ziel- zel
WS  |Notwendige Wiederherstellungsmanahme aufgrund der Vorgaben der NSG-Verordnung gruppe
z Zusatzliche MaRnahme fiir Natura 2000-Gebietsbestandteile

SE Sonstige Schutz- und EntwicklungsmafZnahme (nicht Natura 2000)

Prioritéat
1 =sehr hoch 0 2=hoch O 3 =mittel
Verpflichtende MaRnahmen fiir Natura 2000- Aus EU-Sicht nicht verpflichtend
Gebietsbestandteile ]  zusétzliche Malinahmen fur Natura 2000-
notwendige Erhaltungsmaflinahme Gebietsbestandteile
[J notwendige WiederherstellungsmafRnahme wegen Verstol3 MaRnahmen fiir sonstige Gebietsbestandteile
gegen Verschlechterungsverbot O sonstige Schutz- und EntwicklungsmaRnahme
0 notwendige WiederherstellungsmaRnahme aus dem Netzzu- (nicht Natura 2000)
sammenhang
0 notwendige Wiederherstellungsmafnahme aufgrund der
NSG-VO

Zu férdernde mafRgebliche Natura 2000-Gebietsbestandteile:
— LRT 91D0* im Erhaltungsgrad B auf Flachen im Naturwald auf 29,66 ha

Charakteristische Arten, die von der Mal3nahme profitieren:

Zu fordernde sonstige Gebietsbestandteile:

Nachrichtliche Darstellung: Vergleich flachendeckende Aktualisierungskartierung und Basiserfassung. Erlauterung
siehe Kapitel 3.2 Managementplan.

u A/B/IC Flache EHG A/B/C
LRT Rep. SDB Flache akt. EHG akt. akt. Ref. Ref. Ref.
91D0* B 36,81 ha B 0%/100%/0% 36,81 ha B 0%/100%/0%

Gebietsbezogene Erhaltungsziele fur die mal3geblichen Natura 2000-Gebietsbestandteile
Erhalt von Naturwaldflachen

— Von 29,66 ha LRT 91D0* im Erhaltungsgrad B (WBM & WVP) in Flachen mit naturlicher Waldentwicklung

Wesentliche aktuelle Defizite / Hauptgeféhrdungen
— Entwésserung

— Nabhrstoffeintrage

— Mangel an Habitatbdumen

Umsetzungszeitraum Umsetzungsinstrumente
0 kurzfristig bis 2027 O Flachenerwerb, Erwerb von Rechten
O mittelfristig bis ca. 2035 1 Pflege-, Instandsetzungs- oder EntwicklungsmaRnahme
O langfristig nach 2035 U Vertragsnaturschutz
Daueraufgabe [J Natura 2000-vertragliche Nutzung
nachrichtlich
Schutzgebietsverordnung

E 91D0-NW



Managementplan fiir das FFH-Gebiet 105 Landkreis Helmstedt

MalRnahmentréager Finanzierung

UNB 0 Forderprogramme

Mogliche Partnerschaften fir die Umsetzung [0 KompensationsmalRnahmen im Rahmen Eingriffsregelung
- Eigentumer*innen kostenneutral

0 Landesmittel (P+E, Artenschutz)
nachrichtlich
0 Erschwernisausgleich

MaRnahmenbeschreibung

Ubergeordneter MaRnahmen- und Entwicklungsbedarf:

Fur die nachhaltige Verbesserung des Erhaltungszustands der Moorwalder sind folgende Faktoren
besonders relevant:

— naturnahe hydrologische Verhaltnisse,

— die Erhaltung des Torfsubstrats,

— Nutzungsverzicht im Sinne mit naturnaher Baumartenzusammensetzung und Belassen von Alt- und Totholz

EinzelmaRnahmen:

— Nutzungsverzicht und Prozessschutz, aufgrund der Kategorie Naturwald (gemafR Schutzgebietsver-
ordnung)

— Erhaltung und Férderung von Alt- und Totholz sowie Habitat- und Biotopbdumen (gemaf Schutzge-
bietsverordnung)

— Wiedervernassung nach erfolgtem Gutachten zum Revitalisierungspotential (siehe MalRBhahmenblatt
WN E Moor) um die LRT-Bestande mit dem Biotopcode WVP zu erhalten

Nachrichtlich: Fir den LRT mafRgebliche Vorgaben aus NSG-Verordnung ,Rieseberger Moor*

Nutzungsverzicht auf Naturwaldflachen: Naturwaldflachen sollen dem Prozessschutz im Sinne einer ei-
gendynamischen Entwicklung dienen. Der Managementplan kann Vorgaben zu PflegemafRnahmen aufstel-
len, sofern erforderlich. MaRnahmen zur Gefahrenabwehr oder zur Verkehrssicherungspflicht sind auch im
Naturwald notwendigerweise durchzufihren.

- Derzeit besteht kein Erfordernis fur Pflegemal3hahmen.
- Bei VerkehrssicherungsmalRnahmen oder Malinahmen der Gefahrenabwehr geféllte Baume verblei-
ben im Bestand.

Uberschlagige Kostenschéatzung
— Durch die natirliche Entwicklung des Waldes entstehen keine weiteren Kosten.

Konflikte / Synergien mit sonstigen Planungen / MaBnahmen im Gebiet

— Zum langfristigen Erhalt der Flachen (auch vor dem Hintergrund des Klimawandels) sind Kenntnisse der hydroge-
ologischen Situation in dem Bereich erforderlich (siehe MalRnahmenblatt WN E Moor)

Erganzende MalRnahmen zur Uberwachung und Erfolgskontrolle

Dokumentation ausgefuhrter MaBnahmen und Erfolgskontrollen

Anmerkungen
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Verjingungs- und Revitalisierungsmafnahmen zum dauerhaften
E 4030-Mah Erhalt des LRT 4030 im Erhaltungsgrad B durch Mahd

Codierung der MaRnahmennummer

E Notwendige ErhaltungsmafRnahme fur Natura 2000
WV  |Notwendige WiederherstellungsmafRnahme fuir Natura 2000 wegen Verstol3 gegen das Verschlech-
terungsverbot LRT/

WN  [Notwendige WiederherstellungsmaRnahme fiir Natura 2000 aus dem Netzzusammenhang Qrtll MaBnahrTenkiJr-
WS  |Notwendige WiederherstellungsmaRRnahme aufgrund der Vorgaben der NSG-Verordnung grulgr;e ze
z Zusatzliche MaRnahme fiir Natura 2000-Gebietsbestandteile
SE Sonstige Schutz- und EntwicklungsmafZnahme (nicht Natura 2000)
Prioritat
1 =sehr hoch 0 2=hoch O 3 =mittel
Verpflichtende MaRnahmen fiir Natura 2000- Aus EU-Sicht nicht verpflichtend
Gebietsbestandteile ]  zusétzliche Malinahmen fur Natura 2000-
notwendige Erhaltungsmaflinahme Gebietsbestandteile
[J notwendige WiederherstellungsmafRnahme wegen Verstol3 MaRnahmen fiir sonstige Gebietsbestandteile

gegen Verschlechterungsverbot O sonstige Schutz- und EntwicklungsmaRnahme
0 notwendige Wiederherstellungsmal3nahme aus dem Netzzu- (nicht Natura 2000)

sammenhang
0 notwendige Wiederherstellungsmafnahme aufgrund der

NSG-VO

Zu férdernde mafRgebliche Natura 2000-Gebietsbestandteile:
— LRT 4030 in einem guten Erhaltungsgrad B (1/128, insges. 1,37 ha)

— LRT 4030 in einem schlechten Erhaltungsgrad B (1/265, insges. 0,30 ha). Die Flache entspricht noch dem Erhaltungs-
grad B, droht sich aber durch Vergrasung und Uberalterung in Richtung Erhaltungsgrad C zu entwickeln

Charakteristische Arten, die von der Mal3nahme profitieren:

Zu férdernde sonstige Gebietsbestandteile:

Nachrichtliche Darstellung: Vergleich flachendeckende Aktualisierungskartierung und Basiserfassung. Erlauterung
siehe Kapitel 3.2 Managementplan.

u A/B/IC Flache EHG A/B/C
LRT Rep. SDB Flache akt. EHG akt. akt. Ref. Ref. Ref.
4030 C 1,66 ha B 0%/100%/0% 1,66 ha B 0%/100%/0%

Gebietsbezogene Erhaltungsziele fur die malRgeblichen Natura 2000-Gebietsbestandteile
Erhalt

— Erhalt von 1,37 ha in einem guten Erhaltungsgrad LRT 4030 B
—  Erhalt von 0,30 ha in mindestens einem guten Erhaltungsgrad LRT 4030 B

Wesentliche aktuelle Defizite / Hauptgefahrdungen

— Insgesamt sind die Heideflachen in einem guten Zustand

— Es herrscht aber ein Vergrasungsdruck, insbesondere aus angrenzenden Fléachen

—  Vergrasung und Uberalterung der Heidepflanzen bereits im 0,3 ha groRen Bereich ausgepragt

ALAND @
E 4030-Schop %
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Umsetzungszeitraum Umsetzungsinstrumente

O kurzfristig bis 2027 0 Flachenerwerb, Erwerb von Rechten

O mittelfristig bis ca. 2035 Pflege-, Instandsetzungs- oder Entwicklungsmanahme
[0 langfristig nach 2035 J Vertragsnaturschutz

Daueraufgabe 0 Natura 2000-vertragliche Nutzung

nachrichtlich
0 Schutzgebietsverordnung

MaRnahmentréager Finanzierung

UNB 0 Forderprogramme

Mogliche Partnerschaften fir die Umsetzung [0 KompensationsmalRnahmen im Rahmen Eingriffsregelung
—  Eigentimer*innen [0 kostenneutral

0 Landesmittel (P+E, Artenschutz)
nachrichtlich
0 Erschwernisausgleich

MaRnahmenbeschreibung

Heiderevitalisierung und Verjingung

Auch wenn der Heidebestand momentan in einem Uberwiegend guten Zustand ist, zeigen sich Vergra-

sungsdruck aus benachbarten Flachen und Uberalterungstendenzen der Heidepflanzen. Daher ist eine

regelmaRige Pflege der Flache zu Erhalt des guten Erhaltungsgrades (LRT 4030 B) notwendig.

Vor allem auf 1/265 zeigen sich starker Vergrasungsdruck durch vorrangig Drahtschmiele (Deschampsia

flexuosa) und Uberalterungstendenzen der Heidepflanzen. Daher ist eine regelméaRige Pflege der Flache

zur Schaffung eines guten Erhaltungsgrades (LRT 4030 B) notwendig.

— In Ergdnzung zu Schoppern und Plaggen ist in mehrjahrigen Absténden kleinflachig eine tiefe Mahd
unter Abfuhr des Mahguts durchzufihren.

— Zum Erhalt ist grundsatzlich eine extensive Beweidung der Mahd vorzuziehen. Aufgrund der kleinen
FlachengroRe und Insellage der Heideflache wird hier die Mahd als Folgemaflinahme empfohlen.

Pflege durch Mahd als Folgemafinahme von E 4030-Plag und E 4030-Schop:

— In mehrjahrigen Abstdnden (5-10 Jahre) ist auf alternierenden Teilflachen eine tiefe Mahd durchzufih-
ren.

— Das Mahdgut ist aus der Flache zu entfernen (z. B. durch Pressung mittels Hochdruckpressen und
Abtransport).

— Tiefes Abméhen (Schnitthéhe bis minimal 3 cm) mit moglichst vollstandiger Aufnahme und Abtransport
(Gewinnung von Material zur Saatguttbertragung, auch Verkauf gepresster Heideballen an Dachde-
cker); Flachenleistung einer vom Schlepper gezogenen Mahkombination: zwei bis drei Hektar pro Tag.

— Durchfihrung zwischen November und Februar, unter Berticksichtigung / ggf. Aussparung wertvoller
Kleinsthabitate. Abtransport erforderlich, ggf. Anschlussverwendung.

— Berucksichtigung ggf. artenschutzrechtlich relevanter Aspekte, dazu mind. faunistische Potenzialab-
schéatzung, welche Arten/Artengruppen bei der Pflege wie zu beriicksichtigen sind.

— Bei Vorkommen geféahrdeter Reptilienarten sind deren Schlisselhabitate (Winterquartiere, Eiablage-
platze) méglichst auszusparen.

Uberschlagige Kostenschatzung
— Heiderevitalisierung (Kosten fiir 1 ha MaRnahmenflache)
Mahd bei Bedarf: ca. 500 €, bei 1,66 ha entspricht dies ca. 830 €
FolgemalRnahme von Plaggen und Schoppern.
Mahd: Bei Verkauf zur Saatgutiibertragung oder als Ballen eventuell kostendeckend.

Konflikte / Synergien mit sonstigen Planungen / MaBnahmen im Gebiet
— Zusatzlich oder alternativ nach E 4030-Plag und E 4030-Schop

Erganzende MaRnahmen zur Uberwachung und Erfolgskontrolle

— Nach Durchfiihrung von Verjiingungs- oder Revitalisierungsmafnahmen ist eine Erfolgskontrolle mit Rickschluss
auf die gewiinschte Zielerreichung durchzufiihren. Hier bedarfsweise Anpassung der PflegemaRnahmen (Entkus-
seln, Plaggen, Schoppern)

Dokumentation ausgefuhrter MaBnahmen und Erfolgskontrollen

ALAND @
E 4030-Schop %
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Anmerkungen

ALAND @
E 4030-Schop %
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Verjingungs- und Revitalisierungsmafnahmen zum dauerhaften
E 4030-Plag Erhalt des LRT 4030 im Erhaltungsgrad B durch Plaggen

Codierung der MaRnahmennummer

E Notwendige Erhaltungsmaflnahme fir Natura 2000
WV  |Notwendige WiederherstellungsmafRnahme fiir Natura 2000 wegen Verstol3 gegen das Verschlech-
terungsverbot LRT/

WN  [Notwendige WiederherstellungsmaRnahme fiir Natura 2000 aus dem Netzzusammenhang ?_rtll MaBnahrTenkiJr-
WS  |Notwendige WiederherstellungsmaRnahme aufgrund der Vorgaben der NSG-Verordnung grulgr;e ze
z Zusatzliche MaRnahme fiir Natura 2000-Gebietsbestandteile
SE Sonstige Schutz- und Entwicklungsmaf3nahme (nicht Natura 2000)
Prioritéat
1 =sehr hoch 0 2 =hoch O 3 =mittel
Verpflichtende MalRnahmen fur Natura 2000- Aus EU-Sicht nicht verpflichtend
Gebietsbestandteile [0  zusatzliche MalRnahmen fiir Natura 2000-
notwendige Erhaltungsmaflinahme Gebietsbestandteile
J notwendige WiederherstellungsmafRnahme wegen Verstol3 MaRnahmen fiir sonstige Gebietsbestandteile

gegen Vgrschl_echterungsverbot [J  sonstige Schutz- und Entwicklungsmaf3nahme
J notwendige WiederherstellungsmalRnahme aus dem Netzzu- (nicht Natura 2000)

sammenhang
0 notwendige Wiederherstellungsmanahme aufgrund der

NSG-VO

Zu fordernde mal3gebliche Natura 2000-Gebietsbestandteile:

— LRT 4030 in einem schlechten Erhaltungsgrad B (1/265, insges. 0,30 ha). Die Flache entspricht noch dem Erhaltungs-
grad B, droht sich aber durch Vergrasung und Uberalterung in Richtung Erhaltungsgrad C zu entwickeln

Charakteristische Arten, die von der Mal3nahme profitieren:

Zu férdernde sonstige Gebietsbestandteile:

Nachrichtliche Darstellung: Vergleich flichendeckende Aktualisierungskartierung und Basiserfassung. Erlauterung
siehe Kapitel 3.2 Managementplan.

u A/B/IC Flache EHG A/B/C
LRT Rep. SDB Flache akt. EHG akt. akt. Ref. Ref. Ref.
4030 C 1,66 ha B 0%/100%/0% 1,66 ha B 0%/100%/0%

Gebietsbezogene Erhaltungsziele fur die malRgeblichen Natura 2000-Gebietsbestandteile
Erhalt

—  Erhalt von 0,30 ha in mindestens einem guten Erhaltungsgrad LRT 4030 B

Wesentliche aktuelle Defizite / Hauptgefahrdungen
— Vergrasung
—  Uberalterung der Heidepflanzen

Umsetzungszeitraum Umsetzungsinstrumente
kurzfristig bis 2027 1 Flachenerwerb, Erwerb von Rechten
0  mittelfristig bis ca. 2035 Pflege-, Instandsetzungs- oder EntwicklungsmafRnahme
O langfristig nach 2035 U Vertragsnaturschutz
[0 Daueraufgabe ] Natura 2000-vertragliche Nutzung
nachrichtlich
[J Schutzgebietsverordnung

ALAND @
E 4030-Plag %
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MalRnahmentréager Finanzierung

UNB 0 Forderprogramme

Mogliche Partnerschaften fir die Umsetzung [0 KompensationsmalRnahmen im Rahmen Eingriffsregelung
—  Eigentimer [0 kostenneutral

0 Landesmittel (P+E, Artenschutz)
nachrichtlich
0 Erschwernisausgleich

MaRnahmenbeschreibung

Heiderevitalisierung und Verjiingung

Heidebestand weist momentan einen guten Zustand (LRT 4030 B) auf, es zeigen sich aber ein starker
Vergrasungsdruck durch vorrangig Drahtschmiele (Deschampsia flexuosa) und Uberalterungstendenzen
der Heidepflanzen. Daher ist eine regelmaRige Pflege der Flache zur Schaffung eines guten Erhaltungs-
grades (LRT 4030 B) notwendig.

Pflege durch Plaggen:

— Streifenweises Abtragen von vergrasten und / oder tGberalterten Calluna-Bestanden. Streifenbreite je
nach eingesetztem Gerat, jedoch nicht mehr als 20 % der Flache in einem Jahr.

— Bei Kleinflachen auch manuelles Plaggen (100 m2 / Tag) oder Einsatz von Bagger (bis zu 0,5 ha / Tag)

— Durchfihrung zwischen November und Februar, unter Berticksichtigung / ggf. Aussparung wertvoller
Kleinsthabitate. Abtransport erforderlich, ggf. Anschlussverwendung.

— Berilcksichtigung ggf. artenschutzrechtlich relevanter Aspekte, dazu mind. faunistische Potenzialab-
schatzung, welche Arten/Artengruppen bei der Pflege wie zu bericksichtigen sind.

— Bei verstarktem Geholzaufkommen kann regelmafiges, bedarfsweises Entkusseln der Flache not-
wendig sein. Zur Zeit ist jedoch keine Verbuschung der Flache erkennbar

— Nach Abschluss der Maflinahme ist eine Pflege gemald Malinahmenblatt E 4030 Schop durchzuflihren

Uberschlagige Kostenschéatzung
— Heiderevitalisierung (Kosten fir 1 ha Mal3Bhahmenflache)
Plaggen: 5.000 bis 8.000 €, bei 0,30 ha entspricht dies 1.500 bis 2.400 €

Konflikte / Synergien mit sonstigen Planungen / MaBnahmen im Gebiet

— Zusatzlich oder alternativ ist in mehrjahrigen Abstanden eine Mahd unter Abfuhr des Mahdgutes durchzufihren (E
4030-Mah)

Erganzende MaRnahmen zur Uberwachung und Erfolgskontrolle

— Nach Durchfuihrung von Verjiingungs- oder RevitalisierungsmafRnahmen ist eine Erfolgskontrolle mit Riickschluss
auf die gewiinschte Zielerreichung durchzufiihren. Hier bedarfsweise Anpassung der PflegemafRnahmen (Entkus-
seln, Plaggen, Schoppern), ggf. Mahd (E 4030-Mah)

Dokumentation ausgefuihrter MaBnahmen und Erfolgskontrollen

Anmerkungen

ALAND @
E 4030-Plag %
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Verjungungs- und Revitalisierungsmaflinahmen zum dauerhaften
E 4030-Schop  |Erhalt des LRT 4030 im Erhaltungsgrad B durch Schoppern

Codierung der MaRnahmennummer

E Notwendige ErhaltungsmafRnahme fur Natura 2000
WV  |Notwendige WiederherstellungsmafRnahme fuir Natura 2000 wegen Verstol3 gegen das Verschlech-
terungsverbot LRT/

WN  [Notwendige WiederherstellungsmaRnahme fiir Natura 2000 aus dem Netzzusammenhang Qrtll MaBnahrTenkiJr-
WS  |Notwendige WiederherstellungsmaRRnahme aufgrund der Vorgaben der NSG-Verordnung grulgr;e ze
z Zusatzliche MaRnahme fiir Natura 2000-Gebietsbestandteile
SE Sonstige Schutz- und EntwicklungsmafZnahme (nicht Natura 2000)
Prioritat
1 =sehr hoch 0 2=hoch O 3 =mittel
Verpflichtende MaRnahmen fiir Natura 2000- Aus EU-Sicht nicht verpflichtend
Gebietsbestandteile ]  zusétzliche Malinahmen fur Natura 2000-
notwendige Erhaltungsmaflinahme Gebietsbestandteile
[J notwendige WiederherstellungsmafRnahme wegen Verstol3 MaRnahmen fiir sonstige Gebietsbestandteile

gegen Verschlechterungsverbot O sonstige Schutz- und EntwicklungsmaRnahme
0 notwendige Wiederherstellungsmal3nahme aus dem Netzzu- (nicht Natura 2000)

sammenhang
0 notwendige Wiederherstellungsmafnahme aufgrund der

NSG-VO

Zu férdernde mafRgebliche Natura 2000-Gebietsbestandteile:
— LRT 4030 in einem guten Erhaltungsgrad B (1/128, insges. 1,37 ha)

Charakteristische Arten, die von der Mal3nahme profitieren:

Zu férdernde sonstige Gebietsbestandteile:

Nachrichtliche Darstellung: Vergleich flachendeckende Aktualisierungskartierung und Basiserfassung. Erlauterung
siehe Kapitel 3.2 Managementplan.

u A/B/IC Flache EHG A/B/C
LRT Rep. SDB Flache akt. EHG akt. akt. Ref. Ref. Ref.
4030 C 1,66 ha B 0%/100%/0% 1,66 ha B 0%/100%/0%

Gebietsbezogene Erhaltungsziele fur die mal3geblichen Natura 2000-Gebietsbestandteile
Erhalt

— Erhalt von 1,37 ha in einem guten Erhaltungsgrad LRT 4030 B

Wesentliche aktuelle Defizite / Hauptgefahrdungen

— Insgesamt ist die Heideflache in guten Zustand

— Es herrscht aber ein Vergrasungsdruck, insbesondere aus angrenzenden Flachen
—  Zudem besteht die Gefahr der Uberalterung von Heidepflanzen

ALAND @
E 4030-Schop %
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Umsetzungszeitraum Umsetzungsinstrumente

O kurzfristig bis 2027 0 Flachenerwerb, Erwerb von Rechten

O mittelfristig bis ca. 2035 Pflege-, Instandsetzungs- oder Entwicklungsmanahme
[0 langfristig nach 2035 J Vertragsnaturschutz

Daueraufgabe 0 Natura 2000-vertragliche Nutzung

nachrichtlich
0 Schutzgebietsverordnung

MaRnahmentréager Finanzierung

UNB 0 Forderprogramme

Mogliche Partnerschaften fir die Umsetzung [0 KompensationsmalRnahmen im Rahmen Eingriffsregelung
—  Eigentimer [0 kostenneutral

0 Landesmittel (P+E, Artenschutz)
nachrichtlich
0 Erschwernisausgleich

MaRnahmenbeschreibung

Heiderevitalisierung und Verjingung

Auch wenn der Heidebestand momentan in einem Uberwiegend guten Zustand ist, zeigen sich Vergra-
sungsdruck aus benachbarten Flachen und Uberalterungstendenzen der Heidepflanzen. Daher ist eine
regelmaRige Pflege der Flache zu Erhalt des guten Erhaltungsgrades (LRT 4030 B) notwendig.

Pflege durch Schoppern:

— Auf Grund der aktuellen Standortauspragung, Anreicherung Rohhumus bzw. Streuauflage ein regel-
mafiges Schoppern der Flache ca. alle 10 Jahre

— Abtrag der Vegetationsschicht und Teilen der Rohhumusauflage, kein Verletzen des Oberbodens. Bei
Einsatz einer Schoppermaschine Flachenleistung bei etwa einem Hektar pro Tag.

— Durchfihrung zwischen November und Februar, unter Berticksichtigung / ggf. Aussparung wertvoller
Kleinsthabitate. Abtransport erforderlich, ggf. Anschlussverwendung.

— Bericksichtigung ggf. artenschutzrechtlich relevanter Aspekte, dazu mind. faunistische Potenzialab-
schatzung, welche Arten/Artengruppen bei der Pflege wie zu bericksichtigen sind.

— Bei verstarktem Geholzaufkommen kann regelmaRiges, bedarfsweises Entkusseln der Flache not-
wendig sein. Zur Zeit ist jedoch keine Verbuschung der Flache erkennbar

—  Zur Beibehaltung nahrstoffarmer Verhéltnisse ist abhéngig von der Bestandsentwicklung (zunehmende
Vergrasung, Streuauflage) partiell ein Abplaggen / Abtrag vorzunehmen

— Streifenweises Abtragen von vergrasten und / oder tGberalterten Calluna-Bestanden. Streifenbreite je
nach eingesetztem Gerét, jedoch nicht mehr als 20 % der Flache in einem Jahr.

Uberschlagige Kostenschéatzung
— Heiderevitalisierung (Kosten fur 1 ha Mal3hahmenflache)
Schoppern: 2.000 bis 3.500 €, bei 1,66 ha entspricht dies 3.320 bis 5.810 €
Ein bedarfsweises Entkusseln oder Plaggen der Flache ist zur Zeit nicht notwendig

Konflikte / Synergien mit sonstigen Planungen / MaBnahmen im Gebiet

—  Zusatzlich oder alternativ ist in mehrjahrigen Abstanden eine Mahd unter Abfuhr des Mahdgutes durchzufihren (E
4030-Mah)

Erganzende MaRnahmen zur Uberwachung und Erfolgskontrolle

— Nach Durchfuihrung von Verjiingungs- oder RevitalisierungsmafRnahmen ist eine Erfolgskontrolle mit Rickschluss
auf die gewiinschte Zielerreichung durchzufiihren. Hier bedarfsweise Anpassung der PflegemaRnahmen (Entkus-
seln, Plaggen, Schoppern), ggf. Mahd (E 4030-Mah)

Dokumentation ausgefuhrter MaBnhahmen und Erfolgskontrollen

Anmerkungen

ALAND @
E 4030-Schop %
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E 6510-Ma

Regelmalige Mahd zum Erhalt von Mageren Flachland-Mahwiesen

(LRT 6510)
Codierung der MaRnahmennummer
E Notwendige ErhaltungsmafRnahme fiir Natura 2000
WV  [Notwendige Wiederherstellungsmafl3nahme fur Natura 2000 wegen Versto3 gegen das Verschlech-
terungsverbot LRT/
WN  |Notwendige WiederherstellungsmaRnahme fiir Natura 2000 aus dem Netzzusammenhang Qir(;{ MaBna;(rarllenkUr-
WS  [Notwendige Wiederherstellungsmaflinahme aufgrund der Vorgaben der NSG-Verordnung gruppe

Z Zusétzliche MaRnahme fiir Natura 2000-Gebietsbestandteile

SE Sonstige Schutz- und EntwicklungsmafZnahme (nicht Natura 2000)

Prioritat

1 =sehr hoch O 2=hoch

O 3 =mittel

Verpflichtende MaRnahmen fiir Natura 2000-Gebietsbe-

standteile
notwendige Erhaltungsmafl3nahme

notwendige WiederherstellungsmafRnahme wegen Verstof3

gegen Verschlechterungsverbot

sammenhang

O
0 notwendige WiederherstellungsmafRnahme aus dem Netzzu-
d

notwendige Wiederherstellungsmafl3nahme aufgrund der

NSG-VO

Aus EU-Sicht nicht verpflichtend
]  zusatzliche MaRnahmen fur Natura 2000-
Gebietsbestandteile

MaRnahmen fur sonstige Gebietsbestandteile
J sonstige Schutz- und Entwicklungsmafinahme
(nicht Natura 2000)

Zu férdernde mafRgebliche Natura 2000-Gebietsbestandteile:
— LRT 6510 im Erhaltungsgrad B (1/106, insges. 0,58 ha)

Zu fordernde sonstige Gebietsbestandteile:

Nachrichtliche Darstellung: Vergleich flichendeckende Aktualisierungskartierung und Basiserfassung. Erlauterung

siehe Kapitel 3.2 Managementplan.

; A/B/C Flache EHG A/BIC
LRT Rep. SDB Flache akt. EHG akt. akt. Ref. Ref. Ref.
6510 C 0,58 ha 0%/100%/0% 0,58 ha B 0%/100%/0%

Gebietsbezogene Erhaltungsziele fur die mal3geblichen Natura 2000-Gebietsbestandteile

Erhalt

— Erhalt von 0,58 ha LRT 6510 im Erhaltungsgrad B.

Wesentliche aktuelle Defizite / Hauptgefahrdungen
— Vereinzelt Ruderalisierungszeiger (Cirsium arvense)

Umsetzungszeitraum

O kurzfristig bis 2027

0  mittelfristig bis ca. 2035
[0 langfristig nach 2035
Daueraufgabe

Umsetzungsinstrumente

0 Flachenerwerb, Erwerb von Rechten

[0 Pflege-, Instandsetzungs- oder Entwicklungsmaflinahme
Vertragsnaturschutz

Natura 2000-vertragliche Nutzung

nachrichtlich

Schutzgebietsverordnung

MalRnahmentréager Finanzierung
UNB 0 Forderprogramme
Mogliche Partnerschaften fir die Umsetzung [0 Kompensationsmafinahmen im Rahmen Eingriffsregelung
- Eigentumer O kostenneutral
0 Landesmittel (P+E, Artenschutz)
nachrichtlich
Erschwernisausgleich
ALAND @
E 6510-Ma %
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MalRnahmenbeschreibung

— Zweischirige Mahd mit dem ersten Schnitt Anfang / Mitte Juni, zweiter Schnitt frihestens 10 Wochen
spéater (Anfang / Mitte August).

— Mahd in zwei Abschnitten pro Wiese (mdglichst kleinrAumiges Mosaik): Mdglichst Belassen raumlich
wechselnder Streifen oder Teilflachen (ungemaht), insbes. erste Mahd.

— Bei der zweiten Mahd Erhalt von Strukturen zur Uberwinterung von Wirbellosen (Schonstreifen) auf
ca. 5-10% der Flache

— Mahd mdglichst von innen nach auf3en oder von links nach rechts (Artenschutz)
— Schnitthdhe etwa 10 cm

— Fir die Mahd ist ein Balkenmé&her zu verwenden. Idealerweise wird das Mahwerk mit einer Blende
oder einem Balken ausgestattet, um Insekten zu vertreiben. Das Mahdgut verbleibt nach der Mahd
zunéchst einige Tage auf der Flache, damit Insekten fliehen kdnnen. Zum Zusammenfahren und den
Abtransport des Mahdgutes ist ein Kammschwader zu nutzen (verringerte Sogwirkung und daher er-
hohter Insektenschutz)

— Verzicht auf Dungung (auf3er Erhaltungsdiingung nach Bedarf und Néhrstoffanalyse).

Nachrichtlich: Fir den LRT mafRgebliche Vorgaben aus NSG-Verordnung ,Rieseberger Moor*

Verbote
Auf allen Grinlandflachen:

— Umwandlung von Grinland in Ackerland

— Das gewachsene Bodenrelief insbesondere durch Verfiillen von Bodensenken, -mulden und -rinnen
und durch Einebnung und Planierung zu verandern

— Anlage von Mieten oder das Liegenlassen von Mahdgut
— Flachiger Einsatz von chemischen Pflanzenschutzmitteln
— Glille, Geflugelmist oder Klarschlamm auszubringen

— Zusatzliche EntwasserungsmalRnahmen inshesondere zur Absenkung des Grundwasserstandes oder
durch die Neuanlage von Gréaben oder Drainagen

— Eine Beweidung mit mehr als drei GroRRvieheinheiten pro Hektar
— Eine maschinelle Bearbeitung in der Zeit vom 01.03 bis zum 15.06.
— Eine Anlage von offenen Trénkestellen an Gewéassern

Zusatzlich auf allen Grinlandflachen des LRT 6510:

— Eine maschinelle Bearbeitung in der Zeit vom 01.03 bis zum 31.05.
—  Durchfiihrung von mehr als zwei Mahden pro Jahr

— Durchfuihrung der ersten Mahd vor dem 01.06 und die zweite Mahd bzw. Beweidung friiher als nach
10 wochiger Nutzungspause

— eine Beweidung mit Pferden sowie mit Zufiitterung

— eine Dungung vor dem ersten Schnitt

— Einsatz organischer Dingungsmittel (mit Ausnahme von Festmist)
— Eine Nachsaat mit konkurrenzstarken Grasern

Handlungen und MafRnahmen nur mit vorheriger Erlaubnis der Naturschutzbehdrde:
— Auf Grinlandflachen des LRT 6510 Uber- und Nachsaaten vornehmen

Uberschlagige Kostenschéatzung
— Ca. 580 € jahrlich
— pro Pflegegang und ha ca. 500 €, ergibt bei 0,58 ha 290 €; mit 2 Mahden pro Jahr 580 €

Konflikte / Synergien mit sonstigen Planungen / MalBnhahmen im Gebiet

Erganzende MaRnahmen zur Uberwachung und Erfolgskontrolle
— Ein regelméaRiges Monitoring durch die UNB (ca. alle 3 Jahre) in Bezug auf die Mahd ist zu empfehlen

ALAND @
E 6510-Ma %’
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Dokumentation ausgefuhrter MaBnhahmen und Erfolgskontrollen

Anmerkungen

— Der ndrdlich gelegene Teil des gesamten Griinlandschlages (GIM, 1/243) ist zum Nassgrunland zu entwickeln
(siehe MalZnahmenblatt: SE GF-, GN, GE-GEK), Dies hat durch die extensivere Nutzung ebenfalls positive Aus-
wirkungen auf den Erhalt des sich sidlich anschlieRenden mesophilen Griinlandes.

ALAND @
E 6510-Ma %’
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E 7230-Mah Regelmalige Mahd zum Erhalt des LRT 7230
Codierung der MaRnahmennummer
E Notwendige ErhaltungsmafRnahme fiir Natura 2000
WV  |Notwendige WiederherstellungsmalRnahme fiir Natura 2000 wegen Verstol3 gegen das Verschlech-
terungsverbot LRT/

WN  [Notwendige WiederherstellungsmaRnahme fiir Natura 2000 aus dem Netzzusammenhang QiretI{ MaBna?g;enkUr-
WS  |Notwendige WiederherstellungsmaRnahme aufgrund der Vorgaben der NSG-Verordnung gruppe
z Zusatzliche MaRnahme fiir Natura 2000-Gebietsbestandteile
SE Sonstige Schutz- und Entwicklungsmafnahme (nicht Natura 2000)
Prioritat
1 =sehr hoch 0 2=hoch O 3 =mittel
Verpflichtende MaRnahmen fiir Natura 2000- Aus EU-Sicht nicht verpflichtend
Gebietsbestandteile ]  zusétzliche Malinahmen fur Natura 2000-
notwendige Erhaltungsmaflinahme Gebietsbestandteile
[J notwendige WiederherstellungsmafRnahme wegen Verstol3 MaRnahmen fiir sonstige Gebietsbestandteile

gegen Verschlechterungsverbot O sonstige Schutz- und EntwicklungsmaRnahme
0 notwendige WiederherstellungsmaRnahme aus dem Netzzu- (nicht Natura 2000)

sammenhang
0 notwendige Wiederherstellungsmafnahme aufgrund der

NSG-VO

Zu férdernde mafRgebliche Natura 2000-Gebietsbestandteile:
— LRT 7230 im Erhaltungsgrad C auf der Komplexbiotopflache 1/75 (insges. 0,9 ha)

Charakteristische Arten, die von der Mal3nahme profitieren:
—  Stumpfblitige Binse (Juncus subnodulosus) auf tiber 100 m?

Zu férdernde sonstige Gebietsbestandteile:
— Nassgrunland (GNR), Rohrglanzréhricht (NRG) des Komplexbiotopes

Nachrichtliche Darstellung: Vergleich flichendeckende Aktualisierungskartierung und Basiserfassung. Erlauterung
siehe Kapitel 3.2 Managementplan.

u A/B/IC Flache EHG A/B/C
LRT Rep. SDB Flache akt. EHG akt. akt. Ref. Ref. Ref.
7230 C 0,05 ha C 0%/0%/100% 0,05 ha C 0%/0%/100%

Gebietsbezogene Erhaltungsziele fiir die maRRgeblichen Natura 2000-Gebietsbestandteile
Erhalt

— Erhalt von 0,05 ha LRT 7230 in dem Erhaltungsgrad C

Wesentliche aktuelle Defizite / Hauptgefahrdungen

—  Defizite bei Habitatstrukturen sowie im lebensraumtypischen Arteninventar
—  Entwasserung

— Nabhrstoffeintrage

Umsetzungszeitraum Umsetzungsinstrumente

O kurzfristig bis 2027 U Flachenerwerb, Erwerb von Rechten

0  mittelfristig bis ca. 2035 Pflege-, Instandsetzungs- oder EntwicklungsmafRnahme
O langfristig nach 2035 Vertragsnaturschutz

Daueraufgabe Natura 2000-vertragliche Nutzung

nachrichtlich
Schutzgebietsverordnung

ALAND @
E 7230-Mah %
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MalRnahmentréager Finanzierung
UNB Forderprogramme
Mogliche Partnerschaften fir die Umsetzung [0 KompensationsmalRnahmen im Rahmen Eingriffsregelung
—  Eigentimer [0 kostenneutral
- Derzeitige Bewirtschaftende O Landesmittel (P+E, Artenschutz)
nachrichtlich
0 Erschwernisausgleich

MaRnahmenbeschreibung

— Fortsetzung der jahrlichen PflegemaRnahmen auf der LRT-Flache

— Einmalige Mahd wischen Mitte Juli und Februar in Abstanden von 1 bis 3 Jahren unter Abtransport des
Méahguts

— Fur die Mahd ist ein Balkenméaher zu verwenden. Idealerweise wird das Méhwerk mit einer Blende
oder einem Balken ausgestattet, um Insekten zu vertreiben. Das Mahdgut verbleibt nach der Mahd zu-
nachst einige Tage auf der Flache, damit Insekten fliehen kdnnen. Zum Zusammenfahren und den Ab-
transport des Mahdgutes ist ein Kammschwader zu nutzen (verringerte Sogwirkung und daher erhgh-
ter Insektenschutz)

— Verzicht auf Dingung (aufRer Erhaltungsdiingung nach Bedarf und Nahrstoffanalyse).

Nachrichtlich: Fir den LRT mafRgebliche Vorgaben aus NSG-Verordnung ,Rieseberger Moor*
Verbote
Auf allen Grinlandflachen:

— Umwandlung von Grinland in Ackerland

— Das gewachsene Bodenrelief insbesondere durch Verfillen von Bodensenken, -mulden und -rinnen
und durch Einebnung und Planierung zu verandern

— Anlage von Mieten oder das Liegenlassen von Mahdgut

— Flachiger Einsatz von chemischen Pflanzenschutzmitteln

— Gllle, Geflugelmist oder Klarschlamm auszubringen

— Zusatzliche EntwasserungsmalRnahmen inshesondere zur Absenkung des Grundwasserstandes oder
durch die Neuanlage von Gréaben oder Drainagen

— Eine Beweidung mit mehr als drei Gro3vieheinheiten pro Hektar

— Eine maschinelle Bearbeitung in der Zeit vom 01.03 bis zum 15.06.

— Eine Anlage von offenen Trénkestellen an Gewéassern

Uberschlagige Kostenschatzung

— Fortsetzung der Pflegemafl3nahmen auf 1/75
— pro Pflegegang und ha ca. 500 €

— Ca. 450 € jahrlich

Konflikte / Synergien mit sonstigen Planungen / MaBnahmen im Gebiet

— Zum langfristigen Erhalt der Flache (auch vor dem Hintergrund des Klimawandels) sind Kenntnisse der hydrogeo-
logischen Situation in dem Bereich erforderlich (siehe MalRinahmenblatt E WN Moor)

Erganzende MaRRnahmen zur Uberwachung und Erfolgskontrolle

Dokumentation ausgefuhrter MaBnahmen und Erfolgskontrollen

Anmerkungen

ALAND @
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Erhalt der Alten Bodensauren Eichenwalder (LRT 9190) auf Natur-
waldflachen im EHG B

Codierung der MaRnahmennummer

E 9190-NW

E Notwendige Erhaltungsmaflnahme fir Natura 2000
WV  |Notwendige WiederherstellungsmalRnahme fur Natura 2000 wegen Verstol3 gegen das Verschlech-
terungsverbot LRT/

WN  [Notwendige WiederherstellungsmaRnahme fiir Natura 2000 aus dem Netzzusammenhang ?_rtll MaBnahrTenkiJr-
WS  |Notwendige WiederherstellungsmaRnahme aufgrund der Vorgaben der NSG-Verordnung grulgr;e ze
z Zusatzliche MaRnahme fiir Natura 2000-Gebietsbestandteile
SE Sonstige Schutz- und Entwicklungsmaf3nahme (nicht Natura 2000)
Prioritéat
1 =sehr hoch 0 2 =hoch O 3 =mittel
Verpflichtende MalRnahmen fur Natura 2000- Aus EU-Sicht nicht verpflichtend
Gebietsbestandteile [0  zusatzliche MalRnahmen fiir Natura 2000-
notwendige Erhaltungsmaflinahme Gebietsbestandteile
J notwendige WiederherstellungsmafRnahme wegen Verstol3 MaRnahmen fiir sonstige Gebietsbestandteile

gegen Vgrschl_echterungsverbot [J  sonstige Schutz- und Entwicklungsmaf3nahme
J notwendige WiederherstellungsmafRnahme aus dem Netzzu- (nicht Natura 2000)

sammenhang
0 notwendige Wiederherstellungsmanahme aufgrund der

NSG-VO

Zu fordernde mal3gebliche Natura 2000-Gebietsbestandteile:
—  LRT 9190 im Erhaltungsgrad B (1/141, 1/145, 1/192, 1/223)

Charakteristische Arten, die von der Mal3nahme profitieren:

Zu férdernde sonstige Gebietsbestandteile:

Nachrichtliche Darstellung: Vergleich flachendeckende Aktualisierungskartierung und Basiserfassung. Erlauterung
siehe Kapitel 3.2 Managementplan.

u A/B/IC Flache EHG A/B/C
LRT Rep. SDB Flache akt. EHG akt. akt. Ref. Ref. Ref.
9190 C 7,00 ha C 0%/43%/57% 7,00 ha C 0%/43%/57%

Gebietsbezogene Erhaltungsziele fur die malRgeblichen Natura 2000-Gebietsbestandteile
Erhalt

— Erhalt von 2,96 ha im Erhaltungsgrad B

Wesentliche aktuelle Defizite / Hauptgefahrdungen
— Teilweise Eutrophierung

— Teilweise Mangel an Totholz

— Teilweise Mangel an Habitatbdumen

Umsetzungszeitraum Umsetzungsinstrumente
0 kurzfristig bis 2027 O Flachenerwerb, Erwerb von Rechten
0  mittelfristig bis ca. 2035 [J Pflege-, Instandsetzungs- oder Entwicklungsmaf3nahme
O langfristig nach 2035 U Vertragsnaturschutz
Daueraufgabe [J Natura 2000-vertragliche Nutzung
nachrichtlich
Schutzgebietsverordnung

ALAND @
E 9190-NW %’
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MalRnahmentréager Finanzierung

UNB 0 Forderprogramme

Mogliche Partnerschaften fir die Umsetzung [0 KompensationsmalRnahmen im Rahmen Eingriffsregelung
—  Eigentimer kostenneutral

0 Landesmittel (P+E, Artenschutz)
nachrichtlich
0 Erschwernisausgleich

MaRnahmenbeschreibung

— Die mit Erhaltungsgrad ,B* bewerteten Eichenwaldflachen liegen innerhalb der Naturwaldflachen

— Nutzungsverzicht und Belassen von Alt- und Totholz.

— Eine Erhthung des Altholz- und Totholzanteil sowie der Habitatbdume wird durch eine Naturwaldent-
wicklung gefordert.

Ubergeordneter MaRnahmen- und Entwicklungsbedarf:

Fur die nachhaltige Verbesserung des Erhaltungszustands der bodensauren Eichenwalder ist besonders

relevant:

- Prozessschutz im Sinne einer naturnahen Baumartenzusammensetzung und Belassen eines ausrei-
chenden Anteils an Alt- und Totholz.

EinzelmaRnahmen:

— Nutzungsverzicht, aufgrund der Kategorie Naturwald (gemaR Schutzgebietsverordnung)

— Erhaltung und Férderung von Alt- und Totholz sowie Habitat- und Biotopbdumen (gemafR Schutzge-
bietsverordnung)

Nachrichtlich: Fir den LRT mafRgebliche Vorgaben aus NSG-Verordnung ,Rieseberger Moor*

Nutzungsverzicht auf Naturwaldflachen: Naturwaldflachen sollen dem Prozessschutz im Sinne einer ei-
gendynamischen Entwicklung dienen. Der Managementplan kann Vorgaben zu PflegemafRnahmen aufstel-
len, sofern erforderlich. MalZnahmen zur Gefahrenabwehr oder zur Verkehrssicherungspflicht sind auch im
Naturwald notwendigerweise durchzufuhren.

- Derzeit besteht kein Erfordernis fur Pflegemaf3nahmen.
- Bei Verkehrssicherungsmafinahmen oder Malinahmen der Gefahrenabwehr geféllte Baume ver-
bleiben im Bestand.

Uberschlagige Kostenschéatzung
— Durch die natirliche Entwicklung des Waldes entstehen keine weiteren Kosten

Konflikte / Synergien mit sonstigen Planungen / MaBnahmen im Gebiet

Erganzende MaRnahmen zur Uberwachung und Erfolgskontrolle

Dokumentation ausgefuhrter MaBnahmen und Erfolgskontrollen

Anmerkungen

ALAND @
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Anlage einer Pufferflache auf dem angrenzenden Acker zur Vermei-
E 9190-Puf dung der Eutrophierung von Alten Bodensauren Eichenwaldern des
LRT 9190 (zum Erhalt EHG B)

Codierung der MaRnahmennummer

E Notwendige ErhaltungsmaBnahme fur Natura 2000
WV  |Notwendige Wiederherstellungsmafnahme fiir Natura 2000 wegen Versto3 gegen das Verschlech-
terungsverbot LRT/

WN  [Notwendige WiederherstellungsmaRnahme fiir Natura 2000 aus dem Netzzusammenhang Qrtll MaBnahrT|1enk[Jr-
WS Notwendige WiederherstellungsmafRnahme aufgrund der Vorgaben der NSG-Verordnung grulge)r;e ze
z Zusatzliche MaRnahme fir Natura 2000-Gebietsbestandteile
SE Sonstige Schutz- und Entwicklungsmafinahme (nicht Natura 2000)
Prioritat
1 = sehr hoch 0 2=hoch O 3=mittel
Verpflichtende MaRnahmen fir Natura 2000- Aus EU-Sicht nicht verpflichtend
Gebietsbestandteile ]  zusétzliche Malinahmen fur Natura 2000-
notwendige Erhaltungsmafinahme Gebietsbestandteile
0 notwendige Wiederherstellungsmafnahme wegen Verstof MaRnahmen fiir sonstige Gebietsbestandteile

gegen Verschlechterungsverbot O sonstige Schutz- und EntwicklungsmaRnahme
0 notwendige WiederherstellungsmaRnahme aus dem Netzzu- (nicht Natura 2000)

sammenhang
J notwendige WiederherstellungsmafRnahme aufgrund der

NSG-VO

Zu férdernde mafRgebliche Natura 2000-Gebietsbestandteile:
— LRT 9190 im Erhaltungsgrad B (1/145)

Charakteristische Arten, die von der Mal3nahme profitieren:

Zu férdernde sonstige Gebietsbestandteile:

Nachrichtliche Darstellung: Vergleich flachendeckende Aktualisierungskartierung und Basiserfassung. Erlauterung
siehe Kapitel 3.2 Managementplan.

u A/B/IC Flache EHG A/B/C
LRT Rep. SDB Flache akt. EHG akt. akt. Ref. Ref. Ref.
9190 C 7,00 ha C 0%/43%/57% 7,00 ha Cc 0%/43%/57%

Gebietsbezogene Erhaltungsziele fur die mal3geblichen Natura 2000-Gebietsbestandteile
Erhalt

— Erhalt von 2,08 ha im Erhaltungsgrad B

Wesentliche aktuelle Defizite / Hauptgefahrdungen
—  Eutrophierung

Umsetzungszeitraum Umsetzungsinstrumente
O kurzfristig bis 2027 U Flachenerwerb, Erwerb von Rechten
mittelfristig bis ca. 2035 [J Pflege-, Instandsetzungs- oder Entwicklungsmaf3nahme
O  langfristig nach 2035 U Vertragsnaturschutz
[0 Daueraufgabe ] Natura 2000-vertragliche Nutzung
nachrichtlich
Schutzgebietsverordnung

ALAND @
E 9190-Puf %
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MalRnahmentréager Finanzierung

UNB Forderprogramme

Mogliche Partnerschaften fir die Umsetzung [0 KompensationsmalRnahmen im Rahmen Eingriffsregelung
—  Eigentimer [0 kostenneutral

0 Landesmittel (P+E, Artenschutz)
nachrichtlich
0 Erschwernisausgleich

MaRnahmenbeschreibung

— Schaffung von zwei 15 m breiten Pufferstreifen (Flachengrof3e: 0,72 ha) zwischen einem bodensaurem
Eichenwald (1/145) mit dem Erhaltungsgrad B und zwei angrenzenden Ackern. Der Pufferstreifen wird
entlang des sudlich gelegenen Ackers angrenzend an einen Birken-Zitterpappelpionierwald (WPB)
fortgefihrt.

— Die Ackerflachen liegen auRerhalb des FFH-Gebietes

— Hochstens extensive Nutzung des Pufferstreifens

— Keine Diingung, kein Einsatz von Pflanzenschutzmitteln

— Eine Umwandlung in Grinland wird empfohlen, andernfalls nur jahrlicher Umbruch

Uberschlagige Kostenschatzung

— Die Anlage eines Blih- und Schutzstreifen mit jahrlicher Aussaat (BF 1) oder eines mehrjahrigen Bliih-
und Schutzstreifen (BF2) wird Uber Agrarumwelt- und Klimamafnahmen (AUKM) gefordert, hier:
AUKM (BF1 und BF2).

— Der Fordersatz betragt derzeit bei BF1: 1.088 € bzw.1.320 € /ha (konventionell bzw. 6kologisch) und
bei BF2: 910€ bzw.1.181€ /ha (konventionell bzw. 6kologisch)(Stand 01.04.2025)

— Ca. 655€ (0,72 ha *910 € ) bis 950 € (0,72 ha *1.320 € )

Konflikte / Synergien mit sonstigen Planungen / MaBnahmen im Gebiet

Erganzende MalRnahmen zur Uberwachung und Erfolgskontrolle

— Die Einhaltung der Pufferstreifen sollte im Rahmen des Monitorings der Lebensraumtypen tberprift werden (all-
gemeine Gebietsbetreuung durch die UNB).

Dokumentation ausgefuhrter MaBnahmen und Erfolgskontrollen

Anmerkungen

— Fdur eine langfristige Sicherung der Pufferstreifen ist ggf. auch ein Flachenerwerb in Betracht zu ziehen, jedoch mit
héheren Kosten verbunden.

ALAND @
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Ermittlung und Entfernung der Drainagezulaufe im Unterlauf der

E BNA-Drai Lauinger Muhlenriede zum Erhalt des Bachneunauges

Codierung der MaRnahmennummer

E Notwendige ErhaltungsmafRnahme fir Natura 2000
WV  [Notwendige Wiederherstellungsmaf3nahme fir Natura 2000 wegen Versto3 gegen das Verschlech-
terungsverbot LRT/
WN  |Notwendige WiederherstellungsmaRnahme fiir Natura 2000 aus dem Netzzusammenhang ?iretﬂ{ MaBna?Er}rllenkUr-
WS  [Notwendige Wiederherstellungsmalinahme aufgrund der Vorgaben der NSG-Verordnung gruppe

Z Zusétzliche MaRnahme fiir Natura 2000-Gebietsbestandteile

SE Sonstige Schutz- und EntwicklungsmafZnahme (nicht Natura 2000)

Prioritéat
1 =sehr hoch O 2=hoch O 3 =mittel
Verpflichtende MaRnahmen fur Natura 2000-Gebietshe- Aus EU-Sicht nicht verpflichtend
standteile [0  zusatzliche MaRnahmen fiir Natura 2000-
0 notwendige ErhaltungsmaRnahme Gebietsbestandteile
J notwendige WiederherstellungsmafRnahme wegen Verstol3 MaRnahmen fiir sonstige Gebietsbestandteile
gegen Vgrschl_echterungsverbot ] sonstige Schutz- und EntwicklungsmafRnahme
J notwendige WiederherstellungsmafRnahme aus dem Netzzu- (nicht Natura 2000)
sammenhang
0 notwendige Wiederherstellungsmafnahme aufgrund der
NSG-VO

Zu fordernde mal3gebliche Natura 2000-Gebietsbestandteile:
— Bachneunauge (BNA) (Lampetra planeri) im EHG C

Charakteristische Arten, die von der Mal3nahme profitieren:

Zu férdernde sonstige Gebietsbestandteile:
— FBS (Naturnaher Tieflandbach mit Sandsubstrat)

Art Anh 1l Rel. GroRe D Pop-Grélie Ref. EHG Ref.
Bachneunauge 1 2,5 Indiv. / m2 Unterlauf c
(BNA) 0,5 Indiv. / m2 Mittellauf

Gebietsbezogene Erhaltungsziele fur die malRgeblichen Natura 2000-Gebietsbestandteile
Erhalt

— Erhalt einer Populationsgrdf3e von mind. 2,5 Indiv. /m2im Unterlauf
— Erhalt / Wiederherstellung einer Populationsgréf3e von mind. 0,5 Indiv. / m2 im Mittellauf

Wesentliche aktuelle Defizite / Hauptgefahrdungen
—  Beschriebener Nahrstoff- und Sedimenteintrag durch in das Gewésser miindende Drainageleitungen, Beeintrach-
tigung des Bachneunauges dadurch

. ALAND @
E BNA-Drai %
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Umsetzungszeitraum Umsetzungsinstrumente

O kurzfristig bis 2027 [0 Flachenerwerb, Erwerb von Rechten

mittelfristig bis ca. 2035 Pflege-, Instandsetzungs- oder Entwicklungsmaf3nahme
[0 langfristig nach 2035 [0 Vertragsnaturschutz

0 Daueraufgabe 0 Natura 2000-vertragliche Nutzung

nachrichtlich
0 Schutzgebietsverordnung

MaRnahmentréager Finanzierung

UNB Forderprogramme

Mogliche Partnerschaften fir die Umsetzung 0 Kompensationsmafinhahmen im Rahmen Eingriffsregelung
—  Eigentimer*innen [0 kostenneutral

[0 Landesmittel (P+E, Artenschutz)
nachrichtlich
0 Erschwernisausgleich

MaRnahmenbeschreibung

Uberschlagige Kostenschéatzung

Ubersichtsbegehung zur Ermittlung der einleitenden Drainagerohre (UNB oder Auftrag vergeben) mit
fachlicher Einschatzung zum Umfang der Sedimentfrachten

Prifen der RechtmaRigkeit der vorhandenen Drainageleitung

Die Drainageleitungen in dem Acker sind zu entfernen, um den Sedimenteintrag in den Graben zu re-
duzieren.

Dafir sind die Rohre auszugraben: mit einem Flug sind Gréaben herzustellen wo die Rohre verlegt
wurden, sodass die Drainagerohre entfernt werden kdnnen.

Die MaRnahme ist bei nicht zu nassen Bodenverhaltnissen durchzufihren.

Nach Entfernung ist die Erde wieder nachzufillen

Sollte es nicht mdglich sein, das Drainagerohr zu entfernen, z.B. unter starkem Baumbewuchs, sind
die Rohre dicht zu setzen, z.B. auf Ackerseite aufzugraben und ggf. zu verfullen.

Bestandserfassung ca. insgesamt 30 Stunden, rd. 2.000 €
Einschatzung Kosten fir Entfernung / Dichtsetzen / Au3er Funktion nehmen erst moglich auf Grund-
lage der Bestandssituation (Anzahl der Drainagerohre)

Bei Rechtmafigkeit der Drainagerohre: ggf. zzgl. Entschadigungszahlungen bei zusatzlichen Vernas-
sungen

Konflikte / Synergien mit sonstigen Planungen / MalBnahmen im Gebiet

Erganzende MaRnahmen zur Uberwachung und Erfolgskontrolle

Dokumentation ausgefihrter MaBnahmen und Erfolgskontrollen

Anmerkungen

. ALAND @
E BNA-Drai %
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Pflanzung von Gehélzen am Gewasserrand zur Aufwertung der

E BNA-Geho Uferstrukturen im Mittellauf

Codierung der MaRnahmennummer

E Notwendige ErhaltungsmafRnahme fir Natura 2000
WV  [Notwendige Wiederherstellungsmaf3nahme fir Natura 2000 wegen Versto3 gegen das Verschlech-
terungsverbot LRT/
WN  |Notwendige WiederherstellungsmaRnahme fiir Natura 2000 aus dem Netzzusammenhang ?iretﬂ{ MaBna?Er}rllenkUr-
WS  [Notwendige Wiederherstellungsmaflinahme aufgrund der Vorgaben der NSG-Verordnung gruppe

Z Zusétzliche MaRnahme fiir Natura 2000-Gebietsbestandteile

SE Sonstige Schutz- und EntwicklungsmafZnahme (nicht Natura 2000)

Prioritéat
O 1=sehrhoch 2 =hoch O 3=mittel
Verpflichtende MalRnahmen fur Natura 2000-Gebietsbhe- Aus EU-Sicht nicht verpflichtend
standteile [0  zusatzliche MaRnahmen fiir Natura 2000-
notwendige Erhaltungsmaflinahme Gebietsbestandteile
J notwendige WiederherstellungsmafRnahme wegen Verstol3 MaRnahmen fiir sonstige Gebietsbestandteile
gegen Vgrschl_echterungsverbot ] sonstige Schutz- und EntwicklungsmafRnahme
J notwendige WiederherstellungsmafRnahme aus dem Netzzu- (nicht Natura 2000)
sammenhang
0 notwendige Wiederherstellungsmafnahme aufgrund der
NSG-VO

Zu fordernde mal3gebliche Natura 2000-Gebietsbestandteile:
—  Bachneunauge (BNA) (Lampetra planeri) im EHG C

Charakteristische Arten, die von der Mal3nahme profitieren:
— Alle aquatischen und semiaquatischen Lebensgemeinschaften mit Bezug zur Lauinger Mihlenriede

Zu férdernde sonstige Gebietsbestandteile:
— FBS (Naturnaher Tieflandbach mit Sandsubstrat)

Art Anh 1l Rel. GroRe D Pop-Gréle Ref. EHG Ref.
Bachneunauge 1 2,5 Indiv. / m2 Unterlauf c
(BNA) 0,5 Indiv. / m2 Mittellauf

Gebietsbezogene Erhaltungsziele fur die malRgeblichen Natura 2000-Gebietsbestandteile
Erhalt

— Erhalt einer Populationsgrdfie von mind. 2,5 Indiv. /m2 des Bachneunauges im Unterlauf
— Erhalt / Wiederherstellung einer Populationsgréf3e von mind. 0,5 Indiv. / m2 des Bachneunauges im Mittellauf

Wiederherstellung
— Wiederherstellung eines zumindest in Abschnitten naturnahen FlieRgewéassers

Wesentliche aktuelle Defizite / Hauptgefahrdungen
—  Derzeit im Mittellauf teilweise keine Ufergeholze
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Managementplan fiir das FFH-Gebiet 105 Landkreis Helmstedt

Umsetzungszeitraum Umsetzungsinstrumente

kurzfristig bis 2027 [0 Flachenerwerb, Erwerb von Rechten

O mittelfristig bis ca. 2035 Pflege-, Instandsetzungs- oder Entwicklungsmaf3nahme
[0 langfristig nach 2035 [0 Vertragsnaturschutz

0 Daueraufgabe 0 Natura 2000-vertragliche Nutzung

nachrichtlich
0 Schutzgebietsverordnung

MaRnahmentréager Finanzierung

UNB Forderprogramme

Mogliche Partnerschaften fir die Umsetzung 0 Kompensationsmafinhahmen im Rahmen Eingriffsregelung
- Eigentimer*innen O kostenneutral

- Unterhaltungsverband Schunter O Landesmittel (P+E, Artenschutz)

nachrichtlich
0 Erschwernisausgleich

MaRnahmenbeschreibung

— Punktuelle Anpflanzungen wenig beschatteter Bereiche im Mittellauf der Lauinger Miihlenriede (Be-
reich Fischteiche, Bereich stdlicher Mittellauf

— Anpflanzung von Erlen, Eschen Traubenkirsche (Prunus padus)

— Geholzpflanzung im Abstand von ca. 20 m

— Insgesamt ca. 1 km im Mittellauf fiir pot. Gehdlzpflanzungen

— Detailplanung erforderlich

Uberschlagige Kostenschatzung
— Im Rahmen der Detailplanung zu konkretisieren

Konflikte / Synergien mit sonstigen Planungen / MaBnahmen im Gebiet
—  Geholzpflanzungen auch am Oberlauf sind zu empfehlen

Erganzende MalRnahmen zur Uberwachung und Erfolgskontrolle

Dokumentation ausgefuhrter MaBnahmen und Erfolgskontrollen

Anmerkungen

— Der Unterhaltungsverband Schunter hat gemaf vorliegender Prasentation vom 19.12.2023 bereits Renaturie-
rungsziele fur das Gewasser.

— FlieRgewassertyp 18 ,Lossgepragte Tieflandbache” dient als Leitbild des FlieRgewassers. Ausschnitt aus der Be-
schreibung des FlieRgewassertyps:
.Der Totholzanteil betragt 10 bis 25 %. Totholzansammlungen und Mergelbanke fiihren haufig zur Ausbildung
von Querbanken. ... Besondere Lauf-, Ufer- und Sohlstrukturen treten mehrfach auf. Diese werden tiberwiegend
durch ufernahe Gehdolze oder Totholz initiiert. Die ufernahen Busche und B&aume, v. a. Traubenkirschen, Erlen
und Eschen, beschatten die l16ss-lehmgepragten Tieflandbache grof3flachig. Im Umfeld finden sich lokal Nieder-
moore.”

ALAND @
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Erstellung eines abgestimmten Gewdasserunterhaltungsplans zum

E BNA-GewUnt Erhalt des Bachneunauges

Codierung der MaRnahmennummer

E Notwendige ErhaltungsmafRnahme fir Natura 2000
WV  [Notwendige Wiederherstellungsmaf3nahme fir Natura 2000 wegen Versto3 gegen das Verschlech-
terungsverbot LRT/
WN  |Notwendige WiederherstellungsmaRnahme fiir Natura 2000 aus dem Netzzusammenhang ?iretﬂ{ MaBna?Er}rllenkUr-
WS  [Notwendige Wiederherstellungsmaflinahme aufgrund der Vorgaben der NSG-Verordnung gruppe

Z Zusétzliche MaRnahme fiir Natura 2000-Gebietsbestandteile

SE Sonstige Schutz- und EntwicklungsmafZnahme (nicht Natura 2000)

Prioritéat
1 =sehr hoch O 2=hoch O 3 =mittel
Verpflichtende MalRnahmen fur Natura 2000-Gebietsbhe- Aus EU-Sicht nicht verpflichtend
standteile [0  zusatzliche MaRnahmen fiir Natura 2000-
notwendige Erhaltungsmaflinahme Gebietsbestandteile
J notwendige WiederherstellungsmafRnahme wegen Verstol3 MaRnahmen fiir sonstige Gebietsbestandteile
gegen Vgrschl_echterungsverbot ] sonstige Schutz- und EntwicklungsmafRnahme
J notwendige WiederherstellungsmafRnahme aus dem Netzzu- (nicht Natura 2000)
sammenhang
0 notwendige Wiederherstellungsmafnahme aufgrund der
NSG-VO

Zu fordernde mal3gebliche Natura 2000-Gebietsbestandteile:
—  Bachneunauge (BNA) (Lampetra planeri) im EHG C

Charakteristische Arten, die von der Mal3nahme profitieren:
— Alle aquatischen und semiaquatischen Lebensgemeinschaften mit Bezug zur Lauinger Mihlenriede

Zu férdernde sonstige Gebietsbestandteile:
— FBS (Naturnaher Tieflandbach mit Sandsubstrat)

Art Anh 1l Rel. GroRe D Pop-Gréle Ref. EHG Ref.
Bachneunauge 1 2,5 Indiv. / m2 Unterlauf c
(BNA) 0,5 Indiv. / m2 Mittellauf

Gebietsbezogene Erhaltungsziele fur die malRgeblichen Natura 2000-Gebietsbestandteile
Erhalt

— Erhalt einer Populationsgrdfie von mind. 2,5 Indiv. /m2 des Bachneunauges im Unterlauf
— Erhalt / Wiederherstellung einer Populationsgréf3e von mind. 0,5 Indiv. / m2 des Bachneunauges im Mittellauf

Wiederherstellung
— Wiederherstellung eines zumindest in Abschnitten naturnahen FlieRgewéassers

Wesentliche aktuelle Defizite / Hauptgefahrdungen
— Teilweise intensive Gewasserunterhaltung, insbesondere in Mittel- und Oberlauf

ALAND @
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Managementplan fiir das FFH-Gebiet 105 Landkreis Helmstedt

Umsetzungszeitraum Umsetzungsinstrumente

kurzfristig bis 2027 [0 Flachenerwerb, Erwerb von Rechten

O mittelfristig bis ca. 2035 Pflege-, Instandsetzungs- oder Entwicklungsmaf3nahme
O langfristig nach 2035 O Vertragsnaturschutz

0 Daueraufgabe 0 Natura 2000-vertragliche Nutzung

nachrichtlich
0 Schutzgebietsverordnung

MalRnahmentrager Finanzierung

UNB Forderprogramme

Mogliche Partnerschaften fir die Umsetzung 0 Kompensationsmafinhahmen im Rahmen Eingriffsregelung
—  Eigentimer [0 kostenneutral

- Unterhaltungsverband Schunter O Landesmittel (P+E, Artenschutz)

nachrichtlich
0 Erschwernisausgleich

MaRnahmenbeschreibung

— Bezieht sich auf Unter- und Mittellauf (Gesamtlénge rd. 2,6 km)

— Reduzierung der Gewasserunterhaltung auf ein Mindestmalf3, Reduktion auf die Beseitigung von Ab-
flusshindernissen

— Verzicht auf Sohlraumungen

— Belassen von Totholz im Gewasser

Uberschlagige Kostenschatzung
— Keine zusatzliche Kosten durch angepasste Gewasserunterhaltung

Konflikte / Synergien mit sonstigen Planungen / MaBnahmen im Gebiet
— Eine extensivere Unterhaltung auch fiir den Oberlauf ist zu empfehlen

—  Fir Synergien: siehe weitere MaBnahmen zur FlieRgewasserentwicklung (Solstrukturverbesserung, Anpflanzung
von Gehdlzen, Entfernung von Drainagen)

Erganzende MaRnahmen zur Uberwachung und Erfolgskontrolle

Dokumentation ausgefihrter MaBnahmen und Erfolgskontrollen

Anmerkungen

— Der Unterhaltungsverband Schunter hat gemaR vorliegender Prasentation vom 19.12.2023 bereits Renaturie-
rungsziele fur das Gewasser.
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E BNA-Hab Ermittlung der aktuellen HabitatgroRe des Bachneunauges
Codierung der MaRnahmennummer
E Notwendige ErhaltungsmafRnahme fir Natura 2000
WV  [Notwendige Wiederherstellungsmaflinahme fur Natura 2000 wegen Versto3 gegen das Verschlech-
terungsverbot LRT/
WN  |Notwendige WiederherstellungsmaRnahme fiir Natura 2000 aus dem Netzzusammenhang ?iretﬂ{ MaBna?Er}rllenkUr-
WS  [Notwendige Wiederherstellungsmaflinahme aufgrund der Vorgaben der NSG-Verordnung gruppe

Z Zusétzliche MaRnahme fiir Natura 2000-Gebietsbestandteile

SE Sonstige Schutz- und EntwicklungsmafZnahme (nicht Natura 2000)

Prioritéat
O 1=sehrhoch 2 =hoch O 3=mittel
Verpflichtende MaRnahmen fur Natura 2000-Gebietshe- Aus EU-Sicht nicht verpflichtend
standteile [0  zusatzliche MaRnahmen fiir Natura 2000-
notwendige Erhaltungsmaflinahme Gebietsbestandteile
J notwendige WiederherstellungsmafRnahme wegen Verstol3 MaRnahmen fiir sonstige Gebietsbestandteile
gegen Vgrschl_echterungsverbot ] sonstige Schutz- und EntwicklungsmafRnahme
J notwendige WiederherstellungsmafRnahme aus dem Netzzu- (nicht Natura 2000)
sammenhang
0 notwendige Wiederherstellungsmafnahme aufgrund der
NSG-VO

Zu fordernde mal3gebliche Natura 2000-Gebietsbestandteile:
— Bachneunauge (BNA) (Lampetra planeri) im EHG C im Unterlauf

Zu fordernde sonstige Gebietsbestandteile:
— FBS (Naturnaher Tieflandbach mit Sandsubstrat)

Art Anh 1l Rel. GréRe D Pop-GréfRe Ref. EHG Ref.
Bachneunauge 1 2,5 Indiv. / m2 Unterlauf C
(BNA) 0,5 Indiv. / m2 Mittellauf

Gebietsbezogene Erhaltungsziele fur die mal3geblichen Natura 2000-Gebietsbestandteile
Erhalt

— Ermittlung der jeweiligen potenziellen und tatséchlichen Habitate des Bachneunauges
— Erhalt einer Populationsgrdfie von mind. 2,5 Indiv. /m2 des Bachneunauges im Unterlauf
— Erhalt / Wiederherstellung einer Populationsgréf3e von mind. 0,5 Indiv. / m2 des Bachneunauges im Mittellauf

Wiederherstellung
— Wiederherstellung eines zumindest in Abschnitten naturnahen FlieRgewéassers

Wesentliche aktuelle Defizite / Hauptgefahrdungen
— Genaue HabitatgroRRe nicht bekannt, Habitate nur anhand der DSK abgeschétzt (veraltet)
— GemalR fachbehordlicher Anmerkung ist die HabitatgréRe des Bachneunauges zu ermitteln
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Managementplan fiir das FFH-Gebiet 105 Landkreis Helmstedt

Umsetzungszeitraum Umsetzungsinstrumente

kurzfristig bis 2027 [0 Flachenerwerb, Erwerb von Rechten

O mittelfristig bis ca. 2035 Pflege-, Instandsetzungs- oder Entwicklungsmaf3nahme
[0 langfristig nach 2035 [0 Vertragsnaturschutz

0 Daueraufgabe 0 Natura 2000-vertragliche Nutzung

nachrichtlich
0 Schutzgebietsverordnung

MaRnahmentréager Finanzierung

UNB Forderprogramme

Mogliche Partnerschaften fir die Umsetzung 0 Kompensationsmafinhahmen im Rahmen Eingriffsregelung
—  Eigentimer [0 kostenneutral

- Unterhaltungsverband Schunter Landesmittel (P+E, Artenschutz)

—  Qualifizierte Fachbiros nachrichtlich

0 Erschwernisausgleich

MaRnahmenbeschreibung

— Untersuchung der Gewasserstruktur auf geeignete Habitatstrukturen des Bachneunauges (Unter- und
Mittellauf ca. 2,6 km Lange)

— Begehung und Markierung in einer Karte.

— Bereiche mit Mangel an Strukturen (z.B. Totholz, Kies etc.) herausstellen

— Berichterstellung: Darstellung des Ist-Zustandes hinsichtlich Qualitat und Quantitat der Habitatstruktu-
ren des Bachneuauges und Aufzeigen konkreter Handlungserfordernisse

Uberschlagige Kostenschatzung
— Einmalige Begehung und Bericht ca. 2.000 €

Konflikte / Synergien mit sonstigen Planungen / MaRnahmen im Gebiet

— Die MaRnahme ist ggf. zu kombinieren mit der MaRnahme zur Erfassung der derzeitigen Drainagerohre, die in
die Lauinger Muhlenriede miinden (E BNA-Drai)

— Folgemalinahmen sind MaRnahmen zur Sohlstrukturverbesserung im Plangebiet (E BNA-USohl und E BNA-
MSohl)

Erganzende MaRnahmen zur Uberwachung und Erfolgskontrolle

— Es wird empfohlen, auch tber Befischung mehr Informationen tber die tatsachlichen Habitate zu erlangen und
weitere Abschnitte regelmafig zu befischen (z.B. im Rahmen des FFH-Monitorings).

Dokumentation ausgefuhrter MaBnahmen und Erfolgskontrollen
— Derzeit nur Quellen aus den FFH-Monitorings und der DSK
— Nach Strukturverbesserungen sind weitere Monitorings durchzufuhren.

Anmerkungen

ALAND @
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Managementplan fiir das FFH-Gebiet 105 Landkreis Helmstedt

Aufwertung der Sohlstrukturen im Mittellauf zum Erhalt des Bach-

E BNA-MSohl
neunauges

Codierung der MaRnahmennummer
E Notwendige ErhaltungsmafRnahme fir Natura 2000
WV  [Notwendige Wiederherstellungsmaflinahme fur Natura 2000 wegen Versto3 gegen das Verschlech-

terungsverbot LRT/
WN  |Notwendige WiederherstellungsmaRnahme fiir Natura 2000 aus dem Netzzusammenhang ?rtll Marsnahrrllenkur-

iel- ze

WS  [Notwendige Wiederherstellungsmaflinahme aufgrund der Vorgaben der NSG-Verordnung gruppe

Z Zusétzliche MaRnahme fiir Natura 2000-Gebietsbestandteile

SE Sonstige Schutz- und EntwicklungsmafZnahme (nicht Natura 2000)

Prioritéat
1 =sehr hoch O 2=hoch O 3 =mittel
Verpflichtende MaRnahmen fur Natura 2000-Gebietshe- Aus EU-Sicht nicht verpflichtend
standteile [0  zusatzliche MaRnahmen fiir Natura 2000-
notwendige Erhaltungsmaflinahme Gebietsbestandteile
J notwendige WiederherstellungsmafRnahme wegen Verstol3 MaRnahmen fiir sonstige Gebietsbestandteile
gegen Vgrschl_echterungsverbot ] sonstige Schutz- und EntwicklungsmafRnahme
J notwendige WiederherstellungsmafRnahme aus dem Netzzu- (nicht Natura 2000)
sammenhang
0 notwendige Wiederherstellungsmafnahme aufgrund der
NSG-VO

Zu fordernde mal3gebliche Natura 2000-Gebietsbestandteile:
—  Bachneunauge (BNA) (Lampetra planeri) im EHG C

Charakteristische Arten, die von der Mal3nahme profitieren:
— Alle aquatischen und semiaquatischen Lebensgemeinschaften mit Bezug zur Lauinger Mihlenriede

Zu férdernde sonstige Gebietsbestandteile:
— FBS (Naturnaher Tieflandbach mit Sandsubstrat)

Art Anh 1l Rel. GroRe D Pop-Gréle Ref. EHG Ref.
Bachneunauge 1 2,5 Indiv. / m2 Unterlauf c
(BNA) 0,5 Indiv. / m2 Mittellauf

Gebietsbezogene Erhaltungsziele fur die malRgeblichen Natura 2000-Gebietsbestandteile
Erhalt

— Erhalt / Wiederherstellung einer Populationsgréf3e von mind. 0,5 Indiv. / m2 des Bachneunauges im Mittellauf

Wiederherstellung
— Wiederherstellung eines zumindest in Abschnitten naturnahen FlieRgewassers
— Schaffung typgerechter und von Kies und Totholz gepréagter Sohlstruturen

Wesentliche aktuelle Defizite / Hauptgefahrdungen
—  Strukturdefizite im Mittellauf, stark begradigtes Gewasser, Nutzung teilweise bis an den Gewasserrand, Mangel
an Totholz und grobmineralischen Substraten
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Managementplan fiir das FFH-Gebiet 105 Landkreis Helmstedt

Umsetzungszeitraum Umsetzungsinstrumente

kurzfristig bis 2027 [0 Flachenerwerb, Erwerb von Rechten

O mittelfristig bis ca. 2035 Pflege-, Instandsetzungs- oder Entwicklungsmaf3nahme
[0 langfristig nach 2035 [0 Vertragsnaturschutz

0 Daueraufgabe 0 Natura 2000-vertragliche Nutzung

nachrichtlich
0 Schutzgebietsverordnung

MaRnahmentréager Finanzierung

UNB Forderprogramme

Mogliche Partnerschaften fir die Umsetzung 0 Kompensationsmafinhahmen im Rahmen Eingriffsregelung
—  Eigentimer [0 kostenneutral

- Unterhaltungsverband Schunter Landesmittel (P+E, Artenschutz)

—  Qualifizierte Fachbiros nachrichtlich

0 Erschwernisausgleich

MaRnahmenbeschreibung

Hinweis aus dem Gewasserentwicklungsplan Schunter und Nebengewasser:

Uberschlagige Kostenschéatzung

Bezieht sich auf Mittellauf (Lange insgesamt 1,5 km)

Einbringen von Kies mit einer KorngréRenverteilung von 75 bis 85 % mit 2 mm bis 32 mm und 15 bis
25 % ,Uberkorn®, das heiRt Korngréfen von 32 mm bis 63/80 mm. Sind als typisch einzuschéatzende
Bestandsstrecken mit Kies vorhanden, kann auch daran eine Orientierung erfolgen.

Im Zuge einer Detail-, ggf. auch Genehmigungsplanung sind folgende Faktoren u. U. zu berlcksichti-
gen:

Mindest-Schichtstéarke, dadurch ggf. erforderliche Auskofferung, Anpassung Querprofil, Lédnge einzel-
ner Bénke / Strecken und ihre Abstande zueinander

Auch in Verbindung mit dem Einbau von Totholz / Raubaumen, Nutzung diverser Totholzelemente:
Baumstamme und Aste unterschiedlicher Starke, Wurzelstubben, an breiten Gew&sserabschnitten
B&aume in Génze; ggf. Fixierung durch Eingraben, Pfahl- oder Steinsicherung (insbesondere im Mittel-
lauf)

Wo moglich sollte der Einbau der Strukturelemente so erfolgen, dass eine Strdmungslenkung erzielt
und die Gewassereigendynamik reaktiviert wird. Ziel ist die generelle Férderung heterogener Sohl-
strukturen und Substratumlagerungen.

Im Rahmen der Unterhaltung Belassen von Totholz im Bereich angrenzender Wélder (insbesondere
Unterlauf)

Mittellauf: im Abstand von ca. 50 m im Wechsel Kiesbdnke und Totholz in das FlieRgewasser einzu-
bauen (insgesamt 30 Einzelmalinhahmen bei einer Lange von 1,5 km), zu konkretisieren durch tat-
sachlichen Bedarf im Rahmen einer Ortsbegehung bzw. MalRnahme zur Ermittlung der Habitate des
Bachneunauges E BNA-Hab

Um ungewiinschte Effekte (Bettvertiefungen, erosive Stromungswirkung mit zusatzlichem Eintrag von
Feinsediment) auszuschlieRen, sind die Platzierung und Wahl der Strukturelemente im Rahmen der
Detailplanung von einem spezialisierten Fachbiro vorzunehmen.

Bestehende Habitate des Bachneunauges sind nicht zu zerstéren. Die MaRnahme ist daher als Folge-
malRnahme der Malinahme E BNA-Hab zu empfehlen.

Zuwegung orientiert sich anhand der ortlichen Gegebenheiten

Des Weiteren hat sich das Einbauen von Weidenreisigblindel als sehr wirksam erwiesen. Dort wo Bir-
ken entfernt werden, kénnen diese Birken als Material fur die Reisigbiindel verwendet werden. Diese

sind dann in Flief3richtung einzubauen und mit Steinen zu beschweren. Durch diese MaflZnahme wird

ohne viel Aufwand Lebensraum fiir den Makrozoobenthos und Fische geschaffen

Eine belastbare Kostenschatzung bleibt den weiteren Planungsebenen vorbehalten, da viele Faktoren
(Zuwegung, Festigkeit Standort, Beschrankung MaschinengréRe, Umfang der Einbauten, usw.) die
Kostenhodhe beeinflussen.

Einbau von Kiesbanken ca. 250 Euro/Einbau

Einbau von Totholz ca. 1200 Euro/Einbau

Konflikte / Synergien mit sonstigen Planungen / MaBnahmen im Gebiet

ALAN’.D@
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Erganzende MaRnahmen zur Uberwachung und Erfolgskontrolle
— Im Rahmen der allgemeinen Gebietsbetreuung durch die UNB

— Die Verortung der MaRnahme basiert auf der Detailstrukturgiterkartierung (DSK). Mit der DSK kann auch eine
Aufwertung der Strukturen nachvollzogen werden (Bewertung Sohlstrukturen).

Dokumentation ausgefuhrter MaBnahmen und Erfolgskontrollen

Anmerkungen

— Der Unterhaltungsverband Schunter hat gemaf vorliegender Prasentation vom 19.12.2023 bereits Renaturie-
rungsziele fur das Gewasser.

— FlieBgewassertyp 18 ,Lossgepragte Tieflandbache” dient als Leitbild des Flie3gewéassers, jedoch mit etwas er-
héhtem Anteil an Kies (Grobsedimentanteil) zur Férderung des Bachneunauges

ALAND @
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Priifung einer Beeintrachtigung der Fischteichanlage ,,Griin“ durch

E BNA-Prof Nahrstoffeintrdge zum Erhalt des Bachneunauges

Codierung der MaBnahmennummer

E Notwendige Erhaltungsmaflnahme fir Natura 2000
WV  |Notwendige WiederherstellungsmafRnahme fiir Natura 2000 wegen Verstol3 gegen das Verschlech-
terungsverbot LRT/

WN  [Notwendige WiederherstellungsmaRnahme fiir Natura 2000 aus dem Netzzusammenhang ZA'rtI/ Ma[ir]ahrTen-
WS |Notwendige WiederherstellungsmaRnahme aufgrund der Vorgaben der NSG-Verordnung grulgr;e urze
z Zusatzliche MaRnahme fiir Natura 2000-Gebietsbestandteile
SE Sonstige Schutz- und EntwicklungsmafZnahme (nicht Natura 2000)
Prioritat
0 1 =sehrhoch 2 =hoch O 3 =mittel
Verpflichtende MaRnahmen fur Natura 2000- Aus EU-Sicht nicht verpflichtend
Gebietsbestandteile [0  zusatzliche MalRnahmen fiir Natura 2000-
notwendige Erhaltungsmafl3nahme Gebietsbestandteile
1 notwendige Wiederherstellungsmaf3nahme wegen Verstol3 MaRnahmen fiir sonstige Gebietsbestandteile

gegen Vc_arschl_echterungsverbot [J  sonstige Schutz- und Entwicklungsmaf3nahme
1 notwendige WiederherstellungsmaflRnahme aus dem Netzzu- (nicht Natura 2000)

sammenhang
O notwendige WiederherstellungsmafRnahme aufgrund der

NSG-VO

Zu férdernde maRgebliche Natura 2000-Gebietsbestandteile:
— Bachneunauge (BNA) (Lampetra planeri) im EHG C

Charakteristische Arten, die von der Ma3nahme profitieren:
— Alle aquatischen und semiaquatischen Lebensgemeinschaften mit Bezug zur Lauinger Mihlenriede

Zu férdernde sonstige Gebietsbestandteile:
— FBS (Naturnaher Tieflandbach mit Sandsubstrat)

Art Anh 1l Rel. GroRe D Pop-Gréle Ref. EHG Ref.
Bachneunauge 1 2,5 Indiv. / m2 Unterlauf c
(BNA) 0,5 Indiv. / m2 Mittellauf

Gebietsbezogene Erhaltungsziele fur die maf3geblichen Natura 2000-Gebietsbestandteile
Erhalt

— Erhalt einer Populationsgréf3e von mind. 2,5 Indiv. /m2 im Unterlauf
— Erhalt / Wiederherstellung einer Populationsgréf3e von mind. 0,5 Indiv. / m2 im Mittellauf

Wesentliche aktuelle Defizite / Hauptgefahrdungen
— Diffuser Nahrstoff- und Sedimenteintrag
— Fehlende Kenntnisse zur Wasserrechtlichen Erlaubnis und Nutzungssituation der Fischteichanlage ,Grin*
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Managementplan fiir das FFH-Gebiet 105 Landkreis Helmstedt

Umsetzungszeitraum Umsetzungsinstrumente

kurzfristig bis 2027 0 Flachenerwerb, Erwerb von Rechten

O mittelfristig bis ca. 2035 Pflege-, Instandsetzungs- oder Entwicklungsmanahme
[0 langfristig nach 2035 J Vertragsnaturschutz

0 Daueraufgabe 0 Natura 2000-vertragliche Nutzung

nachrichtlich
Schutzgebietsverordnung
weitergehende Untersuchungen

MaRnahmentréager Finanzierung

UNB 0 Forderprogramme

Mogliche Partnerschaften fir die Umsetzung [0 KompensationsmaRnahmen im Rahmen Eingriffsregelung
- Eigentumer kostenneutral

— Untere Wasserbehdérde Landkreis Helmstedt O Landesmittel (P+E, Artenschutz)

— Qualifizierte Dienstleister (Fachbiiros) nachrichtlich

0  Erschwernisausgleich

MaRnahmenbeschreibung

— Prifung, ob durch die Fischteichanlage eine Beeintrachtigung durch Nahrstoffeintrage vorliegt, insbe-
sondere vor dem Hintergrund einer Verlangerung der wasserrechtlichen Genehmigung oder aber,
wenn die Bewirtschaftung nicht mehr wie ,im bisherigen Umfang“ durchgefihrt wird

— Recherche der Nutzungssituation (z. B. Besatz) der Fischteichanlage und wasserrechtlichen Erlaubnis

Nachrichtlich: Fir den LRT mafRgebliche Vorgaben aus NSG-Verordnung ,Rieseberger Moor*

Freigestellt wird die ordnungsgemalie Fischereiausibung, Fischerzeugung und Teichwirtschaft sowie die
Pflege und Unterhaltung der Teichanlagen im bisherigen Umfang und nur innerhalb der Geltungsdauer der
wasserrechtlichen Erlaubnis zur Entnahme und Einleitung von Wasser aus der Teichanlage in Gewasser
IIl. Ordnung in der Gemarkung Rieseberg vom 29.10.1993, AZ: 16-6686-02-13/11 (21), zuletzt ge&ndert
mit Bescheid vom 26.01.2011. Das Entleeren von fischereilich genutzten Teichen ist nur unter der Voraus-
setzung zulassig, dass der Austrag von Sand und Schlamm unterbunden wird.“ (§4 Abs. 7 der NSG-VO).

Uberschlagige Kostenschatzung

Konflikte / Synergien mit sonstigen Planungen / MalBnahmen im Gebiet

Erganzende MaRnahmen zur Uberwachung und Erfolgskontrolle
—  Gdgf. sind hieran MalRnahmen zur Vermeidung von Beeintrachtigung des Bachneunauges zu formulieren
—  Ggf. muss eine FFH-Vertraglichkeitsprufung erfolgen

Dokumentation ausgefuhrter MaBnahmen und Erfolgskontrollen

— Nachrichtlich: Die Fischteichanlage ,Grin“ befindet sich derzeit in einem wasserrechtlichen Erlaubnisverfahren
(schriftliche Auskunft Herbst, U., Landkreis Helmstedt, 27.08.2024), weitere Auskiinfte liegen nicht vor. Ubrige
ehemalige Fischteiche im PG sind aktuell nicht mehr genutzt.

Anmerkungen

— Wahrscheinlich dirften die strukturellen Defizite des FlieBgewassers die méglichen Beeintrachtigun-
gen durch Auslaufwasser einer Teichanlage deutlich Ubersteigen. Eine FFH-Vertraglichkeitspriifung
ware vermutlich nur vor dem Hintergrund einer Verlangerung der wasserrechtlichen Genehmigung re-
levant, was aber vom Landkreis abschlieRend zu beurteilen wére.

ALAND @
E BNA-Prif %’
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Gewasserrandstreifen am Mittel- und Unterlauf der Lauinger Mih-

E BNA-Rands lenriede zum Erhalt des Bachneunauges

Codierung der MaRnahmennummer

E Notwendige ErhaltungsmafRnahme fir Natura 2000
WV  [Notwendige Wiederherstellungsmaf3nahme fir Natura 2000 wegen Versto3 gegen das Verschlech-
terungsverbot LRT/
WN  |Notwendige WiederherstellungsmaRnahme fiir Natura 2000 aus dem Netzzusammenhang ?iretﬂ{ MaBna?Er}rllenkUr-
WS  [Notwendige Wiederherstellungsmalinahme aufgrund der Vorgaben der NSG-Verordnung gruppe

Z Zusétzliche MaRnahme fiir Natura 2000-Gebietsbestandteile

SE Sonstige Schutz- und EntwicklungsmafZnahme (nicht Natura 2000)

Prioritéat
1 =sehr hoch O 2=hoch O 3 =mittel
Verpflichtende MaRnahmen fur Natura 2000-Gebietshe- Aus EU-Sicht nicht verpflichtend
standteile [0  zusatzliche MaRnahmen fiir Natura 2000-
notwendige Erhaltungsmaflinahme Gebietsbestandteile
J notwendige WiederherstellungsmafRnahme wegen Verstol3 MaRnahmen fiir sonstige Gebietsbestandteile
gegen Vgrschl_echterungsverbot ] sonstige Schutz- und EntwicklungsmafRnahme
J notwendige WiederherstellungsmafRnahme aus dem Netzzu- (nicht Natura 2000)
sammenhang
0 notwendige Wiederherstellungsmafnahme aufgrund der
NSG-VO

Zu fordernde mal3gebliche Natura 2000-Gebietsbestandteile:
—  Bachneunauge (BNA) (Lampetra planeri) im EHG C

Charakteristische Arten, die von der Mal3nahme profitieren:
— Alle aquatischen und semiaquatischen Lebensgemeinschaften mit Bezug zur Lauinger Mihlenriede

Zu férdernde sonstige Gebietsbestandteile:
— FBS (Naturnaher Tieflandbach mit Sandsubstrat)

Art Anh 1l Rel. GroRe D Pop-Gréle Ref. EHG Ref.
Bachneunauge 1 2,5 Indiv. / m2 Unterlauf c
(BNA) 0,5 Indiv. / m2 Mittellauf

Gebietsbezogene Erhaltungsziele fur die malRgeblichen Natura 2000-Gebietsbestandteile
Erhalt

— Erhalt einer Populationsgrdfie von mind. 2,5 Indiv. /m2 des Bachneunauges im Unterlauf
— Erhalt / Wiederherstellung einer Populationsgréf3e von mind. 0,5 Indiv. / m2 des Bachneunauges im Mittellauf

Wiederherstellung
— Wiederherstellung eines naturnahen FlieRgewassers

Wesentliche aktuelle Defizite / Hauptgefahrdungen

— Keine Nachweise des Bachneunauges im Mittellauf

— Im Untersuchungsgebiet wurden Belastungen durch anthropogene Stoff- und Feinsedimenteintrage festgestellt
— Angrenzende Nutzung teilweise bis ans Ufer

— Begradigtes Gewasser

ALAND @
E BNA-Rands %
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Umsetzungszeitraum Umsetzungsinstrumente

kurzfristig bis 2027 (Beginn der Planung) [0 Flachenerwerb, Erwerb von Rechten

O mittelfristig bis ca. 2035 Pflege-, Instandsetzungs- oder Entwicklungsmaf3nahme
[0 langfristig nach 2035 [0 Vertragsnaturschutz

0 Daueraufgabe 0 Natura 2000-vertragliche Nutzung

nachrichtlich
0 Schutzgebietsverordnung

MaRnahmentréager Finanzierung

UNB Forderprogramme

Mogliche Partnerschaften fir die Umsetzung 0 Kompensationsmafinhahmen im Rahmen Eingriffsregelung
—  Eigentimer [0 kostenneutral

- Unterhaltungsverband Schunter O Landesmittel (P+E, Artenschutz)

nachrichtlich
Erschwernisausgleich

MaRnahmenbeschreibung

— Einhaltung von 10 m breiten Gewasserrandstreifen, die derzeit noch als Griinland intensiv bewirt-
schaftet werden, teilweise auf3erhalb des Schutzgebietes.

— Keine Nutzung von Pflanzenschutzmitteln und Diingemitteln

— Kein Umbruch

— Weitere Hinweise siehe MaRnahme E BNA-GewUnt

— Ermdglichung eigendynamischer Prozesse, ggf. Verbreiterung des Flie3gewéssers durch Storstruktu-
ren (vgl. MalRnahme E BNA-Sohl)

— Zulassen der Entwicklung von Gehdlzen (vgl. MaBnahme E BNA-Geho)

— Ausschluss von gewassernaher (intensiver) Beweidung, daher Versetzung der Zaune ggf. in den ent-
sprechenden Bereichen (sudlicher Mittellauf).

— Siehe auch MaRnahme fiir die angrenzenden Grunlénder (1/99, 1/43, 1/244, 1/98) die Ma3hahmen:
zum Grinlandentwicklungskonzept SE GF-GN-GE-GEK, zur Aushagerung SE GF-GN-GE-Aush und
zur extensiven Bewirtschaftung SE GF-GN-GE-ExtBew

Uberschlagige Kostenschéatzung
— Erschwernisausgleich

Konflikte / Synergien mit sonstigen Planungen / MaBnahmen im Gebiet
— Die Gewasserrandstreifen im Oberlauf von mind. 5 m sollten eingehalten werden (vgl. MaBhahme Z BNA-Rands)

Erganzende MaRRnahmen zur Uberwachung und Erfolgskontrolle
— Im Rahmen der allgemeinen Gebietsbetreuung durch die UNB

Dokumentation ausgefuhrter MaBnahmen und Erfolgskontrollen

Anmerkungen

— Der Unterhaltungsverband Schunter hat gemaR vorliegender Prasentation vom 19.12.2023 bereits Renaturie-
rungsziele fur das Gewasser.

ALAND @
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Umbau oder Entfernung der Bauwerke mit Aufstiegsbehinderung

E BNA-Umb zum Erhalt des Bachneunauges

Codierung der MaRnahmennummer

E Notwendige ErhaltungsmafRnahme fir Natura 2000
WV  [Notwendige Wiederherstellungsmaf3nahme fir Natura 2000 wegen Versto3 gegen das Verschlech-
terungsverbot LRT/
WN  |Notwendige WiederherstellungsmaRnahme fiir Natura 2000 aus dem Netzzusammenhang ?iretﬂ{ MaBna?Er}rllenkUr-
WS  [Notwendige Wiederherstellungsmaflinahme aufgrund der Vorgaben der NSG-Verordnung gruppe

Z Zusétzliche MaRnahme fiir Natura 2000-Gebietsbestandteile

SE Sonstige Schutz- und EntwicklungsmafZnahme (nicht Natura 2000)

Prioritéat
O 1=sehrhoch 2 =hoch O 3=mittel
Verpflichtende MalRnahmen fur Natura 2000-Gebietsbhe- Aus EU-Sicht nicht verpflichtend
standteile [0  zusatzliche MaRnahmen fiir Natura 2000-
notwendige Erhaltungsmaflinahme Gebietsbestandteile
J notwendige WiederherstellungsmafRnahme wegen Verstol3 MaRnahmen fiir sonstige Gebietsbestandteile
gegen Vgrschl_echterungsverbot ] sonstige Schutz- und EntwicklungsmafRnahme
J notwendige WiederherstellungsmafRnahme aus dem Netzzu- (nicht Natura 2000)
sammenhang
0 notwendige Wiederherstellungsmafnahme aufgrund der
NSG-VO

Zu fordernde mal3gebliche Natura 2000-Gebietsbestandteile:
—  Bachneunauge (BNA) (Lampetra planeri) im EHG C

Charakteristische Arten, die von der Mal3nahme profitieren:
— Alle aquatischen und semiaquatischen Lebensgemeinschaften mit Bezug zur Lauinger Mihlenriede

Zu férdernde sonstige Gebietsbestandteile:
— FBS (Naturnaher Tieflandbach mit Sandsubstrat)

Art Anh 1l Rel. GroRe D Pop-Gréle Ref. EHG Ref.
Bachneunauge 1 2,5 Indiv. / m2 Unterlauf c
(BNA) 0,5 Indiv. / m2 Mittellauf

Gebietsbezogene Erhaltungsziele fur die malRgeblichen Natura 2000-Gebietsbestandteile
Erhalt

— Erhalt einer Populationsgrdfie von mind. 2,5 Indiv. /m2 des Bachneunauges im Unterlauf
— Erhalt / Wiederherstellung einer Populationsgréf3e von mind. 0,5 Indiv. / m2 des Bachneunauges im Mittellauf

Wiederherstellung
— Wiederherstellung der Durchgéngigkeit des Flie3gewassers

Wesentliche aktuelle Defizite / Hauptgefahrdungen

— 6 Querbauwerke (Rohrdurchlasse) mit Aufstiegsbehinderung in der Lauinger Mihlenriede (Gemaf Prasentation
des UHV Schunter vom 19.12.2023 stellt der GEPL Schunter 4 Bauwerke mit Stérung der 6kologischen Durchgan-
gigkeit dar.)

— Keine Nachweise des Bachneunauges im Mittellauf

ALAND @
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Umsetzungszeitraum Umsetzungsinstrumente

O kurzfristig bis 2027 [0 Flachenerwerb, Erwerb von Rechten

mittelfristig bis ca. 2035 Pflege-, Instandsetzungs- oder Entwicklungsmaf3nahme
[0 langfristig nach 2035 [0 Vertragsnaturschutz

0 Daueraufgabe 0 Natura 2000-vertragliche Nutzung

nachrichtlich
0 Schutzgebietsverordnung

MaRnahmentréager Finanzierung

UNB Forderprogramme

Mogliche Partnerschaften fir die Umsetzung 0 Kompensationsmafinhahmen im Rahmen Eingriffsregelung
—  Eigentimer [0 kostenneutral

- Unterhaltungsverband Schunter Landesmittel (P+E, Artenschutz)

—  Qualifizierte Fachbiros nachrichtlich

0 Erschwernisausgleich

MaRnahmenbeschreibung
— Anden 6 Bauwerken ist zu priufen, ob sie 1. entfallen kdnnen (Wegealternativen) oder 2. der Rohr-
durchlass durch lichtere Unterfihrungen (z.B. ,Maulprofil* oder Rechteckdurchlass mit Betonrahmen)
ersetzt werden kann oder 3. Ob der Durchlass verkirzt werden kann
— Wenn moglich ist der querende Weg aufzuheben und der Rohrdurchlass zurtickzubauen
— Empfehlungen gemanr Merkblatt zur Anlage von Querungshilfen (M AQ der FGSV 2022):
e Lichte Hohe: bei Bachen und Graben entspricht die Hohe mindestens der Gewasserbreite,
jedoch nicht unter 1,5 m tber MHW
e Lichte Breite: Breite des Gewassers + 2,5 x Gewdasserbreite beiderseits der Mittelwasser-
standslinie
— Gewassertypisches Sohlensubstrat (Kies / Sand) ist dem Gewasser beizufligen
— Die Mdoglichkeiten sind fur die jeweiligen Querbauwerke zu priifen, von qualifizierten Fachleuten / der
UNB / dem Unterhaltungsverband Schunter und in Absprachen mit den Nutzenden sind die Moglich-
keiten zu eruieren.

Uberschlagige Kostenschatzung
— Kein Grunderwerb i.d.R., daher ausschlie3lich Baukosten und Arbeitsaufwand. Die vorliegenden Situ-
ationen sind individuell und Kostenschatzungen im Rahmen der Detailplanungen zu téatigen.

— Baukosten rd. 15.000 € pro Bauwerk (abgeleitet aus LUBW, s.u.), Abweichungen moglich, je nach
Querung unterschiedlich

Konflikte / Synergien mit sonstigen Planungen / MaBnahmen im Gebiet

Erganzende MaRnahmen zur Uberwachung und Erfolgskontrolle
— Im Rahmen der allgemeinen Gebietsbetreuung durch die UNB

Dokumentation ausgefuhrter MaBnahmen und Erfolgskontrollen

Anmerkungen
— Weiterflhrende Literatur:

— LUBW (Landesanstalt fir Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Wirttemberg) (Hrsg.) (2008): Durchgén-
gigkeit fur Tiere in FlieBgewassern Leitfaden Teil 4 — Durchlésse, Verrohrungen, sowie Anschluss Seitengewas-
ser und Aue

— FGSV - Forschungsgesellschaft fur StralRen- und Verkehrswesen, Arbeitsgruppe Stral3enentwurf (2022): M AQ
Merkblatt zur Anlage von Querungshilfen fir Tiere und zur Vernetzung von Lebensrdumen an Straf3en.

ALAND @
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Aufwertung der Sohlstrukturen durch Einbau von Kies im Unter-

E BNA-USohl lauf zum Erhalt des Bachneunauges

Codierung der MaRnahmennummer

E Notwendige ErhaltungsmafRnahme fir Natura 2000
WV  [Notwendige Wiederherstellungsmaf3nahme fir Natura 2000 wegen Versto3 gegen das Verschlech-
terungsverbot LRT/
WN  |Notwendige WiederherstellungsmaRnahme fiir Natura 2000 aus dem Netzzusammenhang ?iretﬂ{ MaBna?Er}rllenkUr-
WS  [Notwendige Wiederherstellungsmalinahme aufgrund der Vorgaben der NSG-Verordnung gruppe

Z Zusétzliche MaRnahme fiir Natura 2000-Gebietsbestandteile

SE Sonstige Schutz- und EntwicklungsmafZnahme (nicht Natura 2000)

Prioritéat
O 1=sehrhoch 2 =hoch O 3=mittel
Verpflichtende MaRnahmen fur Natura 2000-Gebietshe- Aus EU-Sicht nicht verpflichtend
standteile [0  zusatzliche MaRnahmen fiir Natura 2000-
notwendige Erhaltungsmaflinahme Gebietsbestandteile
J notwendige WiederherstellungsmafRnahme wegen Verstol3 MaRnahmen fiir sonstige Gebietsbestandteile
gegen Vgrschl_echterungsverbot ] sonstige Schutz- und EntwicklungsmafRnahme
J notwendige WiederherstellungsmafRnahme aus dem Netzzu- (nicht Natura 2000)
sammenhang
0 notwendige Wiederherstellungsmafnahme aufgrund der
NSG-VO

Zu fordernde mal3gebliche Natura 2000-Gebietsbestandteile:
— Bachneunauge (BNA) (Lampetra planeri) im EHG C im Unterlauf

Charakteristische Arten, die von der Mal3nahme profitieren:
— Alle aquatischen und semiaquatischen Lebensgemeinschaften mit Bezug zur Lauinger Mihlenriede

Zu férdernde sonstige Gebietsbestandteile:
— FBS (Naturnaher Tieflandbach mit Sandsubstrat)

Art Anh 1l Rel. GroRe D Pop-Gréle Ref. EHG Ref.
Bachneunauge 1 2,5 Indiv. / m2 Unterlauf c
(BNA) 0,5 Indiv. / m2 Mittellauf

Gebietsbezogene Erhaltungsziele fur die malRgeblichen Natura 2000-Gebietsbestandteile
Erhalt

— Erhalt einer Populationsgrdfie von mind. 2,5 Indiv. /m2 des Bachneunauges im Unterlauf
— Schaffung typgerechter von Kies gepragter Sohlstrukturen

Wiederherstellung
— Wiederherstellung eines zumindest in Abschnitten naturnahen FlieRgewéassers

Wesentliche aktuelle Defizite / Hauptgefahrdungen
—  Strukturdefizite teilweise im Unterlauf, Mangel an grobmineralischen Substraten / Kiesbanken

ALAND @
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Umsetzungszeitraum Umsetzungsinstrumente

kurzfristig bis 2027 [0 Flachenerwerb, Erwerb von Rechten

O mittelfristig bis ca. 2035 Pflege-, Instandsetzungs- oder Entwicklungsmaf3nahme
[0 langfristig nach 2035 [0 Vertragsnaturschutz

0 Daueraufgabe 0 Natura 2000-vertragliche Nutzung

nachrichtlich
0 Schutzgebietsverordnung

MaRnahmentréager Finanzierung

UNB Forderprogramme

Mogliche Partnerschaften fir die Umsetzung [0 Kompensationsmafinahmen im Rahmen Eingriffsregelung
—  Eigentimer [0 kostenneutral

- Unterhaltungsverband Schunter Landesmittel (P+E, Artenschutz)

—  Qualifizierte Fachbiros nachrichtlich

0 Erschwernisausgleich

MaRnahmenbeschreibung

— Bezieht sich auf Unterlauf (LAnge insgesamt 1,1 km)

— Einbringen von Kies mit einer Korngréf3enverteilung von 75 bis 85 % mit 2 mm bis 32 mm und 15 bis
25 % ,Uberkorn®, das heit Korngréen von 32 mm bis 63/80 mm. Sind als typisch einzuschatzende
Bestandsstrecken mit Kies vorhanden, kann auch daran eine Orientierung erfolgen.

— Im Zuge einer Detail-, ggf. auch Genehmigungsplanung sind folgende Faktoren u. U. zu bertcksichti-
gen:

— Mindest-Schichtstarke, dadurch ggf. erforderliche Auskofferung, Anpassung Querprofil, Lédnge einzel-
ner Bénke / Strecken und ihre Abstande zueinander

— Wo mdoglich sollte der Einbau des Kieses so erfolgen, dass eine Stromungslenkung erzielt und die
Gewassereigendynamik reaktiviert wird. Ziel ist die generelle Forderung heterogener Sohlstrukturen
und Substratumlagerungen.

— Im Rahmen der Unterhaltung Belassen von Totholz im Bereich angrenzender Wélder

— Unterlauf: Einbau von Kies im Abstand von ca. 100 m (insgesamt 11 Einzelmaf3nahmen bei einer
Lange von 1,1 km), zu konkretisieren durch tatséchlichen Bedarf im Rahmen einer Ortsbegehung
bzw. MaRnahme zur Ermittlung der Habitate des Bachneunauges E BNA-Hab

— Um ungewilnschte Effekte (Bettvertiefungen, erosive Strémungswirkung mit zusatzlichem Eintrag von
Feinsediment) auszuschlie3en, sind die Platzierung und Wabhl der Strukturelemente im Rahmen der
Detailplanung von einem spezialisierten Fachbiiro vorzunehmen.

— Bestehende Habitate des Bachneunauges sind nicht zu zerstdren. Die MalRnahme ist daher als Folge-
maflnahme der Malinahme E BNA-Hab zu empfehlen.

— Zuwegung orientiert sich anhand der ortlichen Gegebenheiten (Zuwegung mit Schubkarre 0.A.)

Uberschlagige Kostenschéatzung

— Eine belastbare Kostenschéatzung bleibt den weiteren Planungsebenen vorbehalten, da viele Faktoren
(Zuwegung, Festigkeit Standort, Beschrankung Maschinengrof3e, Umfang der Einbauten, usw.) die
Kostenhodhe beeinflussen.

— Einbau von Kiesbanken ca. 250 Euro/Einbau

Konflikte / Synergien mit sonstigen Planungen / MaBnahmen im Gebiet

Erganzende MaRnahmen zur Uberwachung und Erfolgskontrolle
— Im Rahmen der allgemeinen Gebietsbetreuung durch die UNB

— Die Verortung der MaRnahme basiert auf der Detailstrukturgiterkartierung (DSK). Mit der DSK kann auch eine
Aufwertung der Strukturen nachvollzogen werden (Bewertung Sohlstrukturen).

Dokumentation ausgefuhrter MaBnahmen und Erfolgskontrollen

Anmerkungen

— FlieBgewassertyp 18 ,LOssgepragte Tieflandbache” dient als Leitbild des FlieRgewassers, jedoch mit etwas er-
héhtem Anteil an Kies (Grobsedimentanteil) zur Férderung des Bachneunauges

ALAND @
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E BWS-Hab Ermittlung der aktuellen Habitatgr6R3e und Habitatpotenzial der
WN BWS-Hab Bauchigen Windelschnecke

Codierung der MaRnahmennummer

E Notwendige Erhaltungsmafnahme fur Natura 2000
WV  [Notwendige WiederherstellungsmafRnahme fir Natura 2000 wegen Verstol3 gegen das Verschlech-
terungsverbot LRT/
WN  |Notwendige Wiederherstellungsmaf3nahme fir Natura 2000 aus dem Netzzusammenhang Art/ MaBrlah-
WS  [Notwendige WiederherstellungsmafRnahme aufgrund der Vorgaben der NSG-Verordnung Zielgruppe menkarzel
z Zusatzliche MalRnahme fir Natura 2000-Gebietsbestandteile
SE Sonstige Schutz- und Entwicklungsmaf3inahme (nicht Natura 2000)
Prioritéat
[0 1 =sehrhoch 2 =hoch O 3 =mittel
Verpflichtende MaRnahmen fur Natura 2000-Gebietshe- Aus EU-Sicht nicht verpflichtend
standteile zusétzliche MaRnahmen fur Natura 2000-
notwendige Erhaltungsmaflinahme Gebietsbestandteile
J notwendige WiederherstellungsmafRnahme wegen Verstol3 MaRnahmen fiir sonstige Gebietsbestandteile
gegen Vgrschl_echterungsverbot [J  sonstige Schutz- und Entwicklungsmaf3nahme
notwendige WiederherstellungsmalRnahme aus dem Netzzu- (nicht Natura 2000)
sammenhang
0 notwendige Wiederherstellungsmafnahme aufgrund der
NSG-VO

Zu fordernde mal3gebliche Natura 2000-Gebietsbestandteile:
—  Bauchige Windelschnecke (Vertigo moulinsiana) im EHG A

Charakteristische Arten, die von der Mal3nahme profitieren:

Zu férdernde sonstige Gebietsbestandteile:

Art Anh 1l Rel. GroRe D |Pop-GréRe Ref. EHG Ref.

Bauchige Windel-

i 2
schnecke (BWS) 1 478 Indiv. / m A

Gebietsbezogene Erhaltungsziele fur die malRgeblichen Natura 2000-Gebietsbestandteile
Erhalt

— Erhalt des EHG A der Bauchigen Windelschnecke
Wiederherstellung aus dem Netzzusammenhang

— VergrofRRerung der Habitatflache fur die Bauchige Windelschnecke

Wesentliche aktuelle Defizite / Hauptgefahrdungen
— Genaue HabitatgréRe nicht bekannt

ALAND @
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Umsetzungszeitraum Umsetzungsinstrumente

O kurzfristig bis 2027 [0 Flachenerwerb, Erwerb von Rechten

mittelfristig bis ca. 2035 0 Pflege-, Instandsetzungs- oder EntwicklungsmaRnahme
[0 langfristig nach 2035 [0 Vertragsnaturschutz

0 Daueraufgabe [0 Natura 2000-vertragliche Nutzung

nachrichtlich
[0 Schutzgebietsverordnung

MaRnahmentréager Finanzierung

UNB O Forderprogramme

Mogliche Partnerschaften fir die Umsetzung [0 Kompensationsmafinahmen im Rahmen Eingriffsregelung
—  Qualifizierte Fachbiros [0 kostenneutral

Landesmittel (P+E, Artenschutz)
nachrichtlich
0 Erschwernisausgleich

MaRnahmenbeschreibung

MaRnahme wird als Pflicht fir die derzeit als Habitat der Bauchigen Windelschnecke definierte Flache
festgelegt.

Da angrenzend gemaR Biotoptypenkartierung ahnliche Strukturen vorkommen, sind diese Flachen als
Wiederherstellungsziele aus dem Netzzusammenhang in die Untersuchung mit aufzunehmen.

Ziel ist die Flachendeckende Untersuchung mittels Stichproben in der Flache. Probeflachen-Grol3e

0,25 m2. Hierflr ein Raster mit den Mafl3en 35 m x 35 m Uber die Flachen gelegt. Es ergeben sich dem-

nach

— flOr das derzeitige Habitat (1/73, Teile von 1/77) (Pflichtmal3nahme): ca. 15 Probeflachen

— nordlich und norddéstlich angrenzend an derzeitiges Habitat (1/77, 1/79): ca. 10 Proben

— 1/60: ca. 3 Proben

— 1/38: ca. 5 Proben

— 1/75: ca. 4 Proben je nach Auspragung (Vertigo ist geméaR LRT-Beschreibung des BFN eine charakte-
ristische Art des LRT 7230)

Die Methodik kann in der genaueren Planung noch angepasst werden.

Ermittlung des Zustandes der Population

— Es st die aktuelle Flachengro3e der potenziellen / tatsachlichen Habitate der Bauchigen Windel-
schnecke zu ermitteln, um eine Quantifizierung der notwendigen Erhaltungsziele durchzufuhren.

— Ermittlung der Populationsdichte an reprasentativen Stellen im vermuteten Habitat der Art

— Die Flachenausdehnung der Population bezieht sich auf die Gesamtflache, inklusive optimaler und
pessimaler Bereiche. Dies ist in vielen Féallen nur durch eine Abschatzung der Grenze der Habitatfla-
che auf Basis der Habitateignung moglich.

— Auchin dem als LRT 7230 gekennzeichnetem LRT, ist die Windelschnecke eine charakteristische Art
gemal BFN-Matrix. Die Flache (1/75) ist demnach auf die Art zu untersuchen. Es sind 4 Probeflachen
mit je 0,25 m? an potenziellen Habitaten zu nehmen

Ermittlung der Habitatqualitat
— Ermittlung der Vegetationsstruktur und Einschatzung des Wasserhaushaltes geméaRl BFN-Bewer-
tungsschemata. Erlauterung der Einschatzungen.

Uberschlagige Kostenschatzung
— Gelandearbeit + Auswertung ca. 100 Stunden, ergibt bei 80 € / Stunde insgesamt 8.000 €

— Dauer pro Streuprobe: ca. 2 Stunden (sofern die Art vorhanden ist). Kostenschatzung im Rahmen der
genauen Auftragsvergabe zu konkretisieren (Anzahl an Stichproben)

Konflikte / Synergien mit sonstigen Planungen / MaBnahmen im Gebiet

Erganzende MaRnahmen zur Uberwachung und Erfolgskontrolle

— Sofern weitere Habitate der Art ermittelt werden, sind diese in das regelmafige FFH-Monitoring mit einzubezie-
hen. Ggf. sind nach der Erfassung weitere Malinahmen zu ergreifen (z.B. in Bezug auf die Zurtickdrangung der
Weidengebusche, vgl. MaBnahme E BWS-Wie)

ALAND @
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Dokumentation ausgeftuihrter MaBnhahmen und Erfolgskontrollen
— Bestehende FFH-Monitorings von 2003, 2008, 2016.

Anmerkungen
— Gemal NLWKN soll eine Quantifizierung der Erhaltungsziele vorgenommen werden, die auf Grundlage der bis-

herigen FFH-Monitorings nicht maoglich ist.

ALAND @
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Ausschluss von Mahd oder Beweidung in Habitaten der Bauchigen

E BWS-Nutzv Windelschnecke (Nutzungsverzicht)

Codierung der MaRnahmennummer

E Notwendige Erhaltungsmafnahme fur Natura 2000
WV  [Notwendige WiederherstellungsmafRnahme fir Natura 2000 wegen Verstol3 gegen das Verschlech-
terungsverbot LRT/
WN  |Notwendige Wiederherstellungsmaf3nahme fir Natura 2000 aus dem Netzzusammenhang Art/ MaBrlah-
WS  [Notwendige WiederherstellungsmafRnahme aufgrund der Vorgaben der NSG-Verordnung Zielgruppe menkarzel
z Zusatzliche MalRnahme fir Natura 2000-Gebietsbestandteile
SE Sonstige Schutz- und Entwicklungsmaf3inahme (nicht Natura 2000)
Prioritéat
1 =sehr hoch 0 2=hoch O 3 =mittel
Verpflichtende MaRnahmen fur Natura 2000-Gebietshe- Aus EU-Sicht nicht verpflichtend
standteile [0  zusatzliche MalRnahmen fiir Natura 2000-
notwendige Erhaltungsmaflinahme Gebietsbestandteile
J notwendige WiederherstellungsmafRnahme wegen Verstol3 MaRnahmen fiir sonstige Gebietsbestandteile
gegen Vgrschl_echterungsverbot [J  sonstige Schutz- und Entwicklungsmaf3nahme
J notwendige WiederherstellungsmafRnahme aus dem Netzzu- (nicht Natura 2000)
sammenhang
0 notwendige Wiederherstellungsmafnahme aufgrund der
NSG-VO

Zu fordernde mal3gebliche Natura 2000-Gebietsbestandteile:
—  Bauchige Windelschnecke (Vertigo moulinsiana) im EHG A

Charakteristische Arten, die von der Mal3nahme profitieren:

Zu férdernde sonstige Gebietsbestandteile:
— NSG, NSS, NSGA

Art Anh 1l Rel. GroRe D |Pop-GroRe Ref. EHG Ref.
Bauchige Windel- ] ,
schnecke (BWS) 1 478 Indiv. / m A

Gebietsbezogene Erhaltungsziele fur die maf3geblichen Natura 2000-Gebietsbestandteile
Erhalt

— Erhalt des EHG A der Bauchigen Windelschnecke

Wesentliche aktuelle Defizite / Hauptgefahrdungen

ALAND @
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Umsetzungszeitraum Umsetzungsinstrumente

O kurzfristig bis 2027 Flachenerwerb, Erwerb von Rechten

O mittelfristig bis ca. 2035 0 Pflege-, Instandsetzungs- oder EntwicklungsmaRnahme
O langfristig nach 2035 Vertragsnaturschutz

Daueraufgabe Natura 2000-vertragliche Nutzung

nachrichtlich
Schutzgebietsverordnung

MalRnahmentrager Finanzierung

UNB O Forderprogramme

Mogliche Partnerschaften fir die Umsetzung 0 Kompensationsmafinhahmen im Rahmen Eingriffsregelung
—  Eigentimer [0 kostenneutral

[0 Landesmittel (P+E, Artenschutz)
nachrichtlich
Erschwernisausgleich

MaRnahmenbeschreibung

— Ausschluss von Mahd oder Beweidung zum Erhalt der Habitate der Bauchigen Windelschnecke (1/73,
1/77)

— Keine Dingung, kein Einsatz von Pflanzenschutzmitteln

— Keine Anlage von Entwéasserungsgraben

— Bei Gegebenheit durch zu starke Sukzession z.B. aufgrund von Trockenheit: Abschnittsweise Mahd der
Teilflachen in Streifen alle 3 Jahre (dann mit Moorbereifung, Balkenméaher, Mahdhéhe mind. 20 cm,
vorige Untersuchung der Flache)

Uberschlagige Kostenschéatzung
— Erschwernisausgleich

Konflikte / Synergien mit sonstigen Planungen / MaBnahmen im Gebiet

Erganzende MaRnahmen zur Uberwachung und Erfolgskontrolle

— Im Rahmen der allgemeinen Gebietsbetreuung durch die UNB, insbesondere Priifung, ob sich Gehdlze weiter
ausbreiten und Beobachtung der Ausbreitung von Neophyten

— Uberwachung der Besténde des Driisigen Springkrautes (Impatiens glandulifera), bei Ausbildung von Dominanz-
bestanden ist einzugreifen

Dokumentation ausgefuhrter MaBnahmen und Erfolgskontrollen

Anmerkungen

ALAND @
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E BWS-Puf Aushagerungsmahd zur Schaffung von Mesophilem Grinland und
SE GM-Aush als Pufferflache fur Bauchige Windelschnecke
Codierung der MaRnahmennummer
E Notwendige ErhaltungsmaRnahme fiir Natura 2000
WV  [Notwendige WiederherstellungsmafRnahme fir Natura 2000 wegen Verstol3 gegen das Verschlech-
terungsverbot LRT/
WN  |Notwendige WiederherstellungsmaRnahme fiir Natura 2000 aus dem Netzzusammenhang QiretI{ MaBna?g;enkUr-
WS  [Notwendige WiederherstellungsmafRnahme aufgrund der Vorgaben der NSG-Verordnung gruppe

Z Zuséatzliche MaRnahme fiir Natura 2000-Gebietsbestandteile

SE Sonstige Schutz- und Entwicklungsmaf3nahme (nicht Natura 2000)

Prioritéat
1 =sehr hoch 0 2=hoch O 3 =mittel
Verpflichtende MaRnahmen fiir Natura 2000-Gebietsbe- Aus EU-Sicht nicht verpflichtend
standteile zusétzliche MaRnahmen fur Natura 2000-
notwendige Erhaltungsmafl3nahme Gebietsbestandteile
J notwendige WiederherstellungsmafRnahme wegen Verstol3 MaRnahmen fiir sonstige Gebietsbestandteile
gegen Verschlechterungsverbot O  sonstige Schutz- und EntwicklungsmaRnahme
0 notwendige Wiederherstellungsmal3nahme aus dem Netzzu- (nicht Natura 2000)
sammenhang
0 notwendige Wiederherstellungsmafnahme aufgrund der
NSG-VO

Zu férdernde mafRgebliche Natura 2000-Gebietsbestandteile:
— Bauchige Windelschnecke (Vertigo moulinsiana) im EHG A
—  Entwicklung einer 0,83 ha grof3en, intensiv genutzten Weideflache zu einem mesophilen Grinland (1/82)

—  Entwicklung einer 1,65 ha grof3en, extensiv genutzten Wiesenflache mit Ubergéngen zu mesophilem Griinland frischer
Standorte und Ubergéngen zu sonstigem Feuchtgriinland zu einem mesophilen Grinland frischer Standorte (1/84)

Zu férdernde sonstige Gebietsbestandteile:

Art Anh Il Rel. GroRe D |Pop-Grolie Ref.|EHG Ref.
Bauchige Windelschne- . )
cke (BWS) 1 478 Indiv. / m A

Gebietsbezogene Erhaltungsziele fur die mal3geblichen Natura 2000-Gebietsbestandteile
Erhalt

— Erhalt des EHG A der Bauchigen Windelschnecke

Entwicklung
—  Entwicklung von 2,48 ha zum mesophilen Grunland (GM)

Wesentliche aktuelle Defizite / Hauptgefahrdungen

—  Gefahr von Diinge- oder Pestizideintragen

— Defizite bei Habitatstrukturen sowie im lebensraumtypischen Arteninventar
—  Hoher Anteil an Obergrasern

— Anteile von Intensivgrunland

ALAND @
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Umsetzungszeitraum Umsetzungsinstrumente
kurzfristig bis 2027 (kurzfristiger Beginn der MaR3- Flachenerwerb, Erwerb von Rechten

nahme) 0 Pflege-, Instandsetzungs- oder EntwicklungsmaRnahme
O mittelfristig bis ca. 2035 Vertragsnaturschutz
0 langfristig nach 2035 Natura 2000-vertragliche Nutzung
Daueraufgabe (jéhrliche regelméafige Mahd) nachrichtlich

Schutzgebietsverordnung

MaRnahmentréager Finanzierung
UNB Forderprogramme
Mogliche Partnerschaften fir die Umsetzung 0 Kompensationsmafinhahmen im Rahmen Eingriffsregelung
—  Eigentimer [0 kostenneutral

[0 Landesmittel (P+E, Artenschutz)
nachrichtlich
0 Erschwernisausgleich

MaRnahmenbeschreibung

Pflege zur Aushagerung:

— zwei- bis dreischirriges Mahdregime im Zeitraum zwischen Ende Mai bis Oktober (Zeitpunkt je nach
Starke des Aufwuchses, dies hangt auch von der Witterung im jeweiligen Jahr ab und ist durch die
UNB jeweils festzulegen.) zunachst fur 3 Jahre

— Abstand der einzelnen Mahden von mindestens 8-10 Wochen zum vorherigen Mahdtermin (Ermaogli-
chung von Blutezeiten)

— Mahd in zwei Abschnitten pro Wiese (mdglichst kleinrAumiges Mosaik): Mdglichst Belassen raumlich
wechselnder Streifen oder Teilflachen (ungemaht), insbes. erste Mahd.

— Bei der zweiten Mahd Erhalt von Strukturen zur Uberwinterung von Wirbellosen (Schonstreifen) auf 5
bis 10 % der Flache

— Mahd mdglichst von innen nach auf3en oder von links nach rechts (Artenschutz)

—  Schnitthéhe etwa 10 cm

— FUr die Mahd ist ein Balkenméher zu verwenden. Idealerweise wird das Mahwerk mit einer Blende
oder einem Balken ausgestattet, um Insekten zu vertreiben. Das Mahdgut verbleibt nach der Mahd
zunachst einige Tage auf der Flache, damit Insekten fliehen kénnen. Zum Zusammenfahren und den
Abtransport des Mahdgutes ist ein Kammschwader zu nutzen (verringerte Sogwirkung und daher er-
hohter Insektenschutz)

— Verzicht auf Dingung

— Nach dreijahriger Durchfiihrung ggf. weitere Aushagerung oder Anpassung des Mahdregimes

Uberschlagige Kostenschéatzung

— Ca. 2.480 € jahrlich
pro Pflegegang und ha ca. 500 €, ergibt bei 2,48 ha 1.240 €; mit 2 Mahden pro Jahr 2.480 €)
Bei einer 3. Mahd sind ggf. die Kosten fur diese noch zu addieren.

Konflikte / Synergien mit sonstigen Planungen / MalBnahmen im Gebiet

Erganzende MaRnahmen zur Uberwachung und Erfolgskontrolle

— Monitoring des Arteninventars nach 3 Jahren im Rahmen der allgemeinen Gebietsbetreuung durch die UNB,
dann ggf. Pflege wie MaRnahme E 6510-Ma

Dokumentation ausgefihrter MaBnahmen und Erfolgskontrollen

Anmerkungen

ALAND @
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E BWS-Puf Extensivierung einer Ackerflache nordlich des Habitates der Bau-
SE Ack-Puf chigen Windelschnecke
Codierung der MaRnahmennummer
E Notwendige Erhaltungsmafnahme fur Natura 2000
WV  [Notwendige WiederherstellungsmafRnahme fir Natura 2000 wegen Verstol3 gegen das Verschlech-
terungsverbot LRT/
WN  [Notwendige Wiederherstellungsmafnahme fir Natura 2000 aus dem Netzzusammenhang Art/ MaBrlah-
WS  [Notwendige WiederherstellungsmafRnahme aufgrund der Vorgaben der NSG-Verordnung Zielgruppe menkarzel
z Zusatzliche MalRnahme fir Natura 2000-Gebietsbestandteile
SE Sonstige Schutz- und Entwicklungsmaf3inahme (nicht Natura 2000)

Prioritéat
1 =sehr hoch O 2=hoch O 3=mittel
Verpflichtende MaRnahmen fur Natura 2000-Gebietshe- Aus EU-Sicht nicht verpflichtend
standteile [0  zusatzliche MalRnahmen fiir Natura 2000-
notwendige Erhaltungsmaflinahme Gebietsbestandteile
J notwendige WiederherstellungsmafRnahme wegen Verstol3 MaRnahmen fiir sonstige Gebietsbestandteile
gegen Vgrschl_echterungsverbot sonstige Schutz- und EntwicklungsmafRnahme
J notwendige WiederherstellungsmafRnahme aus dem Netzzu- (nicht Natura 2000)
sammenhang
0 notwendige Wiederherstellungsmafnahme aufgrund der
NSG-VO

Zu fordernde mal3gebliche Natura 2000-Gebietsbestandteile:
—  Bauchige Windelschnecke (Vertigo moulinsiana) im EHG A

Charakteristische Arten, die von der Mal3nahme profitieren:

Zu férdernde sonstige Gebietsbestandteile:
— Halbruderale Gras- und Staudenflur (UHM) (Flachengréf3e: 0,9 ha)

Art Anh 1l Rel. GroRe D |Pop-GroRe Ref. EHG Ref.
Bauchige Windel- ] ,
schnecke (BWS) 1 478 Indiv. / m A

Gebietsbezogene Erhaltungsziele fur die malRgeblichen Natura 2000-Gebietsbestandteile
Erhalt

— Erhalt des EHG A der Bauchigen Windelschnecke

Wesentliche aktuelle Defizite / Hauptgefahrdungen
—  Gefahr von Dlinge- oder Pestizideintragen

ALAND @
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Umsetzungszeitraum Umsetzungsinstrumente

kurzfristig bis 2027 Flachenerwerb, Erwerb von Rechten

O mittelfristig bis ca. 2035 0 Pflege-, Instandsetzungs- oder EntwicklungsmaRnahme
O langfristig nach 2035 Vertragsnaturschutz

Daueraufgabe Natura 2000-vertragliche Nutzung

nachrichtlich
Schutzgebietsverordnung

MaRnahmentréager Finanzierung

UNB O Forderprogramme

Mogliche Partnerschaften fir die Umsetzung 0 Kompensationsmafinhahmen im Rahmen Eingriffsregelung
—  Eigentimer*innen [0 kostenneutral

- Derzeitige Bewirtschaftende 0 Landesmittel (P+E, Artenschutz)

nachrichtlich
Erschwernisausgleich

MaRnahmenbeschreibung
— Hochstens extensive Nutzung der Ackerfléache (1/83) (keine Diingung, kein Einsatz von chemischen
Pflanzenschutzmitteln)

— Vorzugsvariante: Selbstbegriinung der Flache, ggf. erganzt um Mahdgutiibertragung von Spenderfla-
chen im Gebiet

— Alternativ Einsaat einer Blihmischung ,Feldrain und Saum* (Herkunftsgebiet 5, Mitteldeutsches Tief-
und Hugelland) einmalige Instandsetzung kurzfristig

— Daueraufgabe: Keine Diingung, kein Einsatz von Pflanzenschutzmitteln

— Daueraufgabe: Abschnittsweise Mahd der Teilflachen in Streifen alle 3 Jahre

Uberschlagige Kostenschéatzung
— Erschwernisausgleich bei extensiver Ackernutzung. Ggf. auch Vertragsnaturschutz moglich

— 24.000 € Flachenerwerb (Ackerlandpreise Landkreis Helmstedt: 26.587 € / ha. Kaufwert 2022; nach
www.proplanta.de aufgerufen am 18.09.2024). Kaufpreis bei 0,9 ha: rd. 24.000 €

Konflikte / Synergien mit sonstigen Planungen / MaBnahmen im Gebiet
— Reduzierter Nahrstoffeintrag fiir die angrenzenden Gehdlzbiotope und Grunlander sowie Sumpfe.

Erganzende MalRnahmen zur Uberwachung und Erfolgskontrolle
— Im Rahmen der allgemeinen Gebietsbetreuung durch die UNB

Dokumentation ausgefihrter MaBnahmen und Erfolgskontrollen
— Angrenzende Flache (0/1) wird bereits als Grunland genutzt.

Anmerkungen
— Die MafRnahme kann durch Flachenerwerb oder Erschwernisausgleich umgesetzt werden.

ALAND @
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E BWS-Puf Umwandlung eines Ackers in Extensivgrinland dstlich des Habita-
SE Ack-Puf tes der Bauchigen Windelschnecke
Codierung der MaRnahmennummer
E Notwendige Erhaltungsmafnahme fur Natura 2000
WV  [Notwendige WiederherstellungsmafRnahme fir Natura 2000 wegen Verstol3 gegen das Verschlech-
terungsverbot LRT/
WN  [Notwendige Wiederherstellungsmafnahme fir Natura 2000 aus dem Netzzusammenhang Art/ MaBrlah-
WS  [Notwendige WiederherstellungsmafRnahme aufgrund der Vorgaben der NSG-Verordnung Zielgruppe menkarzel
z Zusatzliche MalRnahme fir Natura 2000-Gebietsbestandteile
SE Sonstige Schutz- und Entwicklungsmaf3inahme (nicht Natura 2000)
Prioritat
1 =sehr hoch 0 2=hoch O 3 =mittel
Verpflichtende MaRnahmen fiir Natura 2000-Gebietsbe- Aus EU-Sicht nicht verpflichtend
standteile [0  zusatzliche MalRnahmen fiir Natura 2000-
notwendige Erhaltungsmaflinahme Gebietsbestandteile
J notwendige WiederherstellungsmafRnahme wegen Verstol3 MaRnahmen fiir sonstige Gebietsbestandteile
gegen Vgrschl_echterungsverbot sonstige Schutz- und Entwicklungsmaf3nahme
J notwendige WiederherstellungsmafRnahme aus dem Netzzu- (nicht Natura 2000)
sammenhang
0 notwendige Wiederherstellungsmafnahme aufgrund der
NSG-VO

Zu fordernde mal3gebliche Natura 2000-Gebietsbestandteile:
—  Bauchige Windelschnecke (Vertigo moulinsiana) im EHG A

Charakteristische Arten, die von der Mal3nahme profitieren:

Zu férdernde sonstige Gebietsbestandteile:
— Extensives Griinland (GE)

Art Anh 1l Rel. GroRe D |Pop-GroRe Ref. EHG Ref.
Bauchige Windel- ] ,
schnecke (BWS) 1 478 Indiv. / m A

Gebietsbezogene Erhaltungsziele fur die maf3geblichen Natura 2000-Gebietsbestandteile
Erhalt

— Erhalt des EHG A der Bauchigen Windelschnecke

Entwicklung
—  Entwicklung der Ackerflache (AS) zu extensivem Grinland (1/83) mit einer Flachengrof3e von 2,11 ha

Wesentliche aktuelle Defizite / Hauptgefahrdungen
—  Gefahr von Dilinge- oder Pestizideintragen

ALAND @
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Umsetzungszeitraum

Umsetzungsinstrumente

kurzfristig bis 2027 (Beginn der MaRnahme bis...) Flachenerwerb, Erwerb von Rechten
O mittelfristig bis ca. 2035 0 Pflege-, Instandsetzungs- oder EntwicklungsmaRnahme
O langfristig nach 2035 Vertragsnaturschutz
Daueraufgabe (dann Durchfiihrung als Dauerauf- Natura 2000-vertragliche Nutzung

gabe) nachrichtlich

Schutzgebietsverordnung

MaRnahmentréager Finanzierung
UNB O Forderprogramme
Mogliche Partnerschaften fir die Umsetzung [0 Kompensationsmafinahmen im Rahmen Eingriffsregelung

—  Eigentimer
—  Derzeitige Bewirtschaftende
—  Flurbereinigungsbehdrde

O kostenneutral
[0 Landesmittel (P+E, Artenschutz)
nachrichtlich

Erschwernisausgleich

MaRnahmenbeschreibung

— Aushagerung der Flache durch dingefreien Anbau von Nahrstoff zehrendem Wintergetreide tber 2
Jahre

— Anlage von Griinland im dritten Jahr:

— Vorbereitung des Bodens durch Pfliigen, Frasen und Eggen zur Herstellung einer feinkriimeligen Bo-
denstruktur

— Vorzugsvariante: Mahdgutiibertragung von Spenderflachen im Gebiet oder Selbstbegrinung

— Alternativ Aussaat einer Griinlandsaatgutmischung (RegioZert® Regiosaatgutmischung Fettwiese;
70% Graser, 30% Krauter & Leguminosen; HK 5/ UG 5 — Mitteldeutsches Tief- und Higelland; 3-4
g/m?). Zeitraum: Witterungsabhangig vorzugsweise im Frihjahr mit einer anschlie@ende Feuchtig-
keitsperiode von mindestens 6 Wochen fir eine optimale Keimung

— Aussaattechnik: Aufmischung des Saatguts vor Aufbringung auf ca. 10-20g/m?2 Sojaschrot oder einem
ahnlichen Tréagerstoff (z.B. Sand) zur leichteren Ansaat

— Flache Ausbringung, keine Einarbeitung in den Boden (Lichtkeimer)

— Anwalzen der Aussaat fur bendétigten Bodenschluss

— Schropfschnitt nach 6 -8 Wochen auf ca. 5 cm (Eliminierung von evtl. vorhandener einjahriger Un-
krauter

— Im vierten Jahr erfolgt die Pflege wie im MalRhahmenblatt Z 6510-Aush beschrieben. Ggf. Nachsaat
mit Krauterreicher Mischung.

Uberschlagige Kostenschatzung

— 56.080 € Flachenerwerb (Ackerlandpreise Landkreis Helmstedt: 26.587 € / ha (Kaufwert 2022; nach
www.proplanta.de aufgerufen am 18.09.2024). Kaufpreis bei 2,11 ha: 56.080 €

— Alternativ langfristiger Pachtvertrag mit Entschadigung fur Ertragsminderung

Umwandlung von Acker in Grinland ca. 4.610€:

— Anbau von Wintergetreide in zwei Jahren: kostenneutral durch Verkauf der Ernte
— Pfligen, Frasen, Eggen und Walzen ca. 386€ pro ha = 815€ fir die Flache

— RegioZert® Saatgut 630€: 8,4 kg (4g / m2* 21.100 m?); Preis pro kg ca. 75€

— Schropfschnitt: 500€ pro ha * 2,11 ha = 1.055€

— Mahd (2x) im Folgejahr nach Aussaat: 1.055€ * 2 = 2.110€

Konflikte / Synergien mit sonstigen Planungen / MaBnahmen im Gebiet
— Reduzierter Nahrstoffeintrag fur die angrenzenden Gehdlzbiotope und Grinlander sowie Simpfe.

Erganzende MaRnahmen zur Uberwachung und Erfolgskontrolle

— Fachliche Begleitung der MaRnahme und Monitoring im jahrlichen Abstand zunéchst nach der Anlage des Grun-
landes

Dokumentation ausgefuhrter MaBnahmen und Erfolgskontrollen
— Angrenzende Flachen werden bereits als Griinland genutzt.

Anmerkungen
— Die MaRnahme kann durch Flachenerwerb oder Erschwernisausgleich umgesetzt werden.

E BWS-Puf, SE Ack-Puf
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E BWS-Wei Periodisches Zurtckdrangen von aufkommenden Gehdlzen (Wei-
den)
Codierung der MaRnahmennummer
E Notwendige Erhaltungsmafnahme fur Natura 2000
WV  [Notwendige WiederherstellungsmafRnahme fir Natura 2000 wegen Verstol3 gegen das Verschlech-
terungsverbot LRT/

WN  [Notwendige Wiederherstellungsmafnahme fir Natura 2000 aus dem Netzzusammenhang Art/ MaBrlah-
WS  [Notwendige WiederherstellungsmafRnahme aufgrund der Vorgaben der NSG-Verordnung Zielgruppe menkarzel
z Zusatzliche MalRnahme fir Natura 2000-Gebietsbestandteile
SE Sonstige Schutz- und Entwicklungsmaf3inahme (nicht Natura 2000)
Prioritéat
[0 1 =sehrhoch 2 =hoch O 3 =mittel
Verpflichtende MaRnahmen fiir Natura 2000-Gebietsbe- Aus EU-Sicht nicht verpflichtend
standteile [0  zusatzliche MalRnahmen fiir Natura 2000-
notwendige Erhaltungsmaflinahme Gebietsbestandteile
J notwendige WiederherstellungsmafRnahme wegen Verstol3 MaRnahmen fiir sonstige Gebietsbestandteile

gegen Vgrschl_echterungsverbot 00  sonstige Schutz- und Entwicklungsmaf3nahme
J notwendige WiederherstellungsmafRnahme aus dem Netzzu- (nicht Natura 2000)

sammenhang
0 notwendige Wiederherstellungsmafnahme aufgrund der

NSG-VO

Zu fordernde mal3gebliche Natura 2000-Gebietsbestandteile:
—  Bauchige Windelschnecke (Vertigo moulinsiana) im EHG A

Charakteristische Arten, die von der Mal3nahme profitieren:

Zu férdernde sonstige Gebietsbestandteile:
— NSS, NSGA (1/73, 1/77)

Art Anh 1l Rel. GroRe D |Pop-GroRe Ref. EHG Ref.
Bauchige Windel- ] ,
schnecke (BWS) 1 478 Indiv. / m A

Gebietsbezogene Erhaltungsziele fur die malRgeblichen Natura 2000-Gebietsbestandteile
Erhalt

— Erhalt des EHG A der Bauchigen Windelschnecke

Wesentliche aktuelle Defizite / Hauptgefahrdungen
— Langfristig VergroRerung der Weidengebiische zu beobachten und somit Geféahrdung der Verkleinerung des Ha-
bitates der Bauchigen Windelschnecke

ALAND @
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Umsetzungszeitraum Umsetzungsinstrumente

O kurzfristig bis 2027 [0 Flachenerwerb, Erwerb von Rechten

O mittelfristig bis ca. 2035 0 Pflege-, Instandsetzungs- oder EntwicklungsmaRnahme
[0 langfristig nach 2035 [0 Vertragsnaturschutz

Daueraufgabe Natura 2000-vertragliche Nutzung

nachrichtlich
Schutzgebietsverordnung

MaRnahmentréager Finanzierung

UNB Forderprogramme

Mogliche Partnerschaften fir die Umsetzung 0 Kompensationsmafinhahmen im Rahmen Eingriffsregelung
—  Eigentimer*innen [0 kostenneutral

- Qualifizierte Fachbtiros 0 Landesmittel (P+E, Artenschutz)

nachrichtlich
Erschwernisausgleich

MaRnahmenbeschreibung

— Auf-den-Stock-Setzen der Weiden, alle 3 Jahre ca. ein Drittel der Weiden auf der Flache. Demnach
werden innerhalb von 9 Jahren alle Weiden im Gebiet jeweils einmal auf den Stock gesetzt.

— Bodenschutz: Malinahme ist bei starkem Frost durchzufihren

— Ebenfalls Beobachtung der Pappeln und ggf. Riickschnitt

— Schnitt der Gehélze und auf eine Plane legen, die moglichst zu einem Weg gezogen wird, wo das
Schnittgut abgefahren werden kann

— Andernfalls Verbrennen des Holzes auf der Flache (auf wenigen ausgewahlten Bereichen, die zuvor
untersucht wurden und die keine Habitate der Bauchigen Windelschnecke oder andere wertgebende
Flachen sind)

— Malnahme ist durchzufiihren vorbehaltlich der Ermittlung der Habitatgrof3e der Art (Mal3hahme E
BWS-Hab)

Uberschlagige Kostenschatzung
— Erschwernisausgleich, ggf. Forderprogramme
— Insgesamt pro Durchgang ca. 1.400 €, d.h. pro Jahr ca. 500 €

— Maschinenpauschale ca. 250 € / Tag. Ca. 14 Arbeitsstunden. Bei 60 € / Std. entspricht das 840 €.
Entsorgung wenn nicht Verbrennen vor Ort pauschal 300 €

Konflikte / Synergien mit sonstigen Planungen / MaBnahmen im Gebiet

Erganzende MaRnahmen zur Uberwachung und Erfolgskontrolle

— Im Rahmen der allgemeinen Gebietsbetreuung durch die UNB, insbesondere Priifung, ob sich Gehdlze weiter
ausbreiten und Beobachtung der Ausbreitung von Neophyten

Dokumentation ausgefuhrter MaBnahmen und Erfolgskontrollen

Anmerkungen
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Ubergreifende MaRnahme: Erstellung eines hydrogeologi-

E WN Moor .
schen Gutachtens zum Rieseberger Moor

Codierung der MaRnahmennummer

E Notwendige ErhaltungsmaBnahme fur Natura 2000
WV  |Notwendige Wiederherstellungsmafnahme fiir Natura 2000 wegen Versto3 gegen das Verschlech-
terungsverbot LRT/

WN  [Notwendige WiederherstellungsmaRnahme fiir Natura 2000 aus dem Netzzusammenhang Artll MaBnahrTenkiJr-
WS  |Notwendige WiederherstellungsmalRnahme aufgrund der Vorgaben der NSG-Verordnung grzulgr;e ze
z Zusétzliche Maflnahme fiir Natura 2000-Gebietsbestandteile
SE Sonstige Schutz- und EntwicklungsmafZnahme (nicht Natura 2000)
Prioritéat
1 = sehr hoch O 2=hoch O 3= mittel
Verpflichtende MaRnahmen fiir Natura 2000- Aus EU-Sicht nicht verpflichtend
Gebietsbestandteile L1 zusatzliche MaRnahmen fur Natura 2000-
notwendige Erhaltungsmafinahme Gebietsbestandteile
J notwendige WiederherstellungsmafRnahme wegen Verstol3 MaRnahmen fiir sonstige Gebietsbestandteile

gegen Verschlechterungsverbot O  sonstige Schutz- und EntwicklungsmaRnahme
notwendige Wiederherstellungsmaflinahme aus dem Netzzu- (nicht Natura 2000)

sammenhang
0 notwendige Wiederherstellungsmanahme aufgrund der

NSG-VO

Zu férdernde mafRgebliche Natura 2000-Gebietsbestandteile:

— LRT 91DO0* B (siehe auch MaRRnahmenblatter: E 91D0-LWB, E 91D0-NW, WN 91D0-FV)
— LRT 7230 C (siehe MalRnahmenblatt E 7230-Mah)

— Bauchige Windelschnecke (Vertigo moulinsiana)

Charakteristische Arten, die von der MalRnahme profitieren:

Zu férdernde sonstige Gebietsbestandteile:

— Grunland (siehe auch Mafinahmenblatt SE GF-, GN-, GE-GEK)

—  Offenland-Moor- und Sumpfbiotope (siehe auch MaRnahmenblatt SE Off-Erh)
—  Bruch- und Sumpfwald (siehe auch MalRnahmenblatt SE Bru-Erh)

Art Anh Il Rel. GroRe D Pop-Grélie akt. EHG akt. Pop-Grélie Ref. EHG Ref.

Bauchige Windel-

- -
schnecke (BWS) 1 478 Indiv. /'m A 478 Indiv. / m A

Nachrichtliche Darstellung: Vergleich flachendeckende Aktualisierungskartierung und Basiserfassung. Erlauterung
siehe Kapitel 3.2 Managementplan.

u A/BIC Flache EHG A/B/C
LRT Rep. SDB Flache akt. EHG akt. akt. Ref. Ref. Ref.
7230 C 0,05 ha C 0%/0%/100% 0,05 ha c 0%/0%/100%
91D0O* B 36,81 ha B 0%/100%/0% 36,81 B 0%/100%/0%

Gebietsbezogene Erhaltungsziele fur die malRgeblichen Natura 2000-Gebietsbestandteile
Erhalt

— Wiederherstellung/Sicherung eines stabilen Wasserhaushaltes zum Erhalt und zur Wiederherstellung von nieder-
moortypischen LRT

— 91DO0*: Erhalt der Flachen mit EHG B

—  7230: Erhalt der Flache mit EHG C
Wiederherstellung aus dem Netzzusammenhang

— 91DO0*: FlachenvergréRerung von mind. 3,7 ha
Ubergreifendes Ziel

—  Ermittlung des Wiedervernassungspotenzials von Moorstandorten

ALAND ()
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Schutz- und Entwicklungsziele fir sonstige Gebietsbestandteile

—  Erhalt und Entwicklung von artenreichen (Feucht-)Griinlandflachen
—  Erhalt und Entwicklung von Nasswiesen

—  Erhalt und Entwicklung von Offenland-Moorbiotopen

—  Erhalt und Entwicklung von Bruch- und Sumpfwald

Wesentliche aktuelle Defizite / Hauptgefahrdungen

—  Entwasserung

—  Torfmineralisierung

— Fehlende Informationen u. a. zum Gebietswasserhaushalt, Relief des Moores, Torfmachtigkeiten, Art und Tiefe
des mineralischen Untergrundes, Entwasserungssystem

Umsetzungszeitraum Umsetzungsinstrumente

kurzfristig bis 2027 0 Flachenerwerb, Erwerb von Rechten

mittelfristig bis ca. 2035 0 Pflege-, Instandsetzungs- oder EntwicklungsmaRnahme
[0 langfristig nach 2035 J Vertragsnaturschutz

0 Daueraufgabe 0 Natura 2000-vertragliche Nutzung

nachrichtlich
J Schutzgebietsverordnung
weitergehende Untersuchungen

MaRRnahmentrager Finanzierung

UNB Forderprogramme

Mogliche Partnerschaften fir die Umsetzung 1 KompensationsmalRnahmen im Rahmen Eingriffsregelung
- NLWKN O kostenneutral

- LBEG OO0 Landesmittel (P+E, Artenschutz)

—  Untere Wasserbehdorde LK Helmstedt nachrichtlich

- Flurbereinigungsbehérde LK Helmstedt [0  Erschwernisausgleich

—  Qualifizierte Fachbiiros

Malnahmenbeschreibung

Ausgangszustand:

Fehlende Informationen zur hydrogeologischen Situation des Plangebietes sowie zum Grad der Degrada-

tion der Moorstandorte bzw. zum Potenzial fir eine Regeneration / Wiedervernassung / zur Entwicklung

von Moorflachen

Untersuchungsziel:

— Zum Erhalt und zur Entwicklung der grundwasserabhéngigen Lebensraumtypen und geschiitzten Bio-
tope ist ein intakter Wasserhaushalt mit ausreichend Wasser in den oberflachennahen Bodenschichten
notwendige Grundlage

— Untersuchung des Wiedervernassungspotenzial und Moglichkeiten der Flachenvergréferung moorty-
pischer Lebensraume durch hydrogeologisches Gutachten (Machbarkeitsstudie)

Vorgehen:

— Moorkundliche Standortanalyse zur Ermittlung von Regenerationspotentialen sowie zur Ermittlung, wie
Torfmineralisierung samt Treibhausgasemission beendet werden kénnen

— Ermittlung, auf welchen Flachen mit welchem Aufwand moortypische Wasserstande wiederhergestellt
werden kénnen

—  Ermittlung der hydrogeologischen Zusammenhénge im Einzugsgebiet

—  Ermittlung des hydrogenetischen Moortyps

— Untersuchung des LRT 7230-Bereiches auf mdgliche Quellaustritte

— Festlegung von konkreten MalRnahmen zur Verbesserung des Gebietsgewasserrickhalts, z.B. Gra-
benanstau

— Prufung und Einrichtung von Wasserstandsmesspegeln im Moorkernbereich

—  Durchfiihrung hydro- und pedochemischer Untersuchungen (z.B. Zersetzungsgrad der Torfe, Torf-
machtigkeiten, pH-Wert und Leitfahigkeitsmessungen)

— Durchfiihrung von Abflussmessungen (uber die Installation eines Thomsonwehrs)

— Priufung, ob und wie die Grundwasserleiter miteinander in Verbindung stehen und ob Beeintrachtigung
durch wasserwirtschaftliche Eingriffe vorliegen sowie ggf. Einstellung der Wasserentnahmen durch das
Wasserwerk ,Puritzmuhle® fir die landwirtschaftliche Beregnung

—  Erstellung eines Monitoringkonzeptes zur Evaluierung von Malinahmen

— Erstellung eines Monitoringkonzepts des Landschaftswasserhaushalts inklusive der dadurch zu kl&-
renden Fragestellungen einschlie3lich der Einrichtung von dazu notwendigen Messstellen (Oberfla-
chengewasser und Grundwasser)

ALAND @
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Im Zuge der Vorbereitung ist ein konkretes Leistungsverzeichnis zu erstellen. Folgende Punkte sind hier-
bei u.a. zu betrachten:
— Aufbereitung und Auswertung des digitalen Gelandemodells
— Erstellung einer Reliefkarte und von etwa zehn Gelandeschnitten mit Hohenangaben
— Aufnahme des Moorkérpers durch Peilbohrungen zur Ermittlung der Torfméchtigkeiten und der
Torfstratigraphie (Torfarten, Zersetzungsgrade)
— Erfassung von Graben und Drainagen zur Ermittlung von Abflussrichtungen
— Aufbereitung und Auswertung der Daten: Erstellung von Schichtmodellen, Darstellung der Torfkor-
per, Darstellung des mineralischen Untergrundes, Modellierung des Oberflachenabflusses, kar-
tenmafige Darstellung des Entwasserungssystems
— Darstellung der Grundwasserleiter, ihrer Tiefenlage und eventuellen Verbindungen zwischen die-
sen
— Erstellung einer Malinahmenkarte mit einem MafRnahmenkatalog
— Erstellung eines Monitoringkonzepts des Landschaftswasserhaushalts inklusive einer Standortkar-
te der notwenigen Messstellen

Das Untersuchungsdesign ist vom zu beauftragenden Fachbiro ggf. anzupassen.

Bestehende, vorhandene Informationen, bspw. aus dem Managementplan, sind dem Fachburo zur Verfu-
gung zu stellen.

Auf Basis der Zustandsbeschreibung werden notwendige Erhalt und Wiederherstellungsmaf3nahmen for-
muliert.

Weitere Hinweise zum Zeitplan:
- Auftragsvergabe bis 2027
- Untersuchung und Gutachtenerstellung bis ca. 2035

Uberschlagige Kostenschatzung

Ca. 40.000 € (Auswertung der Vorinformationen, Gelandebegehungen, Probennahmen, Auswertung der
Daten, Berichterstattung) (100 € / Stunde x 500 Stunden = 50.000 €)

Das genaue Untersuchungsdesign ist durch das durchfiihrende Fachbiro festzulegen.

Konflikte / Synergien mit sonstigen Planungen / MaRnahmen im Gebiet
— Synergien zum Erhalt und Wiederherstellung des gesamten Lebensraums
— Synergie zur Entwicklung des LRT 91D0*

— Synergien mit Programm Niederséchsische Moorlandschaften (MU 2016)
—  Ggf. Konflikt mit Erhalt und Wiederherstellung des LRT 6510

—  Ggf. Konflikt mit Erhalt LRT 9190

Erganzende MaRnahmen zur Uberwachung und Erfolgskontrolle

— Mit Vorliegen moorkundlicher Daten ist eine Regenerationsféhigkeit belastbarer einzuschétzen. Anhand der Er-
gebnisse einer Potentialeinschatzung ist das Zielkonzept des vorliegenden Managementplans ggf. anzupassen
bzw. fortzuschreiben. Voraussetzung zur etwaigen Durchfiihrung ist vorab ein weiterer Flachenerwerb.

Dokumentation ausgefihrter MaBnahmen und Erfolgskontrollen
— LUCKWALD, G. V. (1994): P+E-Plan NSG "Rieseberger Moor" (BR 5). Erstellti. A. der Bezirksregierung Braun-
schweig. Helpensen.

— RIEGER, W. (1979): Geodkologische Untersuchungen im Naturschutzgebiet Rieseberger Moor bei Braunschweig
als Grundlage fiur einen Pflege- und Entwicklungsplan. In: Landschaftsgene-se und Landschaftsékologie (4).
Lehrstuhl fiir Physische Geographie und Landschaftstkologie (Hrsg.). 136 S.

Anmerkungen
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SE Bru-Erh Erhalt und Entwicklung der Bruch- und Sumpfwalder (WA, WBR)
Codierung der MaRnahmennummer
E Notwendige ErhaltungsmafRnahme fiir Natura 2000
WV  [Notwendige Wiederherstellungsmafinahme fur Natura 2000 wegen Versto3 gegen das Verschlech-
terungsverbot LRT/

WN  |Notwendige WiederherstellungsmaRnahme fiir Natura 2000 aus dem Netzzusammenhang QiretI{ MaBna?g;enkUr-
WS  |Notwendige Wiederherstellungsmaflinahme aufgrund der Vorgaben der NSG-Verordnung gruppe
z Zusatzliche MaRnahme fiir Natura 2000-Gebietsbestandteile
SE Sonstige Schutz- und Entwicklungsmafnahme (nicht Natura 2000)
Prioritat
[0 1 =sehrhoch 0 2=hoch 3 = mittel
Verpflichtende MaRnahmen fiir Natura 2000- Aus EU-Sicht nicht verpflichtend
Gebietsbestandteile ]  zusétzliche Malinahmen fur Natura 2000-
0 notwendige ErhaltungsmaRnahme Gebietsbestandteile
[J notwendige WiederherstellungsmafRnahme wegen Verstol3 MaRnahmen fiir sonstige Gebietsbestandteile

gegen Verschlechterungsverbot sonstige Schutz- und EntwicklungsmaRnahme
0 notwendige WiederherstellungsmaRnahme aus dem Netzzu- (nicht Natura 2000)

sammenhang
0 notwendige Wiederherstellungsmafnahme aufgrund der

NSG-VO

Zu férdernde mafRgebliche Natura 2000-Gebietsbestandteile:

Zu fordernde sonstige Gebietsbestandteile:
—  Erlen-Bruchwald (WA) und Birken-Bruchwald nahrstoffreicher Standorte (WBR)

Sonstige Schutz- und Entwicklungsziele fiir sonstige Gebietsbestandteile

— Erhalt der Bruch- und Sumpfwaldbesténde (15 ha)

— Verbesserung der Standortbedingungen durch Anhebung der Grundwasserstande & Verschluss kleinerer Graben
— Forderung von Bruch- und Sumpfwald-Arten

— Forderung von Alt- und Totholz

—  Ggf. Entwicklung von WBR zum 91D0* (8,8 ha) (siehe MaRnahmenblatt: WN 91DO0-FV)

Wesentliche aktuelle Defizite / Hauptgefédhrdungen
— Entwésserung

—  Eutrophierung

— Mangel an Alt- und Totholz

Umsetzungszeitraum Umsetzungsinstrumente

O kurzfristig bis 2027 O Flachenerwerb, Erwerb von Rechten

] mittelfristig bis ca. 2035 1 Pflege-, Instandsetzungs- oder EntwicklungsmaRnahme
O langfristig nach 2035 U Vertragsnaturschutz

Daueraufgabe [J Natura 2000-vertragliche Nutzung

nachrichtlich
Schutzgebietsverordnung

MaRRnahmentrager Finanzierung

UNB [J Forderprogramme

Mogliche Partnerschaften fir die Umsetzung [J KompensationsmaRnahmen im Rahmen Eingriffsregelung
—  Eigentimer*innen O kostenneutral

J Landesmittel (P+E, Artenschutz)
nachrichtlich
Erschwernisausgleich
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MaRnahmenbeschreibung
- Fdur die Bruch- und Sumpfwald-Bestande besteht aktuell kein besonderer Handlungsbedarf. Nach
erfolgtem hydrogeologischem Gutachten (MaRnahmenblatt WN E Moor) werden diese vermutlich
von hiernach anschlieBenden MalBnahmen zur Stabilisierung des Wasserhaushaltes (Grabenver-
schlusse) profitieren.
- Madoglichst Nutzungsverzicht

Nachrichtlich: Fiir die Gebietsbestandteile maRgebliche Vorgaben aus NSG-Verordnung ,Rieseberger Moor*

Freigestellt ist die ordnungsgemalfie Forstwirtschaft im Wald im Sinne des § 5 Abs. 3 BNatSchG und des §
11 NWaldLG einschlief3lich der Errichtung und Unterhaltung von Z&unen und Gattern und der Nutzung und
Unterhaltung von sonst erforderlichen Einrichtungen und Anlagen und soweit der Holzeinschlag und die
Pflege unter Belassung eines ausreichenden Umfanges an Alt- und Totholzanteilen zur Sicherung der
Lebensraume wild lebender Tiere und Pflanzen und sonstiger Organismen unter Beachtung der gesi-
cherten Erkenntnisse der Wissenschaft und den bewéhrten Regeln der Praxis erfolgt,

sowie nach folgenden aus dem Schutzzweck und den Erhaltungszielen hergeleiteten Vorgaben:

1. die forstliche Nutzung von Moor- und Bruch-waldern nur, sofern eine Zerstérung oder sonstige
Beeintrachtigungen der Biotope ausgeschlossen werden kdnnen, ohne Kahlschlag, vorrangig mit
Einzelstammnutzung,
ohne zusétzliche Entwasserungsmalnahmen inshesondere zur Absenkung des Grundwasser-
standes und durch die Neuanlage von Graben oder Drainagen,
ohne Diingung, Kalkung und Bodenbearbeitung,
ohne Horstbdume, solange Horstreste vorhanden sind, zu féllen,
ohne Hohlenbdume mit vom Boden aus erkennbaren Hohlen und Spaltenquartieren zu féllen,
ohne den Umbau von Laubwaldbestdnden in Nadelwaldbestande,
ohne die aktive Einbringung und Forderung von invasiven Baumarten, wie bspw. Spatblihende
Traubenkirsche,
ohne flachigen Einsatz von Herbiziden und Fungiziden und ohne den Einsatz von sonst-gen Pflan-
zenschutzmitteln, wenn dieser nicht mindestens zehn Werktage vorher der Naturschutzbehdrde
angezeigt worden ist und eine erhebliche Beeintrachtigung i. S. d. § 33 Abs. 1 Satz 1 und des § 34
Abs. 1 BNatSchG nachvollziehbar belegt ausgeschlossen ist,

9. mitvorrangig natirlicher Verjingung, sofern diese nicht Schutzzweck entgegenlauft,
10. die Neuanlage von Wirtschaftswegen nur mit Zustimmung der Naturschutzbehdrde,
11. ohne Kahlschlag,

12. ohne Uraltbaume zu fallen

Nogokw DN

©

Die Freistellungen fur die ordnungsgemalfe Forstwirtschaft gelten nicht auf Naturwaldflachen.

Uberschlagige Kostenschéatzung

— U. a. aus dem Nutzungsverzicht von Altholzbaumen und Belassen von starkem Totholz kann ein mo-
netarer Nachteil erwachsen. Uber den Erschwernisausgleich kann ein Ausgleich beantragt werden.

Konflikte / Synergien mit sonstigen Planungen / MalBnahmen im Gebiet

— Die sich an das Gutachten anschlielenden MalRnahmen zur Stabilisierung des Gebietswasserhaushaltes fihren
auch zu nasseren Bedingungen in den Waldbestanden.

— Verlust von WBR durch FlachenvergroRerung des LRT 91D0* (siehe MaRnahmenblatt: E 91D0-FV)

Erganzende MaRnahmen zur Uberwachung und Erfolgskontrolle

— Der Erhalt dieser Waldbesténde ist bereits aufgrund ihres gesetzlichen Schutzes gemafR § 30 BNatSchG gege-
ben.

Dokumentation ausgefuhrter MaBnahmen und Erfolgskontrollen

Anmerkungen
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SE GE-. GN Aushagerungsmahd mit Abfahrt Mahdgut zur Entwicklung von ar-
' ' tenreichem Feucht- und Nassgrinland sowie Extensivgrunland (GF,
GE-Aush
GN, GE)

Codierung der MaRnahmennummer
E Notwendige ErhaltungsmafRnahme fiir Natura 2000
WV  |Notwendige Wiederherstellungsmaflinahme fiir Natura 2000 wegen Verstol3 gegen das Verschlech-

terungsverbot LRT/
WN  |Notwendige WiederherstellungsmaRnahme fiir Natura 2000 aus dem Netzzusammenhang Q_rtll MaBnahnrenkUr-

iel- ze

WS  [Notwendige Wiederherstellungsmaflinahme aufgrund der Vorgaben der NSG-Verordnung gruppe
z Zusatzliche MaRnahme fiir Natura 2000-Gebietsbestandteile

SE Sonstige Schutz- und Entwicklungsmafinahme (nicht Natura 2000)

Prioritat
0 1 =sehrhoch 2 =hoch U 3 =mittel
Verpflichtende MaRnahmen fur Natura 2000-Gebietsbhe- Aus EU-Sicht nicht verpflichtend
standteile 1 zusatzliche MaRnahmen fur Natura 2000-
[J notwendige ErhaltungsmafRhahme Gebietsbestandteile
0 notwendige Wiederherstellungsmafnahme wegen Verstof3 MaRnahmen fiir sonstige Gebietsbestandteile
gegen Verschlechterungsverbot sonstige Schutz- und Entwicklungsmanahme
0 notwendige WiederherstellungsmafRnahme aus dem Netzzu- (nicht Natura 2000)
sammenhang
J notwendige WiederherstellungsmafRnahme aufgrund der
NSG-VO

Zu férdernde mafRgebliche Natura 2000-Gebietsbestandteile:

Charakteristische Arten, die von der Mal3nahme profitieren:

Zu fordernde sonstige Gebietsbestandteile:

— Intensivgrinland (GIM, GIF) und Extensivgrinland (GEM, GEF) zur Entwicklung in Feucht-, Nass- und Extensiv-
grunlandflachen

Gebietsbezogene Erhaltungsziele fur die malRgeblichen Natura 2000-Gebietsbestandteile

Sonstige EntwicklungsmalRnahme:

— Zielist vorrangig eine Extensivierung von Uberwiegend intensiv genutzten Griinlandflachen auf Niedermoor- und
Gleybdden im FFH-Gebiet. Nach Méglichkeit ist eine Entwicklung als Nassgrinland und ggf. als Feuchtgrunland
anzustreben. Mindestens soll jedoch eine Entwicklung zu Extensivgrunland erreicht werden, sofern ein Nass-
oder Feuchtgriinland auf Grund nicht ausreichend nasser Verhaltnisse ausbleiben.

— Als Grundlage dient hier ein Grunlandentwicklungskonzept (siehe MaRhahmenblatt: SE GF-, GN, GE-GEK; ins-
gesamt 19,21 ha potenziell zu entwickelnde Grinlandflachen)

Wesentliche aktuelle Defizite / Hauptgefahrdungen

— Defizite bei Habitatstrukturen sowie im lebensraumtypischen Arteninventar
—  Hoher Anteil an Obergrasern

— Anklange an Intensivgrinland

Umsetzungszeitraum Umsetzungsinstrumente
0 kurzfristig bis 2027 Flachenerwerb, Erwerb von Rechten
mittelfristig bis ca. 2035 Pflege-, Instandsetzungs- oder Entwicklungsmafinahme
O langfristig nach 2035 Vertragsnaturschutz
[0 Daueraufgabe [0 Natura 2000-vertragliche Nutzung
nachrichtlich
Schutzgebietsverordnung

SE GF-, GN-, GE-Aush
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MalRnahmentréager Finanzierung

UNB Forderprogramme

Mogliche Partnerschaften fir die Umsetzung [0 Kompensationsmafinahmen im Rahmen Eingriffsregelung
—  Eigentimer [0 kostenneutral

0 Landesmittel (P+E, Artenschutz)
nachrichtlich
Erschwernisausgleich

MaRnahmenbeschreibung
— Aushagerung der Flachen mit anschlieBender Bewirtschaftung nach SE GF-, GN-, GE-Ext-Bew

Pflege zur Aushagerung:

— zwei- bis dreischiriges Mahdregime im Zeitraum zwischen Ende Mai bis Oktober bei gleichzeitigem
Verzicht auf Dingung (je nach Starke des Aufwuchses, dies héangt auch von der Witterung im jeweili-
gen Jahr ab und ist durch die UNB jeweils festzulegen) zunéchst fur 3 Jahre

— Mahd in zwei Abschnitten pro Wiese (mdglichst kleinrAumiges Mosaik): Mdglichst Belassen raumlich
wechselnder Streifen oder Teilflachen (ungemaht), insbes. erste Mahd.

— Bei der zweiten Mahd Erhalt von Strukturen zur Uberwinterung von Wirbellosen (Schonstreifen)

— Mahd méglichst von innen nach auf3en oder von links nach rechts (Artenschutz)

—  Schnitthdhe etwa 10 cm

— FUr die Mahd ist ein Balkenméher zu verwenden. Idealerweise wird das Mahwerk mit einer Blende
oder einem Balken ausgestattet, um Insekten zu vertreiben. Das Mahdgut verbleibt nach der Mahd
zunachst einige Tage auf der Flache, damit Insekten fliehen kénnen. Zum Zusammenfahren und den
Abtransport des Mahdgutes ist ein Kammschwader zu nutzen (verringerte Sogwirkung und daher er-
hoéhter Insektenschutz)

— Verzicht auf Dungung

Uberschlagige Kostenschatzung

— insgesamt 19,21 ha zu entwickelnde Nass- und Feuchtgrinlander. Fir diese erfolgt noch keine Kos-
tenabschatzung, da Teile hiervon womdéglich keine Aushagerungsmahd benétigen und eine extensive
Bewirtschaftung ausreichend ist (Mal3nahmenblatt: SE GF-, GN, GE-Ext-Bew.). Die Kosten Pro Mahd
und ha sind allerdings auch hier mit 500 € anzusetzen.

- Bei zweimaliger Mahd entspricht dies ca. 19.210 € jahrlich

Konflikte / Synergien mit sonstigen Planungen / MalBnahmen im Gebiet

Erganzende MaRnahmen zur Uberwachung und Erfolgskontrolle
— Monitoring des Arteninventars nach 3 Jahren im Rahmen der allgemeinen Gebietsbetreuung durch die UNB

Dokumentation ausgefuhrter MaBnahmen und Erfolgskontrollen

Anmerkungen

SE GF-, GN-, GE-Aush



Managementplan fiir das FFH-Gebiet 105 Landkreis Helmstedt

Extensive Bewirtschaftung mit Abfahrt Mahdgut zum Erhalt und zur
Entwicklung von artenreichem Feucht- und Nassgrinland sowie Ex-
tensivgrinland (GF, GN, GE)

SE GF-, GN,
GE-Ext-Bew

Codierung der MaRnahmennummer

E Notwendige ErhaltungsmafRnahme fiir Natura 2000
WV  |Notwendige Wiederherstellungsmaflinahme fiir Natura 2000 wegen Verstol3 gegen das Verschlech-
terungsverbot LRT/
WN  |Notwendige Wiederherstellungsmanahme fiir Natura 2000 aus dem Netzzusammenhang Qir(;I{ MaBna;r;enkUr-
WS  [Notwendige Wiederherstellungsmaflinahme aufgrund der Vorgaben der NSG-Verordnung gruppe
z Zusatzliche MaRnahme fir Natura 2000-Gebietsbestandteile
SE Sonstige Schutz- und Entwicklungsmafinahme (nicht Natura 2000)

Prioritat
0 1 =sehrhoch 2 =hoch U 3 =mittel
Verpflichtende MaRnahmen fir Natura 2000-Gebietsbe- Aus EU-Sicht nicht verpflichtend
standteile 1 zusatzliche MaRnahmen fur Natura 2000-
[J notwendige ErhaltungsmafRhahme Gebietsbestandteile
0 notwendige Wiederherstellungsmaf3nahme wegen Verstof3 MaRnahmen fiir sonstige Gebietsbestandteile
gegen Verschlechterungsverbot sonstige Schutz- und EntwicklungsmafRnahme
0 notwendige WiederherstellungsmafRnahme aus dem Netzzu- (nicht Natura 2000)
sammenhang
J notwendige WiederherstellungsmalRnahme aufgrund der
NSG-VO

Zu férdernde maRgebliche Natura 2000-Gebietsbestandteile:

Charakteristische Arten, die von der Mal3nahme profitieren:

Zu férdernde sonstige Gebietsbestandteile:
— Nassgrunland (GNR, GNF, GNW), Feuchtgrunland (GFS)

— Intensivgrinland (GIM, GIF) und Extensivgrinland (GEM, GEF) zur Entwicklung in Feucht-, Nass- und Extensiv-
grinlandflachen

Gebietsbezogene Erhaltungsziele fur die malRgeblichen Natura 2000-Gebietsbestandteile
Sonstige SchutzmafRnahme:

— Erhalt der bestehenden Nass- und Feuchtgrinlandflachen (0/1, 1/58, 1/76, 1/85, 1/92; gesetzlicher Schutz) mit
insgesamt 7,53 ha

— Fur das Nassgrinland 1/75 wird auf Grund des Vorkommens des LRT 7230 in der Flache ein eigenes Mal3nah-
menblatt verfasst (MalRnahmenblatt: E 7230-Mah).

Sonstige EntwicklungsmafRnahme:

— Ziel ist vorrangig eine Extensivierung von Uberwiegend intensiv genutzten Grinlandflachen auf Niedermoor- und
Gleybdden im FFH-Gebiet. Nach Mdéglichkeit ist eine Entwicklung als Nassgriinland und ggf. als Feuchtgriinland
anzustreben. Mindestens soll jedoch eine Entwicklung zu Extensivgrunland erreicht werden, sofern ein Nass-
oder Feuchtgrunland auf Grund nicht ausreichend nasser Verhéltnisse ausbleiben.

— Als Grundlage dient hier ein Grinlandentwicklungskonzept (siehe Mal3nahmenblatt: SE GF-, GN, GE-GEK; ins-
gesamt 19,21 ha potenziell zu entwickelnde Grinlandflachen)

Wesentliche aktuelle Defizite / Hauptgefahrdungen

—  Defizite bei Habitatstrukturen sowie im lebensraumtypischen Arteninventar
—  Hoher Anteil an Obergrasern

— Anklange an Intensivgrinland

SE GF-, GN-, GE-Ext-Bew
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Umsetzungszeitraum Umsetzungsinstrumente

O kurzfristig bis 2027 Flachenerwerb, Erwerb von Rechten

O mittelfristig bis ca. 2035 Pflege-, Instandsetzungs- oder Entwicklungsmaf3nahme
O langfristig nach 2035 Vertragsnaturschutz

Daueraufgabe 0 Natura 2000-vertragliche Nutzung

nachrichtlich
Schutzgebietsverordnung

MaRnahmentréager Finanzierung

UNB Forderprogramme

Mogliche Partnerschaften fir die Umsetzung 0 Kompensationsmafinhahmen im Rahmen Eingriffsregelung
—  Eigentimer [0 kostenneutral

[0 Landesmittel (P+E, Artenschutz)
nachrichtlich
Erschwernisausgleich

MaRnahmenbeschreibung

Nachrichtlich: Fir den LRT mafRgebliche Vorgaben aus NSG-Verordnung ,Rieseberger Moor*

Zweischirige Mahd mit dem ersten Schnitt Anfang / Mitte Juni, zweiter Schnitt frihestens 10 Wochen
spater (Anfang / Mitte August). Jedes zweite Jahr jedoch erster Schnitt Ende Mai, um das lebens-
raumtypische Artinventar zu erhalten.

Parzellen mdglichst von innen nach auf3en oder von einer zur anderen Seite mahen (Artenschutz).
Mindestschnitthéhe: 10-15 cm

Belassen von wechselnden Randstreifen.

Fur die Mahd ist ein Balkenméher zu verwenden. Idealerweise wird das Mahwerk mit einer Blende
oder einem Balken ausgestattet, um Insekten zu vertreiben. Das Mahdgut verbleibt nach der Mahd
zunachst einige Tage auf der Flache, damit Insekten fliehen kénnen. Zum Zusammenfahren und den
Abtransport des Mahdgutes ist ein Kammschwader zu nutzen (verringerte Sogwirkung und daher er-
hoéhter Insektenschutz)

Verzicht auf Dingung (aufRer Erhaltungsdingung nach Bedarf und Nahrstoffanalyse).
Entwasserungsmalnahmen sind nicht zulassig.

Nach Mdoglichkeit ist eine Mahd einer extensiven Beweidung vorzuziehen

Verbote
Auf allen Grinlandflachen:

Zusétzlich auf allen Grinlandflachen des LRT 6510:

Umwandlung von Grinland in Ackerland

Das gewachsene Bodenrelief insbesondere durch Verfillen von Bodensenken, -mulden und -rinnen
und durch Einebnung und Planierung zu verandern

Anlage von Mieten oder das Liegenlassen von Mahdgut

Flachiger Einsatz von chemischen Pflanzenschutzmitteln

Gllle, Geflugelmist oder Klarschlamm auszubringen

Zusatzliche Entwéasserungsmalnahmen inshesondere zur Absenkung des Grundwasserstandes oder
durch die Neuanlage von Gréaben oder Drainagen

Eine Beweidung mit mehr als drei Grof3vieheinheiten pro Hektar

Eine maschinelle Bearbeitung in der Zeit vom 01.03 bis zum 15.06.

Eine Anlage von offenen Trankestellen an Gewassern

Eine maschinelle Bearbeitung in der Zeit vom 01.03 bis zum 31.05.

Durchfuhrung von mehr als zwei Mahden pro Jahr

Durchfuhrung der ersten Mahd vor dem 01.06 und die zweite Mahd bzw. Beweidung friher als nach
10 wdchiger Nutzungspause

eine Beweidung mit Pferden sowie mit Zufiitterung

eine DUngung vor dem ersten Schnitt

Einsatz organischer Diingungsmittel (mit Ausnahme von Festmist)

Eine Nachsaat mit konkurrenzstarken Grasern

SE GF-, GN-, GE-Ext-Bew
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Uberschlagige Kostenschatzung

— Ca. 7.530 € jahrlich

— pro Pflegegang und ha ca. 500 €, dies ergibt bei 7,53 ha bestehender Nass- und Feuchtgrinlander
3.765 €; mit 2 Mahden pro Jahr 7.530 €

— insgesamt 19,21 ha zu entwickelnde Nass- und Feuchtgriinlander. Fur diese erfolgt noch keine Kos-
tenabschéatzung, da Teile hiervon womdéglich zunéchst eine Aushagerungsmahd benétigen (Maf3nah-
menblatt: SE GF-, GN, GE-Aush). Die Kosten Pro Mahd und ha sind allerdings auch hier mit 500 €
anzusetzen.

Konflikte / Synergien mit sonstigen Planungen / MaBnahmen im Gebiet

Erganzende MaRRnahmen zur Uberwachung und Erfolgskontrolle
— Monitoring des Arteninventars nach 3 Jahren im Rahmen der allgemeinen Gebietsbetreuung durch die UNB

Dokumentation ausgefuhrter MaBnahmen und Erfolgskontrollen

Anmerkungen

SE GF-, GN-, GE-Ext-Bew
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SE GF-, GN, GE- |Grunlandentwicklungskonzept zur Schaffung von artenreichem

GEK Feucht-, Nass- und Extensivgrinland (GF, GN, GE)

Codierung der MaRnahmennummer
E Notwendige ErhaltungsmafRnahme fir Natura 2000
WV  [Notwendige Wiederherstellungsmaf3nahme fir Natura 2000 wegen Versto3 gegen das Verschlech-

terungsverbot LRT/
WN  |Notwendige WiederherstellungsmaRnahme fiir Natura 2000 aus dem Netzzusammenhang ?iretﬂ{ MaBna?glmnkUr-
WS  [Notwendige Wiederherstellungsmalinahme aufgrund der Vorgaben der NSG-Verordnung gruppe
z Zusatzliche MaRnahme fiir Natura 2000-Gebietsbestandteile
SE Sonstige Schutz- und EntwicklungsmafZnahme (nicht Natura 2000)

Prioritéat
O 1=sehrhoch 2 =hoch O 3=mittel
Verpflichtende MaRnahmen fur Natura 2000-Gebietshe- Aus EU-Sicht nicht verpflichtend
standteile [0  zusatzliche MaRnahmen fiir Natura 2000-
0 notwendige ErhaltungsmaRnahme Gebietsbestandteile
J notwendige WiederherstellungsmafRnahme wegen Verstol3 MaRnahmen fiir sonstige Gebietsbestandteile
gegen Vgrschl_echterungsverbot sonstige Schutz- und EntwicklungsmafRnahme
J notwendige WiederherstellungsmafRnahme aus dem Netzzu- (nicht Natura 2000)
sammenhang”
0 notwendige Wiederherstellungsmafnahme aufgrund der
NSG-VO

Zu fordernde mal3gebliche Natura 2000-Gebietsbestandteile:

Charakteristische Arten, die von der Mal3nahme profitieren:

Zu fordernde sonstige Gebietsbestandteile:

— Intensivgrunland (GIM, GIF) und Extensivgrinland (GEM, GEF) zur Entwicklung in Feucht-, Nass- und Extensiv-
griinlandflachen

— Sowie Feuchtgrinland auf Niedermoorboden zur Entwicklung zum Nassgriinland

Gebietsbezogene Erhaltungsziele fir die maRgeblichen Natura 2000-Gebietsbestandteile

Sonstige EntwicklungsmalRnahme:

— Ziel ist vorrangig eine Extensivierung der nachfolgenden, Uberwiegend intensiv genutzten Grinlandflachen auf
Niedermoor- und Gleybéden im FFH-Gebiet. Nach Méglichkeit ist eine Entwicklung als Nassgriinland und ggf. als
Feuchtgriinland anzustreben. Mindestens soll jedoch eine Entwicklung zu Extensivgriinland erreicht werden, so-
fern ein Nass- oder Feuchtgriinland auf Grund nicht ausreichend nasser Verhaltnisse ausbleiben wirde.

— Einschatzung der Wasserversorgung auf den Entwicklungsflachen auf Grundlage eines hydrologischen Gutach-

tens (MaRhahmenblatt: E WN Moor) fur die Einschatzung, ob eine Entwicklung zu Nassgrinland (GN), Feucht-
grinland (GF) oder Extensivgrinland (GE) sinnvoll ist.

Erstellung eines Grinlandentwicklungskonzeptes unter Beriicksichtigung des hydrologischen Gutachtens fiir die fol-
genden bewirtschafteten Grinlandflachen innerhalb des FFH-Gebietes:

— ein 0,96 ha groRes Extensivgriinland auf Moorbéden (GEM) mit Ubergéngen zu einem Intensivgriinland (GIM)
(1/45) im Besitz des Landkreis Helmstedt

— ein 0,63 ha groRes Extensivgriinland auf Moorbéden (GEM) mit Ubergéngen zu einem mesophilen Griinland mé-
Rig feuchter Standorte (GMF) (1/40) im Besitz des Landkreis Helmstedt

— ein 1,39 ha groRes Extensivgriinland auf Moorbséden (GEM) mit Ubergéangen zu einem Intensivgriinland (GIM)
(1/50), Teilflachen im Besitz der Landeskirche, des Landkreis Helmstedt sowie im Privatbesitz

— ein 4,17 ha groRes Intensivgrinland auf Moorbdden (GIM) (1/41), Teilflachen im Besitz des Landkreis Helmstedt
sowie im Privatbesitz

— ein 0,49 ha groRRes Intensivgrinland auf Moorb6éden (GIM) (1/243) im Besitz des Landkreis Helmstedt
— ein 2,55 ha groRRes Intensivgriinland auf Moorb6éden (GIM) (1/99) im Privatbesitz
— ein 0,54 ha groRRes Intensivgriinland auf Moorbéden (GIM) (1/248) im Privatbesitz

SE GF-, GN, GE-GEK
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ein 4,86 ha grofRer Komplex aus Extensivgrinland auf Moorb6den (GEM) und Intensivgriinland auf Moorbéden
(GIM) (1/98, 1/111, 1/244) im Privatbesitz

ein 3,06 ha groRRes Feuchtgriinland sonstiger Standorte (GFS) mit Ubergangen zum Nassgriinland (GNR) (1/85).
Ein bereits bestehendes Feuchtgrinland mit Ubergangen zu Nassgriinland und als potenzielles Trittsteinbiotop
zwischen dem Vorkommen der bauchigen Windelschnecke im Nordosten und dem Kalksumpf (LRT 7230) als
potenzielles Habitat der Bauchigen Windelschnecke im Suidwesten. Daher ist hier eine Entwicklung zu Nassgrtin-
land anzustreben.

ein 1,73 ha groRer Komplex aus feuchtem Intensivgriinland (GIF) und Feuchtgriinland sonstiger Standorte (GFS)
(1/104, 1/105, 1/123). Auf dem Feuchtgriinland (1/104) ist ein Standort von Dactylorhiza majalis bekannt, fir

diese Art wird ein eigenes MafRnahmenblatt (MaRnahmenblatt: SE_Ma-Knabenkraut) fiir die Bewirtschaftung ent-
wickelt. Das im Komplex liegende Intensivgriinland (0,56 ha) wird in das Grunlandentwicklungskonzept mit einbe-

zogen.

Wesentliche aktuelle Defizite / Hauptgefahrdungen

Hoher Anteil an Obergrasern
Anklange an Intensivgrinland

Defizite bei Habitatstrukturen sowie im lebensraumtypischen Arteninventar

Umsetzungszeitraum

O kurzfristig bis 2027
mittelfristig bis ca. 2035
U langfristig nach 2035

[0 Daueraufgabe

Umsetzungsinstrumente

O Flachenerwerb, Erwerb von Rechten

Pflege-, Instandsetzungs- oder Entwicklungsmafinahme
Ll Vertragsnaturschutz

[J Natura 2000-vertragliche Nutzung

nachrichtlich

[0 Schutzgebietsverordnung

MaRRnahmentrager Finanzierung

UNB Forderprogramme

Mogliche Partnerschaften fir die Umsetzung [0 KompensationsmaRBnahmen im Rahmen Eingriffsregelung
—  Eigentimer [0 Kkostenneutral

[0 Landesmittel (P+E, Artenschutz)
nachrichtlich
[0  Erschwernisausgleich

MaRnahmenbeschreibung

Erarbeiten eines Griinlandentwicklungkonzeptes (GEK) fiur die in diesem MalRhahmenblatt aufgefiihr-
ten Granlandflachen mit einer GesamtflachengréfZe von 19,21 ha

Einschatzung der Entwicklung zu Nass-, Feucht- oder Extensivgrinland auf Grundlage eines hydrolo-
gischen Gutachtens (siehe MaRnahmenblatt: E WN Moor)

Empfehlung zu einer extensiven Bewirtschaftung (SE GF-, GN-, GE-Ext-Bew) und/oder einer vorge-
schalteten Aushagerungsmahd bei momentan sehr intensiv genutzten und nahrstoffreichen Griinland-
flachen (SE GF-, GN, GE-Aush)

Uberschlagige Kostenschéatzung
10.000 €

Konflikte / Synergien mit sonstigen Planungen / MalBnahmen im Gebiet

Potenzieller Konflikt fur der Entwicklung von Nassgrinlandflachen mit bestehenden bzw. wiederherzustellenden
mesophilen Grinlandern.

Erganzende MaRnahmen zur Uberwachung und Erfolgskontrolle

Dokumentation ausgefihrter MaBnahmen und Erfolgskontrollen

Anmerkungen

Entwicklung zu Nass- Feucht- oder Extensivgrinland fur die Flachen 1/98, 1/99 und 1/244 unter Beachtung des
MafRnahmenblatt: E BNA-Rands entlang der Lauinger Mihlenriede.

SE GF-, GN, GE-GEK
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SE Herk

Entfernung der invasiven Herkulesstaude (Heracleum mantegazzi-

anum)
Codierung der MaRnahmennummer
E Notwendige ErhaltungsmaRnahme fiir Natura 2000
WV  [Notwendige WiederherstellungsmafRnahme fir Natura 2000 wegen Verstol3 gegen das Verschlech-
terungsverbot LRT/
WN  |Notwendige WiederherstellungsmaRnahme fiir Natura 2000 aus dem Netzzusammenhang Qir(;{ MaBna;(rarllenkUr-
WS  [Notwendige WiederherstellungsmafRnahme aufgrund der Vorgaben der NSG-Verordnung gruppe

Z Zuséatzliche MaRnahme fiir Natura 2000-Gebietsbestandteile

SE Sonstige Schutz- und Entwicklungsmaf3nahme (nicht Natura 2000)

Prioritat

1 =sehr hoch O 2=hoch

O 3 =mittel

Verpflichtende MaRnahmen fiir Natura 2000-Gebietsbe-

standteile
0 notwendige ErhaltungsmaRnahme

notwendige WiederherstellungsmafRnahme wegen Verstof3

gegen Verschlechterungsverbot

sammenhang

O
0 notwendige WiederherstellungsmafRnahme aus dem Netzzu-
d

notwendige Wiederherstellungsmafl3nahme aufgrund der

NSG-VO

Aus EU-Sicht nicht verpflichtend
]  zusatzliche MaRnahmen fur Natura 2000-
Gebietsbestandteile

MaRnahmen fur sonstige Gebietsbestandteile
sonstige Schutz- und Entwicklungsma3nahme
(nicht Natura 2000)

Zu férdernde mafRgebliche Natura 2000-Gebietsbestandteile:

Charakteristische Arten, die von der Mal3nahme profitieren:

Zu férdernde sonstige Gebietsbestandteile:

— Komplex aus Rohrglanzgrasréhricht (NRG) und Schilfréhricht (NRS)

Gebietsbezogene Erhaltungsziele fur die malRgeblichen Natura 2000-Gebietsbestandteile

Erhalt

— Entfernen der invasiven Herkulesstaude zur Sicherung eines Komplexes aus Rohrglanzgras und Schilfréhricht
(1/67) und das Verhindern der weiteren Ausbreitung der Herkulesstaude vor allem entlang der Lauinger Mihlen-

riede

Wesentliche aktuelle Defizite / Hauptgefahrdungen
— Ausbreitung der Herkulesstaude (Heracleum mantegazzianum)

Umsetzungszeitraum
kurzfristig bis 2027

0  mittelfristig bis ca. 2035
O langfristig nach 2035

[0 Daueraufgabe

Umsetzungsinstrumente

0 Flachenerwerb, Erwerb von Rechten

X Pflege-, Instandsetzungs- oder EntwicklungsmafRnahme
0 Vertragsnaturschutz

] Natura 2000-vertragliche Nutzung

nachrichtlich

[0 Schutzgebietsverordnung

MalRnahmentréager Finanzierung
UNB 0 Forderprogramme
Mogliche Partnerschaften fir die Umsetzung [0 KompensationsmaBnahmen im Rahmen Eingriffsregelung
- Eigentumer O kostenneutral
0 Landesmittel (P+E, Artenschutz)
nachrichtlich
[0  Erschwernisausgleich
ALAND @
SE Herk %
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MaRnahmenbeschreibung

— Die Herkulesstaude bildet vor allem im Bereich nahrstoffreicher Brachen, entlang von Wald- und Weg-
randern und Gewasserufern dominante Bestande aus, welche die einheimische Vegetation verdran-
gen kann

— Zudem fuhren die in allen Pflanzenbestandteilen enthaltenen Furocumarine insbesondere in Verbin-
dung mit UV-Strahlung zu Verbrennungen der Haut bei Menschen und Tieren. Auf3erdem kann es zu
Beeintrachtigungen der Atemwege kommen

— Vollstéandiges Entfernen des Bestandes der Herkulesstaude (ca. 50 Exemplare). Vorkommen vorran-
gig im sidlichen Teilbereich der Flache, angrenzend an die Lauinger Mihlenriede und ein Extensiv-
griinland. Im Ubergang zum Extensivgriinland scheinen Teile der Herkulesstauden bereits gemaht zu
werden, welches in der geringen Intensitat jedoch keinen Erfolg erzielt hat

— Eine Bekdmpfung mit Hilfe von Mahd ist erst wirksam, wenn sie mehr als finfmal im Jahr durchge-
fuhrt wird. Nach dem Méahen treibt die Herkulesstaude aus der Wurzelriibe schnell wieder aus. Zudem
verringert sich in der betroffenen Flache der Konkurrenzdruck der héherwichsigen Roéhrichtarten
(Rohrglanzgras, Schilf) durch die Mahd

— Auf Grund des nicht zu gro3en Gesamtbestandes der Herkulesstaude, sollten die Pflanzen ausgegra-
ben werden (effektivste Bekdmpfungsmethode)

— Abstechen der ersten 15-20 cm der Wurzelriibe, die tieferen Wurzelteile verrotten im Boden

— Ein Abtrocknen der Pflanzenteile (ohne altere Bliten oder Samenstéande) ist generell vor Ort mdglich.
Die Trocknungsorte sind zu kontrollieren, sofern ein Wiederanwachsen der Pflanzen nicht ausge-
schlossen werden kann

— Ist ein Abtrocknen vor Ort nicht moglich, sind die Pflanzenteile fachgerecht zu entsorgen (mind. Erhit-
zung auf 55°). Samenstande und altere Blutenstande sind generell fachgerecht zu entsorgen

— Keine Eigenkompostierung oder Griinabfallentsorgung tber Grinabfallplatze

— Nach der Durchfihrung von MalRnahmen sind verwendete Fahrzeuge, Gerate und Schuhe vor Ort zu
reinigen, um eine Verschleppung von Diasporen zu vermeiden

— Bei allen BekampfungsmalRnahmen muss auf ausreichenden Arbeitsschutz geachtet werden, der bei
hoher aufgewachsenen Pflanzen auch eine Schutzbrille umfassen sollte

— Die eingesetzten Mitarbeiter sind entsprechend zu schulen und zu informieren.

— Da der Bestand bereits zuvor zur Samenreife gekommen ist, ist mit einem Samenpotenzial im Boden
zu rechnen. In den Folgejahren ist eine Kontrolle der Flache notwendig. Neu aufwachsende Pflanzen
sind ebenfalls zu entfernen

Uberschlagige Kostenschéatzung
— 2.500-3.000 €

Konflikte / Synergien mit sonstigen Planungen / MaBnahmen im Gebiet

Erganzende MaRRnahmen zur Uberwachung und Erfolgskontrolle
— Mehrjahrige Erfolgskontrollen notwendig

Dokumentation ausgefuhrter MaBnahmen und Erfolgskontrollen

Anmerkungen

— Da sich der Bestand der Herkulesstaude direkt angrenzend an die Lauinger Mihlenriede befindet, sollte der
Bachverlauf (insbesondere die bachaufwarts liegenden Abschnitte; auch auRerhalb des FFH-Gebietes) auf das
Vorkommen weiterer Bestande untersucht werden. Die leichten und schwimmfahigen Samen der Herkulesstaude
kénnten sonst ausgehend von bachaufwérts liegenden Bestanden die MaRnahmenflache wieder besiedeln.

ALAND @
SE Herk %



Managementplan fiir das FFH-Gebiet 105 Landkreis Helmstedt

SE Komp-Rech Recherche Planungsgrundlagen Kompensationsflachen Nr. A17
Codierung der MaRnahmennummer
E Notwendige ErhaltungsmafRnahme fiir Natura 2000
WV  [Notwendige Wiederherstellungsmafinahme fur Natura 2000 wegen Versto3 gegen das Verschlech-

terungsverbot LRT/

WN  |Notwendige WiederherstellungsmaRnahme fiir Natura 2000 aus dem Netzzusammenhang QiretI{ MaBna?g;enkUr-
WS  |Notwendige Wiederherstellungsmaflinahme aufgrund der Vorgaben der NSG-Verordnung gruppe
z Zusatzliche MaRnahme fiir Natura 2000-Gebietsbestandteile
SE Sonstige Schutz- und Entwicklungsmafnahme (nicht Natura 2000)
Prioritat
[0 1 =sehrhoch 0 2=hoch 3 = mittel
Verpflichtende MaRnahmen fiir Natura 2000- Aus EU-Sicht nicht verpflichtend
Gebietsbestandteile ]  zusétzliche Malinahmen fur Natura 2000-
0 notwendige ErhaltungsmaRnahme Gebietsbestandteile
[J notwendige WiederherstellungsmafRnahme wegen Verstol3 MaRnahmen fiir sonstige Gebietsbestandteile

gegen Verschlechterungsverbot sonstige Schutz- und EntwicklungsmaRnahme
0 notwendige WiederherstellungsmaRnahme aus dem Netzzu- (nicht Natura 2000)

sammenhang
0 notwendige Wiederherstellungsmafnahme aufgrund der

NSG-VO

Zu férdernde mafRgebliche Natura 2000-Gebietsbestandteile:

Charakteristische Arten, die von der Mal3nahme profitieren:

Zu fordernde sonstige Gebietsbestandteile:
— SEZ (Naturnahe nahrstoffreiche Stillgewasser) & STZ (Tumpel)

Sonstige Schutz- und Entwicklungsmafnahme (nicht Natura 2000)

Erhalt & Entwicklung

— Recherche zum Erhalt & Entwicklung SEZ (Naturnaher nahrstoffreicher Stillgewéasser) und STZ (Sons-
tiger TUmpel)

Wesentliche aktuelle Defizite / Hauptgefahrdungen
— Fehlende Kenntnisse zu Zielen der Kompensationsmaf3nahmen

Umsetzungszeitraum Umsetzungsinstrumente

kurzfristig bis 2027 ] Flachenerwerb, Erwerb von Rechten

J  mittelfristig bis ca. 2035 1 Pflege-, Instandsetzungs- oder EntwicklungsmaRnahme
[0 langfristig nach 2035 J Vertragsnaturschutz

[J Daueraufgabe ] Natura 2000-vertragliche Nutzung

nachrichtlich
Schutzgebietsverordnung

MalRnahmentréager Finanzierung

UNB [J Forderprogramme

Mogliche Partnerschaften fir die Umsetzung 0 KompensationsmalRnahmen im Rahmen Eingriffsregelung
- Eigentimer*innen kostenneutral

] Landesmittel (P+E, Artenschutz)
nachrichtlich
U Erschwernisausgleich

ALAND @
SE Komp-Rech %




Managementplan fiir das FFH-Gebiet 105 Landkreis Helmstedt

MalRnahmenbeschreibung

— Planungsgrundlagen zu den Kompensationsflachen entlang der Lauinger Milhlenriede von der Auto-
bahn AG abfragen

— Hiernach ist eine Ziel- und Malinahmenplanung fur die Flachen méglich und sind etwaige Zielkonflikte
mit der Managementplanung (z. B. Mal3nahmenblatt WV Z 3150-Unt) auszuschlieRen

Nachrichtlich: Fiur den LRT mafgebliche Vorgaben aus NSG-Verordnung ,Rieseberger Moor*

— Sicherung bzw. Wiederherstellung eines naturlichen Wasserstandregimes mit einem hohen Wasser-
stand im Winterhalbjahr

— angepasste, schonende Gewasserunterhaltung

— Erhalt besonnter Gewasserbereiche

— Reduzierung von Nahrstoffeintragen aus der Umgebung

Verbote:

— Veranderung und Beeintrachtigung von Stillgewassern

Uberschlagige Kostenschatzung

Konflikte / Synergien mit sonstigen Planungen / MaBnahmen im Gebiet

Erganzende MalRnahmen zur Uberwachung und Erfolgskontrolle

Dokumentation ausgefihrter MaBnahmen und Erfolgskontrollen

Anmerkungen

ALAND @
SE Komp-Rech %



Managementplan fiir das FFH-Gebiet 105 Landkreis Helmstedt

Regelmalige Mahd zum Erhalt des Bestandes von Knabenkraut

SE Ma- Knabenkraut (Dactylorhiza majalis)

Codierung der MaRnahmennummer

E Notwendige ErhaltungsmafRnahme fiir Natura 2000
WV  [Notwendige Wiederherstellungsmaf3nahme fir Natura 2000 wegen Versto3 gegen das Verschlech-
terungsverbot LRT/
WN  |Notwendige WiederherstellungsmaRnahme fiir Natura 2000 aus dem Netzzusammenhang Q_rtll Marsnahrrllenkur-
iel- zel

WS  [Notwendige Wiederherstellungsmalinahme aufgrund der Vorgaben der NSG-Verordnung gruppe

Z Zusétzliche MaRnahme fiir Natura 2000-Gebietsbestandteile

SE Sonstige Schutz- und EntwicklungsmafZnahme (nicht Natura 2000)

Prioritéat
[0 1 =sehrhoch 2 =hoch O 3 =mittel
Verpflichtende MaRnahmen fiir Natura 2000-Gebietsbe- Aus EU-Sicht nicht verpflichtend
standteile 1 zusatzliche MaRnahmen fur Natura 2000-
0 notwendige ErhaltungsmaRnahme Gebietsbestandteile
J notwendige WiederherstellungsmafRnahme wegen Verstol3 MaRnahmen fiir sonstige Gebietsbestandteile
gegen Verschlechterungsverbot sonstige Schutz- und EntwicklungsmafRnahme
0 notwendige WiederherstellungsmafRnahme aus dem Netzzu- (nicht Natura 2000)
sammenhang
0 notwendige Wiederherstellungsmafnahme aufgrund der
NSG-VO

Zu férdernde mafRgebliche Natura 2000-Gebietsbestandteile:

Charakteristische Arten, die von der Mal3nahme profitieren:
— Breitblattriges Knabenkraut (Dactylorhiza majalis)

Zu férdernde sonstige Gebietsbestandteile:
— Feuchtgriinland (GFS)

Gebietsbezogene Erhaltungsziele fur die malRgeblichen Natura 2000-Gebietsbestandteile
Sonstige SchutzmafRnahme:

— Erhalt des bestehenden Feuchtgrinlandes (1/104; gesetzlicher Schutz) mit insgesamt 1,17 ha
— Erhalt des Bestandes des stark gefahrdeten Breitblattrigen Knabenkrautes (Dactylorhiza majalis)

Wesentliche aktuelle Defizite / Hauptgefahrdungen

Umsetzungszeitraum Umsetzungsinstrumente

O kurzfristig bis 2027 O Flachenerwerb, Erwerb von Rechten

0  mittelfristig bis ca. 2035 X Pflege-, Instandsetzungs- oder EntwicklungsmafRnahme
O langfristig nach 2035 0 Vertragsnaturschutz

Daueraufgabe [0 Natura 2000-vertragliche Nutzung

nachrichtlich
Schutzgebietsverordnung

MaRRnahmentrager Finanzierung

UNB 0 Forderprogramme

Mogliche Partnerschaften fir die Umsetzung [0 KompensationsmaBnahmen im Rahmen Eingriffsregelung
—  Eigentimer 0 Kkostenneutral

[0 Landesmittel (P+E, Artenschutz)
nachrichtlich
Erschwernisausgleich

SE Ma-Knabenkraut



Managementplan fiir das FFH-Gebiet 105 Landkreis Helmstedt

MalRnahmenbeschreibung

— Jahrliche Mahd im Spatsommer/Herbst (nicht vor Mitte Juli, abh&ngig von der Samenreife der vorkom-
menden Orchideen); Vorkommen des Knabenkrautes am siidlichen Hangbereich der Flache

— Parzelle mdglichst von innen nach auf3en oder von einer zur anderen Seite méhen (Artenschutz)

— Mindestschnitthéhe: 10-15 cm

— Belassen von wechselnden Randstreifen

— Fir die Mahd ist ein Balkenmé&her zu verwenden. Idealerweise wird das Mahwerk mit einer Blende
oder einem Balken ausgestattet, um Insekten zu vertreiben. Das Mahdgut verbleibt nach der Mahd
zunéchst einige Tage auf der Flache, damit Insekten fliehen kdnnen. Zum Zusammenfahren und den
Abtransport des Mahdgutes ist ein Kammschwader zu nutzen (verringerte Sogwirkung und daher er-
hohter Insektenschutz)

— Verzicht auf Dungung

— Entwasserungsmalinahmen sind nicht zuléssig

Uberschlagige Kostenschéatzung

— Ca. 585 € jahrlich

— pro Pflegegang und ha ca. 500 €, dies ergibt bei 1,17 ha bestehender Nass- und Feuchtgrinlander
585 €; mit 1 Mahd pro Jahr 585 €

Konflikte / Synergien mit sonstigen Planungen / MaBnahmen im Gebiet

Erganzende MaRnahmen zur Uberwachung und Erfolgskontrolle
— Monitoring des Arteninventars nach 3 Jahren im Rahmen der allgemeinen Gebietsbetreuung durch die UNB

Dokumentation ausgefiihrter MaBnahmen und Erfolgskontrollen

Anmerkungen

SE Ma-Knabenkraut




Managementplan fiir das FFH-Gebiet 105 Landkreis Helmstedt

gg (S)gmw thUrIiche Entwicklung von offg_nen Moor- und Sumpf- sowie Ge-
SE BN-NW wasserbiotopen und Sumpfgebischen (NR, NS, MP, SO, BN)
Codierung der MaRnahmennummer
E Notwendige ErhaltungsmafRnahme fiir Natura 2000
WV  |Notwendige Wiederherstellungsmafinahme fiir Natura 2000 wegen Verstol3 gegen das Verschlech-
terungsverbot LRT/
WN  |Notwendige WiederherstellungsmaRnahme fiir Natura 2000 aus dem Netzzusammenhang Qiglf MaBnaEQenk[Jr-
WS  |Notwendige Wiederherstellungsmalinahme aufgrund der Vorgaben der NSG-Verordnung gruppe
z Zusatzliche MaRnahme fir Natura 2000-Gebietsbestandteile
SE Sonstige Schutz- und Entwicklungsmafinahme (nicht Natura 2000)
Prioritat
0 1 =sehrhoch 0 2=hoch 3 = mittel
Verpflichtende MalRnahmen fur Natura 2000- Aus EU-Sicht nicht verpflichtend
Gebietsbestandteile ]  zusatzliche Malinahmen fur Natura 2000-
[J notwendige ErhaltungsmafRhahme Gebietsbestandteile
J notwendige WiederherstellungsmafRnahme wegen Verstol3 MafRnahmen fiir sonstige Gebietsbestandteile
gegen Verschlechterungsverbot sonstige Schutz- und EntwicklungsmaRnahme
0 notwendige Wiederherstellungsmal3nahme aus dem Netzzu- (nicht Natura 2000)
sammenhang
0 notwendige Wiederherstellungsmafnahme aufgrund der
NSG-VO

Zu fordernde maf3gebliche Natura 2000-Gebietsbestandteile:

Charakteristische Arten, die von der Mal3nahme profitieren:

Zu fordernde sonstige Gebietsbestandteile:

— Landréhricht (NR), Sauergras-, Binsen- und Staudenried (NS), Pfeifengras-Moorstadium (MP) (Flachen: 1/18,
1/19, 1/44, 1/47, 1/51, 1/57, 1/91, 1/107, 1/115, 1/117, 1/136, 1/144, 1/157, 1/158, 1/160, 1/164, 1/226, 1/245,
1/246, 1/256)

— Naturnahe nahrstoffarme Stillgewéasser (SO) (Flachen: 1/135, 1/150, 1/231)

— Sumpfgebiische (BN) (Flachen: 1/64, 1/89, 1/114, 1/118, 1/120, 1/131, 1/168, 1/176, 1/185, 1/186, 1/190, 1/203,
1/214, 1/216, 1/218, 1/219, 1/220)

Sonstige Schutz- und Entwicklungsmalinahme fiir sonstige Gebietsbestandteile
—  Erhalt von Naturwaldflachen & Flachen fir die natiirliche Sukzession auf 10,89 ha
— Keine gezielte Entwicklung

Wesentliche aktuelle Defizite / Hauptgefahrdungen

—  Entwasserung
—  Verlandung
—  Sukzession
Umsetzungszeitraum Umsetzungsinstrumente
[0 kurzfristig bis 2027 O Flachenerwerb, Erwerb von Rechten
O mittelfristig bis ca. 2035 1 Pflege-, Instandsetzungs- oder EntwicklungsmaRnahme
[0 langfristig nach 2035 J Vertragsnaturschutz
Daueraufgabe 0 Natura 2000-vertragliche Nutzung
nachrichtlich
Schutzgebietsverordnung
MaRRnahmentrager Finanzierung
UNB [J Forderprogramme
Mogliche Partnerschaften fir die Umsetzung [0 KompensationsmalRnahmen im Rahmen Eingriffsregelung
- Eigentimer*innen kostenneutral
J Landesmittel (P+E, Artenschutz)
nachrichtlich
0 Erschwernisausgleich N7
SE Off-NW >/
SE SO-NW %

SE BN-NW




Managementplan fiir das FFH-Gebiet 105 Landkreis Helmstedt

MalRnahmenbeschreibung

— Nutzungsverzicht

— Fur die Bestande besteht aktuell kein besonderer Handlungsbedarf. Nach erfolgtem hydrogeologi-
schem Gutachten (MaRnahmenblatt WN E Moor) werden diese vermutlich von hiernach anschlieRen-
den Malnahmen zur Stabilisierung des Wasserhaushaltes (Grabenverschlusse) profitieren oder der
naturlichen Sukzession unterliegen.

Nachrichtlich: Fiir den LRT mafRgebliche Vorgaben aus NSG-Verordnung ,Rieseberger Moor*

Nutzungsverzicht auf Naturwaldflachen: Naturwaldflachen sollen dem Prozessschutz im Sinne einer ei-
gendynamischen Entwicklung dienen. Der Managementplan kann Vorgaben zu PflegemalRnahmen aufstel-
len, sofern erforderlich. MalRnahmen zur Gefahrenabwehr oder zur Verkehrssicherungspflicht sind auch im
Naturwald notwendigerweise durchzufuhren.

Uberschlagige Kostenschatzung

Konflikte / Synergien mit sonstigen Planungen / MaBnahmen im Gebiet

—  Zum langfristigen Erhalt der Flachen (auch vor dem Hintergrund des Klimawandels) sind Kenntnisse der hydroge-
ologischen Situation in dem Bereich erforderlich (siehe Malnahmenblatt WN E Moor)

—  Ggf. Konflikt durch Verlust und Entwicklungspotential fir LRT 91D0* (siehe MaRnahmenblatt WN 91D0-FV)

Erganzende MalRnahmen zur Uberwachung und Erfolgskontrolle

Dokumentation ausgefihrter MaBnahmen und Erfolgskontrollen

Anmerkungen
ALAN’D@
SE Off-NW %"
SE SO-NW

SE BN-NW



Managementplan fiir das FFH-Gebiet 105 Landkreis Helmstedt

SE Off-Erh Erhalt von Offenland-Moor- und Sumpfbiotopen (NR, NS, MP)
Codierung der MaRnahmennummer
E Notwendige ErhaltungsmaRnahme fiir Natura 2000
WV  |Notwendige Wiederherstellungsmafinahme fur Natura 2000 wegen Verstol3 gegen das Verschlech-
terungsverbot LRT/

WN  [Notwendige Wiederherstellungsmanahme fiir Natura 2000 aus dem Netzzusammenhang QiretI{ MaBna?g;enkUr-
WS  |Notwendige Wiederherstellungsmaflinahme aufgrund der Vorgaben der NSG-Verordnung gruppe
z Zusatzliche MalRnahme fir Natura 2000-Gebietsbestandteile
SE Sonstige Schutz- und Entwicklungsmafnahme (nicht Natura 2000)
Prioritat
[0 1 =sehrhoch 0 2=hoch 3 = mittel
Verpflichtende MaRnahmen fiir Natura 2000- Aus EU-Sicht nicht verpflichtend
Gebietsbestandteile ]  zusétzliche Malinahmen fur Natura 2000-
0 notwendige ErhaltungsmaRnahme Gebietsbestandteile
[J notwendige WiederherstellungsmafRnahme wegen Verstol3 MaRnahmen fiir sonstige Gebietsbestandteile

gegen Verschlechterungsverbot sonstige Schutz- und EntwicklungsmaRnahme
0 notwendige WiederherstellungsmaRnahme aus dem Netzzu- (nicht Natura 2000)

sammenhang
0 notwendige Wiederherstellungsmafnahme aufgrund der

NSG-VO

Zu férdernde mafRgebliche Natura 2000-Gebietsbestandteile:

Charakteristische Arten, die von der Mal3nahme profitieren:
— Bauchige Windelschnecke (Vertigo moulinsiana)

Zu férdernde sonstige Gebietsbestandteile:

— Landrohricht (NR), Sauergras-, Binsen- und Staudenried (NS), Pfeifengras-Moorstadium (MP)
— Fir Flache 1/75 siehe Malinahmenblatt E 7230-Mah

—  Fir Flachen 1/73 & 1/77 siehe MaBnahmenblatt E BWS-Wei

Sonstige Schutz- und Entwicklungsziele fur sonstige Gebietsbestandteile
Erhalt

— Erhalt der Landréhrichte (NR), Sauergras-, Binsen- und Staudenriede (NS) und Flachen mit Pfeifengras-
Moorstadium (MP) (1/38, 1/60, 1/67, 1/73, 1/74, 1/77, 1/79) auf 3,66 ha

Wesentliche aktuelle Defizite / Hauptgefahrdungen
—  Verbuschung/Sukzession

—  Entwésserung
Umsetzungszeitraum Umsetzungsinstrumente
O kurzfristig bis 2027 U Flachenerwerb, Erwerb von Rechten
O mittelfristig bis ca. 2035 Pflege-, Instandsetzungs- oder Entwicklungsmafnahme
[0 langfristig nach 2035 J Vertragsnaturschutz
Daueraufgabe 0 Natura 2000-vertragliche Nutzung
nachrichtlich
0 Schutzgebietsverordnung
MalRnahmentréager Finanzierung
UNB Forderprogramme
Mogliche Partnerschaften fir die Umsetzung [0 KompensationsmalRnahmen im Rahmen Eingriffsregelung
- Eigentimer*innen kostenneutral
] Landesmittel (P+E, Artenschutz)
nachrichtlich
] Erschwernisausgleich

ALAND @
SE Off-Erh %



Managementplan fiir das FFH-Gebiet 105 Landkreis Helmstedt

MalRnahmenbeschreibung

— Sofern die geholzfreien Biotope der Simpfe und Niedermoore nicht von einer Stabilisierung des Ge-
bietswasserhaushaltes profitieren (MaBnahmenblatt E WN Moor), ist etwaiges Gehdlzaufkommen bei
Bedarf durch gezielte Pflegemal3nahmen auf den gro3eren Flachen auBerhalb des Naturwaldes zu-
rickzudrangen (1/38, 1/60, 1/67, 1/73, 1/74, 1/77, 1/79).

— Eine gezielte Entwicklung der Flachen im Naturwald erfolgt nicht (siehe Mal3Bnahmenblatt SE Off, SO,
BN-NW)

Nachrichtlich: Fiir den LRT mafRgebliche Vorgaben aus NSG-Verordnung ,Rieseberger Moor*

— Schutzzweck: die Erhaltung, Entwicklung und Wiederherstellung von Réhrichten, Grol3seggenrieden,
Quellsumpfen und Feuchtgebuschen

Uberschlagige Kostenschéatzung
— Bei Bedarf: Einmalige manuelle Entkusselung und einmaliges motormanuelles Freistellen mit Abtrans-
port von der Flache: Gesamtflache ca. 3,7 ha; 3.000 €/ha = 11.100 €

Konflikte / Synergien mit sonstigen Planungen / MaBnahmen im Gebiet

— Die Offenhaltung der Rohrichte, Sauergras-, Binsen- und Staudenriede und Flachen mit Pfeifengras-Moorstadium
(MP) hat Vorrang vor der Entwicklung von Birken-Bruchwald (WBR) (gesetzlich geschutzter Biotop) und Sumpf-
gebisch (BN) (gesetzlich geschiitztes Biotop)

— Erhalt Habitat Bauchige Windelschnecke (Vertigo moulinsiana)

Erganzende MaRnahmen zur Uberwachung und Erfolgskontrolle

— Der Erhalt der Moor- und Sumpfbiotope ist bereits aufgrund ihres gesetzlichen Schutzes gemanR § 30 BNatSchG
gegeben.

Dokumentation ausgefihrter MaBnahmen und Erfolgskontrollen

Anmerkungen
— Im Rahmen der Gebietsbetreuung sind die Pflegebedirfnisse der Flachen einzuschatzen.

ALAND @
SE Off-Erh %



Managementplan fiir das FFH-Gebiet 105 Landkreis Helmstedt

Regelmalige Pflegemahd zum Erhalt von Sandtrockenrasen und

SE Sandtr-Ma Pflanzen mit Planungsrelevanz

Codierung der MaRnahmennummer

E Notwendige ErhaltungsmaRnahme fiir Natura 2000
WV  [Notwendige WiederherstellungsmafRnahme fir Natura 2000 wegen Verstol3 gegen das Verschlech-
terungsverbot LRT/
WN  |Notwendige WiederherstellungsmaRnahme fiir Natura 2000 aus dem Netzzusammenhang Qir(;{ MaBna;(rarllenkUr-
WS  [Notwendige WiederherstellungsmafRnahme aufgrund der Vorgaben der NSG-Verordnung gruppe
z Zusatzliche MalRnahme fir Natura 2000-Gebietsbestandteile

SE Sonstige Schutz- und Entwicklungsmaf3nahme (nicht Natura 2000)

Prioritéat
[0 1 =sehrhoch 2 =hoch O 3 =mittel
Verpflichtende MaRnahmen fiir Natura 2000-Gebietsbe- Aus EU-Sicht nicht verpflichtend
standteile 1 zusatzliche MaRnahmen fur Natura 2000-
0 notwendige ErhaltungsmaRnahme Gebietsbestandteile
J notwendige WiederherstellungsmafRnahme wegen Verstol3 MaRnahmen fiir sonstige Gebietsbestandteile
gegen Verschlechterungsverbot sonstige Schutz- und EntwicklungsmafRnahme
0 notwendige WiederherstellungsmafRnahme aus dem Netzzu- (nicht Natura 2000)
sammenhang
0 notwendige Wiederherstellungsmafnahme aufgrund der
NSG-VO

Zu férdernde mafRgebliche Natura 2000-Gebietsbestandteile:

Charakteristische Arten, die von der Mal3nahme profitieren:
— Sand-Grasnelke (Armeria maritima ssp. elongata)

— Berg-Sandglockchen (Jasione montana)

— Platterbsen-Wicke (Vicia lathyroides)

— Kleiner Sonnenréschen-Blauling (Aricia agestis)

Zu férdernde sonstige Gebietsbestandteile:
— Erhalt eines 3,98 ha groRen Sandtrockenrasens

Gebietsbezogene Erhaltungsziele fir die maRgeblichen Natura 2000-Gebietsbestandteile
Sonstige SchutzmafRnahme:

— Erhalt des bestehenden 3,98 ha grof3en Sandtrockenrasens (gesetzlicher Schutz)

Wesentliche aktuelle Defizite / Hauptgefahrdungen

Umsetzungszeitraum Umsetzungsinstrumente

[0 kurzfristig bis 2027 O Flachenerwerb, Erwerb von Rechten

0  mittelfristig bis ca. 2035 Pflege-, Instandsetzungs- oder Entwicklungsmaf3nahme
O  langfristig nach 2035 0 Vertragsnaturschutz

Daueraufgabe [0 Natura 2000-vertragliche Nutzung

nachrichtlich
[0 Schutzgebietsverordnung

MaRRnahmentrager Finanzierung

0 UNB 0 Foérderprogramme

Mogliche Partnerschaften fir die Umsetzung KompensationsmafRnahmen im Rahmen Eingriffsregelung
— Eigentimer: Stadt Konigslutter am EIm O kostenneutral

[0 Landesmittel (P+E, Artenschutz)
nachrichtlich
[0  Erschwernisausgleich

ALAND @
SE Sandtr-Ma %



Managementplan fiir das FFH-Gebiet 105 Landkreis Helmstedt

MalRnahmenbeschreibung
— Fortfuhren der jetzigen Mahd gemaR Pachtauflagen mit einer jahrlichen Mahd im Spatsommer (Ende
August/Anfang September) mit Abtransport des Mahdguts

Pachtauflagen der Stadt Kénigslutter am Elm fiir der Kompensationsflache

— Kein Walzen oder Schleppen oder sonstige Bearbeitung (insb. im Zeitraum vom 15.04. bis 15.07. (au-
Rerhalb dieser Zeit nur nach Zustimmung der Stadt Konigslutter am Elm)

— Kein Einsatz von mineralischer Diingung oder Kalkung

— Keine Dingung mit Giille, Jauche oder Gefligelmist

— Kein Einsatz von Unkrautvernichtungsmitteln oder Pflanzenbehandlungsmitteln
— Keine Beregnung

— Keine Lagerung oder dauerhaftes Abstellen von Maschinen, Geraten, landwirtschaftlichen Erzeugnis-
sen oder anderen Materialien auf der Flache

— Keine Veranderung des Bodenreliefs (kein Auffillen von Bodensenken oder Mulden, kein Einebnen
von Gelandekuppen)

— Keine Errichtung baulicher Anlagen
— Kein Umbruch der Flache, keine Neueinsaat

Nutzung der Grinlandflache

— Extensive Nutzung des Griunlandbereiches

— Einschirige Mahd des Grinlandes im Spatsommer (Ende August/Anfang September)
— Vollstandiges Abfahren des Mahdgutes

— Lagerung von Heuballen nur nach Abstimmung und nur an der siidlichen Grundstlicksgrenze fir max.
sechs Monate

Uberschlagige Kostenschatzung

— Laufende Kompensationsmafinahme. Kostenberechnung dieser nicht bekannt, daher wird folgender
Wert berechnet:

— Ca. 1.990 € jahrlich

— pro Pflegegang und ha ca. 500 €, dies ergibt bei 3,98 ha bestehendem Sandtrockenrasen 1.990 €

Konflikte / Synergien mit sonstigen Planungen / MalBnahmen im Gebiet

Erganzende MaRRnahmen zur Uberwachung und Erfolgskontrolle
— Monitoring des Arteninventars nach 3 Jahren im Rahmen der allgemeinen Gebietsbetreuung durch die UNB

Dokumentation ausgefihrter MaBnahmen und Erfolgskontrollen

Anmerkungen
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Managementplan fiir das FFH-Gebiet 105 Landkreis Helmstedt

Aushagerungsmahd einer Grinlandflache, die als Teil einer Kom-

SE Sandtr-Puf-Aush pensationsmaflnahme als Puffer fir den Sandtrockenrasen dient

Codierung der MaRnahmennummer

E Notwendige ErhaltungsmaRnahme fiir Natura 2000
WV  [Notwendige WiederherstellungsmafRnahme fir Natura 2000 wegen Verstol3 gegen das Verschlech-
terungsverbot LRT/
WN  |Notwendige WiederherstellungsmaRnahme fiir Natura 2000 aus dem Netzzusammenhang Q_rtll Marsnahrrllenkur-
iel- zel

WS  [Notwendige WiederherstellungsmafRnahme aufgrund der Vorgaben der NSG-Verordnung
z Zusatzliche MalRnahme fir Natura 2000-Gebietsbestandteile
SE Sonstige Schutz- und Entwicklungsmaf3nahme (nicht Natura 2000)

gruppe

Prioritat

O 1 =sehrhoch 2 =hoch O 3 =mittel

Verpflichtende MaRnahmen fiir Natura 2000-Gebietsbe- Aus EU-Sicht nicht verpflichtend
standteile 1 zusatzliche MaRnahmen fur Natura 2000-
0 notwendige ErhaltungsmaRnahme Gebietsbestandteile
J notwendige WiederherstellungsmafRnahme wegen Verstol3 MaRnahmen fiir sonstige Gebietsbestandteile
gegen Verschlechterungsverbot sonstige Schutz- und EntwicklungsmafRnahme
0 notwendige Wiederherstellungsmal3nahme aus dem Netzzu- (nicht Natura 2000)
sammenhang
0 notwendige Wiederherstellungsmafnahme aufgrund der
NSG-VO

Zu férdernde mafRgebliche Natura 2000-Gebietsbestandteile:

Charakteristische Arten, die von der Mal3nahme profitieren:
— Sand-Grasnelke (Armeria maritima ssp. elongata)

— Berg-Sandglockchen (Jasione montana)

— Platterbsen-Wicke (Vicia lathyroides)

— Kleiner Sonnenréschen-Blauling (Aricia agestis)

Zu férdernde sonstige Gebietsbestandteile:
— Erhalt eines 3,98 ha groRen Sandtrockenrasens

Gebietsbezogene Erhaltungsziele fur die malRgeblichen Natura 2000-Gebietsbestandteile
Sonstige SchutzmafRnahme:

— Aushagerung von einem 0,85 ha grol3em Intensivgriinland, das gemaR einer laufenden Kompensationsmalf3-
nahme als Pufferflache fir den sidlich angrenzenden Sandtrockenrasen dient

Wesentliche aktuelle Defizite / Hauptgefahrdungen
— Hoher Anteil an Wirtschaftsgrasern
— Anklange an Intensivgrinland

Umsetzungszeitraum
kurzfristig bis 2027
mittelfristig bis ca. 2035
O  langfristig nach 2035
Daueraufgabe

O

Umsetzungsinstrumente

O Flachenerwerb, Erwerb von Rechten

Pflege-, Instandsetzungs- oder Entwicklungsmaf3nahme
0 Vertragsnaturschutz

[0 Natura 2000-vertragliche Nutzung

nachrichtlich

[0 Schutzgebietsverordnung

MaRnahmentrager

0 UNB

Mogliche Partnerschaften fir die Umsetzung
—  Eigentimer: Stadt Konigslutter am Elm

Finanzierung

[J Forderprogramme

KompensationsmafRnahmen im Rahmen Eingriffsregelung
0  kostenneutral

[0 Landesmittel (P+E, Artenschutz)

nachrichtlich

[0  Erschwernisausgleich

SE Sandtr-Puf-Aush

N,%/Q



Managementplan fiir das FFH-Gebiet 105 Landkreis Helmstedt

MalRnahmenbeschreibung

— Aushagerungsmahd und ein anschlieRendes Fortfiihren der jetzigen Mahd geman Pachtauflagen mit
einer jahrlichen Mahd im Spatsommer (Ende August/Anfang September) mit Abtransport des Mahd-
guts und ggf. in Abstanden von einigen Jahren weitere Aushagerungsmahd bei einer potenziellen In-
tensivierung der Flache

Pflege zur Aushagerung:

— zwei- bis dreischiriges Mahdregime im Zeitraum zwischen Ende Mai bis Oktober bei gleichzeitigem
Verzicht auf Dingung (je nach Starke des Aufwuchses, dies héangt auch von der Witterung im jeweili-
gen Jahr ab und ist durch die UNB jeweils festzulegen.) zunéchst fir 3 Jahre

— Mahd in zwei Abschnitten pro Wiese (mdglichst kleinrAumiges Mosaik): Mdglichst Belassen raumlich
wechselnder Streifen oder Teilflachen (ungemaht), insbes. erste Mahd.

— Bei der zweiten Mahd Erhalt von Strukturen zur Uberwinterung von Wirbellosen (Schonstreifen)

— Mahd mdglichst von innen nach auf3en oder von links nach rechts (Artenschutz)

—  Schnitthéhe etwa 10 cm

— Fur die Mahd ist ein Balkenméaher zu verwenden. Idealerweise wird das Mahwerk mit einer Blende
oder einem Balken ausgestattet, um Insekten zu vertreiben. Das Mahdgut verbleibt nach der Mahd
zunéchst einige Tage auf der Flache, damit Insekten fliehen kénnen. Zum Zusammenfahren und den
Abtransport des Mahdgutes ist ein Kammschwader zu nutzen (verringerte Sogwirkung und daher er-
hoéhter Insektenschutz)

— Verzicht auf Dungung

Pachtauflagen der Stadt Kénigslutter am Elm fur der Kompensationsflache

— Kein Walzen oder Schleppen oder sonstige Bearbeitung (insb. im Zeitraum vom 15.04. bis 15.07. (au-
Rerhalb dieser Zeit nur nach Zustimmung der Stadt Konigslutter am Elm)

— Kein Einsatz von mineralischer Diingung oder Kalkung

— Keine Dingung mit Giille, Jauche oder Gefligelmist

— Kein Einsatz von Unkrautvernichtungsmitteln oder Pflanzenbehandlungsmitteln

— Keine Beregnung

— Keine Lagerung oder dauerhaftes Abstellen von Maschinen, Geraten, landwirtschaftlichen Erzeugnis-
sen oder anderen Materialien auf der Flache

— Keine Veranderung des Bodenreliefs (kein Auffiillen von Bodensenken oder Mulden, kein Einebnen
von Gelandekuppen)

— Keine Errichtung baulicher Anlagen

— Kein Umbruch der Flache, keine Neueinsaat

Nutzung der Grinlandflache

— Extensive Nutzung des Griunlandbereiches

— Einschirige Mahd des Grinlandes im Spatsommer (Ende August/Anfang September)

— Vollstandiges Abfahren des Mahdgutes

— Lagerung von Heuballen nur nach Abstimmung und nur an der stidlichen Grundstiicksgrenze fir max.
sechs Monate

Uberschlagige Kostenschéatzung

— Laufende KompensationsmalRnahme. Kostenberechnung dieser nicht bekannt, daher wird folgender
Wert berechnet:

— Ca. 850 € jahrlich

— pro Pflegegang und ha ca. 500 €, ergibt bei 0,85 ha 425 €; mit 2 Mahden pro Jahr 850 €. Bei einer 3.
Mahd sind ggf. die Kosten fiir diese noch zu addieren.

Konflikte / Synergien mit sonstigen Planungen / MaBnahmen im Gebiet

Erganzende MaRnahmen zur Uberwachung und Erfolgskontrolle
— Monitoring des Arteninventars nach 3 Jahren im Rahmen der allgemeinen Gebietsbetreuung durch die UNB
Dokumentation ausgefuhrter MaBnahmen und Erfolgskontrollen

Anmerkungen |

ALAND @
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Managementplan fiir das FFH-Gebiet 105 Landkreis Helmstedt

Entfernung des invasiven japanischen Staudenknéterichs (Fallopia

SE Staud-Kn japonica) innerhalb eines bodensauren Eichenwaldes (LRT 9190)

Codierung der MaRnahmennummer

E Notwendige ErhaltungsmafRnahme fiir Natura 2000
WV  [Notwendige Wiederherstellungsmaf3nahme fir Natura 2000 wegen Versto3 gegen das Verschlech-
terungsverbot LRT/
WN  |Notwendige WiederherstellungsmaRnahme fiir Natura 2000 aus dem Netzzusammenhang Q_rtll Marsnahrrllenkur-
iel- zel

WS  [Notwendige Wiederherstellungsmalinahme aufgrund der Vorgaben der NSG-Verordnung
z Zusatzliche MaRnahme fiir Natura 2000-Gebietsbestandteile
SE Sonstige Schutz- und EntwicklungsmafZnahme (nicht Natura 2000)

gruppe

Prioritéat
1 =sehr hoch 0 2=hoch O 3 =mittel
Verpflichtende MaRnahmen fiir Natura 2000-Gebietsbe- Aus EU-Sicht nicht verpflichtend
standteile zusétzliche MaRnahmen fur Natura 2000-
0 notwendige ErhaltungsmaRnahme Gebietsbestandteile
J notwendige WiederherstellungsmafRnahme wegen Verstol3 MaRnahmen fiir sonstige Gebietsbestandteile
gegen Verschlechterungsverbot O  sonstige Schutz- und EntwicklungsmaRnahme
0 notwendige Wiederherstellungsmal3nahme aus dem Netzzu- (nicht Natura 2000)
sammenhang
0 notwendige Wiederherstellungsmafnahme aufgrund der
NSG-VO

Zu férdernde mafRgebliche Natura 2000-Gebietsbestandteile:
— LRT 9190 im Erhaltungsgrad B (1/145)

Charakteristische Arten, die von der Mal3nahme profitieren:

Zu férdernde sonstige Gebietsbestandteile:

Nachrichtliche Darstellung: Vergleich flachendeckende Aktualisierungskartierung und Basiserfassung. Erlauterung
siehe Kapitel 3.2 Managementplan.

u A/B/C Flache EHG A/B/IC
LRT Rep. SDB Flache akt. EHG akt. akt. Ref. Ref. Ref.
9190 C 7,00 ha C 0%/43%/57% 7,00 ha C 0%/43%/57%

Gebietsbezogene Erhaltungsziele fur die mal3geblichen Natura 2000-Gebietsbestandteile
Erhalt

— Erhalt von 2,08 ha im Erhaltungsgrad B

Wesentliche aktuelle Defizite / Hauptgefahrdungen
— Ausbreitung des japanischen Staudenknéterichs (Fallopia japonica)

Umsetzungszeitraum Umsetzungsinstrumente
kurzfristig bis 2027 O Flachenerwerb, Erwerb von Rechten
O mittelfristig bis ca. 2035 Pflege-, Instandsetzungs- oder Entwicklungsmaf3nahme
[0 langfristig nach 2035 [0 Vertragsnaturschutz
[0 Daueraufgabe ] Natura 2000-vertragliche Nutzung
nachrichtlich
[0 Schutzgebietsverordnung

ALAND @
SE Staud-Kn %



Managementplan fiir das FFH-Gebiet 105 Landkreis Helmstedt

MalRnahmentréager Finanzierung

UNB 0 Foérderprogramme

Mogliche Partnerschaften fir die Umsetzung [0 Kompensationsmafinahmen im Rahmen Eingriffsregelung
—  Eigentimer [0 kostenneutral

0 Landesmittel (P+E, Artenschutz)
nachrichtlich
0 Erschwernisausgleich

MaRnahmenbeschreibung

Entfernen eines dichten Bestandes des japanischen Staudenknéterichs innerhalb eines Bodensauren Ei-
chenwaldes entlang eines Wanderpfades.

Eine Ausbreitung des Staudenknéterichs innerhalb des Eichenwaldes fuhrt zu einer Verdrangung der typi-
schen Krautschicht des LRT 9190 und insgesamt zu einer Verschlechterung des GEHG von ,B* auf ,C*

— bisher begrenztes Vorkommen des Staudenknéterich (50-100 2m)

— Der Japanische Staudenkngterich verfiigt Uber sehr regenerationsfahige Rhizome. Bereits kleine Rhi-
zomstiicke besitzen eine starke Austriebskraft, um einen neuen Bestand zu bilden. Zudem kénnen die
Rhizome eine Durchwurzelungstiefe von bis zu zwei Metern erreichen

— Vollstandiges Ausgraben der Rhizome zum Beispiel mit einem kleinen Bagger

— Bodenschonendes Arbeiten (Moorbereifung, Auslegen von Bodenplatten, etc.): Die Flache bzw. die
Zuwegung uber einen kaum genutzten Feldweg liegen auf Erdniedermoorboden bzw. auf Gley-Pod-
solbdden. Hier ist auf ein bodenschonendes Befahren der Zuwegung und im Umfeld der Entnahmear-
beiten des Staudenknéterichs zu achten

— Da eine alleinige mechanische Bekampfung gré3erer Bestande schwierig ist, sollte die Flache mit ei-
nem durchwuchsstabilem, mdglichst lichtundurchlassigen, aber wasserdurchlassigen Vlie3/Gewebe
abgedeckt werden. Hierbei sollte, um ein seitliches Durchwachsen zu verhindern, die abzudeckende
Flache am Rand um ca. zwei Meter verbreitert werden. Zudem ist das Gewebe am Rand als Rhizom-
sperre in den Boden zu ziehen

— Vollstéandiger Abtransport des Schnittgutes und inshesondere der Rhizome von der Fléache. Sachge-
rechte Entsorgung Uber eine professionelle Kompostieranlage oder tiber Restmiillentsorgung (Ver-
brennung, Deponie)

— Vollstandige Reinigung der Gerate und Maschinen nach Bearbeitung des Staudenknéterichbestandes

— Regelméafige Kontrolle in den Folgejahren, um bei einem erneuten Aufwachsen des Staudenknéte-
richs rechtzeitig reagieren zu kénnen

Uberschlagige Kostenschatzung
— Abhéangig von der Haufigkeit der Durchgénge zu Entfernen der Rhizome. Bei Durchfihrung der Maf3-
nahme mit einem Bagger ca. 800 - 1.000 € pro Tag

— Abdecken der Plane bei 100m2 ca. 1.500 €

Konflikte / Synergien mit sonstigen Planungen / MaBnahmen im Gebiet

Erganzende MaRRnahmen zur Uberwachung und Erfolgskontrolle
— Mehrjahrige Erfolgskontrollen notwendig

Dokumentation ausgefuhrter MaBnahmen und Erfolgskontrollen

Anmerkungen

ALAND @
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Managementplan fiir das FFH-Gebiet 105 Landkreis Helmstedt

Nutzungsverzicht und Flachenerwerb als Grundlage fur die Fla-
WN 91D0-FV chenvergroRerung und Entwicklung des LRT 91D0* (,,Moorwéalder)
durch Wiedervernassung

Codierung der MaRnahmennummer

E Notwendige ErhaltungsmafRnahme fiir Natura 2000
WV  |Notwendige Wiederherstellungsmafnahme fiir Natura 2000 wegen Versto3 gegen das Verschlech-
terungsverbot LRT/
WN  [Notwendige WiederherstellungsmaRRnahme fiir Natura 2000 aus dem Netzzusammenhang Qrtll MaBnahrT|1enk[Jr-
WS  |Notwendige WiederherstellungsmalRnahme aufgrund der Vorgaben der NSG-Verordnung grulge)r;e ze
z Zusatzliche MaRnahme fir Natura 2000-Gebietsbestandteile
SE Sonstige Schutz- und Entwicklungsmafinahme (nicht Natura 2000)
Prioritat
0 1 =sehrhoch 2 =hoch O 3=mittel
Verpflichtende MaRnahmen fir Natura 2000- Aus EU-Sicht nicht verpflichtend
Gebietsbestandteile ]  zusétzliche Malinahmen fur Natura 2000-
0 notwendige ErhaltungsmaRnahme Gebietsbestandteile
0 notwendige Wiederherstellungsmafnahme wegen Verstof MaRnahmen fiir sonstige Gebietsbestandteile
gegen Verschlechterungsverbot O sonstige Schutz- und EntwicklungsmaRnahme
notwendige Wiederherstellungsmaflinahme aus dem Netzzu- (nicht Natura 2000)
sammenhang
J notwendige WiederherstellungsmafRnahme aufgrund der
NSG-VO

Zu férdernde mafRgebliche Natura 2000-Gebietsbestandteile:
— LRT 91D0* im Erhaltungsgrad B

Charakteristische Arten, die von der Mal3nahme profitieren:
Zu fordernde sonstige Gebietsbestandteile:

—  WBMt (Flachen 1/193, 1/232, 1/233), WBR (Flachen 1/149, 1/154, 1/163, 1/165, 1/170, 1/171, 1/180, 1/183,
1/194, 1/235, 1/242) auf 8,76 ha

Nachrichtliche Darstellung: Vergleich flichendeckende Aktualisierungskartierung und Basiserfassung. Erlauterung
siehe Kapitel 3.2 Managementplan.

u A/B/IC Flache EHG A/B/C
LRT Rep. SDB Flache akt. EHG akt. akt. Ref. Ref. BE
91D0* B 36,81 ha B 0%/100%/0% 36,81 ha B 0%/100%/0%

Gebietsbezogene Erhaltungsziele fur die mal3geblichen Natura 2000-Gebietsbestandteile

FlachenvergréRerung

— VergroRerung der LRT-Flache durch starkere Verndssung (z. B. Einschrankung der Grabenentwasserung) und
infolge natirlicher Sukzession

Wesentliche aktuelle Defizite / Hauptgefahrdungen

—  Entwasserung

—  Torfmineralisierung

— Fehlende Informationen u. a. zum Gebietswasserhaushalt, Relief des Moores, Entwasserungssystem

ALAND @
WN 91DO0-FV %’




Managementplan fiir das FFH-Gebiet 105 Landkreis Helmstedt

Umsetzungszeitraum Umsetzungsinstrumente

O kurzfristig bis 2027 0 Flachenerwerb, Erwerb von Rechten

O mittelfristig bis ca. 2035 Pflege-, Instandsetzungs- oder Entwicklungsmanahme
langfristig nach 2035 J Vertragsnaturschutz

0 Daueraufgabe 0 Natura 2000-vertragliche Nutzung

nachrichtlich
0 Schutzgebietsverordnung

MaRnahmentréager Finanzierung

UNB Forderprogramme

Mogliche Partnerschaften fir die Umsetzung [0 KompensationsmalRnahmen im Rahmen Eingriffsregelung
—  Eigentimer*innen [0 kostenneutral

—  NLWKN O Landesmittel (P+E, Artenschutz)

— Untere Wasserbehoérde LK Helmstedt nachrichtlich

—  Flurbereinigungsbehérde LK Helmstedt O Erschwernisausgleich

Quialifizierte Fachbiiros

MaRnahmenbeschreibung

Eine VergroRerung der Flache ist durch eine stérkere Vernassung zu erreichen. Mdglichkeiten hierzu
(z.B. Grabenaufstau) sind in einem hydrogeologischen Gutachten zu prifen (MalRnahmenblatt WN E
Moor). Hierin werden Potenzialflachen ausgewahlt, die vernasst werden kénnen.

Nach Auswahl der Potenzialflachen Nutzugsverzicht.

Ein Flachenerwerb der noch nicht landkreiseigenen Potenzialflachen ist zu prifen.

Derzeit als geeignete Potenzialflachen einzuschéatzen, sind vor allem die trockeneren Moor-
Bruchwalder WBMt (Flachen 1/193, 1/232, 1/233) auf 2,11 ha sowie WBR (Flachen 1/149, 1/154,
1/163, 1/165, 1/170, 1/171, 1/180, 1/183, 1/194, 1/235, 1/242) auf 6,65 ha.

Hiervon sind nicht landkreiseigen:

Kurzpolnr. Flache in ha

) 4,0

1/149 0,71
Teilbereich 1/154 0,76
1/163 0,64
1/171 0,28
1/180 0,08
1/183 0,46
Teilbereich 1/232 0,18
Teilbereich 1/233 0,51
Teilbereich 1/242 0,38

Mit Vorliegen moorkundlicher Daten ist eine Regenerationsfahigkeit belastbarer einzuschatzen. An-
hand der Ergebnisse einer Potentialeinschétzung ist das Zielkonzept des vorliegenden Management-
plans ggf. anzupassen bzw. fortzuschreiben. Voraussetzung zur etwaigen Durchfiihrung ist vorab ein
weiterer Flachenerwerb.

Uberschlagige Kostenschéatzung

Das genaue Untersuchungsdesign ist durch das durchfiihrende Fachbiro festzulegen.
Flachenerwerb der nicht landkreiseigenen Potentialflachen: 40.000 € (Preise fir forstwirtschaftliche
Flachen Landkreis Helmstedt: 0,60 € / m? (= 10.000 € / ha nach Bodenrichtwerte Niedersachsen In:
immobilienmarkt.niedersachsen.de, ohne Berucksichtigung von Flurstiicksgrenzen)

Konflikte / Synergien mit sonstigen Planungen / MaRnahmen im Gebiet

Ggf. Entwicklung des LRTs im Zuge der natiirlichen Sukzession auf Flachen von offenen Moor- und Sumpfbioto-
pen unter Nutzungsverzicht, durch Verlandung ehemaliger Torfstiche und von Stillgewédssern im Moorkernbereich
oder infolge von Bewaldung von Geblschen und gebtischreichen Torfstiche (siehe MalRnahmenblatt SE Off, SO,
BN-NW)

Zum langfristigen Erhalt der Fléachen (auch vor dem Hintergrund des Klimawandels) sind Kenntnisse der hydroge-
ologischen Situation in dem Bereich erforderlich (siehe MalRnahmenblatt WN E Moor)

ALAND @
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Erganzende MaRnahmen zur Uberwachung und Erfolgskontrolle

Dokumentation ausgefiihrter MaBnahmen und Erfolgskontrollen

Anmerkungen

ALAND @
WN 91DO0-FV %’



Managementplan fiir das FFH-Gebiet 105 Landkreis Helmstedt

Erreichung des EHG B fir die Alten Bodensauren Eichenwalder (LRT

WS 9190-NW 9190) auf Naturwaldflachen aufgrund der NSG-Verordnung

Codierung der MaRnahmennummer

E Notwendige ErhaltungsmafRnahme fur Natura 2000
WV  |Notwendige WiederherstellungsmafRnahme fuir Natura 2000 wegen Verstol3 gegen das Verschlech-
terungsverbot LRT/
WN  [Notwendige WiederherstellungsmaRnahme fiir Natura 2000 aus dem Netzzusammenhang Qrtll MaBnahrTenkiJr-
WS  |Notwendige WiederherstellungsmaRRnahme aufgrund der Vorgaben der NSG-Verordnung grulgr;e ze
z Zusatzliche MaRnahme fiir Natura 2000-Gebietsbestandteile
SE Sonstige Schutz- und EntwicklungsmafZnahme (nicht Natura 2000)
Prioritat
1 =sehr hoch 0 2=hoch O 3 =mittel
Verpflichtende MaRnahmen fiir Natura 2000- Aus EU-Sicht nicht verpflichtend
Gebietsbestandteile ]  zusétzliche Malinahmen fur Natura 2000-
0 notwendige ErhaltungsmaRnahme Gebietsbestandteile
[J notwendige WiederherstellungsmafRnahme wegen Verstol3 MaRnahmen fiir sonstige Gebietsbestandteile
gegen Verschlechterungsverbot O sonstige Schutz- und EntwicklungsmaRnahme
0 notwendige Wiederherstellungsmal3nahme aus dem Netzzu- (nicht Natura 2000)
sammenhang
notwendige Wiederherstellungsmafl3nahme aufgrund der
NSG-VO

Zu férdernde mafRgebliche Natura 2000-Gebietsbestandteile:
— LRT 9190 im Erhaltungsgrad C (1/133, 1/146, 1/155)

Charakteristische Arten, die von der Mal3nahme profitieren:

Zu férdernde sonstige Gebietsbestandteile:

Nachrichtliche Darstellung: Vergleich flachendeckende Aktualisierungskartierung und Basiserfassung. Erlauterung
siehe Kapitel 3.2 Managementplan.

u A/B/IC Flache EHG A/B/C
LRT Rep. SDB Flache akt. EHG akt. akt. Ref. Ref. Ref.
9190 C 7,00 ha C 0%/43%/57% 7,00 ha C 0%/43%/57%

Gebietsbezogene Erhaltungsziele fur die mal3geblichen Natura 2000-Gebietsbestandteile
Erhalt

—  Entwicklung von 3,99 ha im Erhaltungsgrad C in den Erhaltungsgrad B

Wesentliche aktuelle Defizite / Hauptgefahrdungen
—  Eutrophierung

— Mangel an Totholz

— Mangel an Habitatbdumen

ALAND @
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Umsetzungszeitraum Umsetzungsinstrumente

O kurzfristig bis 2027 0 Flachenerwerb, Erwerb von Rechten

O mittelfristig bis ca. 2035 0 Pflege-, Instandsetzungs- oder EntwicklungsmaRnahme
[0 langfristig nach 2035 J Vertragsnaturschutz

Daueraufgabe 0 Natura 2000-vertragliche Nutzung

nachrichtlich
Schutzgebietsverordnung

MaRnahmentréager Finanzierung

UNB 0 Forderprogramme

Mogliche Partnerschaften fir die Umsetzung [0 KompensationsmalRnahmen im Rahmen Eingriffsregelung
—  Eigentimer kostenneutral

0 Landesmittel (P+E, Artenschutz)
nachrichtlich
0 Erschwernisausgleich

MaRnahmenbeschreibung

— Die mit Erhaltungsgrad ,C* bewerteten Eichenwaldflachen liegen alle innerhalb der Naturwaldflachen

— Nutzungsverzicht und Belassen von Alt- und Totholz.

— Eine Erhdhung des Altholz- und Totholzanteils sowie der Habitatbdume wird durch eine Naturwaldent-
wicklung gefordert

Ubergeordneter MaRnahmen- und Entwicklungsbedarf:

Fur die nachhaltige Verbesserung des Erhaltungszustands der bodensauren Eichenwalder ist besonders
relevant:

— Prozessschutz im Sinne einer naturnahen Baumartenzusammensetzung und Belassen eines ausrei-
chenden Anteils an Alt- und Totholz.

EinzelmaRnahmen:

— Nutzungsverzicht, aufgrund der Kategorie Naturwald (gemaR Schutzgebietsverordnung)

— Erhaltung und Férderung von Alt- und Totholz sowie Habitat- und Biotopbdumen (gemafR Schutzge-
bietsverordnung)

Nachrichtlich: Fir den LRT mafRgebliche Vorgaben aus NSG-Verordnung ,Rieseberger Moor*

Nutzungsverzicht auf Naturwaldflachen: Naturwaldflachen sollen dem Prozessschutz im Sinne einer ei-
gendynamischen Entwicklung dienen. Der Managementplan kann Vorgaben zu PflegemafRnahmen aufstel-
len, sofern erforderlich. MalZnahmen zur Gefahrenabwehr oder zur Verkehrssicherungspflicht sind auch im
Naturwald notwendigerweise durchzufuhren.

- Derzeit besteht kein Erfordernis fur PflegemaRnahmen.
- Bei VerkehrssicherungsmafRnahmen oder MaRnahmen der Gefahrenabwehr geféllte Baume ver-
bleiben im Bestand.

Uberschlagige Kostenschatzung
— Durch die natirliche Entwicklung des Waldes entstehen keine weiteren Kosten

Konflikte / Synergien mit sonstigen Planungen / MaBnahmen im Gebiet

Erganzende MaRRnahmen zur Uberwachung und Erfolgskontrolle

Dokumentation ausgefuhrter MaBnhahmen und Erfolgskontrollen

Anmerkungen

ALAND @
WS 9190-NW %
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Anlage einer Pufferflache auf dem angrenzenden Acker zur Vermei-
dung der Eutrophierung von Alten Bodensauren Eichenwéldern des

WS 9190-Puf LRT 9190 (zur Herstellung des EHG B aufgrund der NSG-
Verordnung)
Codierung der MaRnahmennummer
E Notwendige Erhaltungsmaflnahme fiir Natura 2000
WV  |Notwendige WiederherstellungsmafRnahme fiir Natura 2000 wegen Verstol3 gegen das Verschlech-
terungsverbot LRT/
WN  |Notwendige WiederherstellungsmaRnahme fiir Natura 2000 aus dem Netzzusammenhang é\iglf MaBna?genkUr-
WS  |Notwendige WiederherstellungsmaRnahme aufgrund der Vorgaben der NSG-Verordnung gruppe
4 Zusétzliche MaRnahme fiir Natura 2000-Gebietsbestandteile
SE Sonstige Schutz- und Entwicklungsmafinahme (nicht Natura 2000)
Prioritéat
1 =sehr hoch O 2=hoch O 3 =mittel
Verpflichtende MaRnahmen fir Natura 2000- Aus EU-Sicht nicht verpflichtend
Gebietsbestandteile [0  zusétzliche Malinahmen fiir Natura 2000-
0 notwendige ErhaltungsmaRnahme Gebietsbestandteile
[ notwendige Wiederherstellungsmafinahme wegen Versto [y -a o0 on fir sonstige Gebietsbestandteile
gegen Verschlechterungsverbot [0  sonstige Schutz- und EntwicklungsmaRnahme
J notwendige WiederherstellungsmafRnahme aus dem Netzzu- (nicht Natura 2000)
sammenhang
notwendige WiederherstellungsmafRnahme aufgrund der
NSG-VO

Zu fordernde mal3gebliche Natura 2000-Gebietsbestandteile:
— LRT 9190 im Erhaltungsgrad B (1/133)
Charakteristische Arten, die von der Mal3nahme profitieren:

Zu fordernde sonstige Gebietsbestandteile:

Nachrichtliche Darstellung: Vergleich flachendeckende Aktualisierungskartierung und Basiserfassung. Erlauterung
siehe Kapitel 3.2 Managementplan.

u A/B/IC Flache EHG A/B/C
LRT Rep. SDB Flache akt. EHG akt. akt. Ref. Ref. Ref.
9190 C 7,00 ha C 0%/43%/57% 7,00 ha C 0%/43%/57%

Gebietsbezogene Erhaltungsziele fur die mal3geblichen Natura 2000-Gebietsbestandteile
Entwicklung
—  Entwicklung von 1,64 ha 9190 C in den Erhaltungsgrad B

Wesentliche aktuelle Defizite / Hauptgefahrdungen

—  Eutrophierung
Umsetzungszeitraum Umsetzungsinstrumente
kurzfristig bis 2027 O Flachenerwerb, Erwerb von Rechten
0  mittelfristig bis ca. 2035 [J Pflege-, Instandsetzungs- oder Entwicklungsmafinahme
O  langfristig nach 2035 U Vertragsnaturschutz
[0 Daueraufgabe [J Natura 2000-vertragliche Nutzung
nachrichtlich
Schutzgebietsverordnung
MaRRnahmentrager Finanzierung
UNB Forderprogramme
Mogliche Partnerschaften fir die Umsetzung [J KompensationsmaRnahmen im Rahmen Eingriffsregelung
—  Eigentimer O kostenneutral
J Landesmittel (P+E, Artenschutz)
nachrichtlich
J  Erschwernisausgleich

ALAND ( )
WS 9190-Puf %
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MalRnahmenbeschreibung

— Schaffung eines 15 m breiten Pufferstreifens (Flachengré3e: 0,53 ha) zwischen einem bodensaurem
Eichenwald (1/133) mit dem Erhaltungsgrad C und dem angrenzenden Acker zur Reduzierung des
Nahrstoffeintrages aus dem Acker und zur Entwicklung eines LRT 9190 C in den Erhaltungsgrad B

— Die Ackerflache liegt auRerhalb des FFH-Gebietes

— Hochstens extensive Nutzung auf diesem Pufferstreifens dstlich angrenzend an den Eichenwald.
— Keine Dungung, kein Einsatz von Pflanzenschutzmitteln

— Eine Umwandlung in Dauergriinland wird empfohlen, andernfalls nur jahrlicher Umbruch

Uberschlagige Kostenschéatzung

— Die Anlage eines Bluh- und Schutzstreifen mit jahrlicher Aussaat (BF 1) oder eines mehrjahrigen Blih-
und Schutzstreifen (BF2) wird Uber Agrarumwelt- und Klimamafnahmen (AUKM) gefdrdert, hier:
AUKM (BF1 und BF2).

— Der Fordersatz betragt derzeit bei BF1: 1.088 € bzw.1.320 € /ha (konventionell bzw. 6kologisch) und
bei BF2: 910€ bzw.1.181€ /ha (konventionell bzw. 6kologisch)(Stand 01.04.2025)

— Ca.482€ (0,53 ha *910 € ) bis 700 € (0,53 ha *1.320 €)

Konflikte / Synergien mit sonstigen Planungen / MaBnahmen im Gebiet

Erganzende MalRnahmen zur Uberwachung und Erfolgskontrolle

— Die Einhaltung des Pufferstreifens sollte im Rahmen des Monitorings der Lebensraumtypen tberpriift werden
(allgemeine Gebietsbetreuung durch die UNB).

Dokumentation ausgefuhrter MaBnahmen und Erfolgskontrollen

Anmerkungen

— Fr eine langfristige Sicherung des Pufferstreifens ist ggf. auch ein Flachenerwerb in Betracht zu ziehen, jedoch
mit héheren Kosten verbunden.

ALAND @
WS 9190-Puf %
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Aushagerungsmahd zur Wiederherstellung einer verlorengegange-
nen LRT 6510-Flache sowie Herstellung des EHG B und zur Schaf-
fung von Mageren Flachland- Mahwiesen (LRT 6510)

WYV 6510-Aush,
Z 6510-Aush

Codierung der MaRnahmennummer

E Notwendige ErhaltungsmafRnahme fiir Natura 2000
WV  |Notwendige Wiederherstellungsmaflinahme fiir Natura 2000 wegen Verstol3 gegen das Verschlech-
terungsverbot LRT/
WN  |Notwendige Wiederherstellungsmanahme fiir Natura 2000 aus dem Netzzusammenhang Qir(;I{ MaBna;r;enkUr-
WS  [Notwendige Wiederherstellungsmaflinahme aufgrund der Vorgaben der NSG-Verordnung gruppe

Z Zusatzliche MaRnahme fir Natura 2000-Gebietsbestandteile

SE Sonstige Schutz- und Entwicklungsmafinahme (nicht Natura 2000)

Prioritat
1 = sehr hoch O 2=hoch U 3 =mittel
Verpflichtende MaRnahmen fir Natura 2000-Gebietsbe- Aus EU-Sicht nicht verpflichtend
standteile zusétzliche MaRnahmen fur Natura 2000-
[J notwendige ErhaltungsmafRhahme Gebietsbestandteile
notwendige Wiederherstellungsmafl3nahme wegen VerstoR MaRnahmen fiir sonstige Gebietsbestandteile
gegen Verschlechterungsverbot O  sonstige Schutz- und EntwicklungsmaRnahme
0 notwendige WiederherstellungsmafRnahme aus dem Netzzu- (nicht Natura 2000)
sammenhang
J notwendige WiederherstellungsmalRnahme aufgrund der
NSG-VO

Zu férdernde maRgebliche Natura 2000-Gebietsbestandteile:
— Ehemaliges Griinland des LRT 6510, zur Zeit Extensivgriinland (1/103, insges. 0,54 ha)

Zu férdernde sonstige Gebietsbestandteile:

—  Zur Zeit als Intensivgriinland ausgepragte Bereiche, die das ehemalige mesophile Griinland umgeben (1/102). Teile
der Flache sind im Besitz des Landkreises. Die sidliche Teilflache ist Privatbesitz. Ziel ist hier eine Entwicklung zu me-
sophilem Griinland mindestens auf der Flache im Landkreisbesitz (0,65 ha) bzw. im optimalen Fall auf der gesamten
Intensivgrinlandflache (1,12 ha).

Nachrichtliche Darstellung: Vergleich flachendeckende Aktualisierungskartierung und Basiserfassung. Erlauterung
siehe Kapitel 3.2 Managementplan.

; A/B/C Flache EHG A/BIC
LRT Rep. SDB Flache akt. EHG akt. akt. Ref. Ref. Ref.
6510 C 0,58 ha B 0%/100%/0% 0,58 ha B 0%/100%/0%

Gebietsbezogene Erhaltungsziele fur die mal3geblichen Natura 2000-Gebietsbestandteile
Wiederherstellung

—  Wiederherstellung von 0,54 ha LRT 6510 in den Erhaltungsgrad B

Entwicklung
—  Entwicklung von mindestens 0,65 ha Intensivgriinland zu mesophilem Griinland

Wesentliche aktuelle Defizite / Hauptgefahrdungen

—  Defizite bei Habitatstrukturen sowie im lebensraumtypischen Arteninventar
— Hoher Anteil an Obergrasern

— Anklange an Intensivgrinland

—  Vereinzelt Ruderalisierungszeiger (Cirsium arvense)

— Nabhrstoffeintrage aus angrenzendem Acker und Intensivgriinland

WYV 6510-Aush, ALAND @
Z 6510-Aush
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Umsetzungszeitraum Umsetzungsinstrumente

kurzfristig bis 2027 [0 Flachenerwerb, Erwerb von Rechten

O mittelfristig bis ca. 2035 Pflege-, Instandsetzungs- oder Entwicklungsmaf3nahme
O langfristig nach 2035 Vertragsnaturschutz

0 Daueraufgabe 0 Natura 2000-vertragliche Nutzung

nachrichtlich
0 Schutzgebietsverordnung

MaRnahmentréager Finanzierung

UNB Forderprogramme

Mogliche Partnerschaften fir die Umsetzung 0 Kompensationsmafinhahmen im Rahmen Eingriffsregelung
—  Eigentimer [0 kostenneutral

[0 Landesmittel (P+E, Artenschutz)
nachrichtlich
Erschwernisausgleich

MaRnahmenbeschreibung
— Aushagerung der Flachen mit anschlieRender Bewirtschaftung nach E 6510-Ma
— Bewirtschaftungsauflage auf landkreiseigener Flache (1/103): keine Beweidung

Pflege zur Aushagerung:

— zwei- bis dreischiriges Mahdregime im Zeitraum zwischen Ende Mai bis Oktober bei gleichzeitigem
Verzicht auf Dingung (je nach Starke des Aufwuchses, dies hdngt auch von der Witterung im jeweili-
gen Jahr ab und ist durch die UNB jeweils festzulegen.) zunéchst fur 3 Jahre

— Die zweite bzw. dritte Mahd ist erst 8 — 10 Wochen nach dem vorherigen Mahdtermin drchzufihren,
um zum einen gentgend Aufwuchs in den einzelnen Mahdterminen zu haben und auch um einzelnen
Arten ggf. eine Bllte zu ermdglichen.

— Mahd in zwei Abschnitten pro Wiese (mdglichst kleinrAumiges Mosaik): Mdglichst Belassen raumlich
wechselnder Streifen oder Teilflachen (ungemaht), insbes. erste Mahd.

— Bei der zweiten Mahd Erhalt von Strukturen zur Uberwinterung von Wirbellosen (Schonstreifen) auf
ca. 5-10 % der Flache

— Mahd méglichst von innen nach auf3en oder von links nach rechts (Artenschutz)

— Schnitth6he etwa 10 cm

— Fur die Mahd ist ein Balkenmé&her zu verwenden. Idealerweise wird das Mahwerk mit einer Blende
oder einem Balken ausgestattet, um Insekten zu vertreiben. Das Mahdgut verbleibt nach der Mahd
zunéchst einige Tage auf der Flache, damit Insekten fliehen kdnnen. Zum Zusammenfahren und den
Abtransport des Mahdgutes ist ein Kammschwader zu nutzen (verringerte Sogwirkung und daher er-
hoéhter Insektenschutz)

Uberschlagige Kostenschatzung

— Ca. 1.660 € jahrlich
pro Pflegegang und ha ca. 500 €, ergibt bei 0,54 ha 270 € und 1,12 ha 560 €; mit 2 Mahden pro Jahr
1.660 €
Anmerkung: bei der Aushagerungspflege missen die hormalen Mahdkosten aus Malihahme
E 6510-Ma nicht noch zusétzlich berechnet werden. Bei einer 3. Mahd sind ggf. die Kosten flr diese
noch zu addieren.

Konflikte / Synergien mit sonstigen Planungen / MalBnahmen im Gebiet

Erganzende MaRnahmen zur Uberwachung und Erfolgskontrolle
— Monitoring des Arteninventars nach 3 Jahren im Rahmen der allgemeinen Gebietsbetreuung durch die UNB

Dokumentation ausgefuhrter MaBnahmen und Erfolgskontrollen

Anmerkungen

— Die sudlichen Teilbereiche des zur Zeit als Intensivgriinland ausgepragten Schlages liegen im Privatbesitz. Mit
Beibehalten der Griinlandnutzung als ein Schlag, ist eine Durchfiihrung der MaBnahme auf der gesamten Flache
anzustreben und im Zweifel Uber den Pachtvertrag der Flache des Landkreis Helmstedt festzulegen.

WYV 6510-Aush, ALAND @
Z 6510-Aush
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WV 3150-Struk Strukturverbesserungen zur Wiederherstellung des Lebens-
Z 3150-Struk raumtyps 3150 im EHG C und Aufwertung zum EHG B
Codierung der MaRnahmennummer
E Notwendige ErhaltungsmafRnahme fiir Natura 2000
WV  |Notwendige WiederherstellungsmafRnahme fuir Natura 2000 wegen Verstol3 gegen das Verschlech-
terungsverbot LRT/

WN  [Notwendige WiederherstellungsmaRnahme fiir Natura 2000 aus dem Netzzusammenhang Qiglf MaBna?g;enkUr-
WS  |Notwendige WiederherstellungsmaRRnahme aufgrund der Vorgaben der NSG-Verordnung gruppe
z Zusatzliche MaRnahme fiir Natura 2000-Gebietsbestandteile
SE Sonstige Schutz- und EntwicklungsmafZnahme (nicht Natura 2000)
Prioritéat
1 =sehr hoch 0 2=hoch O 3 =mittel
Verpflichtende MaRnahmen fiir Natura 2000- Aus EU-Sicht nicht verpflichtend
Gebietsbestandteile zusétzliche MaflRnahmen fur Natura 2000-
0 notwendige ErhaltungsmaRnahme Gebietsbestandteile

MaRnahmen fir sonstige Gebietsbestandteile

gegen Verschlechterungsverbot O sonstige Schutz- und EntwicklungsmaRnahme
notwendige Wiederherstellungsmalinahme aus dem Netzzu- (nicht Natura 2000)

sammenhang
notwendige Wiederherstellungsmafl3nahme aufgrund der
NSG-VO

notwendige Wiederherstellungsmaf3nahme wegen Verstof3
O
O

Zu férdernde mafRgebliche Natura 2000-Gebietsbestandteile:
—  LRT 3150, derzeit SEZ (1/56)

Charakteristische Arten, die von der Mal3nahme profitieren:
— Amphibien z.B. Springfrosch (Rana dalmatina), Libellen

Zu férdernde sonstige Gebietsbestandteile:

Nachrichtliche Darstellung: Vergleich flachendeckende Aktualisierungskartierung und Basiserfassung. Erldauterung
siehe Kapitel 3.2 Managementplan.

u A/B/IC Flache EHG A/B/C
LRT Rep. SDB Flache akt. EHG akt. akt. Ref. Ref. Ref.
3150 C 0,00 ha - 0%/0%/0% 0,05 ha C 0%/0%/100%

Gebietsbezogene Erhaltungsziele fur die mal3geblichen Natura 2000-Gebietsbestandteile
Wiederherstellung

— Wiederherstellung des Gewassers SEZ (1/56) als LRT 3150 Naturliche und naturnahe néhrstoffreiche Stillgewés-
ser mit Laichkraut- oder Froschbiss-Gesellschaften auf 0,05 ha mit EHG C

Zusatzliche MalRnahme fiir Natura 2000-Gebietsbestandteile

Aufwertung

— Aufwertung des LRTs zum EHG B

Wesentliche aktuelle Defizite / Hauptgefahrdungen
—  Defizite im Hinblick auf das lebensraumtypische Arteninventar (makrophytenlos)
—  Defizite in den Habitatstrukturen (z.B. steile Uferstruktur)

Umsetzungszeitraum Umsetzungsinstrumente
O kurzfristig bis 2027 U Flachenerwerb, Erwerb von Rechten
mittelfristig bis ca. 2035 Pflege-, Instandsetzungs- oder Entwicklungsmafinahme
[0 langfristig nach 2035 J Vertragsnaturschutz
[0 Daueraufgabe ] Natura 2000-vertragliche Nutzung
nachrichtlich
Schutzgebietsverordnung

ALAND ( )
WV 3150-Struk

Z 3150-Struk
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MalRnahmentréager Finanzierung
UNB Forderprogramme
Mogliche Partnerschaften fir die Umsetzung [0 KompensationsmalRnahmen im Rahmen Eingriffsregelung
—  Eigentimer*in des Gewassers O kostenneutral
— Qualifizierte Dienstleister (Fachburros) O Landesmittel (P+E, Artenschutz)
nachrichtlich
0 Erschwernisausgleich

MaRnahmenbeschreibung

— Verbesserung der Ufermorphologie: Anlage von Flachufern mit vielgestaltigen Uferlinien und naturna-
hen Uferstrukturen

— Verbesserung der Lichtverhdltnisse: Freistellung des stdlichen Ufers von dicht angrenzenden Gehdl-
zen (Radius 5 m) im Durchfiihrungszeitraum: Oktober bis Februar

— Verbesserung der Wasservegetation: Naturliche Wiederbesiedelung (Vorrang) oder Ansiedelung von
aquatischen Makrophyten (z.B. aus umliegenden Spendergewéssern) nach Prifung abiotischer und
biotischer Umweltbedingungen und Feststellung des Besiedlungspotentials (siehe Malinahmenblatt
WV 3150-Unt)

—  Erstellung hierfur notwendiger wasser-, naturschutz- und waldrechtliche Genehmigungsplanungen

Nachrichtlich: Fur den LRT mafgebliche Vorgaben aus NSG-Verordnung ,Rieseberger Moor*
— Sicherung bzw. Wiederherstellung eines natirlichen Wasserstandregimes mit einem hohen Wasser-
stand im Winterhalbjahr
— angepasste, schonende Gewasserunterhaltung
— Erhalt besonnter Gewésserbereiche
— Reduzierung von Néahrstoffeintragen aus der Umgebung
erbote:
— Veranderung und Beeintrachtigung von Stillgewéssern

Uberschlagige Kostenschéatzung

— Geholzrodung und Ufergestaltungsmafinahmen erfordern wasser-, naturschutz- und waldrechtliche
Genehmigungsplanungen: 3.000 €

— Ausfihrungsplanung und MaRnahmendurchfihrung: 2.000 €

— Natirliche Wiederbesiedelung oder Anpflanzung gewassertypischer Makrophytenarten aus geeigneten
Spendergewassern: 0-2.000 €

Konflikte / Synergien mit sonstigen Planungen / MalBnahmen im Gebiet
— Verbesserung der Habitatstrukturen fir Amphibien (z.B. Springfrosch (Rana dalmatina))

Erganzende MaBnahmen zur Uberwachung und Erfolgskontrolle

— Im Zuge eines Monitorings ist die Entwicklung der Gewasser zum LRT zu beobachten

—  Ggf. weitere erforderliche strukturelle Anpassungen oder zusatzliche Malinahmen sind hier einzuschétzen
—  Ggf. Entwicklungspflege, Beurteilung der Effizienz

Dokumentation ausgefuhrter MaBnahmen und Erfolgskontrollen

Anmerkungen

ALAND
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WV 3150-Unt Untersuchung zur Wiederherstellung und Entwicklung des Lebens-
Z 3150-Unt raumtyps 3150
Codierung der MaRnahmennummer
E Notwendige ErhaltungsmafRnahme fiir Natura 2000
WV  |Notwendige WiederherstellungsmafRnahme fuir Natura 2000 wegen Verstol3 gegen das Verschlech-
terungsverbot LRT/
WN  [Notwendige WiederherstellungsmaRnahme fiir Natura 2000 aus dem Netzzusammenhang Qiglf MaBna?g;enkUr-
WS  |Notwendige WiederherstellungsmaRnahme aufgrund der Vorgaben der NSG-Verordnung gruppe
z Zusatzliche MaRnahme fiir Natura 2000-Gebietsbestandteile
SE Sonstige Schutz- und EntwicklungsmafZnahme (nicht Natura 2000)
Prioritéat
1 =sehr hoch 2 =hoch O 3 =mittel
Verpflichtende MaRnahmen fiir Natura 2000- Aus EU-Sicht nicht verpflichtend
Gebietsbestandteile zusétzliche MaflRnahmen fur Natura 2000-
0 notwendige ErhaltungsmaRnahme Gebietsbestandteile

MaRnahmen fir sonstige Gebietsbestandteile

gegen Verschlechterungsverbot O sonstige Schutz- und EntwicklungsmaRnahme
notwendige Wiederherstellungsmaflinahme aus dem Netzzu- (nicht Natura 2000)

sammenhang
notwendige Wiederherstellungsmafl3nahme aufgrund der
NSG-VO

notwendige Wiederherstellungsmaf3nahme wegen Verstof3
O
O

Zu férdernde mafRgebliche Natura 2000-Gebietsbestandteile:
— Ehemaliger LRT 3150, derzeit SEZ (1/56) (WV 3150-Unt auf 0,05 ha)

Charakteristische Arten, die von der Mal3nahme profitieren:
—  Amphibien und Libellen

Zu férdernde sonstige Gebietsbestandteile:
— Naturnahe nahrstoffreiche Stillgewéasser (SEZ) (1/8, 1/11 auf 0,1 ha) und SXF (1/86 auf 0,22 ha) (Z 3150-Unt auf 0,32 ha)

Nachrichtliche Darstellung: Vergleich flachendeckende Aktualisierungskartierung und Basiserfassung. Erldauterung
siehe Kapitel 3.2 Managementplan.

u A/B/IC Flache EHG A/B/C
LRT Rep. SDB Flache akt. EHG akt. akt. Ref. Ref. Ref.
3150 C 0,00 ha - 0%/0%/0% 0,05 ha C 0%/0%/100%

Gebietsbezogene Erhaltungsziele fur die mal3geblichen Natura 2000-Gebietsbestandteile

Wiederherstellung

— Wiederherstellung des Gewassers SEZ (1/56) als LRT 3150 Natirliche und naturnahe nahrstoffreiche Stillgewas-
ser mit Laichkraut- oder Froschbiss-Gesellschaften auf 0,05 ha mit EHG C

Zusatzliche Malinahme fur Natura 2000-Gebietsbestandteile

—  Entwicklung und Erhalt naturnaher, nahrstoffreicher Stillgewasser und Entwicklung zusétzlicher Flachen fur den
LRT 3150

Wesentliche aktuelle Defizite / Hauptgefahrdungen

—  Defizite im Hinblick auf das lebensraumtypische Arteninventar

— Defizite in den Habitatstrukturen (z.B. steile Uferstruktur, Beschattung)
— Unbekannter hydrochemischer Zustand

ALAND

(5

WYV 3150-Unt
Z 3150-Unt




Managementplan fiir das FFH-Gebiet 105 Landkreis Helmstedt

Umsetzungszeitraum Umsetzungsinstrumente

kurzfristig bis 20271 0 Flachenerwerb, Erwerb von Rechten

mittelfristig bis ca. 20352 Pflege-, Instandsetzungs- oder Entwicklungsmanahme
[0 langfristig nach 2035 J Vertragsnaturschutz

[0 Daueraufgabe [J Natura 2000-vertragliche Nutzung

nachrichtlich
0 Schutzgebietsverordnung
weitergehende Untersuchungen

MaRnahmentréager Finanzierung

UNB Forderprogramme

Mogliche Partnerschaften fir die Umsetzung KompensationsmafRnahmen im Rahmen Eingriffsregelung?®
—  Eigentimer*in der Gewasser [0 kostenneutral

— Qualifizierte Dienstleister (Fachburos) O Landesmittel (P+E, Artenschutz)

nachrichtlich
[0  Erschwernisausgleich

MaRnahmenbeschreibung

— Prifung abiotischer und biotischer Umweltbedingungen und Feststellung des Besiedlungspotentials
von SEZ (1/56, 0,05 ha) (siehe Malinahmenblatt: WV Z 3150-Struk)

— Prifung, ob sich auch weitere Gewasser zur Entwicklung des LRTs eignen, durch Untersuchung abio-
tischer und biotischer Umweltbedingungen und Feststellung des Besiedlungspotentials z.B. SXF (1/86
auf 0,22 ha), SEZ (1/11 auf 0,08 ha), SEZu (VERS) (0,22 ha) und SEZ (1/8 auf 0,02 ha)

Es ist zu prifen:

— Abiotische und Biotische Rahmenbedingungen: Typologie & Voruntersuchung abiotischer und bioti-
scher Umweltbedingungen: Gewéassertyp, Trophie, Epiphyten, Sediment (Korngrél3e, Gesamtphos-
hor), Wasserstandsschwankungen, Herbivorie, Benthivorie, konkurrierende Makrophyten

— Besiedlungspotential (Untersuchung, Auswertung nach Zielarten)

— Hieraus sind MaRnahmen zur Optimierung der abiotischen und biotischen Umweltbedingungen und
gof. MalRnahmen zur Ansiedlungen zu formulieren

Nachrichtlich: Fir den LRT mafRgebliche Vorgaben aus NSG-Verordnung ,Rieseberger Moor*

— Sicherung bzw. Wiederherstellung eines natirlichen Wasserstandregimes mit einem hohen Wasser-
stand im Winterhalbjahr
— angepasste, schonende Gewasserunterhaltung
— Erhalt besonnter Gewésserbereiche
— Reduzierung von Nahrstoffeintragen aus der Umgebung
erbote:
— Veranderung und Beeintrachtigung von Stillgewassern

Uberschlagige Kostenschatzung

— Ca. 20.000 € fur eine Untersuchung mit Prif-Gutachten (Auswertung der Vorinformationen, ggf. Ein-
richtung von Pegeln, Gelandebegehung, Probennahme, Probenanalyse, Auswertung der Daten, Be-
richterstattung) (100 € / Stunde x 200 Stunden = 20.000 €)

— Das genaue Untersuchungsdesign ist durch das durchfiihrende Fachbtiro festzulegen.

Konflikte / Synergien mit sonstigen Planungen / MaBnahmen im Gebiet
— Verbesserung der Habitatstrukturen fir Amphibien und Libellen

Erganzende MaRnahmen zur Uberwachung und Erfolgskontrolle
— Monitoring, ob eine natlrliche Wiederbesiedlung mit Zielarten Makrophyten erfolgte

—  Ggf. Anpflanzung von Makrophyten (Arten-Auswahl gemaR Gewassertyps, Auswahl Spendergewasser, Anlegung
von Ansiedlungsflachen, Erstellung eines Zeit- und Pflanzplanes)

1 Fur die Wiederherstellung des LRT 3150 im Polygon 1/56 gilt die kurzfristige Umsetzung.
2 Bei den weiteren Gewassern handelt es sich um eine zusétzliche Schutz- und EntwicklungsmaRnahme, die auch noch spéter
umgesetzt werden kann.

3 Nur bei Z 3150-Unt auf 0,32 ha, also nicht an dem Gewasser des Polygons 1/56. ALAND Q
WV 3150-Unt

Z 3150-Unt
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Dokumentation ausgefiihrter MaBnahmen und Erfolgskontrollen
— Kompensationsflache (siehe MaRnahmenblatt: SE Komp-Rech)

Anmerkungen
— Aufgelassene Fischteiche

— Fléache 1/8 liegt in Kompensationsflachen der Autobahn AG mit unbekanntem Entwicklungsziel (siehe Mal3nah-

menblatt: SE Komp-Rech)

WYV 3150-Unt
Z 3150-Unt

ALAND
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Plaggen einer artenarmen Grasflur (RAG) zur Entwicklung von LRT
Z 4030-Plag 4030 im Erhaltungsgrad B

Codierung der MaRnahmennummer

E Notwendige Erhaltungsmaflnahme fir Natura 2000
WV  |Notwendige WiederherstellungsmafRnahme fiir Natura 2000 wegen Verstol3 gegen das Verschlech-
terungsverbot LRT/
WN  [Notwendige WiederherstellungsmaRnahme fiir Natura 2000 aus dem Netzzusammenhang ?i:;{ MaBna;raTenkUr-
WS  |Notwendige WiederherstellungsmalRnahme aufgrund der Vorgaben der NSG-Verordnung gruppe
z Zusatzliche MaRnahme fiir Natura 2000-Gebietsbestandteile

SE Sonstige Schutz- und Entwicklungsmaf3nahme (nicht Natura 2000)

Prioritéat
[0 1 =sehrhoch 2 =hoch O 3 =mittel
Verpflichtende MalRnahmen fiir Natura 2000- Aus EU-Sicht nicht verpflichtend
Gebietsbestandteile zusétzliche MaRnahmen fur Natura 2000-
0 notwendige ErhaltungsmaRnahme Gebietsbestandteile
J notwendige WiederherstellungsmafRnahme wegen Verstol3 MaRnahmen fiir sonstige Gebietsbestandteile
gegen Vgrschl_echterungsverbot [J  sonstige Schutz- und Entwicklungsmaf3nahme
J notwendige WiederherstellungsmafRnahme aus dem Netzzu- (nicht Natura 2000)
sammenhang
0 notwendige Wiederherstellungsmanahme aufgrund der
NSG-VO

Zu fordernde mal3gebliche Natura 2000-Gebietsbestandteile:

Charakteristische Arten, die von der Mal3nahme profitieren:

Zu férdernde sonstige Gebietsbestandteile:
— Artenarme Grasflur (RAG) mit Ubergéangen zur trockenen Sandheide (HCT) (1/161, insges. 0,21 ha)

Nachrichtliche Darstellung: Vergleich flachendeckende Aktualisierungskartierung und Basiserfassung. Erlauterung
siehe Kapitel 3.2 Managementplan.

u A/B/IC Flache EHG A/B/C
LRT Rep. SDB Flache akt. EHG akt. akt. Ref. Ref. Ref.
4030 C 1,66 ha B 0%/100%/0% 1,66 ha B 0%/100%/0%

Gebietsbezogene Erhaltungsziele fur die malRgeblichen Natura 2000-Gebietsbestandteile
Entwicklung
—  Entwicklung einer Artenarmen Grasflur aus Drahtschmiele, Rot- und Schafsschwingel (RAG) mit Ubergéngen zur Tro-

ckenen Sandheide (HCT) zum LRT 4030 im Erhaltungsgrad B, angrenzend an eine bestehende, lebensraumtypische
Heideflache (LRT 4030 B)

Wesentliche aktuelle Defizite / Hauptgefahrdungen
— Vergrasung
—  Defizite im Hinblick auf das Arteninventar

Umsetzungszeitraum Umsetzungsinstrumente
O kurzfristig bis 2027 U Flachenerwerb, Erwerb von Rechten
mittelfristig bis ca. 2035 Pflege-, Instandsetzungs- oder Entwicklungsmaf3nahme
[0 langfristig nach 2035 J Vertragsnaturschutz
[0 Daueraufgabe ] Natura 2000-vertragliche Nutzung
nachrichtlich
[J Schutzgebietsverordnung

ALAND @
Z 4030-Plag %
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MalRnahmentréager Finanzierung

UNB 0 Forderprogramme

Mogliche Partnerschaften fir die Umsetzung [0 KompensationsmalRnahmen im Rahmen Eingriffsregelung
—  Eigentimer [0 kostenneutral

0 Landesmittel (P+E, Artenschutz)
nachrichtlich
0 Erschwernisausgleich

MaRnahmenbeschreibung

Pflege durch Plaggen:

— Streifenweises Abtragen von vergrasten und / oder Uberalterten Calluna-Bestanden. Streifenbreite je
nach eingesetztem Gerat, jedoch nicht mehr als 20 % der Flache in einem Jahr.

— Bei Kleinflachen auch manuelles Plaggen (100 m2/ Tag) oder Einsatz von Bagger (bis zu 0,5 ha / Tag)

—  Durchfuhrung zwischen November und Februar, unter Berlcksichtigung / ggf. Aussparung wertvoller
Kleinsthabitate. Abtransport erforderlich, ggf. Anschlussverwendung.

— Berucksichtigung ggf. artenschutzrechtlich relevanter Aspekte, dazu mind. faunistische Potenzialab-
schéatzung, welche Arten/Artengruppen bei der Pflege wie zu beriicksichtigen sind.

— Bei verstarktem Geholzaufkommen kann regelmafgiiges, bedarfsweises Entkusseln der Flache not-
wendig sein. Zur Zeit ist jedoch keine Verbuschung der Flache erkennbar

— Eine Entwicklung lebensraumtypischer Vegetation ist auf Grund der direkt angrenzenden Heideflache
(LRT 4030 B) und dem Vorkommen einzelner Heidepflanzen innerhalb der artenarmen Grasflur zu er-
warten. Bei einem Ausbleiben der lebensraumtypischen Vegetation ist ggf. eine Saatguttibertragung
aus der benachbarten LRT-Flache durchzufihren

— Nach Abschluss der Maflinahme ist eine Pflege gemald Malinahmenblatt E 4030 Schop durchzufiihren

Uberschlagige Kostenschéatzung
— Heideentwicklung (Kosten fur 1 ha MaRnahmenflache)
— Plaggen: 5.000 bis 8.000 €, bei 0,21 ha entspricht dies 1.050 bis 1.680 €

Konflikte / Synergien mit sonstigen Planungen / MaBnahmen im Gebiet

Erganzende MaRRnahmen zur Uberwachung und Erfolgskontrolle

— Nach Durchfuihrung von EntwicklungsmafRnahmen ist eine Erfolgskontrolle mit Riickschluss auf die gewlinschte
Zielerreichung durchzufiihren. Hier bedarfsweise weiterfuhrende Entwicklungs- oder PflegemafRnahmen (Entkus-
seln, Plaggen, Schoppern)

Dokumentation ausgefihrter MaBnahmen und Erfolgskontrollen

Anmerkungen

ALAND @
Z 4030-Plag %
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Gewasserrandstreifen am Oberlauf der Lauinger Mihlenriede zum

Z BNA-Rands Erhalt des Bachneunauges

Codierung der MaRnahmennummer

E Notwendige ErhaltungsmafRnahme fir Natura 2000
WV  [Notwendige Wiederherstellungsmaf3nahme fir Natura 2000 wegen Versto3 gegen das Verschlech-
terungsverbot LRT/
WN  |Notwendige WiederherstellungsmaRnahme fiir Natura 2000 aus dem Netzzusammenhang ?iretﬂ{ MaBna?glmnkUr-
WS  [Notwendige Wiederherstellungsmaflinahme aufgrund der Vorgaben der NSG-Verordnung gruppe

Z Zusétzliche MaRnahme fiir Natura 2000-Gebietsbestandteile

SE Sonstige Schutz- und EntwicklungsmafZnahme (nicht Natura 2000)

Prioritéat
1 =sehr hoch 0 2 =hoch O 3 =mittel
Verpflichtende MalRnahmen fur Natura 2000-Gebietsbhe- Aus EU-Sicht nicht verpflichtend
standteile zusatzliche MafRnahmen fir Natura 2000-
0 notwendige ErhaltungsmaRnahme Gebietsbestandteile
J notwendige WiederherstellungsmafRnahme wegen Verstol3 MaRnahmen fiir sonstige Gebietsbestandteile
gegen Vgrschl_echterungsverbot ] sonstige Schutz- und EntwicklungsmafRnahme
J notwendige WiederherstellungsmafRnahme aus dem Netzzu- (nicht Natura 2000)
sammenhang
0 notwendige Wiederherstellungsmafnahme aufgrund der
NSG-VO

Zu fordernde mal3gebliche Natura 2000-Gebietsbestandteile:
—  Bachneunauge (BNA) (Lampetra planeri) im EHG C

Charakteristische Arten, die von der Mal3nahme profitieren:
— Alle aquatischen und semiaquatischen Lebensgemeinschaften mit Bezug zur Lauinger Mihlenriede

Zu férdernde sonstige Gebietsbestandteile:
— FBS (Naturnaher Tieflandbach mit Sandsubstrat)

Art Anh 1l Rel. GroRe D Pop-Gréle Ref. EHG Ref.
Bachneunauge 1 2,5 Indiv. / m2 Unterlauf c
(BNA) 0,5 Indiv. / m2 Mittellauf

Gebietsbezogene Erhaltungsziele fur die malRgeblichen Natura 2000-Gebietsbestandteile
Erhalt

— Erhalt einer Populationsgrdfie von mind. 2,5 Indiv. /m2 des Bachneunauges im Unterlauf
— Erhalt / Wiederherstellung einer Populationsgréf3e von mind. 0,5 Indiv. / m2 des Bachneunauges im Mittellauf

Wiederherstellung
— Wiederherstellung eines naturnahen FlieRgewassers

Wesentliche aktuelle Defizite / Hauptgefahrdungen

— Keine Nachweise des Bachneunauges im Oberlauf

—  Oberlauf mit nur eingeschranktem Entwicklungspotenzial

— Reduzierung der Nahrstoff-, Feinsediment- und Sandeintrdge im Oberlauf vordringliche MaRnahme gemaf
NLWKN 2016 (NLWKN — NIEDERSACHSISCHER LANDESBETRIEB FUR WASSERWIRTSCHAFT, KUSTEN-
UND NATURSCHUTZ (2016b): Wasserkorperdatenblatt (Stand Dezember 2016) fur den Wasserkdrper 15052
(Glusig (Lauinger Muhlenriede). Abfragedatum 19.03.2024.)

— Im Untersuchungsgebiet wurden Belastungen durch anthropogene Stoff- und Feinsedimenteintrage festgestellt

— Angrenzende Nutzung teilweise bis ans Ufer

— Begradigtes Gewasser

ALAND @
Z BNA-Rands %
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Umsetzungszeitraum Umsetzungsinstrumente

kurzfristig bis 2027 [0 Flachenerwerb, Erwerb von Rechten

O mittelfristig bis ca. 2035 Pflege-, Instandsetzungs- oder Entwicklungsmaf3nahme
[0 langfristig nach 2035 [0 Vertragsnaturschutz

0 Daueraufgabe Natura 2000-vertragliche Nutzung

nachrichtlich
0 Schutzgebietsverordnung

MaRnahmentréager Finanzierung

UNB Forderprogramme

Mogliche Partnerschaften fir die Umsetzung 0 Kompensationsmafinhahmen im Rahmen Eingriffsregelung
- Eigentimer*innen O kostenneutral

- Unterhaltungsverband Schunter O Landesmittel (P+E, Artenschutz)

nachrichtlich
0 Erschwernisausgleich

MaRnahmenbeschreibung

— Einhaltung der verpflichtenden Mindestbreite von 5 m gemafl Wasserhaushaltsgesetz ab Mittelwas-
serstandslinie. Keine Anwendung von Pflanzenschutzmitteln und Dingemitteln.

Erlauterung:

— Der Oberlauf der Lauinger Muhlenriede ist Als WRRL-Gewasser (Gewassernetz 2. Ordnung) einge-
stuft. Es gilt gemaf § 38 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) Folgendes:

— 8§38 Abs. 2 WHG: Der Gewasserrandstreifen umfasst das Ufer und den Bereich, der an das Gewas-
ser landseits der Linie des Mittelwasserstandes angrenzt. Der Gewasserrandstreifen bemisst sich ab
der Linie des Mittelwasserstandes, bei Gewéassern mit ausgepragter Boschungsoberkante ab der Bo-
schungsoberkante.

— 8§38 Abs. 3 WHG: Der Gewasserrandstreifen ist im Auf3enbereich finf Meter breit.

— Verbote gemalR § 58 Niedersachsisches Wassergesetz (NWG) Abs. 1: Erganzend zu § 38 Abs. 4
Satz 2 WHG sind im Gewasserrandstreifen der Einsatz und die Lagerung von Dinge- und Pflanzen-
schutzmitteln verboten

Weitere Empfehlungen

— Sofern bereits breitere Gewasserrandstreifen bestehen, sind diese zu erhalten.

— Es wird empfohlen, Gehdlze am Oberlauf zu pflanzen wie in MaRnahme E BNA-Geh6 und auch eine
natirlichere Gewasserdynamik zu initiieren und die Verbesserung der Sohlstrukturen und eine ange-
passte (extensivere) Gewasserunterhaltung

Uberschlagige Kostenschatzung
— Derzeit geltende Forderprogramme zur Entschadigung der Eigentimer

Konflikte / Synergien mit sonstigen Planungen / MalBnahmen im Gebiet

— Zum Teil bestehen bereits breitere Gewasserrandstreifen als das gesetzlich vorgeschriebene Mindestmal3. Diese
sind zu erhalten.

Erganzende MaRnahmen zur Uberwachung und Erfolgskontrolle
— Im Rahmen der allgemeinen Gebietsbetreuung durch die UNB

Dokumentation ausgefihrter MaBnahmen und Erfolgskontrollen

Anmerkungen

— Der Unterhaltungsverband Schunter hat gemaf vorliegender Prasentation vom 19.12.2023 bereits Renaturie-
rungsziele fir das Gewasser.

ALAND @
Z BNA-Rands %



	FFH105_Rieseberger-Moor_Managementplan_LK-HE_2025
	FFH105_Rieseberger-Moor_Maßnahmenblatt_LK-HE_2025_Nr._E_91D0-LWB
	FFH105_Rieseberger-Moor_Maßnahmenblatt_LK-HE_2025_Nr._E_91D0-NW
	FFH105_Rieseberger-Moor_Maßnahmenblatt_LK-HE_2025_Nr._E_4030-Mah
	FFH105_Rieseberger-Moor_Maßnahmenblatt_LK-HE_2025_Nr._E_4030-Plag
	FFH105_Rieseberger-Moor_Maßnahmenblatt_LK-HE_2025_Nr._E_4030-Schop
	FFH105_Rieseberger-Moor_Maßnahmenblatt_LK-HE_2025_Nr._E_6510-Ma
	FFH105_Rieseberger-Moor_Maßnahmenblatt_LK-HE_2025_Nr._E_7230-Mah
	FFH105_Rieseberger-Moor_Maßnahmenblatt_LK-HE_2025_Nr._E_9190-NW
	FFH105_Rieseberger-Moor_Maßnahmenblatt_LK-HE_2025_Nr._E_9190-Puf
	FFH105_Rieseberger-Moor_Maßnahmenblatt_LK-HE_2025_Nr._E_BNA-Drai
	FFH105_Rieseberger-Moor_Maßnahmenblatt_LK-HE_2025_Nr._E_BNA-Gehö
	FFH105_Rieseberger-Moor_Maßnahmenblatt_LK-HE_2025_Nr._E_BNA-GewUnt
	FFH105_Rieseberger-Moor_Maßnahmenblatt_LK-HE_2025_Nr._E_BNA-Hab
	FFH105_Rieseberger-Moor_Maßnahmenblatt_LK-HE_2025_Nr._E_BNA-MSohl
	FFH105_Rieseberger-Moor_Maßnahmenblatt_LK-HE_2025_Nr._E_BNA-Prüf
	FFH105_Rieseberger-Moor_Maßnahmenblatt_LK-HE_2025_Nr._E_BNA-Rands
	FFH105_Rieseberger-Moor_Maßnahmenblatt_LK-HE_2025_Nr._E_BNA-Umb
	FFH105_Rieseberger-Moor_Maßnahmenblatt_LK-HE_2025_Nr._E_BNA-USohl
	FFH105_Rieseberger-Moor_Maßnahmenblatt_LK-HE_2025_Nr._E_BWS-Hab_WN_BWS-Hab
	FFH105_Rieseberger-Moor_Maßnahmenblatt_LK-HE_2025_Nr._E_BWS-Nutzv
	FFH105_Rieseberger-Moor_Maßnahmenblatt_LK-HE_2025_Nr._E_BWS-Puf, SE_GM-Aush
	FFH105_Rieseberger-Moor_Maßnahmenblatt_LK-HE_2025_Nr._E_BWS-Puf_SE_Ack_Puf
	FFH105_Rieseberger-Moor_Maßnahmenblatt_LK-HE_2025_Nr._E_BWS-Puf_SE-Ack-Puf
	FFH105_Rieseberger-Moor_Maßnahmenblatt_LK-HE_2025_Nr._E_BWS-Wei
	FFH105_Rieseberger-Moor_Maßnahmenblatt_LK-HE_2025_Nr._E_WN-Moor
	FFH105_Rieseberger-Moor_Maßnahmenblatt_LK-HE_2025_Nr._SE_Bru-Erh
	FFH105_Rieseberger-Moor_Maßnahmenblatt_LK-HE_2025_Nr._SE_GF-, GN, GE-Aush
	FFH105_Rieseberger-Moor_Maßnahmenblatt_LK-HE_2025_Nr._SE_GF-, GN-, GE-Ext-Bew
	FFH105_Rieseberger-Moor_Maßnahmenblatt_LK-HE_2025_Nr._SE_GF-, GN, GE-GEK
	FFH105_Rieseberger-Moor_Maßnahmenblatt_LK-HE_2025_Nr._SE_Herk
	FFH105_Rieseberger-Moor_Maßnahmenblatt_LK-HE_2025_Nr._SE_Komp-Rech
	FFH105_Rieseberger-Moor_Maßnahmenblatt_LK-HE_2025_Nr._SE_Ma-Knabenkraut
	FFH105_Rieseberger-Moor_Maßnahmenblatt_LK-HE_2025_Nr._SE_Off,_SO_BN-NW
	FFH105_Rieseberger-Moor_Maßnahmenblatt_LK-HE_2025_Nr._SE_Off-Erh
	FFH105_Rieseberger-Moor_Maßnahmenblatt_LK-HE_2025_Nr._SE_Sandtr-Ma
	FFH105_Rieseberger-Moor_Maßnahmenblatt_LK-HE_2025_Nr._SE_Sandtr-Puf-Aush
	FFH105_Rieseberger-Moor_Maßnahmenblatt_LK-HE_2025_Nr._SE_Staud-Kn
	FFH105_Rieseberger-Moor_Maßnahmenblatt_LK-HE_2025_Nr._WN_91D0-FV
	FFH105_Rieseberger-Moor_Maßnahmenblatt_LK-HE_2025_Nr._WS_9190-NW
	FFH105_Rieseberger-Moor_Maßnahmenblatt_LK-HE_2025_Nr._WS_9190-Puf
	FFH105_Rieseberger-Moor_Maßnahmenblatt_LK-HE_2025_Nr._WV_6510-Aush, Z_6510-Aush
	FFH105_Rieseberger-Moor_Maßnahmenblatt_LK-HE_2025_Nr._WV_Z_ 3150-Struk
	FFH105_Rieseberger-Moor_Maßnahmenblatt_LK-HE_2025_Nr._WV_Z_ 3150-Unt
	FFH105_Rieseberger-Moor_Maßnahmenblatt_LK-HE_2025_Nr._Z_4030-Plag
	FFH105_Rieseberger-Moor_Maßnahmenblatt_LK-HE_2025_Nr._Z_BNA_Rands

